
 

 
 
 
Stadtverordnetenversammlung der Reformationsstadt Homberg (Efze) 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 36. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Reformationsstadt Homberg (Efze) 
am Donnerstag, den 22.10.2020, 19:00 Uhr 

in die Stadthalle, Ziegenhainer Straße 19 a, 34576 Homberg (Efze) 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
 

4.1 Aufstellung einer Änderung Nr. 1 zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 66 Sondergebiet „Einkaufszentrum Drehscheibe“ der 
Kreisstadt Homberg (Efze) zur Anpassung der aktuellen 
Vorhabenplanung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 
hier: Wesentliche Eckpunkte zur Anpassung des 
 Durchführungsvertrages 

(VL-182/2018 
6. Ergänzung) 

 

5.1 Aufstellung einer Änderung Nr. 1 zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 66 Sondergebiet „Einkaufszentrum Drehscheibe“ der 
Kreisstadt Homberg (Efze) zur Anpassung der aktuellen 
Vorhabenplanung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 
hier: Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung gem.  
 § 13 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen der Träger 
 öffentlicher Belange und Anregungen und Bedenken von Bürgern 
 und Satzungsbeschluss 

(VL-182/2018 
7. Ergänzung) 

 

6.1 Unterrichtung über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2019 gemäß § 112 Absatz 9 HGO 

(VL-173/2020 
3. Ergänzung) 

 

7.1 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2021 gemäß § 97 
Absatz 1 HGO 

(VL-170/2020 
5. Ergänzung) 

 

8.1 Antrag der SPD-Fraktion vom 25. November 2018 (eing. 18. Dezember 
2018) 
betr. Wahlwerbesatzung 

(VL-3/2019 
25. Ergänzung) 

 

9.1 Hessisches Dorfentwicklungsprogramm 
hier: 1. Zwischenbericht 

(VL-220/2019 
3. Ergänzung) 

 

9.2 Entwicklung des ehemaligen Klinikareals an der Melsunger Straße 
hier: 1. Zwischenbericht 

(VL-138/2020 
3. Ergänzung) 

 

9.3.1 Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2012 - betr. DSL (SB-11/2018 
20. Ergänzung) 

 

9.3.2 Antrag der SPD-Fraktion vom 10.01.2017 - betr. Informationstafeln zur 
Stadtgeschichte und Sehenswürdigkeiten in Homberg (Efze) 

(SB-16/2018 
21. Ergänzung) 

 

9.3.3 Antrag der SPD-Fraktion vom 10.02.2017 - betr. Wohnmobilstellplatz (SB-17/2018 
22. Ergänzung) 

 

9.3.4 Antrag der SPD-Fraktion vom 10.02.2017 - betr. WLAN-Angebot und der 
CDU-Fraktion vom 17.02.2017 - betr. WLAN-Versorgung 

(SB-18/2018 
24. Ergänzung) 
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9.3.5 Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 20.08.2017 - betr. 
Jugend beteiligen 

(SB-22/2018 
21. Ergänzung) 

 

9.3.6 Bekämpfung Riesenbärenklau; 
hier: Sachstandsbericht 

(VL-93/2018 
20. Ergänzung) 

 

9.3.7 Antrag der SPD-Fraktion vom 04.10.2017 - betr. Entwicklung eines 
Radewegeentwicklungsplans für Homberg (Efze) 

(SB-24/2018 
20. Ergänzung) 

 

9.3.8 Antrag der SPD-Fraktion vom 26. Juni 2018 betr. Schaffen von "Chill 
Out-Zonen" im Stadtgebiet 

(VL-166/2018 
18. Ergänzung) 

 

9.3.9 Antrag der SPD-Fraktion vom 30. Juni 2018 betr. Runder Tisch 
Gesundheitsversorgung 

(VL-168/2018 
17. Ergänzung) 

 

9.3.10 Antrag der SPD-Fraktion vom 30. Juni 2018 betr. Initiative 
kinderfreundliches Homberg 

(VL-169/2018 
18. Ergänzung) 

 

9.3.11 Antrag der SPD-Fraktion vom 16. Oktober 2018 betr. Sicheres Homberg 
(Efze) 

(VL-235/2018 
19. Ergänzung) 

 

9.3.12 Antrag der SPD-Fraktion vom 16. Oktober 2018 betr. Resolution für zwei 
zusätzliche Polizeistreifen für die Polizeistation in Homberg (Efze) 

(VL-236/2018 
16. Ergänzung) 

 

9.3.13 Anträge der CDU- und FWG-Fraktion vom 1. März 2019 betr. Stellplätze 
im Bereich obere "Holzhäuser Straße" und "Enge Gasse" bzw. 
Errichtung einer Parkplatzfläche (Parkpalette) im Bereich zwischen 
Holzhäuser Straße 3 und 7 

(VL-50/2019 
14. Ergänzung) 

 

9.3.14 Antrag der FWG-Fraktion vom 1. März 2019 betr. Verlängerung 
Bahnradweg Rotkäppchenland 

(VL-53/2019 
13. Ergänzung) 

 

9.3.15 Antrag der FWG-Fraktion vom 1. März 2019 betr. Verbesserung der 
Verkehrssicherheit: Einmündung L3224 "Nordumgehung" zu Kasseler 
Straße 

(VL-54/2019 
12. Ergänzung) 

 

9.3.16 Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22.05.2019 betr. 
Efzewiesen - Naherholungsgebiet aufwerten 

(VL-112/2019 
10. Ergänzung) 

 

9.3.17 Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22. Mai 2019 betr. 
Keine Wildtiere im Zirkus - tierfreundliche Gemeinde Homberg 

(VL-113/2019 
10. Ergänzung) 

 

9.3.18 Antrag der SPD-Fraktion vom 30.11.2019 betr. Blühflächen in Homberg 
(Efze) 

(VL-3/2020 
7. Ergänzung) 

 

9.3.19 Antrag der FWG-Fraktion vom 14.08.2020 betr. Homberg Arena für die 
Zukunft bewahren 

(VL-149/2020 
2. Ergänzung) 

 

9.3.20 Antrag der FDP-Fraktion vom 15.08.2020 betr. Veränderte Einnahmen 
aufgrund der Corona-Krise 

(VL-150/2020 
1. Ergänzung) 

 

9.3.21 Antrag der BL Homberg vom 26.08.2020 betr. Verbesserung der 
Verkehrssicherheit an diversen Fußgängerkreuzungspunkten in 
Homberg 

(VL-151/2020 
2. Ergänzung) 

 

9.3.22 Antrag der CDU-Fraktion vom 27.08.2020 betr. Beschilderung Radwege (VL-152/2020 
1. Ergänzung) 

 

9.3.23 Antrag der FDP-Fraktion vom 15.08.2020 betr. Barrierefreiheit für 
Rollstuhlfahrer und Rollator Benutzer in Homberg 

(VL-154/2020 
1. Ergänzung) 

 

 
Homberg (Efze), 22.10.2020 
 
Jürgen Thurau 
Stadtverordnetenvorsteher 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-182/2018 6. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Bauleitplanung / Klimaschutz 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Aufstellung einer Änderung Nr. 1 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 66 
Sondergebiet „Einkaufszentrum Drehscheibe“ der Kreisstadt Homberg (Efze) zur 
Anpassung der aktuellen Vorhabenplanung im beschleunigten Verfahren gem.  
§ 13 a BauGB 
hier: Wesentliche Eckpunkte zur Anpassung des Durchführungsvertrages 
 
a) Erläuterung: 

Mit der Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 66 der Kreisstadt Homberg (Efze) 
werden auch Anpassungen im Durchführungsvertrag notwendig, deren wesentliche Inhalte 
nachfolgend dargestellt werden: 
 

- Entfallen der Bauverpflichtung entlang der Kasseler Straße (Sparkassenanbau und weiterer 
Baukörper) 

 

- Historische Villa, Kasseler Straße 4 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, den die historische Villa umgebenden Flachbau, in 
dem sich aktuell noch eine Spielhalle befindet, bis spätestens zum 31.12.2022 vollständig 
zurückzubauen und die Villa danach – unter Beachtung der Belange des Denkmalschutzes 
– zu sanieren. Die künftig Nutzung und Gestaltung orientieren sich an den durch den 
Vorhabenträger in den städtischen Gremien vorgestellten Plänen. 

 
- Einbeziehung des Werbeanlagenkonzepts (wurde bereits mit den Unterlagen zur Änderung 

des Bebauungsplans vorgelegt) 
 

- Anpassung der Verkaufsflächen und kundenwirksamen Flächen auf die neuen 
Festsetzungen des Bebauungsplans 

 
Darüber hinaus hat der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung in seiner 
Sitzung am 19.10.2020 über weitere Änderungen und Ergänzungen beraten, die in den 
Beschlussvorschlag eingeflossen sind. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 



 

Beschlussvorlage VL-182/2018 6. Ergänzung   Seite 2 von 2 

 
d) Beschlussvorschlag: 

Die vorgesehenen Änderungen des Durchführungsvertrages werden zur Kenntnis genommen.  
 
Weiterhin ist in den Durchführungsvertrag aufzunehmen, dass der Vorhabenträger auf die Mieter 
dahingehend einzuwirken hat, dass der Anlieferungsverkehr über den Bindeweg auf Zeiten 
außerhalb des Schülerverkehrs beschränkt werden soll. 
 
In den Durchführungsvertrag ist weiterhin aufzunehmen, dass die Beleuchtungsanlagen 
insektenfreundlich auszuführen sind.  
 
Den vorgeschlagenen Regelungen zur historischen Villa (Kasseler Straße 4) und dem 
vorliegenden Werbeanlagenkonzept wird zugestimmt.  
 
 
 
 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-182/2018 7. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Bauleitplanung / Klimaschutz 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Aufstellung einer Änderung Nr. 1 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 66 
Sondergebiet „Einkaufszentrum Drehscheibe“ der Kreisstadt Homberg (Efze) zur 
Anpassung der aktuellen Vorhabenplanung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB 
hier: Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 13 (2) BauGB  

eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Anregungen und 
Bedenken von Bürgern und Satzungsbeschluss 

 
a) Erläuterung: 

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 2 vom 06.09.2018 den 
Aufstellungsbeschluss gefasst. Gem. § 13 a Abs. 3 BauGB (frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit) wurde den Bürgerinnen und Bürgern in der Zeit vom 20.07.2020 bis einschl. 
24.07.2020 Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren. Zwei Bürgerinnen haben in der dieser Zeit 
davon Gebrauch gemacht, es wurden aber keine Anregungen und Bedenken vorgebracht. Die 
öffentliche Auslegung des Planentwurfs fand in der Zeit vom 27.07.2020 bis einschl. 27.08.2020 
statt. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 13.07.2020 vom Planungsbüro 
ANP aufgefordert, bis zum 27.08.2020 ihre Stellungnahme abzugeben. Von den Trägern 
öffentlicher Belange haben lediglich die Straßenverkehrsbehörde des Landrats des Schwalm-Eder-
Kreises und das Polizeipräsidium  Nordhessen im Hinblick auf den Radverkehr sowie das 
Staatliche Schulamt in Verbindung mit der T-H-S wegen Anlieferung im Bindeweg Anregungen und 
Bedenken vorgetragen. Weiterhin haben zwei Bürger Anregungen und Bedenken während der 
öffentlichen Auslegung vorgetragen. 
Der Abwägungsvorschlag, der Entwurf des Bebauungsplanes, die Begründung, der Vorhaben- und 
Erschließungsplan und die Gutachterliche Stellungnahme des Ingenieurbüros IKS sind als Anlagen 
beigefügt. Parallel wird der Durchführungsvertrag entsprechend angepasst. Die wesentlichen 
Eckpunkte werden noch gesondert erörtert. 
 
Darüber hinaus hat der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung in seiner 
Sitzung am 19.10.2020 über weitere Änderungen und Ergänzungen beraten, die in den 
Beschlussvorschlag eingeflossen sind. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
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d) Beschlussvorschlag: 

Über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 13 (2) BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Anregungen und Bedenken von Bürgern 
wird analog der als Anlage beigefügten Abwägung entschieden. 
  
Hinsichtlich der Stellungnahme des staatlichen Schulamtes vom 18.08.2020 wird die Abwägung 
wie folgt ergänzt: 
 
„Im Durchführungsvertrag wird geregelt, dass der Vorhabenträger auf die Mieter dahingehend 
einzuwirken hat, dass der Anlieferungsverkehr über den Bindeweg auf Zeiten außerhalb des 
Schülerverkehrs beschränkt werden soll.“ 
 
Weiterhin wird der Satzungsbeschluss gefasst. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Anlage 1-Vorhaben- u. Erschließungsplan-komp 
2. Anlage 2-Gutachterliche Stellungnahme 
3. Abwägung, Keller 
4. Entwurf B-Plan Nr. 66-1 
5. Begründung B-Plan Nr. 66-1 
6. Werbekonzept 
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„Drehscheibe“ 

Neues Einkaufen in Homberg (Efze) 

 

 

 

 
 

Vorhaben- und Erschließungsplan  

             zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 66 

                  1.Änderung „Sondergebiet 'Einkaufszentrum'  

im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, 

Bindeweg und Stellbergsweg  

der Kreisstadt Homberg (Efze)“ 

 

 
02.07.2020  
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1. Planungsrecht   

Für das Vorhaben existiert der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 66 „Sondergebiet 

‚Einkaufszentrum‘ im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg“ sowie ein darauf 

basierender Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Homberg (Efze) und dem Bauherrn Schoofs.  
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2. Lage im Stadtgefüge 

Mitten in Homberg (Efze), direkt an der „Drehscheibe“ und am Eingang zur qualitätsvollen Fachwerk-

Altstadt  soll auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Ulrich, dem Parkplatz der Kreissparkasse, 

der Kasseler Straße 5 und dem Eckhaus Ziegenhainer Straße / Bindeweg ein neues Einkaufszentrum 

errichtet werden. Das Areal befindet sich im Bereich der historischen „Vorstadt“ mit gründerzeitlicher 

Prägung, das aber aufgrund auch vieler Nachkriegsbauten heterogen strukturiert ist und sich schon 

deshalb sehr vom Altstadtbild unterscheidet: Im Blick auf die Dachlandschaft hebt sich der 

Ursprungskern des typischen „Befestigungs-Ovals“ wohltuend und einprägsam ab von den 

nachfolgenden urbanen Entwicklungen.  
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3. Zur  Stadtentwicklung 

Mit dem Projektvorhaben ergibt sich die große Chance, in direkter Nachbarschaft der Altstadt ein 

Frequenz bringendes Handelsobjekt zu etablieren, das hier auch großflächigeren Handelspartnern 

Platz bietet, die in den vorhandenen kleinteiligen Mietflächen kaum oder nur mit hohem Aufwand und 

größeren Kompromissen unterzubringen wären und so entweder dem Angebot insgesamt fehlen oder 

in der Peripherie (= „Grüne Wiese“ Efze-Center) anzusiedeln wären. Mit dem vorgesehenen 

Mieterkonzept soll es gelingen, sowohl die Nahversorgung mit Lebensmitteln (u.a. einem 

großflächigen REWE Markt sowie einem Discounter) und Drogeriewaren langfristig zu sichern als auch 

mit weiteren attraktiven Handelsangeboten aus den Sortimentsbereichen Textil, Schuhe und 

Accessoires Kunden aus einem erweiterten Einzugsgebiet anzuziehen und so die Frequenz dahin zu 

bringen, wo sie zur Belebung der Innenstadt hingehört. 

 

 

4. Gestaltung 

Im Rahmen der spezifischen Umgebung in der Homberger Kernstadt wird eine Gestaltung 

vorgeschlagen, die der Nähe zur homogenen Fachwerk-Altstadt, dem Standort in einer deutlich 

heterogenen „Neustadt-Situation“ aber auch der Funktion als „Handels-Objekt“ und einem Anspruch 

an zeitgemäße Architektur gleichsam Rechnung trägt.  

Form und Materialien der „Center“-Neubauten an der Ziegenhainer Straße vermitteln so zwischen 

zeitgenössischer Architektursprache und den prägenden Gebäuden der näheren Umgebung zwischen 

Gründerzeit und Jugendstil.  
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Die Fassaden werden allgemein eher „ruhig“ gehalten in Farbe, Oberfläche und Rhythmus der 

Fassadenelemente bzw. Öffnungen, Belebung bringen ohnehin die für ein Handelsgebäude 

unerlässlichen Werbeelemente. Ablesbar werden die unterschiedlichen Nutzungen dahinter (neben 

Einzelhandel mit Schaufenstern auch Bürofassaden). Etwas „expressiver“ zeigt sich dagegen das „Tor“, 

der Haupt-Eingang zum Objekt. Das markante Portal deutet sichtbar zum Eingang der Altstadt hin, zum 

„Marktplatz“, und erschließt dem Besucher ein attraktives großes Einkaufszentrum, das sich nach 

unten dem Besucher öffnet, nach der eigentlichen Altstadt in der Zukunft wohl „zweitwichtigster“ 

Marktplatz der Stadt. 

 

An der Kasseler Straße öffnet sich das Objekt und antwortet mit einer markanten Baumreihe dem 

gegenüberliegenden Stadtpark, der so optisch nach Süden weitergeleitet wird. Auf diese Weise wird 

hier nach einer stadteinwärts kommend eher vorstadttypischen solitären Villenbebauung der 

eigentliche Auftakt der Kernstadt an der Stelle der früheren historischen Stadtbefestigung markiert. 

Die Organisation und großzügige Gestaltung der Zugänge an der Kasseler Straße mittels Treppen und 

Rampen verbindet gleichzeitig auch die gründerzeitliche Nachbarvilla und integriert sie auch funktional 

in das Gesamtkonzept. 
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5. Mögliche zukünftige Bebauung an der Kasseler Straße 

Die Möglichkeit, eine zukünftige Bebauung entlang der Kasseler Straße auf dem Parkdeck zu errichten 

ist gewünscht und technisch umsetzbar. Dies wurde in einer Machbarkeitsstudie für eine eventuelle 

Aufstockung statisch nachgewiesen. Diese ca. 450m² große Fläche ist im „Lageplan mit zukünftiger 

Bebauung“ dargestellt. Diese Bebauung wird sich optisch, technisch/konstruktiv, sowie in ihrer Höhe 

an den Werkraum, der östlich von der Zufahrt zum Parkdeck von der Kreissparkasse errichtet wird, 

anpassen. So entsteht eine homogene Ansicht von der Kasseler Straße. 

 

6. Erschließung 

Die Erschließung des Objektes erfolgt über alle vier umgebenen Straßenseiten. Die PKW-Stellplätze 

(272) sind über die Kasseler Straße erschlossen. Die LKW-Andienung erfolgt ebenfalls über die Kasseler 

Straße, ohne dass Rangierverkehr im öffentlichen Straßenraum entsteht. Die fußläufige Erschießung 

ist von allen vier Straßenseiten möglich. Der Haupteingang an der Ziegenhainer Straße ist 

dementsprechend architektonisch markant gestaltet. Der zweite Hauptzugang befindet sich direkt am 

heutigen REWE Supermarkt, der zukünftig zu einem REWE Getränkemarkt umfunktioniert wird. Hier 

stehen dem Kunden weitere Stellplätze zur Verfügung. Von Norden her entsteht eine Verbindung über 

den Stadtpark zum nördlich gelegenen Stadtgebiet zu Villa, Parkplatz, Lebensmittel-Discounter sowie 

Aufzug und östlichem Malleingang Richtung Ziegenhainer Straße. Eine weitere untergeordnete 

fußläufige Anbindung ist von Süden vom Bindeweg aus geplant. 

 

7. Flächen und Nutzungen 

Für das Gesamtprojekt mit den Nutzungen Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung sieht die 

Planung insgesamt ca. 15.700 m² Bruttogeschossfläche (BGF) vor.  

Im zweigeschossigen Eingangsbauwerk an der Ziegenhainer Straße werden in der Ebene 1 ein Food 

Court mit insgesamt 4 Mieteinheiten und im Obergeschoss (Ebene2) Büro- oder Dienstleistungsflächen 

vorgesehen. 

Die Hauptnutzung Einzelhandel und begleitende Gastronomie und Dienstleistungen spielt sich im 

Wesentlichen in der Ebene 0 und im Verlauf der Mall durch Rollsteige angebunden in Ebene 1 an der 

Ziegenhainer Straße (Haupteingang) ab. Darüber hinaus ist auf Ebene 1 ein Lebensmittel-Diskounter 

direkt an das Stellplatzangebot des großen Parkdecks angebunden.  

Für die handelsbezogene Verkaufsfläche sieht der derzeitige Bebauungsplan Nr. 66 eine Obergrenze 

von 7.000 m² (VKF) bzw. eine „Kundenwirksame Nutzfläche“ von 7.500 m² (KNF) vor. Nach der 

Berechnung für diese Flächen gibt es gegenüber den Festsetzungen im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan marginale Abweichungen. Diese sind jedoch insbesondere der Tatsache geschuldet, 

dass es sich hierbei hauptsächlich um Imbiss, Bäckerei, Café, also Verzehrbereiche handelt und so als 

unwesentlich einzustufen. Der Bebauungsplan Nr. 66 wird in seiner 1. Änderung dahingehend 

angepasst, dass die handelsbezogene Verkaufsfläche auf eine Obergrenze von 7.400 m² (VKF) bzw. 

inklusive weiterer Dienstleistungsbetriebe auf eine „Kundenwirksame Nutzfläche“ von 7.800 m² (KNF) 

heraufgesetzt wird. 
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8. Denkmalschutz 

Das äußere Erscheinungsbild des Objektes wird sich angemessen und qualitätsvoll in die Umgebung 

einfügen. Fassaden und Dachgestaltung wurden im Rahmen des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanverfahrens bereits eng mit den Vertretern des Denkmalschutzes abgestimmt. Die Jetzt 

beantragten Fassaden entsprechen qualitativ denen des VE-Plans und wurden lediglich wenn 

notwendig im Detail spezifischen Nutzungsanforderung angepasst. Die Darstellungen in den Plänen 

des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind, soweit sie die innere Aufteilung der einzelnen Vorhaben 

betrifft, rein informatorisch und werden nicht Inhalt der Festsetzungen und Regelungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Verschiedenes 

Dachaufbauten:   

Das vorgesehen Energie- und Kühlsystem auf der Basis von Luft-Luft-Wärmepumpen macht es 

notwendig, auf Teilen der Dächer entsprechende Aggregate zu platzieren. Dies ist in den durch den B-

Plan vorgegebenen Grenzen auf Teilen der Dächer bzw. Dachterrassen realisierbar. Es wurden um 

mindestens 3,0 m gegenüber der Fassade zurück gesetzte Bereiche eingeplant zur Aufnahme der im 

Freien aufzustellenden Geräte. Die notwendige Schalldämmung wird durch entsprechende Dämm-

Maßnahmen gewährleistet.  

Werbemaßnahmen: 

Ebenso werden die dargestellten Werbemaßnahmen entsprechend zur Genehmigung beantragt. 

Werbeschriften von später hinzukommenden Mietern werden den beantragten in Wesen (Form + 

Größe) entsprechen (wie auch bei zukünftig möglichen Mieterwechseln).  
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10. Grundstückssituation 

Das Baugrundstück wurde bereits aus mehreren einzelnen Parzellen zum Flurstück 54/18 vereinigt. Es 

ist beabsichtigt das Baugrundstück in die Parzellen 54/19 und 52/5 aufzuteilen dabei wird die Teilfläche 

52/5 den Eigentümer der Engelhard- Breul-Straße 6 zugemessen. Gleichzeitig wird die entstehende 

Grenzbebauung seitens der Nachbarn über Baulasten geregelt. 

Die KSK plant den Neubau des „Werkraumes“, welche in ein Fluchttreppenhaus aus dem Center 

integriert. 

Auch die entstandenen Grenzbebauungen zu den Nachbarn Kasseler Straße 1 (KSK), Kasseler Straße 4 

(Schoofs Immobilien) werden über Baulasten geregelt. 
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ANGABEN ZUR BARRIEREFREIHEIT: 

1. Äußere und innere Erschließung   

Die fußläufige Erschließung des Objektes erfolgt barrierefrei über die Ziegenhainer Straße von Osten 

und über das Grundstück des zukünftigen REWE-Getränkemarktes von Westen, das große Parkdeck  

über die Kasseler Straße. Vom Parkdeck aus sind der Discount-Markt und die Haupteingangshalle zur 

Einkaufs-Mall ebenen gleich erreichbar. Die Hauptebene der Mall (= Ebene 0) ist sowohl über einen 

Fahrsteig als auch über rollstuhlgerechte Aufzüge erschlossen: Jeweils am Discount-Markt und im 

Bereich der Kreissparkasse Schwalm-Eder. Dieser führt den Besucher neben Mall- und Parkdeck-Ebene 

auch in die Schalterhalle der Sparkasse. Weiterhin ist das Obergeschoss der Dienstleistungsebene an 

der Ziegenhainer Straße über einen Aufzug erreichbar. Die Übergänge in die Ladenebenen sind 

selbstverständlich ebenfalls hindernisfrei.   
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2. Stellplätze 

Nach Erreichen des Parkdecks mit dem PKW steht eine ausreichende Zahl (9) von 

behindertengerechten PKW-Parkplätzen zur Verfügung, die jeweils auch in der Nähe zu den o. g. 

Zugängen platziert sind. 

 

3. Sanitärbereiche 

In Ebene 0 (Mall) und in der Ebene 1 (Food Court) ist jeweils ein zentraler Service-Bereich für die 

Kunden des Einkaufszentrums vorgesehen mit getrennten WCs für Männer und Frauen. Dort integriert 

befindet sich auch eine barrierefreie und leicht erreichbare, rollstuhlgerechte Toilette für behinderte 

Menschen. 
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Bauprojekt Drehscheibe in Homberg (Efze) 

Gutachterliche Stellungnahme 

 

 

Mit Mail vom 12.06.2020 ist das Ingenieurbüro IKS von der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt 

gebeten worden, die gutachterliche Stellungnahme vom 15.02.2019 hinsichtlich der Erschließung 

des Parkdecks entsprechend der aktuellen Planung zu überarbeiten. 

Grundlagen: 

▪ IKS Ingenieurbüro; Verkehrsuntersuchung zum Bauvorhaben „Entwicklung Ulrich-Gelände“ in 

Homberg (Efze)- Schlussbericht 2016. Kassel 2016 vom 18.03.2016 (im Folgenden „IKS 2016“) 

▪ KuBuS generalplanung; Drehscheibe Homberg (Efze) vom 05.06.2020. Wetzlar 2020 (im 

Folgenden „KuBuS 2020“) 

Hinsichtlich folgender Punkte erfolgte eine Überprüfung: 

1.  Bereich zwischen Ausfahrt des Parkdecks und dem Minikreisverkehr 

Im Gutachten IKS 2016, S. 24, ist festgehalten, dass zwischen Minikreisverkehr und der Ausfahrt 

des Parkdecks 36 m Aufstellfläche sein soll. Entsprechend Abbildung 1 sind diese eingehalten. 

Wobei hierbei berücksichtigt werden muss, dass auf dem Fußgängerüberweg (FGÜ) keine 

Fahrzeuge warten dürfen. In der § 26 StVO heißt es hierzu: „Stockt der Verkehr, dürfen Fahrzeuge 

IKS - Ingenieurbüro 

für Stadt- und Mobilitätsplanung 

UG (haftungsbeschränkt) 

 

Dipl.-Ing. Andreas Schmitz 

 

andreas.schmitz@iks-planung.de 

fon: 0561-953 79-676 

fax: 0561-881 048 72 
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nicht auf den Überweg fahren, wenn sie auf ihm warten müssten.“ Aber auch bei dieser 

Berücksichtigung ist die Aufstelllänge gewährleistet. 

Abbildung 1: Bereich zwischen Parkdeck-Ausfahrt und Minikreisverkehr1 

 

 

2.  Aufstelllänge der Linksabbiegespur 

Nach IKS 2016 soll die Linksabbiegespur auf der Kasseler Straße in das Parkdeck einen Stauraum 

LK von 18 m Länge haben, was drei Pkw entspricht. Nach der in Abbildung 1 dargestellten 

Markierung der Linksabbiegespur wäre das nicht möglich, weil die Linksabbiegespur zu kurz ist.  

Abbildung 2: Bemessung des Linksabbiegefahrstreifens2 

 

 

1  KuBuS 2020 

2  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – FGSV; Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen – 

HBS. Köln 2015, S. S4-28 
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Aber auch diese Länge kann gewährleistet werden, wenn die Abbiegespur regelkonform ausgebildet 

würde. 

3.  Parkdeckzufahrt 

Nach dem Plan ist die Zufahrt zum Parkdeck ähnlich einer Einmündung ausgeformt mit Bordstein-

kante, aber mit ansteigender Rampe (vgl. Abbildung 3).  

Abbildung 3: Parkdeckzufahrt3 

 

 

 

3  KuBuS 2020 
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Aus zwei Gründen ist dies problematisch und nicht regelkonform: 

In der StVO heißt es in § 10: „Wer aus einem Grundstück (…) oder über einen abgesenkten Bordstein 

hinweg auf die Fahrbahn einfahren (…) will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung 

anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen 

lassen.“ „Fußgänger auf dem Gehweg sind ebenso vorbeizulassen wie Radfahrer auf Radwegen 

oder Fahrbahnen“ heißt ist im Kommentar zu § 10 StVO.4 

Deswegen sollte der Vorrang des Fußgängers bei einer Grundstückzufahrt unbedingt auch baulich 

sich wiederfinden durch einen vom Material der Gehwegoberfläche durchgezogenen Gehweg und 

möglichst wenig Querneigung 

Größere Querneigungen als für die Entwässerung notwendig (> 2,5%) im Gehwegbereich sind 

problematisch, weil sie eine permanente Abdrift von Rollstühlen und Rollatoren und dann auch 

noch zur Fahrbahnseite erzeugt. 

„Gehwegüberfahrten sollten in Längsrichtung möglichst nicht durch Absenkungen, Borde und 

Materialwechsel unterbrochen werden. Um die Querneigung des Gehweges nicht zu erhöhen, ist 

die Breite für die Höhenüberwindung zwischen Fahrbahn und Grundstückszufahrt möglichst 

gering zu halten (30-75 cm). Schrägborden sollte der Vorzug gegeben werden.“5 

Hier sollte die Planung an die aktuellen Regelwerke angepasst werden. 

4. Barrierefreiheit 

In dem Planwerk sind u.a. keine Hinweise zu taktilen Leisystemen und Bordsteinabsenkungen etc. 

zu finden. Es wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit berück-

sichtigt werden. 

5. Zusammenfassung 

Das Bauprojekt Drehscheibe in Homberg (Efze) wurde hinsichtlich der Erschließung begutachtet. 

Zusammenfassen lassen sich folgende Punkte: 

▪ Der Aufstellbereich von 36 m zwischen Minikreisverkehr und Ausfahrt des Parkdecks ist 

vorhanden. 

 

4  Schurig, Roland; StVO - Kommentar zur Straßenverkehrs-Ordnung mit der VwV-StVO. Bonn 2013, S. 171 

5  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – FGSV; Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen - EFA. Köln 2002, 

S. 14 



 

Schreiben vom 23. Juni 2020 

Seite 5 von 5 

IKS – Ingenieurbüro 

für Stadt- und Mobilitätsplanung 

UG (haftungsbeschränkt) 

Science Park 

Universitätsplatz 12 

D - 34127 Kassel 

Amtsgericht Kassel: HRB 16410 

StNr. 02523605463 

USt-ID-Nr. DE815510735 

Kasseler Sparkasse 

IBAN: DE78 5205 0353 0011 8150 77 

BIC: HELADEF1KAS 

Geschäftsführung: 

Dipl.-Ing. Andreas Schmitz 

Dipl.-Ing. Alexander Gardyan, M.Sc. 

 

Ingenieurbüro für Stadt- und Mobilitätsplanung 

▪ Die notwendige Länge des Linksabbiegers auf der Kasseler Straße von 18 m ist möglich, sollte 

im Plan aber auch regelkonform dargestellt werden. 

▪ Der Gehweg an der Ein- und Ausfahrt des Parkdecks sollte in Längsrichtung nicht durch Ab-

senkungen, Borde und Materialwechsel unterbrochen werden. Die Querneigung soll auf das für 

die Entwässerung notwendige Maß (< 2,5%) beschränkt werden. 

▪ Es wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen an barrierefreie Verkehrsflächen (z.B. 

taktilen Leitsystem und Bordsteinabsenkungen) berücksichtigt werden, obwohl im Plan diese 

nicht erkennbar sind. 
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Aufstellung einer Änderung Nr. 1 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 66 Sondergebiet 

„Einkaufszentrum Drehscheibe“ der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Anpassung der aktuellen 

Vorhabenplanung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

hier:  Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 13 (2) BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Anregungen und 

 Bedenken von Bürgern 

 

 

Stand 21.09.2020 
 

Regierungspräsidium Kassel 

Dez. 21/2L - Regionalplanung 
Am Alten Stadtschloss 1 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 12.08.2020 
 
Nach den vorgesehenen Änderungen sollen bauliche 

Anpassungen ermöglicht werden und veränderte 

Verkaufsflächengrößen für einzelne Sortimente 

rechtlich gesichert werden. Durch die Veränderungen 

der einzelnen Verkaufsflächengrößen ergibt sich 

zudem eine Erhöhung der zulässigen Gesamtverkaufs-

fläche von bislang 7.000 m² auf nunmehr 7.400 m². 

 

Da durch die Erhöhung der zulässigen Gesamtver-

kaufsfläche die festgesetzte max. Verkaufsflächen-

größe in Höhe von 3.300 m² für Nahrungs- und 

Genussmittel unverändert zur ursprünglichen Planung 

geblieben ist und somit keine neu zu bewertenden aus 

regionalplanerischer Sicht beachtlichen Umsatzumver-

teilungen zu Lasten benachbarter Versorgungs-

bereiche zu erwarten sind, bestehen keine regional-

planerischen Bedenken gegen die vorliegende 

Planung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Regierungspräsidium Kassel 

Abt. Umweltschutz 

Dez. 31.1 - Altlasten und Bodenschutz 
Im Alten Stadtschloss 1 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 16.07.2020 
 
In der beim HNLUG geführten Altflächendatei des 
Landes Hessen werden Informationen über Altflächen 
(Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit 
sonstigen schädlichen Bodenveränderungen 
vorgehalten, soweit diese von den Kommunen im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben gemeldet 
oder der zuständigen Behörde auf sonstigem Wege 
übermittelt wurden. 
 

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, 
dass es im näheren Umfeld des v. g. Planungsraumes 
folgende Einträge im ALTIS gibt: 
 

ALTIS-Nummer  634.009.060-001.026 

Arbeitsname Ulrich Kfz.-Werkstatt (Besichtigung
 2011)  

Status Adresse/Lage überprüft (vali-

   
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die ALTIS-Einträge werden in die Begründung zum 
Bebauungsplan hinzugefügt. 
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diert) 

Flächenart  Altstandort 

Straße Kasseler Straße 3-4 

UTM-Ost 528049,693 

UTM-Nord  5653601,562  

max. WZ-Klasse  4 
 

ALTIS-Nummer  634.009.060-001.066 

Arbeitsname  Medizingeräte Trittel 

Status  Adresse/Lage überprüft (vali-
 diert)  

Flächenart  Altstandort 

Straße  Kasseler Straße 5 

UTM-Ost  527992,716 

UTM-Nord  5653643,545  

max. WZ-Klasse  1 
 

ALTIS-Nummer  634.009.060-001.100 

Arbeitsname  Drogerie 

Status  Adresse/Lage überprüft (vali-
 diert)  

Flächenart  Altstandort Straße Ziegenhainer 
 Straße 4 

UTM-Ost  528103,672 

UTM-Nord  5653575,572  

max. WZ-Klasse  3 
 

Ergeben sich Hinweise auf eine schädliche Bodenver-
änderung oder sonstige Hinweise, die einen 
Altlastenverdacht  begründen können, ist das       
Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.1, 
unverzüglich zu informieren. 
 

Da die Erfassung der Grundstücke mit stillgelegten 
gewerblichen und militärischen Anlagen -soweit auf 
ihnen mit umweltrelevanten Stoffen umgegangen 
wurde (Altstandorte)- in Hessen zum Teil noch nicht 
flächendeckend erfolgt ist, sind die Daten im ALTIS 
nicht vollständig. Deshalb emp- fehle ich Ihnen, ggf. 
ergänzende Informationen (z. B. Auskünfte zu Be- 
triebsstilllegungen  aus dem Gewerberegister) bei der 
Wasser- und Bodenbehörde des jeweiligen  
Landkreises einzuholen. 
 

Vorsorgender Bodenschutz 
Da es sich im Planbereich um Abrissflächen 
ehemaliger Bebauung und somit um bereits 
versiegelte Flächen handelt, sind die Belange des 
vorsorgenden Bodenschutzes nicht betroffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bautätigkeiten zur Umsetzung des derzeit rechts-
kräftigen Bebauungsplanes werden gegenwärtig voll-
umfänglich ausgeführt. Jegliche ggf. ergänzenden 
Informationen wurden diesbezüglich bereits im Bebau-
ungsplanverfahren zur Umsetzung des derzeit rechts-
kräftigen Bebauungsplanes eingeholt. 
 
 
 
 

 

  

Regierungspräsidium Kassel 

Dez. 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasser- 

schutz 
Im Alten Stadtschloss 1 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 07.08.2020 
 
Für die Gelegenheit zur Abgabe einer fachlichen 
Stellungnahme bedanke ich mich. Durch die im Betreff 
näher bezeichnete Maßnahme der Bauleitplanung in 
der Kernstadt der Kreisstadt Homberg (Efze), 
Schwalm-Eder-Kreis, werden keine durch das 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Dezernat Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
zu vertretenden Belange berührt. 
 

Regierungspräsidium Kassel 

Dez. 31.5 - Kommunales Abwasser, Gewässergüte, 

Industrielles Abwasser, Wassergefährdende Stoffe 
Im Alten Stadtschloss 1 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 20.07.2020 
 

Bereich Kommunales Abwasser, Gewässergüte: 
Liegt in der Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde. 
 

Bereich Industrielles Abwasser, Wasserge-

fährdende Stoffe: 
Belange werden nicht berührt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Fachbereich Wasser- und Bodenschutz beim 
Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises wurde am 
Verfahren beteiligt. 

Regierungspräsidium Kassel 

Dez. 34 - Bergaufsicht 
Hubertusweg 19 
36251 Bad Hersfeld 
 
Stellungnahme vom 24.08.2020 
 
Vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-
rechtliche Belange des Bergbaus stehen dem o. g. 
Projekt, nach Prüfung der hier vorliegenden 
Unterlagen, nicht entgegen. 
 
Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer 
Dezernate des Regierungspräsidiums Kassel nicht ein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 

FB 60.2 - Untere Bauaufsichtsbehörde 
Hans-Scholl-Straße 1 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 27.08.2020 
 
Gegen die geplante 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 66 der Stadt Homberg bestehen keine bau-
rechtlichen Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 

FB 60.3 - Untere Denkmalschutzbehörde 
Hans-Scholl-Straße 1 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 19.08.2020 
 

 Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 
18 HDSchG wird erteilt. 
 

 Die aufgeführten Hinweise sind Bestandteil des 
Bescheides. 

 

1. Das Vorhaben betrifft eine Maßnahme im Bereich 
einer Gesamtanlage (§ 2 Abs. 3 Hess. Denkmal-
schutzgesetz), die nachrichtlich in ein öffentliches 
Verzeichnis aufgenommen wurde. 
 

2. Das Vorhaben betrifft zudem eine Maßnahme in 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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der Umgebung eines den Schutzvorschriften des 
Hess. Denkmalschutzgesetzes unterliegenden 
Kulturdenkmales (3 18 Abs. 2 Hess. Denkmal-
schutzgesetz). 
 

3. Die nach 3 18 Hess. Denkmalschutzgesetz 
(HDSchG) erforderliche Genehmigung wird gemäß 
§§ 8 und 9 HDSchG (Zuständigkeiten und Maß-
nahmen der Denkmalschutzbehörden) erteilt. 

 

Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 

FB 60.4 - Untere Naturschutzbehörde 
Hans-Scholl-Straße 1 
34576 Homberg (Efze) 

 
Stellungnahme vom 27.08.2020 
 
Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege bestehen gegen die Aufstellung der 1. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 66 „SO 
Einkaufszenztrum“ im beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Weitere Anregungen oder Hinweise werden nicht 
vorgebracht, nach § 13 a BauGB gelten die zu 
erwartenden Eingriffe als im Sinne des § 1 a Abs. 3 
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 

FB 60.5 - Wasser- und Bodenschutz 
Hans-Scholl-Straße 1 
34576 Homberg (Efze) 

 
Stellungnahme vom 07.08.2020 
 
Aus wasseraufsichtlicher- und bodenschutzrechtlicher 
Sicht bestehen gegen die o. g. Maßnahme keine 
Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Landrat des Schwalm-Eder-Kreises 

FB 30.5.1 - Straßenverkehrsbehörde 
Hans-Scholl-Straße 1 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 10.08.2020 
 
Die Planunterlagen wurden eingesehen, eine voll-
ständige Stellungnahme aus straßenverkehrsbehörd-
licher Sicht kann nicht abgegeben werden. Die 
vorgelegten Unterlagen lassen nicht erkennen, wie der 
Radverkehr geführt werden soll. Im Übrigen schließe 
ich mich dem IKS-Gutachten, insbesondere 
hinsichtlich der Ausführung des Gehwegs im Bereich 
der Ein- und Ausfahrt des Parkdecks, an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der Radverkehr in der Ziegenhainer Straße wird im 
oberen Teil in Fahrtrichtung „Drehscheibe“ über einen 
1,85 m breiten Radfahrstreifen geführt.  
Stadtauswärts in Richtung Stadthalle wird der 
Radverkehr mit in den fließenden Verkehr geführt. 
Dies ist aufgrund einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf Tempo 30 km/h möglich. 
 
In der Kasseler Straße wird der Radverkehr 
stadteinwärts auf einem kombinierten Geh- und 
Radweg bis zur Ein- und Ausfahrt des 
Einkaufszentrums und stadtauswärts (und damit 
bergab) auf der Straße geführt. Auch hier ist eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h 
vorgesehen. 
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Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH 
Parkstraße 6 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 08.09.2020 
 
Nach Prüfung der veröffentlichten Unterlagen teilen wir 
mit, dass keine Einwendungen gegen das o. g. 
Vorhaben bestehen. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Hessen Mobil 

Straßen- und Verkehrsmanagement 
Untere Königsstraße 95 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 11.09.2020 
 
Zunächst dürfen wir uns für die Fristverlängerung bis 
zum 11.09.2020 bedanken.  
 
Durch   die   1.   Änderung   des   vorhabenbezogenen   
Bebauungsplans   Nr.   66 "Sondergebiet Einkaufs-
zentrum im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer 
Straße, Bindeweg" beabsichtigt die Stadt Homberg 
(Efze) die rechtliche Sicherung veränderter Sortimente 
(Foodcourt), sowie die rechtliche Sicherung weiterer 
baulicher Anpassungen. Die handelsbezogene 
Verkaufsfläche (VKF) von 7.400 m² soll auf eine 
Kundenwirksame Nutzfläche (KNF) von 7.800 m² 
heraufgesetzt werden. 
 
Der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes liegt 
im Knotenpunktbereich der Stadtstraßen Kasseler 
Straße/Ziegenhainer Straße/Wallstraße. Überörtliche 
Straßen sind nicht direkt betroffen. Im Rahmen der 1. 
Änderung wird der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 66 um den Bereich einer Stadtvilla im 
Norden erweitert. Die Landesstraße 3224 knickt daher 
aus Richtung Mardorf kommend etwa 25 m westlich   
des Plangebietes spitzwinklig in Richtung Mühlhausen 
ab. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt 
weiterhin ausschließlich an Stadtstraßen an und wird 
auch ausschließlich über städtische Straßen 
verkehrlich erschlossen. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden gebe ich 
meine Stellungnahme zu den Festsetzungen der o. g. 
Bauleitplanung ab. Die Stellungnahme beinhaltet die 
Belange der integrierten Siedlungs- und Verkehrs-
planung und die der betroffenen Straßenbaulastträger. 
 
Einwände mit rechtlicher Verbindlichkeit gem. Hess. 
Straßengesetz (HStrG): 
 
Gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 66 
der Stadt Homberg bestehen aus Sicht von Hessen 
Mobil keine Einwände. 
 
Wir setzen hierbei voraus, dass es im Bereich der 
abknickenden Landesstraße 3224 (Mühlhäuser 
Straße/Stadtstraße "Kasseler Straße") nicht zu 
Beeinträchtigungen verkehrlicher Art kommen wird. 
Sollten sich durch den Ziel- und Quellverkehr 
Probleme  verkehrlicher Art  an  v. g.  Knotenpunkt  

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
 
Nach Abschluss der Bauleitplanung erhält Hessen 
Mobil eine Kopie des rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes sowie eine beglaubigte Abschrift des Satzungs-
beschlusses. 
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einstellen,  oder  sich  gar  eine Unfallhäufungsstelle  
entwickeln,  behält  sich  der  Straßenbaulastträger  die 
Forderung  weiterer  Maßnahmen, auch  baulicher  Art,  
zur Verbesserung  der Situation zu Lasten des Trägers 
der Bauleitplanung vor. 
 
Fachliche Informationen: 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und sonstige 
fachliche Informationen haben wir zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht vorzubringen. 
 
Hinweise: 
 

1. Da sich das Plangebiet in der Nähe der L 3224 
befindet, weisen wir darauf hin, dass Forderungen 
gegen den Straßenbaulastträger auf aktive Lärm-
schutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwände), oder 
die Erstattung von passiven Lärmschutzmaß-
nahmen (z. B. Einbau von Lärmschutzfenstern) 
ausgeschlossen sind. 
 

2. Hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung im Zuge 
der Stadtstraßen empfehlen wir, der gutachterlichen 
Stellungnahme von IKS, Kassel (Stand 23.06.2020) 
zu folgen. 

 
Wir bitten darum, uns die Beschlussfassung, sowie 
eine Kopie der rechtskräftigen Bauleitplanung 
zuzusenden. 
 

Polizeipräsidium Nordhessen 

Polizeidirektion Schwalm-Eder 

-Regionaler Verkehrsdienst- 
August-Vilmar-Straße 20 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 21.07.2020  
 
Aus polizeilicher Sicht möchte ich mich der Gutachter-
lichen Stellungnahme Verkehr des Ingenieurbüros IKS 
vom 23.06.2020 anschließen. 
 
Da die in der Presse veröffentlichten Änderungen zur 
Radwegführung, sowohl in der Kasseler Straße als 
auch in der Ziegenhainer Straße, in der 1. Änderung 
zum Bauleitverfahren nicht enthalten sind, obwohl sie 
zum Inhalt der gesamten Verkehrsführung zu zählen 
sind, kann hierzu keine Stellungnahme abgegeben 
werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Radverkehr in der Ziegenhainer Straße wird im 
oberen Teil in Fahrtrichtung „Drehscheibe“ über einen 
1,85 m breiten Radfahrstreifen geführt.  
Stadtauswärts in Richtung Stadthalle wird der 
Radverkehr mit in den fließenden Verkehr geführt. 
Dies ist aufgrund einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf Tempo 30 km/h möglich. 
 
In der Kasseler Straße wird der Radverkehr 
stadteinwärts auf einem kombinierten Geh- und 
Radweg bis zur Ein- und Ausfahrt des 
Einkaufszentrums und stadtauswärts (und damit 
bergab) auf der Straße geführt. Auch hier ist eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h 
vorgesehen. 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Technik Niederlassung Südwest 

Produktion Techn. Infrastruktur 24 Fulda 
Am Fieseler Werk 19 - 23 
34253 Lohfelden 
 
Stellungnahme vom 14.08.2020 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis 
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Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommu-
nikationslinien der Telekom (siehe Anlage). 
 
Die Errichtung neuer Telekommunikationslinien durch 
Telekom ist zurzeit nicht geplant. 
 
Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an 
das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt 
werden, bitten wir zur Koordinierung mit der Verlegung 
anderer Leitungen rechtzeitig, mindestens 3 Monate 
vor Baubeginn, mit uns in Verbindung zu treten. Dem 
Bauherren stehen hierzu die kostenfreie Rufnummer 
0800 33 01903 sowie das Internetportal 
https://www.telekom.de/umzug/bauherren zur Ver-
fügung. 
 
Bei Bauausführungen ist darauf zu achten, dass 
Beschädigungen der vorhandenen Telekommunika-
tionslinien vermieden werden und aus betrieblichen 
Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikations-
linien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen 
Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten 
sowie oberirdische Gehäuse sweit frei gehalten 
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 
Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es 
ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauaus-
führenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der 
zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom informieren. 
Die kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 
 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlasene(n) 
Planunterlage(n) nur für interne Zwecke zu benutzen 
und nicht an Dritte weiterzugeben. 
 

genommen und beachtet.  

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
 
Stellungnahme vom 24.08.2020 
 
Vielen Dank für Ihre Informationen. Gegen die o. a. 
Planung haben wir keine Einwände.  
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht 
geplant. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Koordinierungsbüro 

für Raumordnung und Stadtentwicklung 
Kurfürstenstraße 9 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 25.08.2020 

 
 
 
 
 
 

https://www.telekom.de/umzug/bauherren
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Wir haben die oben genannten Pläne geprüft und 
festgestellt, dass nach unserem Kenntnisstand 
Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig 
berührt werden. 
 
Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Knüllwald 
Hauptstraße 7 
34593 Knüllwald 

 
Stellungnahme vom 26.08.2020 
 
Die Gemeinde Knüllwald begrüßt das Projekt des 
Einkaufszentrums in zentraler Lage in Homberg und 
die Zurückverlagerung von Verkaufsflächen aus dem 
Osterbach in die Innenstadt zur Steigerung der Attrak-
tivität des Standorts Homberg (Efze) ausdrücklich. 
Auch gibt es gegen die geplante Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 66 „Sondergebiet  Einkaufs-
zentrum“, welche neben der „Umverteilung von Ver-
kaufsflächen" nochmal eine Erhöhung im geringen 
Umfang vorsieht keine grundsätzlichen Bedenken: 
 
Die Kreisstadt Homberg (Efze) als Mittelzentrum, zu 
dessen Einzugsbereich Knüllwald als Unterzentrum 
ebenfalls gehört, ist bezogen auf die Ausstattung an 
Verkaufsflächen für den Lebensmitteleinzelhandel lt. 
Einzelhandelskonzept Homberg (GMA, 2016) bereits 
überdurchschnittlich gut ausgestattet. 
Allerdings führt die aktuelle Entwicklung, insbesondere 
auch durch das gemeinsame Interkommunale 
Gewerbegebiet in Knüllwald-Remsfeld, bereits jetzt zu 
einer deutlichen Erhöhung der Nachfragesituation im 
Bereich Lebensmittel, Getränke, Drogerieartikel. 
Weitere Steigerungen werden bei vollständiger 
Inbetriebnahme der Betriebe im Gewerbegebiet er- 
wartet, sodass mittelfristig auch am Standort Knüllwald 
selbst eine weitere Steigerung der Verkaufsflächen zur 
Deckung des Bedarfs notwendig sein wird. Wir sind 
der Ansicht, dass der gemeinsame Einzugsbereich 
Homberg/Knüllwald ein deutlich überdurchschnittliches 
Angebot an Verkaufsflächen rechtfertigt und auch 
verträgt. Die Versorgungssicherheit dürfte daher weder 
in Homberg noch in Knüllwald bzw. deren Nachbar- 
kommunen gefährdet werden, wenn diese Entwicklung 
der Verkaufsflächen insbesondere im Lebensmittel-
einzelhandel nicht nur in Homberg als Mittelzentrum,  
sondern auch in Knüllwald als Grundzentrum u. a. mit 
Sitz des interkommunalen Gewerbegebietes Schwalm-
Eder Mitte zugelassen wird. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Magistrat 

der Stadt Schwarzenborn 
Marktplatz 1 
34639 Schwarzenborn 
 
Stellungnahme vom 14.08.2020 
 
Die Stadt Schwarzenborn hat keine Anregungen oder 
Bedenken gegen die Bauleitplanung der Stadt 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Homberg, hier: 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 66 „Sondergebiet Einkaufs-
zentrum im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer 
Straße, Bindeweg“ vorzubringen. 
 

Staatliches Schulamt Fritzlar 
Am Hospital 9 
34560 Fritzlar 

 
Stellungnahme vom 18.08.2020 
 
Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 13.07.2020, 
hier eingegangen am 16.07.2020, teile ich Ihnen mit, 
dass ich mich den seitens des Schulleiters der 
Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule, Herrn OStD 
Dr. Weskamp, geäußerten Bedenken anschließe.  
Die Stellungnahme der Schule nebst Anlage füge ich 
bei. 
 
Stellungnahme Dr. Westkamp vom 12.08.2020 
 
Mit Schreiben vom 4. April 2016 hat der Magistrat der 
Stadt Homberg (Efze) zugesichert, dass vom 
Bindeweg ausgehend keine Zufahrt für das Einkaufs-
zentrum für den Kunden- und Lieferverkehr 
vorgesehen ist (siehe Anlage). 
 
Schulelternbeirat und Schulleitung sehen es als 
problematisch an, dass nun doch eine zusätzliche 
Anlieferung an die Ladenfläche "0.03" aus dem 
Bindeweg erfolgen soll. Dies widerspricht nicht nur der 
von der Stadt gegebenen Zusage, sondern beeinflusst 
auch die weitere verkehrliche Gestaltung im Bindeweg 
und die damit verbundene Verkehrssicherheit für die 
Schülerinnen und Schüler. Am Bindeweg liegt nämlich 
der Haupteingang der Schule, das heißt, die 
Schülerinnen und Schüler gelangen vor Schulbeginn 
(7.55 Uhr) auf diesem Weg zur Schule und verlassen 
die Schule nach Schulende (13 Uhr) auf diesem Weg. 
 
Über das Thema haben der Schulelternbeirats-
vorsitzende, Herr Utpatel, und ich bereits Gespräche 
mit Herrn Bürgermeister Dr. Ritz geführt. 
 
Aus schulischer Sicht halten wir es für erforderlich, auf 
eine Anlieferung über den Bindeweg der Zusage des 
Magistrats entsprechend ganz zu verzichten oder die 
Anlieferung auf Zeiten außerhalb des Schülerverkehrs 
zu beschränken und die Straße als verkehrsberuhigte 
Zone oder Einbahnstraße auszuweisen. Die Richtung 
einer möglichen Einbahnstraße sollte über Verkehrs-
zählungen und -beobachtungen in mehreren Versuchs-
phasen ermittelt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der geringfügige Lieferverkehr beeinträchtigt nicht den 
Schulbetrieb und die Verkehrssicherheit der 
Schülerinnen und Schüler. 

Dr. Klaus Lambrecht 
Ziegenhainer Straße 21 
34576 Homberg (Efze) 

 
Stellungnahme vom 24.08.2020 
 
Nach mehrmaliger Durchsicht der Unterlagen ist nicht 
eindeutig ersichtlich, warum der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
sowie öffentlich-rechtlichem Vertrag geändert oder 

 
 
 
 
 
 
Bereits unter Punkt 1 in der Begründung 
(Planungsanlass) wird beschrieben, was Ziel und 
Zweck der Änderung des Bebauungsplanes ist. 
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angepasst werden muss. Die baulichen Änderungen 
werden nur vage beschrieben. 
Am 28.05.2018 wurden die Änderungen des geplanten 
Sortimentes des Einkaufszentrums vorgestellt, für die 
eine Änderung des geltenden Planes erforderlich sei. 
Geänderte Bauausführungen wurden seinerzeit nicht 
angeführt. Nunmehr nach sage und schreibe fast 2 
Jahren (Was ist daran ein „beschleunigtes“ 
Verfahren?) soll das nahezu äußerlich fertiggestellte 
Bauwerk durch die Bevölkerung akzeptiert werden. 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zum bedingten Baurecht unter 8.1 
auf S. 16 der Begründung zum B-Plan sind nicht 
nachvollziehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Formulierung, „der B-Plan wird als 
vorhabenbezogener Bebau- ungsplan nach § 12 
BauGB aufgestellt“, ist falsch, da die im Text oder Plan 
festzustellenden Änderungen bereits gebaut worden 
sind. 
 
Nach der Vorstellung der Planänderungen am 
23.09.2019 durch den Projektentwickler erfolgte kein 
ergänzender Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung diese Änderungen ebenfalls in dem 
laufenden Änderungsverfahren vom 6.9.2018 zu 
berücksichtigen. 
Damit werden aus meiner Sicht die Grundzüge eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der eigent-
liche Zweck eines solchen Instruments ad absurdum 
geführt, Ein solches Vertragswerk ist in die Zukunft 
gerichtet und dient nicht dazu, bereits durchgeführten 
Maßnahmen rückwirkend zu zustimmen. 
 

Aufgrund welcher Genehmigung die geänderten und 
bereits durchgeführten Baumaßnahmen erfolgten, wird 
nicht angeführt und begründet. Warum bedarf es dann 
noch einer Änderung des Bebauungsplanes, wenn 
man der abschließenden Entscheidung der 
Bevölkerung und der Stadtverordnetenversammlung 
bereits vorgegriffen hat? 
 

Zu den Maßnahmen M8: 
Die bereits im Bebauungsplan aus 2016 festgesetzten 
arten- und naturschutzrechlichen Maßnahmen wurden 
bisher nicht vollständig ausgeführt oder unterhalten. 
Der Verlust des innerstädtischen Grüns und die durch 
die bereits durchgeführten Baumaßnahmen einge-
tretenen Auswirkungen auf die betroffenen Arten und 
das Klima wurden nicht ausgeglichen. 
 

 
 
Das „beschleunigte Verfahren“ hat nur sehr bedingt mit 
der zeitlichen Dauer des Bebauungsplanverfahrens zu 
tun. Es werden stattdessen Verfahrensschritte 
„eingespart“, wie beispielsweise Umeltbericht, 
Umweltverträglichkeitsprüfung und frühzeitige 
Beteiligung. Näheres dazu im § 13 a BauGB. 
Ferner geht es nicht um das fertig gestellte Bauwerk, 
dieses wird auf Grundlage des derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplanes errichtet. Bereits unter Punkt 1 in 
der Begründung (Planungsanlass) wird beschrieben, 
weshalb eine Änderung des Bebauungsplanes 
notwendig ist. 
 
Hier wird sich auf § 12 BauGB bezogen.  Zitat § 12 (1) 
BauGB: „Die Gemeinde kann durch einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf 
der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten 
Plans zur Durchführung der Vorhaben und der 
Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und 
Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich 
zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten 
ganz oder teilweise  vor dem Beschluss nach § 10 
Absatz 1 verpflichtet (Durchführungsvertrag).“ 
 
Das ist falsch. Die geänderte Planung, die Gegenstand 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind, sind nicht 
bereits gebaut. Dies ist bei Teilen aus der Planung des 
derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes der Fall. Der 
Bebauungsplan ist ein sogenannter „vorhaben-
bezogener Bebauungsplan“, da die 1. Änderung  mit 
einem konkreten Vorhaben (siehe Vorhaben- und 
Erschließungsplan) zusammenhängt. 
Die Umsetzung der Planung des derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplanes bedarf keines 
Beschlusses, da dieser bereits Rechtskraft erlangt hat. 
Gegenstand der 1. Änderung sind, aufbauend auf den 
derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan, die geänderten 
Festsetzungen im Zusammenhang mit dem 
aktualisierten  Vorhaben- und Erschließungsplan. 
 
 
 
 
Es werden die Baumaßnahmen durchgeführt, die den 
Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebauungs-
planes entsprechen. Hierzu bedurfte es einer 
Baugenehmigung, die Seitens der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde des Schwalm-Eder-Kreises erteilt 
wurde. 
 
 
 
Die Maßnahmen, die im derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 66 festgesetzt wurden, sind 
ausgeführt worden. 
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Die vorgesehenen Anpflanzungen werden nicht 
ausreichen, die prognostizierten negativen Aus-
wirkungen auf das innerstädtische Klima abzumildern. 
 

Angesichts der Erkenntnisse über den Klimawandel 
mit zunehmenden Extremwetterlagen (Hitzeperioden 
und Starkniederschlägen), ist dies Bauwerk ein 
Negativbeispiel für eine zeitgemäße, die 
Klimaänderung berücksichtigende Planung. 
 

 

 

 

 

 

Zur Gastronomie: 
Zum Schutz der 2016 in der Kernstadt bestehenden 
Gastronomiebetriebe wurde festgelegt, dass, - mit 
Ausnahme des damaligen dort ansässigen Kebab-
Imbiss Betriebes - keine Außengastronomie zulässig 
sein soll. Ebenso sollten Restaurants oder Gaststätten 
sog. Sitzgastronomie nicht zulässig sein. Dies war 
auch damals nachvollziehbar, da zahlreiche 
gastronomische Betriebe in der Altstadt und Burg mit 
öffentlichen Mittel  gefördert wurden. Mit dem 
Ausschluss sollten diese öffentlichen und privaten 
Investitionen also gesichert werden. 
Eine Begründung warum von diesem politischen 
Wunsch, der auch der Forderung der ansässigen 
Gastronomen entsprach, abgewichen werden soll, wird 
nicht geliefert. Dass ein sog. Foodcourt entstehen soll, 
wurde nur anlässlich einer Vorstellung am 23.09.2019 
mitgeteilt.  Bei Umsetzung der Planung wird auch den 
bestehenden gastronomischen Einrichtungen, auch 
denen in städtischen Häusern oder geplanten 
Einrichtungen (Schwimmbad, Krone) und auf der Burg 
zusätzliche Konkurrenz geschaffen, dies bei einer 
insgesamt sehr schwierigen Situation für die 
Gastronomiebetriebe. Warum findet der ursprüngliche 
Ausschluss der Außengastronomie in der Diskussion 
mit den Bürgern und im Plan aus 2016 keine 
Erwähnung in der Aufstellung der baulichen 
Änderungen. 
 

In den Plänen und in der Realität wurden die 
Vorarbeiten für die Außenterrasse jedoch bereits 
begonnen. So fehlt in der Begründung zur Änderung 
des Planes auch eine Beschreibung des Foodcourts 
und der bereits im Bau befindlichen Außenterrasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede Art von Pflanzung kann per se negative 
Auswirkungen auf das Stadtklima abmildern. Auf 
welche Prognose sich hier bezogen wird, bleibt unklar. 
 
„Erkenntnisse“ über den Zusammenhang  zwischen 
„Klimawandel“ und Extremwetterlagen sind zumindest 
strittig. Die Planung wird keinen nennenswerten 
Einfluss auf das Klima haben und keine Extremwetter-
lagen verursachen. Vielmehr trägt die Planung zur 
Attraktivität des Standortes bei. Das sogenannte 
Ulrich-Areal wurde bis 2014 durch das ansässige 
Autohaus genutzt (versiegelt) und stand bis zum 
Beginn der Planungsumsetzung des derzeit rechts-
kräftigen Bebauungsplanes leer. 
 
 
Der Hinweis zur Gastronomie wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Seite 14 in der Begründung des Bebauungsplanes 
wird Bezug auf den Foodcourt genommen: „Über dem 
Basement befinden sich ein Parkdeck mit ca. 270 
Stellplätzen sowie insgesamt vier Baukörper: Das 
teilweise  2-geschossige Eingangsbauwerk an der 
Ziegenhainer Stra- ße, das 3-geschossige Gebäude 
westlich des Sparkassengebäudes(Kasseler Straße) in 
dem der Foodcourt und eine Büroetage geplant ist, ein 
2-geschossiges Gebäude an der Kasseler Straße 
(östlich der Villa Kasseler Straße 4) sowie der 2-
geschossige Baukörper südlich der Villa, in dem der 
Lebensmitteldiscountmarkt untergebracht wird.“ 
 
Auch der dem Bebauungsplan zugehörige Vorhaben- 
und Erschließungsplan geht auf den Foodcourt (Seite 
6, Punkt 7. „Flächen und Nutzungen“) ein: „Im 
zweigeschossigen Eingangsbauwerk an der 
Ziegenhainer Straße werden in der Ebene 1 ein Food 
Court mit insgesamt 4 Mieteinheiten und im 
Obergeschoss (Ebene 2) Büro- oder Dienst-
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Es fehlen Angaben nach Maß und Zahl. Nicht jeder 
Bürger kann die Pläne lesen und verstehen, darum ist 
er zumindest auf textliche Ausführungen angewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entschieden spreche ich mich gegen eine Anlieferung 
über den Bindeweg aus. Auch hier bleiben die Aus-
führungen in den Unterlagen unkonkret bzw. es wird 
nur eine Anlieferung über die Ziegenhainer Str. 
angesprochen. 
Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an 
Äußerungen des Bürgermeisters anlässlich der 
Bürgerversammlung im Herbst 2019, in der er sagte, 
dass der Projektentwickler auf seinem Gelände bauen 
könnte, wie er wolle. Gerade der Bindeweg ist wegen 
seiner Bedeutung als Schulweg, von jeder weiteren 
Verkehrsbelastung frei zu halten. 
 

Insgesamt enthalten die Ausführungen in der 
Begründung zahlreiche Widersprüche oder wurden 
durch längst geschaffene Sachverhalte ebenfalls ad 
absurdum geführt. 
 

 

Entgegen der Aussage es würden begrünte Dächer 
geschaffen, hat der Aldimarkt ein Solardach, was ich 
ausdrücklich begrüße. 
 

 

 

 

 

 

Welche Nutzung im Obergeschoss des Aldimarktes 
zulässig sein soll, wird nicht festgesetzt. Im Text wird 
von einem zweigeschossigen Gebäude auf S.20 
gesprochen. 
 

 

Der Text ist insgesamt zu überarbeiten und zu 
konkretisieren. 

leistungsflächen vorgesehen. 
Die Hauptnutzung Einzelhandel und begleitende 
Gastronomie und Dienstleistungen spielt sich im 
Wesentlichen in der Ebene 0 und im Verlauf der Mall 
durch Rollsteige angebunden in Ebene 1 an der Zie- 
genhainer Straße (Haupteingang) ab. Darüber hinaus 
ist auf Ebene 1 ein Lebensmittel-Diskounter direkt an 
das Stellplatzangebot des gro- ßen Parkdecks 
angebunden.“ 
 
Als Terasse ist lediglich eine eingeschossige 
Dachterasse auf dem Bürogebäude geplant. 
 
Der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes ist 
vermaßt und alle baurechtlich relevanten 
Festsetzungen   (GRZ, GFZ, Höhe,  Geschossig- keit) 
enthalten. Auf Seite 19 der Begründung (Maß der 
baulichen Nut- zung) werden die Zahlen  wie  folgt 
beschrieben:  „Die Festsetzungen bezüglich GRZ und 
GFZ entsprechen denen des derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplanes und bleiben bestehen.“ 
Erläuterungen können ea de causa dem derzeit 
rechtskräftigen  Bebauungsplan entnommen werden. 
 
Die teilweise  geänderten Höhen werden im Anschluss 
auf Seite 19 und 20 der Begründung dezidiert 
beschrieben. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sämtliche Widersprüche wurden aufgelöst. In der 
Begründung wird auf die jeweiligen Änderungen zum 
derzeit rechtskräftigen Bebau- ungsplan eingegangen, 
im zugehörigen Vorhaben- und Erschließungs- plan 
wird die Planung ausführlicher beschrieben. 
 
In Punkt 6.2 der textlichen Festsetzungen 
(Dachbegrünung) heißt es: 
„Flachdächer und flachgeneigte Dächer sind extensiv 
zu begrünen, Mindestschichtaufbau 8 cm. 
Hiervon ausgenommen sind Parkdecks, 
Dachterrassen, Vordächer, Glasflächen und Flächen 
für technische Aufbauten, die nicht mit 
Dachbegrünung ausgeführt werden können.“ 
 
Der ALDI-Markt wird zweigeschossig ausgeführt und 
auf beiden Ge- schossen von ALDI genutzt. Welche 
Sortimente und Waren ALDI in den jeweiligen 
Geschossen anbietet, ist nicht Teil des Bebauungs- 
planverfahrens. 
 
Ein Großteil der Festsetzungen wurde aus dem derzeit 
rechtskräftigen 
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Es sollen z. B. derzeitig geltende Festsetzungen des 
Planes weiter  gelten. Ich vertrete die Auffassung sie 
müssen in den geänderten Plan übernommen oder 
entsprechend angepasst werden (8.7 und 8.8). 
Zumindest muss deutlich gemacht werden, welche 
Änderungen im eigentlichen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan gegenüber dem von der Stadtverord-
netenversammlung beschlossenen B-Plan vom 
14.7.2016 erfolgen sollen. 
Nur so kann eine sachgerechte Abwägung erfolgen. 
 

Bebauungsplan übernommen. Auf die Änderungen 
wird in der Begrün- dung dezidiert eingegangen. 
Änderungen der Planung sind auch im 
zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan 
nachvollziehbar. 
 

Die Bedenken werden nicht geteilt. 
 

Delf Schnappauf 
Altes Pfarrhaus Wernswig 
An der Raiffeisenkasse 3 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 24.08.2020 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 66. ist 
zusammen mit dem Durchführungs- und 
Erschließungsplans auf der Grundlage des Vorhaben- 
vertrags zwischen Vorhabenträger und der Stadt 
Homberg bisher in zahlreichen Punkten vom 
Vorhabenträger nicht eingehalten worden. 
 

Mit der Änderung 1. zum Bebauungsplan Nr. 66 sollen 
neue FestIegungen getroffen werden, die bereits 
gebaut worden sind. Den Stadtverordneten ist damit 
die Entscheidungfreiheit genommen, den die 
Abweidungen sind bereits manifestiert gebaut. Damit 
ist den Stadtverordneten die kommunale 
Planungshoheit genommen, die durch das Grund-
gesetz als ein Kernbereich der kommunalen Selbstver-
waltung genannt ist. 
 

Bebauungspläne sollen immer dann aufgestellt 
werden, wenn es notwendig ist die städtebauliche 
Entwicklung zu bestimmen. Bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 66 war es Konsens, dass die 
Betriebe in der Altstadt nicht gefährdet werden dürfen. 
Aus diesem Grund wurde ausdrücklich Wert darauf 
gelegt keine Sitzplatzgastronomie im Einkaufszentrum 
zuzulassen. Eine Sitzplatzgastronomie würden zu einer 
würde den Gastronomiebetrieben in der Altstadt 
Kaufkraft entziehen und somit zu weiteren Betriebs-
aufgaben führen. Mehrere Betriebe in der Altstadt sind 
in den letzten Jahren mit öffentlichen Mitteln gefördert 
worden, um ihren Bestand zu sicher. 
 
In der Änderung 1 zu Bebauungsplan Nr. 66-1 ist 
jedoch eine Bündelung von mehreren Gastronomie-
betrieben in einem sogenannten Food-Courd an der 
Ziegenhainer Straße vorgesehen und bereits gebaut 
worden. Dies widerspricht der städtebaulichen 
Zielsetzung. Die wirtschaftlichen Überlegungen des 
Vorhabenträgers können zwar nachvollzogen werden. 
Er möchte das Einkaufszentrum mit der Gastronomie 
attraktiv machen, um so die wirtschaftlichen  Ziele der 
Eigentümer des Einkaufszentrums zu sichern. 
Das kann kein Gesichtspunkt bei einer nachträglichen 
Änderung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
sein. Die Fehleinschätzung der wirtschaftlichen 
Entwicklung hat der Vorhabenträger selbst zu tragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mit der Änderung 1. zum Bebauungsplan Nr. 66 
werden Festsetzungen getroffen, die frühestens zur 
Planreife gem. § 33 BauGB umgesetzt werden können. 
Die derzeitigen Baumaßnahmen beziehen sich auf die 
Umsetzung des derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplanes. 
 
Eine „Sitzplatzgastronomie“ kann im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nicht dezidiert festgesetzt 
werden. Der gastronomische Teil befindet sich im 
Foodcourt, innerhalb des Gebäudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bündelung der Gastronomie entspricht der 
städtebaulichen Zielsetzung der 1. Änderung des 
Bebauiungsplanes Nr. 66. Die bauliche Umsetzung ist 
frühestens zur Planreife gem. § 33 BauGB möglich. 
Die derzeitigen Baumaßnahmen beziehen sich auf die 
Umsetzung des derzeit rechtskräftigen Bebauungs-
planes. 
Die „wirtschaftlichen  Überlegungen“ des Vorhaben-
trägers sind nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens. 
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Zu dem Food-Courd soll auch noch eine Außen-
terrasse entlang der Ziegenhainer Straße gebaut 
werden. Die ersten Baumaßnahmen sind bereits dafür 
getroffen worden, obwohl diese im gültigen 
Bebauungsplan nicht enthalten ist. Mit diesem 
Bauwerk wird die Wirtschaftlichkeit  der bestehenden 
Homberger Betrieben belastet und die des 
Vorhabenträgers begünstigt. Einige der Homberger 
Betriebe sind in den letzten Jahren mit öffentlicher 
Förderung unterstützt worden, die jetzt durch diese 
Baumaßnahme gefährdet werden. 
 

Die Verkaufsfläche soll um 400 qm erweitert werden. 
Es ist nicht ersichtlich, durch welchen Erweiterungen 
des Baues diese Flächen gewonnen werden.  Es kann 
sich nur um Umwidmung von Flächen handeln, die 
vorher nicht als Verkaufsflächen ausgewiesen waren. 
Das verstärkt den Verdacht, dass der Vorhabenträger 
dies bereits in der ersten Planung so vorgesehen war, 
um jetzt im Sinne der Salamitaktik immer weitere 
Vorteile aus dem Vorhaben für sich zu gewinnen. 
 

Mit der Erweiterung der Verkaufsflächen müssen auch 
entsprechend mehr Stellplätze nachgewiesen werden. 
Die Erfüllung der Homberger Stellplatzsatzung ist nicht 
kontrollierbar, weil die Berechnungen nicht vorliegen. 
Die Zahl der Stellplätze verringert sich, wenn an der 
Kasseler Straße ein eingeschossiger Bau ermöglicht 
werden soll. Zusätzlich müssten für diese Nutzflächen 
zusätzliche Stellplätze nachgewiesen werden. 
 
 
Der Großparkplatz wird zu einem Hitzepunkt in der 
Stadt werden, er ist schattenlos. In der Beschreibung 
zur Änderung des Bebauungsplan 66-1 heißt es: 
 
„Aufgrund der geringen Anteile an Vegetationsflächen 
ist im Plangebiet von einer Tendenz zur Überwärmung 
und daher einem belasteten Bioklima auszugehen.“ 
 

 

 

Seit Jahren wird über die Hitzebelastungen in den 
Städten gesprochen, in Homberg wird so gebaut, dass 
es das Städtische Klima weiter belastet. Es ist unver-
ständlich, wie ein renommiertes Planungsbüro wie 
ANP eine solche negative Planung unterstützt. 
 

Die Nachhaltigkeit des Gesamtbauwerkes ist nicht 
gegeben, die großen fensterlosen Verkaufsflächen 
werden bei der weiteren Veränderung des Einkaufs-
verhaltens nur schwerlich eine Nachnutzung finden. 
Damit ist die Nachhaltigkeit nach den Kriterien der 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen nicht gegeben. 
 

Ausweislich des gültigen Bebauungsplans sind rund 
800 qm Grundstücksfläche an die Stadt zu übertragen. 
Zu welchen Bedingungen die Übertragung stattfinden 
soll ist unbekannt. Vertraglich ist die Übertragung 
festgelegt, soll aber nicht erfolgen. 
 
Wenn der Vorhabenträger die Grundstücksflächen 
nicht an die Stadt überträgt, könnte das als eine 
unzulässige Begünstigung des Vorhabenträgers 

Der Hinweis zur Gastronomie wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Verträglichkeit des Vorhabens entspricht dem 
Einzelhandelskonzept der Stadt Homberg (Efze). Das 
Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches. 
 
 
 
 
 
Anpassungen der Planung führen zu einer veränderten 
Nutzbarkeit der Fläche. Die Anpassungen der 
Verkaufsfläche entsprechen dem Einzel- 
handelskonzept der Stadt Homberg (Efze). Sämtliche 
Sortimente sind Teil der „Homberger Liste“. 
 
 
 
 
 
Die Anzahl der Stellplätze wurde mit der Stadt 
Homberg (Efze) abge- stimmt. Eine Abweichung von 
einer Stellplatzsatzung (wenn vorhanden), kann gem.  
§ 91 (1) Nr. 4 HBO erfolgen und wurde entsprechend 
festgesetzt. Im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan 
war Bebauung vorgesehen, die in der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 66 entfällt. Somit werden keine 
zusätzlichen Flächen, die vorher Stellplätzen zur 
Verfügung standen, besetzt. 
 
 
 
 
 
Die versiegelte Fläche hat sich zu der im derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplan nicht verändert. 
Ausgleichsmaßnahmen wurden im Rahmen des 
derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66 
durchgeführt. 
 
Die Stärkung der Attraktivität  des Standortes im 
zentralen Versorgungsbereich der Stadt Homberg 
(Efze) hat hier Priorität. Entsprechender Ausgleich 
wurde im Rahmen des derzeit rechtskräftigen Bebau- 
ungsplanes Nr. 66 erbracht. 
 
Der Einwand ist Rabulistik. Dass die Nachhaltigkeit  
des Gesamtbauwerkes nicht gegeben sei oder ein 
Nachnutzer nicht gefunden werden könne ist in keiner 
Weise belegt. 
 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Außenterrasse auf dem Bürogebäude ist der Nut-
zung des Bürogebäudes zugeordnet und betrifft  nicht 
die öffentliche  Nutzung des Foodcourts. 
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angesehen werden. Die Fläche vor der gültigen 
Baufluchtlinie in der Ziegenhainer Straße ist so eine 
Fläche. Auf ihr soll die Terrasse für die Außen-
gastronomie gebaut werden. 
 

Wenn die Stadtverordneten ihrer Verantwortung 
gerecht werden wollen, dürfen sie den Änderung des 
Bebauungsplans nicht zustimmen. Mit ihrer 
Zustimmung würden sie ihr Aufgabe verfehlen und sich 
zu willigen Gehil 
fen des Vorhabenträgers machen und die Interessen 
der Stadt schaden. 
 

 

 

 

 

 

Die Stadtverordneten haben der Aufstellung der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 66 zugestimmt. 
Die Planung sieht keine grundsätzliche 
Neukonzeptionierung vor, lediglich Anpassungen der 
sich gegenwärtig in der Umsetzung befindenden 
Planung werden festgesetzt. Die geäußerten 
Bedenken fußen zum größten Teil auf eine fehlerhafte 
Interpretation der Festsetzungen sowie auf 
Zusammenhänge, die sich auf den derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplan beziehen. 
 

Die Bedenken werden nicht geteilt. 
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A. P LANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) 

1 B edingte Festsetzung 

Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind im Rah-
men der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflich-
tet. 

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist im Plan 
gekennzeichnet. 

§ 9 (2) BauGB i. V. mit  
§ 12 (3a) BauGB 

2 Art der baulic hen Nutzung  

2.1 Gebiet „Einkaufszentrum“ 

Die bauliche Nutzung wird nicht auf Grundlage der BauNVO, sondern auf 
sonstige Weise festgesetzt. 

 

2.1.1 Das Gebiet „Einkaufszentrum“ dient ausschließlich der Unterbringung ei-
nes Einkaufszentrums mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche (VKF) 
von 7.400 m² und einer maximalen kundenwirksamen Gesamtnutzfläche 
von 7.800 m². 

Zulässig sind als Bestandteil des Einkaufszentrums folgende Nutzungen: 

 ein Lebensmittelvollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von max. 
2.700 m²,  

 ein Lebensmitteldiscountmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 
1.300 m², 

 ein Textilfachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.100 m², 
 ein Drogeriefachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.250 m², 
 ein Schuhfachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 400 m², 
 bis zu sechs weitere Einzelhandelsbetriebe, 
 Dienstleistungs- und nicht störende Handwerksbetriebe, 
 Imbiss- und Café-Betriebe, 
 Büro- und Verwaltungsflächen, Räume für freie Berufe sowie 
 zugehörige Stellplätze und notwendige Nebenanlagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Die maximale Gesamtverkaufsfläche von 7.400 m² wird wie folgt definiert: 

Zur Verkaufsfläche zählen alle Flächen eines Einzelhandelsbetriebes, die 
für den Kunden zugänglich und geeignet sind, Verkaufsabschlüsse zu för-
dern. Hierzu gehören 

 der Eingangsbereich mit der entsprechenden Kundenlauffläche,  
 Standflächen für Einrichtungsgegenstände,  
 Auslage- und Ausstellungsfläche (soweit sie dem Kunden zugänglich 

ist),  
 Schaufenster, soweit sie dem Kunden zugänglich sind,  
 die Flächen von Bedientheken und dahinterliegenden Warenträgern 

(ohne die dazwischenliegende Lauffläche der Verkäufer),  
 Umkleidekabinen,  
 dem Kunden zugängliche Gänge innerhalb der Verkaufsräume und  
 die Kassenzone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.3 Die maximale kundenwirksame Gesamtnutzfläche von 7.800 m² wird wie 
folgt definiert: 

Als kundenwirksame Nutzfläche zählen alle Bereiche von Betrieben und 
Einrichtungen, die durch den Kunden betretbar bzw. nutzbar sind, unab-
hängig davon, ob es sich um Einzelhandels-, Dienstleistungs-, nicht stö-
rende Handwerks-, Imbiss- oder Cafebetriebe handelt. 

 

2.1.4 Nicht als Verkaufsfläche bzw. kundenwirksame Nutzfläche bewertet wer-
den folgende Flächen: 

 die geplante Fußgängerpassage/Mall, Treppenhäuser als Verkehrsflä-
che innerhalb des Einkaufszentrums sowie Fluchwege. Auf den Flä-
chen der Fußgängerpassage/Mall ist kein Verkauf zulässig. 

 Bereiche, die nur für Mitarbeiter/Beschäftigte des einzelnen Betrie-
bes/der einzelnen Einrichtung zugänglich sind (z. B. Lager, Personal-
räume, Verwaltungsflächen) 

 Servicebereiche für Kunden, wie z.B. Toiletten 
 Büroflächen sowie Räume für freie Berufe (ohne Apotheke) 
 die Flächen des Sparkassenneubaus (geplanter Baukörper westlich 

der Kasseler Straße 1). 

 

2.1.5 Innerhalb der zulässigen maximalen Gesamtverkaufsfläche von 7.400 m² 
sind die folgenden zentrenrelevanten Sortimente bis zum angegebenen 
maximalen Umfang der Verkaufsfläche (VKF) zulässig.  

 Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Lebens- 
mittelhandwerk, Tabakwaren, Getränke),  
Reformwaren:   max. 3.300 m² VKF 

 Gesundheits- und Körperpflegeartikel/Drogerie- 
waren/Pharmazeutika:   max. 1.150 m² VKF 

 Bekleidung, Wäsche  max. 1.000 m² VKF 

 Sportbekleidung, -artikel:   max. 50 m² VKF 

 Schuhe/Lederwaren:   max. 400 m² VKF 

 Blumen:   max. 100 m² VKF 

 Tiernahrung/Zooartikel:   max. 100 m² VKF 

 Bücher  max. 30 m² VKF 

 Zeitungen/Zeitschriften  max. 50 m² VKF 

 Papier-/Bürobedarf, Schreibwaren  max. 250 m² VKF 

 Spielwaren  max. 300 m² VKF 

 Elektrohaushaltswaren/Elektrogeräte  max. 150 m² VKF 

 Haushaltswaren, Glas, Porzellan,  
Keramik  max. 150 m² VKF 

 Wohnaccessoires, Dekoartikel/Kunstgewerbe 
Antiquitäten  max. 200 m² VKF 

 Heimtextilien, Bettwäsche  max. 110 m² VKF 

 Optische Erzeugnisse/Hörgeräte  max. 80 m² VKF 

 Uhren, Schmuck  max. 50 m² VKF 

 Baby-, Kinderartikel  max. 30 m² VKF 

 Temporäre Aktionswaren (Lebensmittelmärkte/ 
Drogeriemarkt)  max. 200 m² VKF 

 

 

 Darüber hinaus sind nicht zentrenrelevante Sortimente uneingeschränkt 
zulässig. 

Die Sortimente entsprechen der „Homberger Sortimentsliste“ gem. Einzel-
handelskonzept für die Stadt Homberg (Efze). 

 

2.1.6 Die Sortimente  

 Tiernahrung/Zooartikel 
 Bücher 
 Papier-/Bürobedarf, Schreibwaren 
 Baby-, Kinderartikel 
 Temporäre Aktionswaren 

sind im Rahmen der Verkaufsflächenobergrenzen gem. der textl. Festset-
zung 2.1.5 zudem nur als Randsortiment des Lebensmittelvollsortimenters, 
des Lebensmitteldiscountmarktes, Textilfachmarktes sowie des Drogerie-
marktes zulässig. 

 

 Darüber hinaus sind nicht zentrenrelevante Sortimente uneingeschränkt 
zulässig. 

Die Sortimente entsprechen der „Homberger Sortimentsliste“ gem. Einzel-
handelskonzept für die Stadt Homberg (Efze). 

 

2.1.6 Die Sortimente  

 Tiernahrung/Zooartikel 
 Bücher 
 Papier-/Bürobedarf, Schreibwaren 
 Baby-, Kinderartikel 
 Temporäre Aktionswaren 

sind im Rahmen der Verkaufsflächenobergrenzen gem. der textl. Festset-
zung 2.1.5 zudem nur als Randsortiment des Lebensmittelvollsortimenters, 
des Lebensmitteldiscountmarktes, Textilfachmarktes sowie des Drogerie-
marktes zulässig. 

Das Sortiment 

 Sportbekleidung, -artikel 

ist im Rahmen der Verkaufsflächenobergrenzen gem. der textl. Festsetzung 
2.1.5 zudem nur als Randsortiment des Textilfachmarktes zulässig.  

 

2.2 Gebiet „Fachmarkt“ 

Die bauliche Nutzung wird nicht auf Grundlage der BauNVO, sondern auf 
sonstige Weise festgesetzt. 

 

2.2.1 Das Gebiet „Fachmarkt“ dient ausschließlich der Unterbringung eines 
Fachmarktes mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² 
sowie zugehöriger Stellplätze und notwendiger Nebenanlagen. 

Zulässig sind als Bestandteil des Fachmarkts sind folgende Nutzungen: 

 ein Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.000 m²,  
 ein Fachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.400 m², 
 Dienstleistungs- und nicht störende Handwerksbetriebe,  
 Büro- und Verwaltungsflächen, Räume für freie Berufe sowie 
 zugehörige Stellplätze und notwendige Nebenanlagen. 

 

2.2.2 Innerhalb der zulässigen maximalen Verkaufsfläche von 1.400 m² (Definiti-
on gem. textl. Festsetzung 2.1.2) sind die folgenden zentrenrelevanten Sor-
timente bis zum angegebenen maximalen Umfang der Verkaufsfläche 
(VKF) zulässig.  

 Getränke, Tabakwaren:   max. 1.000 m² VKF 

 Sonstige Nahrungs- und Genussmittel:   max. 200 m² VKF 

Darüber hinaus sind nicht zentrenrelevante Sortimente uneingeschränkt 
zulässig. 

Die Sortimente entsprechen der „Homberger Sortimentsliste“ gem. Einzel-
handelskonzept für die Stadt Homberg (Efze). 

 

 

 

 

2.3 Mischgebiet 

Im Mischgebiet MI sind die folgenden gem. § 6 (2) BauNVO zulässigen 
bzw. gem. § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe und Anla-
gen nicht zulässig: 

 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen, 
 Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution sowie  
 Vergnügungsstätten. 

§ 6 BauNVO i.V. mit 
§ 1 (5), (6) und (9) BauNVO 

3 Maß der baulic hen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. mit             
§ 16 (2) BauNVO 

3.1 Grundflächenzahl 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist durch Einschrieb in den Plan fest-
gesetzt. 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundflächen für Zu-
fahrten, Wege, Stellplätze gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. 
§ 14 BauNVO bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden. 

§ 19 BauNVO 

3.2 Geschossflächenzahl 

Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) ist durch Einschrieb in den Plan 
festgesetzt. 

§ 20 BauNVO 

3.3 Höhe der baulichen Anlangen 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe ist durch Einschrieb in den Plan fest-
gesetzt. 

Die festgesetzte maximale Höhe bezieht sich auf die Oberkante der  
höchsten Gebäudeteile. Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen 
Höhe durch notwendige technische Bauteile ist ausnahmsweise auf ma-
ximal 20 % der Dachfläche zulässig, wenn die Höhe der Aufbauten ein 
Gesamtmaß von 2,50 m nicht überschreitet und die Bauteile mindestens  
3 m von der Fassade zurücktreten. 

§ 18 BauNVO 

4 Anordnung der Gebäude § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.mit 

4.1 Baugrenzen 

Ein Überschreiten der festgesetzten Baugrenzen durch untergeordnete Ge-
bäudeteile wie Vordächer um bis zu 1,5 m ist zulässig. 

§ 23 (3) BauNVO 

4.2 Nebenanlagen 

Stellplätze gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

§§ 12, 14 und 23 (5)  
BauNVO 

5 Zu - und Ausfahrten 

Die Bereiche für Zu- und Ausfahrten an der Kasseler Straße sind in der 
Planzeichnung festgesetzt. Weitere Zu- und Ausfahrten an der Kasseler 
Straße sind nicht zulässig. 

 

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB 

 

6 Anpflanzen von B äumen, Sträuc hern und sonstigen B epflanzungen § 9 (1) Nr. 25 BauGB  

6.1 Anpflanzen von Bäumen (Parkdeck) 

Auf dem Parkdeck sind mindestens 10 Laubbäume in Pflanzbeeten (mind. 
80 cm Substratschicht) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 

6.2 Dachbegrünung 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer sind extensiv zu begrünen, Min-
destschichtaufbau 8 cm.  

Hiervon ausgenommen sind Parkdecks, Dachterrassen, Vordächer, Glasflä-
chen und Flächen für technische Aufbauten, die nicht mit Dachbegrünung 
ausgeführt werden können. 

 

6.3 Befestigte Flächen auf Baugrundstücken 

Stellplätze, Wege, Zufahrten und sonstige befestigte Grundstücksfreiflä-
chen sind so herzustellen, dass nicht schädlich verunreinigtes Nieder-
schlagswasser versickern kann, sofern wasserwirtschaftliche oder geolo-
gische Belange nicht entgegenstehen.  

 

6.4 Pflanzliste  

 Bäume  

Acer campestre "Elsrijk" (Feldahorn Elsrijk) 
Acer platanoides 'Globosum' (Kugelahorn) 

Sträuc her 

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)  
Corylus avellana (Gemeine Hasel) 

6.4 Pflanzliste  

 Bäume  

Acer campestre "Elsrijk" (Feldahorn Elsrijk) 
Acer platanoides 'Globosum' (Kugelahorn) 
Amelanchier arborea "Robin Hill" (Felsenbirne) 
Gleditsia triacanthos "Sunburst" (Gleditschie) 
Prunus avium "Plena" (gefüllt blühende Vogel-
kirsche) 

Sträuc her 

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)  
Corylus avellana (Gemeine Hasel) 
Crataegus laevigata (Weißdorn) 
Crataegus monogyna (Weißdorn) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Rhamnus frangula (Faulbaum) 
Rosa canina (Hunds-Rose)  
Rosa rubiginosa (Wein-Rose)  
Rubus fruticosus (Echte Brombeere) 
Rubus idaeus (Himbeere)  
Salix purpurea (Purpur-Weide)  
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Sambucus racemosa (Traubenholunder) 
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 

7 P rivate Grünfläc he 

Private Grünflächen sind als Vegetationsfläche anzulegen und dauerhaft 
zu erhalten. 30 % der Grünfläche sind mit Baum- und Strauchpflanzungen 
(je 25 m² mindestens 10 Sträucher oder 1 Laubbaum) zu gestalten. 

Vorhandene Bäume und Sträucher können angerechnet werden. 

 

 

 

 

§ 9 (1) Nr. 15 BauGB 

 

8 Artensc hutz § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

8.1 Artenliste 

Haselstrauch (Coryllis avellana) 
Gem. Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Weißdorn (Crataegus monogyna u. laevigata) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Gem. Schneeball (Viburnum opulus) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Salweide (Salix caprea) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Feld-Ahorn (Acer campestre) 
Hunds-Rose (Rosa canina) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 

 

B.  B AUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 (4) BauGB i. V. mit  
§ 81 (1) Hessische Bauord-
nung (HBO) 

10 Gestaltung von Gebäudek örpern und baulic hen Anlagen § 81 (1) Nr. 1 HBO 

 Dachform 

Als Dachform sind nur Flachdächer und flachgeneigte Dächer (Dachnei-
gung ≤ 10°) zulässig. 

 

11 Werbeanlagen 

Die Anlagen sind in die Fassadengestaltung zu integrieren und haben sich 
in Größe, Form und Farbe dem Gebäude unterzuordnen. Videoboards, blin-
kende Anlagen und Wechselwerbeanlagen sind nicht zulässig. 

Ausnahmen können auf Grundlage eines mit der Stadt abgestimmten und 
durch die Denkmalpflege genehmigten Werbekonzeptes zugelassen wer-
den. 

§ 81 (1) Nr. 1 HBO 

12 Anzahl Stellplätze  

Die Zahl der gem. § 2 der Stellplatzsatzung der Stadt Homberg (Efze) er-
forderlichen Stellplätze für PKW wird für die im Gebiet „Einkaufszentrum“ 
zulässigen Nutzungen mit insgesamt mindestens 270 Stellplätzen festge-
setzt. 

 

 

 

 

 

 

§§ 44 und 81 (1) Nr. 4 HBO 

 

Altlasten/Bodenschutz 
Sollten bei Bodeneingriffen geruchliche oder farbliche Auffälligkeiten auftreten, so sind die Arbeiten in diesem Be-
reich zu unterbrechen und das zuständige Dezernat des RP Kassel zur Abstimmung weiterer Maßnahmen zu infor-
mieren. 

Stellplatzsatzung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Ortssatzung über die Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl der 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder der Stadt Homberg (Efze) (Stellplatzsatzung) 
in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Werbeanlagensatzung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Satzung der Kreisstadt Homberg (Efze) über das Aufstellen von 
Werbeanlagen (Werbeanlagensatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 

 

„Homberger Liste“ 

zentrenrelevante Sortimente nicht zentrenrelevante Sortimente* 

davon nahversorgungsrelevant 
 Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Lebens- 

mittelhandwerk, Tabakwaren, Getränke) 
 Reformwaren 
 Gesundheits- und Körperpflegeartikel / Drogeriewaren 

(inkl. Wasch- und Putzmittel) 
 Pharmazeutika 
 Schnittblumen 
 Zeitungen, Zeitschriften 
zentrenrelevant 
 Papier- / Bürobedarf, Schreibwaren 
 Bücher  
 Bekleidung, Wäsche  
 Schuhe, Lederwaren 
 medizinische, orthopädische Artikel 
 Haushaltswaren, Glas, Porzellan, Keramik  
 Spielwaren 
 Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel 
 Baby- ,Kinderartikel 
 Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, Bettwäsche, Bettla-

ken 
 Wohnaccessoires, Dekoartikel 
 Kunstgewerbe, Antiquitäten 
 Uhren, Schmuck 
 Optische Erzeugnisse 
 Elektrohaushaltswaren (Kleingeräte wie Mixer, Bügelei-

sen etc.) 
 Elektrogeräte (= Unterhaltungs-, Kommunikationselektro-

nik, Computer, Foto) 

 Tiere, Tiernahrung, Zooartikel, Tierpflegemittel 
 Pflanzen und Zubehör, Pflege und Düngemittel 
 Gartenartikel (inkl. Gartenmöbel), Gartengeräte 

(z. B. Rasenmäher) 
 Baustoffe, Bauelemente, Installationsmaterial, Ei-

senwaren und Werkzeuge 
 Sanitärartikel, Fliesen 
 Möbel (inkl. Küchenmöbel / Büromöbel) 
 Matratzen, Bettwaren (z. B. Steppbettdecken) 
 Teppiche, Bodenbeläge, Farben, Lacke, Tapeten 
 Lampen, Leuchten 
 Elektrogroßgeräte, Herde, Öfen (weiße Ware**) 
 Büromaschinen (gewerblicher Bedarf: z. B.  

Kopierer, Bindegeräte, Aktenvernichter), Büroorga-
nisationsmittel 

 Holz, Bauelemente wie z. B. Fenster, Türen 
 Campingartikel (z. B. Zelte, Campingmöbel) 
 Fahrräder, Fahrradzubehör (ohne Bekleidung) 
 Sportgroßgeräte 
 Pflegehilfsmittel (z. B. Rollstühle, Rollatoren) 
 Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse*** 
 Kfz-Zubehör, Motorradzubehör 
 Kfz und Fahrzeuge aller Art, Motorräder /  

Mopeds*** 

* Die Liste der nicht zentrenrelevanten Sortimente soll aufzeigen, dass diese Sortimente auch im Falle von Ansiedlungsbegehren außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche nicht kritisch im Hinblick auf die Zielsetzungen des Einzelhandelskonzeptes angesehen werden. Die Liste der 
nicht zentrenrelevanten Sortimente erfüllt lediglich darstellenden Charakter und ist im Gegensatz zu den aufgeführten zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten nicht abschließend und um weitere Sortimente ergänzbar. 

** weiße Ware: z. B. Haus- und Küchengeräte; braune Ware: z. B. Radio-, Fernsehgeräte, DVD-Player  

*** kein Einzelhandel im engeren Sinne 

  

Bauzeitenregelung 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ist der Abbruch von Gebäuden sowie die Entfernung 
von Gehölzen und Gebüschen nur im Zeitraum vom 01.10. - 28./29.02. zulässig. 
Entsprechende Nebenbestimmung sind in die Baugenehmigung mit aufzunehmen. 

Denkmalschutz 
Sollten Bodendenkmäler gefunden werden, so ist dieser Fund entsprechend § 20 Denkmalschutzgesetz unverzüg-
lich dem Landesamt für Denkmalpflege, der Kreisstadt Homberg (Efze) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen. Hinweise auf Bodendenkmäler geben alte Steinsetzungen, Bodenfärbungen durch Holzzersetzungen, 
Scherben, Knochen oder Metallgegenstände. 

 

 

 
Baugesetzbuch (B auGB ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722). 

Baunutzungsverordnung (B auNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch  
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548). 

Planzeichenverordnung (P lanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509). 

Bundesnaturschutzgesetz (B NatSc hG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBl. I S. 1724). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP G) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490). 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (B ImSc hG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).  

Hessische Bauordnung (HB O) in der Fassung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I 2011 S. 
46), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. November 2015 (GVBl. 
S. 457). 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-
NatSc hG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I 2010 S. 629), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GVBl. S. 607). 

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618). 

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2015 (GVBl. S. 338). 

Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformati-
onswesen (HVGG) vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. September 2012 (GVBl. S. 290). 

Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denk malsc hutzgesetz) in der 
Fassung vom 05. September 1986 (GVBl. I, S. 270), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2015 (GVBl. S. 523). 

Ortssatzung über die Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl der Stellplät-
ze für Kraftfahrzeuge, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder der Stadt 
Homberg (Efze) (Stellplatzsatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Satzung der Kreisstadt Homberg (Efze) über das Aufstellen von Werbeanla-
gen (Werbeanlagensatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 

 

B ek anntmac hung 

Der Beschluss wurde gern. § 10 (3) BauGB am ……………  ortsüblich bekannt gemacht, mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Homberg (Efze), den ……………………….                                …………………………………….. 

         - Der Bürgermeister - 

 

 

Aufstellungsbesc hluss (gemäß § 2 (1) B auGB ) 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 66 „Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer 
Straße, Bindeweg“, 1. Änderung gemäß § 2 (1) BauGB wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt 
Homberg (Efze) in der Sitzung am 06. September 2018 beschlossen und am 13. September 2018 ortsüblich bekanntge-
macht. 

Homberg (Efze), den ……………………….                                              …………………………………….. 

         - Der Bürgermeister - 

Frühzeitige B eteiligung gem. § 3 (1) BauGB  

Die ortsübliche Bekanntmachung der Offenlegung mit Angabe von Ort und Dauer erfolgte am ………….. in 
……………. Die frühzeitige Information der Öffentlichkeit erfolgte vom …………. bis einschließlich …………. 

Homberg (Efze), den ……………………….                                              …………………………………….. 

                                                                                                              - Der Bürgermeister - 

Offenlage und B eteiligung der B ehörden gem. § 3 (2) B auGB  und  § 4 (2 ) B auGB  

Die ortsübliche Bekanntmachung der Offenlegung mit Angabe von Ort und Dauer erfolgte am ………….. in ………... 
Die Offenlegung erfolgte vom ………… bis einschließlich ……………..  

Die Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange wurden parallel zur Offenlage gem. § 4 (2) BauGB beteiligt und zur 
Stellungnahme bis zum ………….. gebeten. Sie wurden über die Auslegung der Planunterlagen unterrichtet. 

Homberg (Efze), den ……………………….                                              …………………………………….. 

                                                                                                              - Der Bürgermeister - 

Satzungsbesc hluss gem. § 10 Abs. 1 und 3 BauGB  

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat am ………….. die öffentlichen und privaten Be-
lange nach § 1 (7) BauGB abgewogen und die vorliegende Planung gem. § 10 (1) BauGB den Bebauungsplan als Satzung 
beschlossen.  

Homberg (Efze), den ……………………….                                              …………………………………….. 

         - Der Bürgermeister - 

Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversamm-
lung der Kreisstadt Homberg (Efze) übereinstimmt und dass die zur Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten worden sind. 

Homberg (Efze), den ……………………….                            …………………………………….. 

        - Der Bürgermeister – 
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1 Planungsanlass 

Ziel und Zweck der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 66 „Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ 
im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg“ ist zum einen die rechtliche Sicherung veränderter 
Sortimente, die sich aufgrund der Marktlage und architektonischer Änderungen (Foodcourt) in der Planung ergeben 
haben, sowie die rechtliche Sicherung weiterer baulicher Anpassungen, wie beispielsweise der Sparkassenneubau 
„Werkraum“.   

Nach dem Einreichen des Bauantrags auf Basis des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes stellte sich heraus, 
dass die Abweichungen zum derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan nicht mittels Befreiung genehmigt werden kön-
nen. Nach Rücksprache mit der Unteren und Oberen Bauaufsichtsbehörde ist eine Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 66 „Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Binde-
weg“ erforderlich. 

2 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich westlich des Altstadtkerns von Homberg (Efze). 

 
Ausschnitt aus der Topographischen Karte Hessen (ohne Maßstab) mit Lage des Gebiets (Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation) 

Der Geltungsbereich gleicht dem des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66 und hat eine Gesamtgröße von 
20.918 m² und umfasst die Flurstücke 134/65 der Flur 11 und 45/6, 50/6, 50/13, 52/5, 54/9, 54/13, 54/14, 54/19, 
59/2, 59/16, 59/17, 59/18, 61, 62/1, 63/5, 134/56, 139/4 (teilw.), 139/4, Flur 31, Gemarkung Homberg (Efze). 

Im Rahmen der 1. Änderung wurde der Geltungsbereich um den Bereich der Stadtvilla im Norden erweitert. Dies 
dient sowohl der Sicherung wirtschaftlicher Belange sowie der städtebaulichen Einbindung des sich im nördlichen 
Teil des Geltungsbereiches befindlichen gebietsprägenden Einzeldenkmals. 
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Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:  

 im Westen durch den Stellbergsweg bzw. die Nachbargrundstücke Stellbergsweg 3 und Kasseler Straße 7, 

 im Norden durch die Kasseler Straße bzw. die Nachbargrundstücke Stellbergsweg 3 und Kasseler Straße 4 und 7, 

 im Osten durch die Ziegenhainer Straße sowie 

 im Süden durch den Bindeweg bzw. die Nachbargrundstücke Engelhard-Breul-Str. 2, 4, 6 und 8 bzw. Bindeweg 4. 

Der Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans hat eine Gesamtgröße von 18.261 m² und umfasst die Flurstücke 
45/6, 50/6, 50/13, 52/5, Flur 31, Gemarkung Homberg (Efze).  

D.h. der Bebauungsplan umfasst gem. § 12 (4) BauGB einzelne Flächen außerhalb des Vorhaben- und Erschließungs-
plans. 

 
Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans (schwarz) sowie Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans (rot) 

3 Planverfahren 

Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.  

Dieses Verfahren kann angewendet werden, wenn im Bebauungsplan eine zulässige Grundfläche von insgesamt 
weniger als 20.000 m² festgesetzt wird – dies ist hier der Fall. Die Grundflächen des Gebietes „Einkaufszentrum“ und 
des Gebietes „Fachmarkt“ ergeben zusammen nur rund 17.230 m². 

Das Verfahren nach § 13a BauGB ist ausgeschlossen, wenn die Zulässigkeit eines Vorhabens begründet wird, das 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. Da die Zulässigkeit des Einkaufszent-
rums ( = des UVP-pflichtigen Vorhabens) durch den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan begründet wird und die 
Änderung lediglich eine Erweiterung vorsieht, sind die Voraussetzungen des  § 13a BauGB erfüllt. 
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Entsprechend § 13a BauGB und § 13 Abs. 3 BauGB wird von einem Umweltbericht abgesehen. Eingriffe gelten gem. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 als im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 12 BauGB) 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans wird aufgrund der vorliegenden konkreten Planung des Investors als vorhaben-
bezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB aufgestellt. Der aktualisierte Vorhaben- und Erschließungsplan „'Dreh-
scheibe' Neues Einkaufen in Homberg (Efze)“ vom 02.07.2020 ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans und durch den Durchführungsvertrag ergänzt. 

3.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 66 „Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ im Be-
reich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg“, 1. Änderung wurde am 06.09.2018 durch die Stadtverordne-
tenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) gefasst. 

4 Übergeordnete Planungen  

4.1 Regionalplanung 

 
Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordhessen 2009, ohne Maßstab 

Homberg (Efze) ist gem. Regionalplan Nordhessen (RPN 2009) als Mittelzentrum mit dem zentralen Ort Homberg 
festgelegt. Das Plangebiet ist als „Vorranggebiet Siedlung Bestand“ festgelegt.  

Da die dargestellten Ausschlussgründe gem. Auswirkungsanalyse des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 
66 „Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg“, für das geplante 
Vorhaben nicht zutreffend sind und die 1. Änderung des Bebauungsplanes lediglich eine Anpassung der Sortimente 
und die Neuordnung der oberirdischen Anlagen umfasst, entspricht die beabsichtigte planungsrechtliche Vorberei-
tung eines Einkaufszentrums den Festlegungen des Regionalplans.  
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4.2 Flächennutzungsplan  

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Homberg (Efze), ohne Maßstab 

 

Im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Homberg (Efze) (rechtskräftig seit 08.05.2016) ist das Plangebiet als „Son-
dergebiet Fachmarkt“ sowie als „Sondergebiet Einzelhandel“ dargestellt. Parallel der Kasseler Straße und der Zie-
genhainer Straße ist die Grenze der denkmalgeschützten Gesamtanlage eingetragen. Westlich angrenzend an das 
Vorhabengebiet befindet sich ein weiteres Sondergebiet Lebensmittelmarkt (REWE Getränkemarkt). Südlich des 
Planareals ist die Fläche der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule (Gymnasium) als Gemeinbedarfsfläche Schule 
dargestellt.  

Die beabsichtigte Nutzung des Geltungsbereichs entspricht der Darstellung des Flächennutzungsplans.   
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4.3 Landschaftsplan  

 
Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Stadt Homberg (Efze), Entwicklungskarte, ohne Maßstab 

Der Landschaftsplan der Stadt Homberg (Efze) trifft für das Plangebiet keinerlei Festlegungen. 

4.4 Schutzgebiete 

Wasserschutz 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb amtlich festgesetzter Heilquellen- oder Trinkwasserschutzgebiete.  

Naturschutzrecht 
Innerhalb und im direkten Umfeld des Plangebietes sind keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht vorhanden. 

Artenschutz 
Die Baumaßnahmen auf Grundlage des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66 „Sondergebiet ‚Einkaufszent-
rum’ im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg“ werden zum Gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand 
März 2020) durchgeführt. Ein Vorkommen geschützter Arten ist aus diesem Grund ausgeschlossen.   

Denkmalschutz 
Die Gebäude Ziegenhainer Straße 2b und Kasseler Straße 4 innerhalb des Geltungsbereichs ist als Einzeldenkmal in 
die Denkmaltopographie der Stadt Homberg (Efze) eingetragen.  

Teilbereiche des Plangebietes (parallel der Kasseler Straße und der Ziegenhainer Straße) gehören zudem zur Ge-
samtanlage Ziegenhainer Straße/Kasseler Straße, die ebenfalls denkmalschutzrechtlich eingetragen ist. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich zudem folgende Einzeldenkmale: 

 Bebauung Kasseler Straße 7, 8, 9 und 10 und 

 Bundespräsident-Theodor-Heuss Schule, Ziegenhainer Straße 8. 

4.5 Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 66 „Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ im Bereich 
Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg“, 1. Änderung, überlagert den bestehenden Bebauungsplan Nr. 66.  
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4.6 Informelle Konzepte und Planungen 

Einzelhandelskonzept der Stadt Homberg (Efze) 

Im Rahmen des Programms Stadtumbau in Hessen wurde 2011 durch den Zweckverband Schwalm-Eder Mitte ein 
Einzelhandelskonzept für die Kernstadt Homberg (Efze) in Auftrag gegeben. Das Konzept (GMA, August 2011) sollte 
die Weichen für die zukünftige Entwicklung des Einzelhandels in Homberg (Efze) stellen und insbesondere die Über-
legungen zur Ansiedlung eines Einkaufszentrums in der Homberger Innenstadt (östlich des Marktplatzes) berücksich-
tigen. Im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes wurde ein zentraler Versorgungsbereich abgegrenzt und eine „Hom-
berger Liste“ mit zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten bestimmt.  

Das Einzelhandelskonzept wurde fortgeschrieben. Die aktuelle Fortschreibung befindet sich auf dem Stand des 
14.10.2016. 

 
Zentraler Versorgungsbereich: Abgrenzung gem. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (2011 – rot, 2015 - blau) Homberg (Efze) Innenstadt) 

Das Vorhabengebiet liegt gem. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Stand 2016, vollständig innerhalb des 
zentralen Versorgungsbereichs. Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Kassel, ist die Fortschreibung des 
Gutachtens ausreichend und kein neues Gutachten als Grundlage für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 66 
notwendig. 
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Homberger Sortimentsliste: Auflistung zentrenrelevanter und Nicht-zentrenrelevanter Sortimente gem. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 2016 Hom-
berg (Efze) Innenstadt) 
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Integriertes Klimaschutzkonzept für die Kreisstadt Homberg (Efze) 

Die Stadt Homberg (Efze) hat Ende 2015 ein integriertes Klimaschutzkonzept beschlossen, in dem das Klimaschutz-
leitbild der Kreisstadt definiert wird. Das Konzept zeigt nicht nur technische Möglichkeiten und Potenziale auf, son-
dern formuliert auch Handlungsempfehlungen im Rahmen eines konkreten Maßnahmenkatalogs, um die Klima-
schutzziele der Stadt zu erreichen: 

 Reduktion des gesamten Energieverbrauchs als Beitrag zum Ressourcenschutz  

 Reduktion der CO2-Emissionen als Beitrag zum globalen Klimaschutz  

 Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien als Beitrag zur nachhaltigen Ressourcennutzung und Steigerung der 
regionalen Wertschöpfung  

Die Maßnahme M 18 „Klimafreundliche Siedlungsentwicklung“ spielt insbesondere für die Bauleitplanung eine 
besondere Rolle und zielt dabei neben der Innentwicklung auf die Nutzung erneuerbarer Energien und ein proaktives 
Ausgleichsflächenmanagement ab. 

5 Heutige Situation/Bestand 

5.1 Plangebiet und Umgebung 

 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 20.918 m² und befindet sich am süd-westlichen Rand des Altstadtkerns von 
Homberg/Efze. 

 

Gebietsstruktur und Nutzung 

Auf dem Plangebiet wird das Vorhaben des derzeit rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 66 
„Sondergebiet ‚Einkaufszentrum’ im Bereich Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg“ gegenwärtig umge-
setzt. 

 

Eigentumssituation 

Der Vorhabenträger ist bzw. wird Eigentümer der Grundstücke im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans. Die sonstigen Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich, mit Ausnahme der 
öffentlichen Verkehrsflächen des Bindewegs ebenfalls in privatem Eigentum. 

5.2 Erschließung und Verkehr 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für Fußgänger und 
Radfahrer über die Kasseler Straße, die Ziegenhainer Straße sowie den Bindeweg.  

Eine ÖPNV-Anbindung ist über den Busbahnhof in der Wallstraße in fußläufiger Entfernung gegeben. 

5.3 Ver- und Entsorgung  

Über die Kasseler Straße, die Ziegenhainer Straße, den Bindeweg und den Stellbergsweg ist das Plangebiet an alle 
leitungsgebundenen Infrastrukturen angeschlossen.  
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6 Darstellung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Eine umfassende Beurteilung des Umweltzustandes wurde mittels des Umweltberichtes im ursprünglichen Verfahren 
zu B-Plan Nr. 66 sowie weiterer Ausführungen bereits abgehandelt. Durch die 1. Änderung werden keine nennens-
werten umweltrelevanten Belange berührt.  

Wegen des weiter fortgeschritten Verlaufes der Planung wird auf spezifische Themenfelder erneut Bezug genom-
men: 

6.1 Pflanzen und Tiere / Arten- und Biotopschutz 

Überblick: Das Plangebiet ist zu großen Teilen überbaut oder versiegelt, der Anteil an Vegetationsflächen ist gering.  

Es wurden keine geschützten bzw. in der Roten Liste Hessen geführten Pflanzenarten festgestellt. 

Im Plangebiet sind keine Strukturen vorhanden, die weiteren geschützten Tierarten (Amphibien, Reptilien, Hasel-
maus, Käfer, Insekten) als Lebensraum oder Fortpflanzungsstätten dienen könnten. 

Schutzgebiete und -objekte 
Das Plangebiet ist nicht Bestandteil von Landschafts- oder Naturschutzgebieten. Innerhalb des Plangebietes sind 
keine geschützten Landschaftsbestandteile, keine nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope und keine Naturdenkmä-
ler vorhanden. 

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines für das Schutzgebietssystem Natura 2000 (FFH- / Vogelschutzgebiet) 
gemeldeten Gebietes. Entsprechende Gebiete sind auch in der näheren Umgebung nicht vorhanden. 

6.2 Boden  

Die derzeit im Geltungsbereich vorhandene Bodenstruktur unterliegt, bedingt durch umfangreiche Baumaßnahmen 
zur Umsetzung des Vorhabens des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66, umfangreichen Veränderungen. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hat darauf keine Auswirkungen, da diese keine Festsetzungen trifft, die Aus-
wirkungen auf das Thema Boden bezüglich weiterer Versiegelungen oder der Festsetzung von Grünanteilen hat. 

6.3 Wasser  

Oberflächenwasser sind im Plangebiet und seinem nahen Umfeld nicht vorhanden. 

Auf den überwiegend versiegelten bzw. überbauten Bereichen ist keine Versickerung des Niederschlagswassers 
möglich. 

6.4 Klima / Luft 

Aufgrund der geringen Anteile an Vegetationsflächen ist im Plangebiet von einer Tendenz zur Überwärmung und 
daher einem belasteten Bioklima auszugehen.  

Lufthygiene/Lärm 
Im Plangebiet sind derzeit keine Betriebe ansässig, die Emissionen verursachen. Durch die angrenzenden Ver-
kehrstrassen ist das Areal jedoch Schadstoff- und Lärmbelastungen ausgesetzt. 
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6.5 Landschaft 

Das Plangebiet ist insgesamt durch deutliche Brüche und Gegensätze bestimmt und ist aufgrund der vorhandenen 
Bebauung und der Topographie nicht als zusammenhängend erfahrbar.  

Ortsbildprägend sind neben den denkmalgeschützten oder historischen Gebäuden im und im Umfeld des Plangebiets 
insbesondere die großen Einzelbäume. Diese befinden sich jedoch auf Privatgrundstücken und sind aufgrund der 
Einfriedungen und umgebenden Bebauung nur eingeschränkt wahrnehmbar. 

6.6 Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb und im Umfeld des Plangebiets befinden sich Einzeldenkmale. Zudem ist das Plangebiet Teil einer denk-
malgeschützten Gesamtanlage. 

7 Vorhaben  

7.1 Vorhabenplanung 

Grundlage für den ursprünglichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan war der Vorhaben- und Erschließungsplan 
„‚Drehscheibe’ Neues Einkaufen in Homberg (Efze)“ vom 22. März 2016 des Vorhabenträgers mit der dazugehörigen 
Projektbeschreibung. 

Der Investor plante im Geltungsbereich die Errichtung eines Einkaufszentrums mit max. 7.000 m² Verkaufsfläche. 
Aufgrund dynamischer Entwicklungen im Einzelhandelssektor, der veränderten Marktlage sowie dem Vermietungs-
ergebnis des Investors, ist die Änderung des Bebauungsplanes notwendig. Die Verkaufsfläche hat sich insgesamt auf 
7.400 m² vergrößert. Es gibt Verschiebungen innerhalb der Verkaufsflächen sowie bei den Verteilungen der Verkaufs-
flächen auf Sortimentsebene. Auch durch die Planung eines Foodcourts und der damit einhergehenden Verschiebun-
gen des Verhältnisses Verkaufsfläche/Kundenwirksame Fläche KWF) wird eine Anpassung der festgesetzten KWF 
notwendig. Diese verringert sich geringfügig und wird auf 7.800 m² festgesetzt. 

Die Verkaufsflächen der geplanten Ankernutzer im ursprünglichen Bebauungsplan haben sich eher verringert bzw. 
sind gleich geblieben. Verschiebungen finden sind vor allem innerhalb der Flächenbedarfe der einzelnen Sortimente. 
Dies resultiert vor allem aus dem Vertragsabschluss mit Woolworth, welches ein umfassendes kaufhausähnliches 
Sortiment anbietet. 

Die wesentliche weitere Änderung ist der Wegfall von zwei Gebäuden entlang der Kasseler Straße: dem geplanten 
Bau der Sparkasse sowie der Teil des Einkaufszentrums an genannter Straße. Die grundsätzliche Bebaubarkeit soll 
hingegen gesichert werden. 

Das Einkaufszentrum spannt sich als Mall zwischen Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße, Bindeweg und dem be-
stehenden Parkplatz am Stellbergsweg auf. Aufgrund der vorhandenen Topographie kann die Mall vom Westen 
(Parkplatz Stellbergsweg) aus ebenerdig betreten werden, während sie sich von der Ziegenhainer Straße aus im 
Kellergeschoss (Basement) befindet und entsprechend über eine Rollsteige und Aufzüge erreichbar ist.  

Das Basement verfügt über ca. 5.000 m² Verkaufsfläche sowie Lager- und Serviceflächen. Hier werden voraussicht-
lich die o.g. Ankernutzer, mit Ausnahme des Discountmarktes, verortet. 

Über dem Basement befinden sich ein Parkdeck mit ca. 270 Stellplätzen sowie insgesamt vier Baukörper: Das teil-
weise 2-geschossige Eingangsbauwerk an der Ziegenhainer Straße, das 3-geschossige Gebäude westlich des Spar-
kassengebäudes (Kasseler Straße) in dem der Foodcourt und eine Büroetage geplant ist, ein 2-geschossiges Gebäu-
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de an der Kasseler Straße (östlich der Villa Kasseler Straße 4), sowie der 2-geschossige Baukörper südlicher der 
Villa, in dem der Lebensmitteldiscountmarkt untergebracht wird. 

Ein im Rahmen der 1. Änderung zusätzliches Gebäude, platziert an der Kasseler Straße zwischen dem Sparkassen-
bauwerk und dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude, soll für Büronutzung und Dienstleistung wie beispielswei-
se ein Call-Service genutzt werden. Das Gebäude wird 1-Geschossig ausgeführt und durch vorgelagerte Baumpflan-
zungen begleitet. Das Bauwerk soll eine städtebauliche Kante an der Kasseler Straße schaffen und vermittelt zwi-
schen der denkmalgeschützten Stadtvilla und dem neuen Sparkassengebäude. 

Im Eingangsbauwerk an der Ziegenhainer Straße sind neben Laden- und Dienstleistungsflächen auch Büroflächen im 
Obergeschoss geplant. Die Flächen der Erdgeschoss-Ebene sind direkt über die Kasseler Straße von außen erschlos-
sen. Eine Ausnahme bildet eine Ladenfläche, die nur über die Mall erreichbar ist. In einem Zwischengeschoss, das 
aufgrund der Topographie vom Bindeweg aus erschlossen werden kann, ist ein Imbiss-Betrieb geplant. 

 
Dachaufsicht (KuBuS, o.M.) 

 

Die fußläufige Erschließung des Objektes erfolgt barrierefrei über die Ziegenhainer Straße von Osten und über das 
Grundstück des zukünftigen REWE-Getränkemarktes von Westen, das große Parkdeck über die Kasseler Straße. Vom 
Parkdeck aus sind der Discount-Markt und die Haupteingangshalle zur Einkaufs-Mall ebenen gleich erreichbar. Die 
Hauptebene der Mall (= Ebene 0) ist sowohl über einen Fahrsteig als auch über rollstuhlgerechte Aufzüge erschlos-
sen: Jeweils am Discount-Markt und im Bereich der Kreissparkasse Schwalm-Eder. Dieser führt den Besucher neben 
Mall- und Parkdeck-Ebene auch in die Schalterhalle der Sparkasse. Weiterhin ist das Obergeschoss der Dienstleis-
tungsebene an der Ziegenhainer Straße über einen Aufzug erreichbar.  

Die Dachflächen der Baukörper werden, bis auf das Parkdeck und die Bestandsgebäude, als extensives Gründach 
ausgeführt.  
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Die Höhe der baulichen Anlagen wurde in der aktualisierten Vorhabenplanung geringfügig angepasst. Weiterhin 
wurde im südöstlich Teil eine eingeschosssige Dachterasse in das Bürogebäude integriert. 

Die Vorhabenplanung sieht zudem Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten vor um auf zukünftige Anforderun-
gen reagieren zu können. 

7.2 Verkehrstechnische Untersuchung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 66 wurde durch den Vorhabenträger eine ver-
kehrstechnische Untersuchung beauftragt, um die verkehrliche Abwicklung des Kunden- und Lieferverkehrs im be-
stehenden Straßennetz Homberg prüfen zu lassen. Die Inhalte der 1. Änderungen haben keinen nennenswerten Ein-
fluss auf die Ergebnisse des Gutachtens. Umfassende Ausführungen sind dem ursprünglichen Bebauungsplan oder 
dem entsprechendem Gutachten zu entnehmen. Eine entsprechende gutachterliche Stellungnahme seitens IKS vom 
23.06.2020 bestätigt dies. 

Eine Bestätigung, dass die verkehrstechnische Untersuchung auch im Rahmen der 1. Änderung Gültigkeit behält, 
wurde erteilt.  

Lediglich eine untergeordnete Anlieferung im Bereich der Ziegenhainer Straße wird in der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes im Vorhaben- und Erschließungsplan ergänzt. 

7.3 Schalltechnische Untersuchung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 66 wurde eine schalltechnische Untersuchung 
zu den mit dem Vorhaben verbundenen Lärmemissionen (u.a. durch den Verkehr) und die damit verbundenen Immis-
sionen auf die Nachbarschaft durchgeführt. Die Inhalte der 1. Änderungen haben keinen nennenswerten Einfluss auf 
die Ergebnisse des Gutachtens. Umfassende Ausführungen sind dem ursprünglichen Bebauungsplan oder dem ent-
sprechendem Gutachten zu entnehmen. 

8 Inhalte des Bebauungsplans 

8.1 Bedingtes Baurecht 

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB aufgestellt. Entsprechend sind im 
gekennzeichneten Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

8.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Analog zum BPlan Nr. 66 wird, da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB handelt, 
für die vorhabenbezogenen Bereiche auf die Festsetzung eines Baugebietes gem. BauNVO verzichtet und eine kon-
krete Definition der zulässigen Nutzungen/Vorhaben entsprechend der vorliegenden Planung vorgenommen. Festge-
setzt werden weiterhin ein Gebiet „Einkaufszentrum“ sowie ein Gebiet „Fachmarkt“.  

Für den nicht-vorhabenbezogenen Teil des Bebauungsplans wird weiterhin ein Mischgebiet gem. § 6 BauNVO fest-
gesetzt. 
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Gebiet Einkaufszentrum 

Entsprechend der Vorhabenplanung wird die zentrale Fläche des Vorhabengebietes weiterhin als Gebiet „Einkaufs-
zentrum“ festgesetzt. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 66 setzt eine erhöhte zulässige Verkaufsfläche (VKF) 
vor. Die Verkaufsfläche erhöht sich um 400 m² auf 7.400 m². Die Sortimente wurden geringfügig angepasst. 

Die maximale kundenwirksame Fläche (KWF) erhöht sich um 300 m² auf 7.800 m². 

Die Grundlegende Gebietsstruktur bleibt erhalten, daher wird im Folgenden auf die Änderungen des Bebauungspla-
nes eingegangen.  

Innerhalb des Gebietes Einkaufszentrum sind die folgenden Nutzungen zulässig: 

 ein Lebensmittelvollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von max. 2.700 m²,  

 ein Lebensmitteldiscountmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.300 m², 

 ein Textilfachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.100 m², 

 ein Drogeriefachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.250 m², 

 ein Schuhfachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 400 m², 

 bis zu sechs weitere Einzelhandelsbetriebe, 

 Dienstleistungs- und nicht störende Handwerksbetriebe, 

 Imbiss- und Café-Betriebe, 

 Büro- und Verwaltungsflächen, Räume für freie Berufe sowie 

 zugehörige Stellplätze und notwendige Nebenanlagen. 

Die genannten Nutzungen decken sich mit dem Plankonzept, lassen hier jedoch auch noch einen gewissen Spielraum 
offen, da sich die Vermietung innerhalb des Einkaufszentrums noch verändern kann. 

Definition Verkaufsfläche 

Im Gebiet Einkaufszentrum sind maximal 7.400 m² Verkaufsfläche zulässig, die wie folgt definiert wird: 

Zur Verkaufsfläche zählen alle Flächen eines Einzelhandelsbetriebes, die für den Kunden zugänglich und geeignet 
sind, Verkaufsabschlüsse zu fördern. Hierzu gehören 

 der Eingangsbereich mit der entsprechenden Kundenlauffläche,  

 Standflächen für Einrichtungsgegenstände,  

 Auslage- und Ausstellungsfläche (soweit sie dem Kunden zugänglich ist),  

 Schaufenster, soweit sie dem Kunden zugänglich sind,  

 die Flächen von Bedientheken und dahinterliegenden Warenträgern (ohne die dazwischenliegende Lauffläche der 
Verkäufer),  

 Umkleidekabinen,  

 dem Kunden zugängliche Gänge innerhalb der Verkaufsräume und  

 die Kassenzone. 

Definition kundenwirksame Nutzfläche 

Die im Gebiet Einkaufszentrum zulässige maximale kundenwirksame Nutzfläche von 7.800 m² wird wie folgt defi-
niert: 

Als kundenwirksame Nutzfläche zählen alle Bereiche von Betrieben und Einrichtungen, die durch den Kunden betret-
bar bzw. nutzbar sind, unabhängig davon, ob es sich um Einzelhandels-, Dienstleistungs-, nicht störende Handwerks-, 
Cafe- oder Imbissbetriebe oder Räume für freie Berufe handelt. 

Nicht als Verkaufsfläche- oder kundenwirksame Nutzfläche bewertet werden die folgenden Flächen: 
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 die geplante Fußgängerpassage/Mall sowie Treppenhäuser als Verkehrsfläche  

 Bereiche, die nur für Mitarbeiter/Beschäftigte des einzelnen Betriebes/der einzelnen Einrichtung zugänglich sind 
(z. B. Lager, Personalräume, Verwaltungsflächen) 

 Servicebereiche für Kunden, wie z.B. Toiletten 

 Büroflächen sowie Räume für freie Berufe (ohne Apotheken) 

 die Flächen des Sparkassenneubaus (geplanter Baukörper westlich der Kasseler Straße 1). 

Durch die Unterscheidung zwischen Verkaufsfläche und kundenwirksamer Nutzfläche wird einerseits das Kontingent 
an Einzelhandelsverkaufsfläche klart begrenzt (max. 7.800 m²) und andererseits der Umfang der Flächen des Ein-
kaufszentrums, die insgesamt die Attraktivität des Centers (neben den Einzelhandelsflächen auch Dienstleistungs- 
und Gastronomiebetriebe) bestimmen, beschränkt. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass das Einkaufszentrum zur 
Aufwertung der Innenstadt Hombergs beitragen soll und negative Auswirkungen auf die vorhandenen Strukturen so 
weit wie möglich vermieden werden sollen. 

Die Flächen des geplanten Sparkassenneubaus werden bei den Verkaufs- und kundenwirksamen Nutzflächen nicht 
mit angerechnet. 

Gebietsbezogene Verkaufsflächenbeschränkungen können festgesetzt werden, sofern in dem in Rede stehenden 
Baugebiet ein einziger Handelsbetrieb zulässig ist, d.h. die gebietsbezogene mit der vorhabenbezogenen Verkaufs-
fläche identisch ist. Dies ist vorliegend mit dem Einkaufszentrum der Fall. 

Um den städtebaulich gewünschte Branchenmix im Einkaufszentrum zu sichern und negative Auswirkungen auf die 
Innenstadt von Homberg zu vermeiden, wird das innerhalb der Gesamtverkaufsfläche von 7.400 m² zulässige Ange-
bot weiter eingeschränkt.  

Hierfür werden die zulässigen Verkaufsflächen der in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 66 angepassten 
zentrenrelevanten Sortimente je Sortiment beschränkt (sog. Flächenpool). Die im derzeit rechtskräftigen Bebauungs-
plan festgesetzten Sortimente sind in Klammern vermerkt. 

Für das Einkaufszentrum sind dies: 

 Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Lebensmittelhandwerk, Tabak- 
waren, Getränke, Reformwaren):   max. 3.300 m² VKF 

 Gesundheits- und Körperpflegeartikel/Drogeriewaren/Pharmazeutika: max. 1.150 (1200) m² VKF 

 Bekleidung, Wäsche:  max. 1.000 (1.460) m² VKF 

 Medizinische, orthopädische Artikel/Sanitätswaren: Entfällt (max. 200 m² VKF) 

 Sportbekleidung, -artikel:  max. 50 (200) m² VKF 

 Schuhe/Lederwaren:   max. 450 (400) m² VKF 

 Blumen:   max. 100 m² VKF 

 Tiernahrung/Zooartikel:   max. 100 (150) m² VKF 

 Bücher  max. 30 m² VKF 

 Zeitungen/Zeitschriften  max. 50 m² VKF 

 Papier-/Bürobedarf, Schreibwaren  max. 250 (120) m² VKF 

 Spielwaren  max. 300 (200) m² VKF 

 Elektrohaushaltswaren/Elektrogeräte  max. 150 (200) m² VKF 

 Haushaltswaren, Glas, Porzellan, Keramik  max. 150 (80) m² VKF 

 Wohnaccessoires, Dekoartikel/Kunstgewerbe, Antiquitäten max. 200 (170) m² VKF 

 Heimtextilien, Bettwäsche  max. 110 (90) m² VKF 

 Optische Erzeugnisse/Hörgeräte  max. 80 m² VKF 

 Uhren, Schmuck  max. 50 (80) m² VKF 
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 Baby-, Kinderartikel  max. 30 m² VKF 

 Temporäre Aktionswaren (Lebensmittelmärkte/Drogeriemarkt) max. 200 (190) m² VKF 

Die Angabe der Sortimente beruht auf der „Homberger Liste“ gem. Einzelhandelskonzept. 

Innerhalb des Einkaufszentrums können die anhand der Verkaufsfläche begrenzten Sortimente individuell aufgeteilt 
werden. D.h. die Verkaufsfläche für Gesundheits- und Körperpflegeartikel/Drogeriewaren/Pharmazeutika von 
1.150 m² kann ggf. wie folgt aufgeteilt werden: Apotheke 200 m² VKF, Lebensmittelvollsortimenter 250 m² VKF, Le-
bensmitteldiscountmarkt 100 m² VKF, Drogeriemarkt 600 m² VKF. Dann dürfte kein weiterer Betrieb innerhalb des 
Einkaufszentrums dieses Sortiment verkaufen. Es steht dem Vorhabenträger frei, ob er die zulässigen Sortimente 
vollständig ausnützt.  

Insgesamt umfasst der Flächenpool daher deutlich mehr als 7.400 m² VKF. Dies ist notwendig, damit auf Mieter-
wechsel und sich veränderte Marktanforderungen reagiert werden kann. Somit besteht innerhalb der Aufteilung der 
zulässigen Verkaufsfläche im Einkaufszentrum für die einzelnen Sortimente eine große Gestaltungsfreiheit des Be-
treibers. 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurden die Sortimente angepasst. Die Sortimente Schu-
he/Lederwaren, Papier-/Bürobedarf, Schreibwaren, Spielwaren, Haushaltswaren, Glas, Porzellan, Keramik, Wohnac-
cessoires, Dekoartikel/Kunstgewerbe, Antiquitäten und Temporäre Aktionswaren (Lebensmittelmärk-
te/Drogeriemarkt) wurden erweitert.  

Im Gegenzug wurden die Sortimente Gesundheits- und Körperpflegeartikel/Drogeriewaren/Pharmazeutika, Beklei-
dung, Wäsche, Tiernahrung/Zooartikel, Elektrohaushaltswaren/Elektrogeräte, sowie Uhren, Schmuck entsprechend 
reduziert. 

 

Gebiet Fachmarkt 

Der bestehende Rewe-Lebensmittelmarkt am Stellbergsweg wird in das Einkaufszentrum verlagert. Im Gebiet 
„Fachmarkt“ wird an Stelle dessen ein Getränkemarkt geplant. Um die Nachnutzung des Standorts planungsrechtlich 
vorzubereiten, wurde der Altstandort mit in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 

Für den Fachmarkt wird eine maximale Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² festgesetzt (Definition wie oben). Zuläs-
sig sind neben nicht zentrenrelevanten Sortimenten die folgenden zentrenrelevanten Sortimente bis zum angegebe-
nen Umfang der Verkaufsfläche (VKF): 

 Getränke, Tabakwaren:   max. 1.000 m² VKF 

 Sonstige Nahrungs- und Genussmittel:   max. 200 m² VKF 

 

Mischgebiet 

Die Festsetzungen, die das Mischgebiet betreffen, werden in der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht berührt. 

 

Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächen- und Geschossflächenzahl 

Die Festsetzungen bezüglich GRZ und GFZ entsprechen denen des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes und 
bleiben bestehen. Die  Änderungen beschränken sich auf die Höhenfestsetzung folgender Gebäude(teile): 

Die maximale Gebäudehöhe bezieht sich auf die Oberkante der höchsten Gebäudeteile. Eine Überschreitung dieser 
Höhe um maximal 2,5 m ist nur durch notwendige technische Bauteile wie z.B. Aufzugüberfahrten, Lüftungstechnik 
u.ä. zulässig und darüber hinaus auf max. 20 % der Dachfläche beschränkt. Weiter müssen diese Bauteile mindes-
tens 3 m von der Fassade zurücktreten.  
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Der ALDI- Markt wird mit einer Höhe von ca. 11 Metern festgesetzt und zweigeschossig ausgeführt. Das Gebäude 
wurde in der Planung geringfügig erhöht. 

Im Bereich der Ziegenhainer Straße wird eine eingeschossige Dachterrasse innerhalb des Gebäudes geplant, die 
Höhe des mit Baugrenzen festgesetzten Bereiches beträgt ca. 10 Meter. 

Im Bereich „Mall 2“ des Vorhaben- und erschließungsplanes (Gebäudeteil südlich angrenzend an die Kasseler Spar-
kasse) wird die Höhe des durch Baugrenzen zeichnerisch festgesetzten Bereiches um ca. 1,50 Meter auf 8,50 Meter. 
Zusätzlich wird der südlich an die Sparkasse angrenzende Aufzugs-Gebäudeteil um ca. 70 Zentimeter erhöht und auf 
ca. 6 Meter zulässige Gesamthöhe festgesetzt. 

Die Höhe des Parkdecks erhöht sich um ca. 40 Zentimeter, die Brüstung wird um ca. 90 Zentimeter erhöht. 

Ein zusätzliches Baufenster entlang der Kasseler Straße wird 1-Geschossig festgesetzt. Die Höhe des festgesetzten 
Bereiches beträgt rund 5 Meter. 

8.3 Anordnung der Gebäude 

Baufenster 

Für die geplanten Baukörper werden Baufenster mittels Baugrenzen gem. § 23 BauNVO festgesetzt. Diese entspre-
chen dem heutigen Gebäudebestand bzw. im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans der vorliegenden Pla-
nung.  

Auf die Festsetzung einer Bauweise wird verzichtet. Die Anordnung der Baukörper regelt sich somit nach Bauord-
nungsrecht.  

8.4 Verkehrsflächen 

Öffentliche Verkehrsfläche 

Die Festsetzungen der öffentlichen Verkehrsflächen entsprechen größtenteils denen des derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 66. Ausnahme bildet der Wegfall der Platzfläche, die im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan 
Nummer 66 als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt ist. Der Wegfall begründet sich unter 
anderem durch die Verschiebung der Ein- und Ausfahrt sowie der geänderten Vorhabenplanung.  

8.5 Zu- und Ausfahrten 

Die Zu- und Ausfahrten zum Parkdeck bzw. zur Anlieferzone an der Kasseler Straße werden der geänderten Planung 
entsprechend im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzt.  

8.6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen / Private Grünflächen 

Die Grünfestsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66 bleiben weiterhin bestehen. 

Zusätzlich wird im Zuge der 1. Änderung wird die Bepflanzung entlang der Kasseler Straße zeichnerisch festgesetzt. 

8.7 Artenschutz 

Die Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes sind weiterhin gültig. 
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8.8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Gestaltung Gebäudekörper und bauliche Anlagen 

Die Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66 bleiben unverändert. 

Werbeanlagen 

Ein Konzept für die Ausgestaltung der Werbeanlagen ist dem Durchführungsvertrag beigefügt. 

Anzahl Stellplätze 

Die Stellplätze wurden im Rahmen der ersten Änderung umorganisiert. Die Anzahl von 270 Stellplätzen bleibt beste-
hen. Ein Teil der Stellplätze auf dem Parkdeck ist der Sparkasse zugewiesen. 

Die festgesetzten Grünstrukturen innerhalb der Fläche, die mit Stellplätzen belegt ist, bleiben wie im derzeit rechts-
kräftigen Bebauungsplan erhalten. 

8.9 Hinweise 

Auf zu beachtende kommunale Satzungen (Stellplatzsatzung, Werbeanlagensatzung) und wichtige Informationen für 
die weitere Planung (Altlasten, Bodenfunde) werden als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen.  

9 Darstellung und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Die Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung hat sich im Bezug zum derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 66 nicht geändert, da der Anteil versiegelter Flächen gleich hoch ist und sich die Änderungen auf 
Höhen- und Sortimentsfestsetzungen beziehen. 

10 Bodenordnung 

Für die Umsetzung der Entwicklungsziele des Bebauungsplans sind bodenordnerische Maßnahmen erforderlich. Die 
geplanten Grundstücksübertragungen werden privatrechtlich umgesetzt. 

11 Vertragliche Vereinbarungen zur Durchführung  

Der im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit dem Vorhabenträger abzuschließende Durchführungs-
vertrag regelt die Verpflichtung des Vorhabenträgers, die Planungskosten und die notwendigen Erschließungsmaß-
nahmen für das Einkaufszentrum sowie die Kosten für die externe Kompensationsmaßnahme in vollem Umfang zu 
tragen und das Bauvorhaben nach Erteilung der Baugenehmigung gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan „'Dreh-
scheibe' Neues Einkaufen in Homberg (Efze)“ vom 02.07.2020 innerhalb einer bestimmten Frist umzusetzen. Weiter 
wird im Durchführungsvertrag vereinbart, dass sich der Investor an den Kosten der erforderlichen Umfeldmaßnah-
men finanziell beteiligt. Auch ein Werbekonzept des Vorhabenträgers ist Teil des Durchführungsvertrages. 
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12 Städtebauliche Werte  

Gesamtfläche des Geltungsbereiches  ca. 20.918 m² 

davon:  

Gebiet „Einkaufszentrum“  ca. 14.588 m² 

Gebiet „Fachmarkt“  ca. 3.265 m² 

Mischgebiet (MI)  ca. 1.315 m² 

Private Grünfläche  ca. 767 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche   ca. 979 m² 

Tabelle: Städtebauliche Werte 

13 Gesamtabwägung 

Gesamtabwägung aller öffentlichen und privaten Belange nach den Abwägungsgrundsätzen des § 1 (7) BauGB: 

Die Bebauungsplanänderung setzt den Wegfall zweier im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 66 geplanter 
oberirdischer Gebäude, geänderte Höhenfestsetzungen und geänderte Festsetzungen bezüglich der Verkaufsfläche 
und  Sortimente fest. Die grundsätzliche Sicherung der Bebauung entlang der Kasseler Straße wird stattdessen 
durch ein eingeschossiges Bauwerk gewährleistet.  

Die 1. Änderung geschieht unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Belange. Zusätzlich wurde das schützenswerte 
Einzeldenkmal (Stadtvilla) im nördlichen Teil in den Geltungsbereich aufgenommen.  

Es werden dadurch keine anderen Belange, wie beispielsweise Artenschutz, wesentlich beeinträchtigt, da der Grad 
der Versiegelung sich nicht im Vergleich zum Stand des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes verändert hat. 

Der Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG kann durch eine Einschränkung der Zeiten für Abbruch und 
Rodung auf den 1.10 bis 28./29.02. sowie die vorgesehenen CEF-Maßnahmen verhindert werden, derzeit finden die 
Baumaßnahmen für die Umsetzung des Vorhabens des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66 statt.  

 

Homberg, den … 

 

                 Dr. Nico Ritz 

                 Bürgermeister 
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14 Anlagen 

Anlage 1:  Vorhaben- und Erschließungsplan „'Drehscheibe' Neues Einkaufen in Homberg (Efze)“, Schoofs Immo-
bilien GmbH Frankfurt, Stand 02.07.2020 

Anlage 2:  Gutachterliche Stellungnahme, dass die verkehrstechnische Untersuchung auch im Rahmen der 1. 
Änderung Gültigkeit behält, IKS - Mobilitätsplanung, Stand 23. Juni 2020 

 

   



Die „Drehscheibe“                  WERBEKONZEPT
September 2020



FERNWIRKUNG



WERBEELEMENTE
ALGEMEIN

Die Werbeelemente werden bei dem gesamten Zentrum blendfrei 

ausgeführt und dadurch werden keine Blink-,Wechsel-oder 

Reflexbeleuchtung erzeugt.

Die Werbeelemente und die Parkplatz-Beleuchtung werden mit 

Zeit- und Dämmerungsschalter vorgesehen. Die genauen 

Zeitangaben werden mit den Mietern abgestimmt.



WERBESTELE Werbestele 01

Die Werbestele ist so an der Kasselerstrasse
platziert, dass die Werbeträger sich sowohl dem 
ein- als auch dem ausfahrenden Verkehr von der und 
in die Altstadt zuwenden.



WERBESTELE Werbestele 02

Die Werbestele wird den vorherigen Werbepylon bei dem 
Rewe Getränkemarkt, Zugang vom Stellbergsweg
ersetzen.





INFOTAFEL INFO-Tafel

Bei den beiden Hauptzugängen werden Infotafeln 
platziert, um die Öffnungszeiten und innenliegenden 
Geschäfte bekannt zu machen.





FERNWIRKUNG ZIEGENHAINER STR.





LEUCHTSCHRIFTEN AUF DER FASSADE

Die Werbeträger werden auf eine Unterkonstruktion montiert.

Die Werbeträger liegen auf einer einheitlichen Höhe und die 
Schriftzüge sind mit ca. 80 cm uniform dargestellt.









FERNWIRKUNG PARKDECK



LEUCHTKASTEN AUF DER FASSADE

Die Werbeträger auf der westlichen Fassade haben eine sehr wichtige Funktion. Sie markieren den 
Haupteingang und ermöglichen die visuelle Erkennung der Einkaufsmöglichkeiten in der Ebene 0.





FOODCOURT



Fassade Ziegenhainer Straße



Fassade Parkdeck



KREISSPARKASSE



Fassade Aufzug



ALDI GEBÄUDE



ANSICHTEN







NAHBEREICH / INNENWERBUNG –
MALL EBENE 0





LEUCHTSCHRIFTEN EINGANG

Die Werbeträger werden auf eine Unterkonstruktion montiert. Die Eingänge sind in 
der Art eines Portals entwickelt und die Werbeträger sind dort integriert.

Die Oberkante der Werbeträger liegt auf einer einheitlichen Höhe.



MALLABWICKLUNG RECHTE SEITE



MALLABWICKLUNG RECHTE SEITE



MALLABWICKLUNG RECHTE SEITE



MALLABWICKLUNG LINKE SEITE



MALLABWICKLUNG LINKE SEITE



MALLABWICKLUNG LINKE SEITE



AUSSTECKER

Die Werbeträger werden auf der Innenfassade montiert und signalisieren dem Kunden innerhalb
der Mall, welche Mieteinheit noch zu finden ist.
Die Unterkante der Werbeträger liegt auf einer einheitlichen Höhe (2.09m ab OK FFB).
Für jede Mieteinheit ist ein Ausstecker vorgesehen.
Zusätzliche Ausstecker werden gebaut, um die kundenwirksamen Funktionen zu signalisieren.



LOGO
Drehscheibe



LOGO



MICRO LOCATION



GRUNDRISS - E0



GRUNDRISS - E1



Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt
Schleussnerstraße 100  - 63263 Neu-Isenburg

Telefon : 06102 / 8 84 85 0  Fax: 06102 / 8 84 85 25
E-Mail: info@schoofs-frankfurt.de



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-173/2020 3. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Kämmerei Controlling EDV 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Unterrichtung über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 112 
Absatz 9 HGO 
 
a) Erläuterung: 

Anbei die avisierten Unterlagen zum Tagesordnungspunkt. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Unterrichtung über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 
 



 

Unterrichtung über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019  
Der Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze) hat in seiner Sitzung am 15. Oktober 2019 die 
Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 beschlossen und dem Rechnungsprüfungsamt des 
Schwalm-Eder-Kreises zur Prüfung vorgelegt. Nach § 112 Absatz 9 Hessische 
Gemeindeordnung (HGO) wird wie folgt über die wesentlichen Ergebnisse berichtet: 
 
Ergebnisrechnung  
Das Jahresergebnis 2019 weist einen Jahresüberschuss von 471.763,52 Euro aus. Geplant war 
ein Jahresüberschuss von 1.188.648 Euro. Das Jahresergebnis 2019 setzt sich zusammen aus 
dem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 723.269,32 Euro und einem Fehlbetrag 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 251.495,80 Euro aus. 
Entscheidend für die Einhaltung des Schutzschirmvertrags ist das ordentliche Ergebnis, das für 
2019 einen ausgeglichenen Haushalt vorsieht. Demzufolge ist die Schutzschirmvorgabe bei 
einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 470.000 Euro erfüllt. 
Das Ergebnis 2019 ist vor allem durch den Gewerbesteuereinbruch Anfang des Jahres geprägt. 
Insgesamt wurden rund 1,7 Millionen Euro geringere Erträge aus der Gewerbesteuer 
eingenommen. Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer von rund 390.000 Euro mildern die Mindererträge im Bereich der Steuern ab. 
 
Weitere Mehrerträge aus Kostenersatzleistungen in Höhe von rund 116.000 Euro, aus der 
Auflösung von Sonderposten von rund 94.000 Euro aus fertig gestellten Anlagen, sowie 
Mehrerträge von rund 285.000 Euro im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge, führen 
trotz des hohen Gewerbesteuereinbruches insgesamt zu Mindereinnahmen von rund 800.000 
Euro.      
 
Auf der anderen Seite sind die Sach- und Dienstleistungen um rund 595.000 Euro und die 
Steueraufwendungen um rund 426.000 Euro geringer als geplant ausgefallen. 
Durch die Mindererträge aus der Gewerbesteuer wurden im Haushaltsjahr 2019 geringere 
Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage generiert. Des Weiteren hat die 
Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage aus dem Jahr 2017 in Höhe 
von 116.000 Euro dazu geführt, dass die Aufwendungen geringer als geplant ausgefallen sind. 
Durch die derzeitige Niedrigzinsphase und durch später als geplant aufgenommene 
Investitionsdarlehen konnten weitere Einsparungen bei den Zinsen in Höhe von rund 94.000 
Euro erwirtschaftet werden. 
 
 
Saldierte Mehraufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen in 
Höhe von rund 164.000 Euro stammen aus den Zuführungen zur Pensions- und 
Beihilferückstellung. Mit den Jahresabschlussarbeiten wurden im Jahr 2019 rund 310.000 Euro 
an Rückstellungen zugeführt. 
Die Abschreibungen liegen insgesamt rund 330.000 Euro über dem geplanten Ansatz. Diese 
Mehraufwendungen resultieren aus Niederschlagungen und höheren Abschreibungen durch 
fertiggestellte Vermögenswerte. Im Jahr 2019 wurden unter anderem die Maßnahmen 
„Umbau Kita Osterbach“ sowie „Neubau Kita Mardorf“ fertiggestellt.  



 

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse liegen insgesamt rund 84.000 Euro über 
dem geplanten Ansatz, diese resultieren im Wesentlichen aus den gestiegenen 
Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten (AWO & Kirche). 
 
 
Finanzrechnung 
Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über 
die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalfluss-
rechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen. 
In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen der 
laufenden Verwaltung und der Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeiten erfasst.  
Für das Jahr 2019 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 1.695.163,89 Euro 
gegenüber dem Anfangsbestand mit 4.459.357,22 Euro um -2.764.193,33 Euro verändert. 
 
Dabei ergibt sich für die laufende Verwaltung ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von über 
1.803.116,98 Euro.    
Bei dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeiten wurden im Jahr 2019 rund 6,3 Mio. Euro 
mehr ausgezahlt (z.B. Baurechnungen oder Kauf von Anlagegütern) als eingezahlt (z.B. Landes- 
oder Kreismittel). 
Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 
rund 1,81 Mio. Euro entstanden, weil die Einzahlung aus einem neu aufgenommenen 
Bankkredit um diesen Betrag höher ist als die Tilgungsleistungen für Kredite. 
Im Verlauf und am Ende des Jahres 2019 bestand kein Kassenkredit. 
 
 
Vermögensrechnung (Bilanz)   
Das dritte wesentliche Ergebnis bezieht sich auf die Vermögensaufstellung, die Bilanz. In der 
Bilanz sind auf der Aktivseite das Vermögen der Kreisstadt Homberg (Efze) und auf der 
Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten und die Verbindlichkeiten abgebildet. 
Es ist zunächst festzustellen, dass die Bilanzsumme zum 31.12.2019 um rund 1,86 Mio. Euro 
auf nunmehr 128.385.210,60 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.  
Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen der Bauten mit rund 4 Millionen Euro. 
Die Zugänge sind im Wesentlichen auf die im Jahr 2019 beendeten Baumaßnahmen im Bereich 
der Kindergärten zurückzuführen. 
Das positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 spiegelt sich im Eigenkapital wider, welches 
um rund 470.000 Euro gestiegen ist. Die Ergebnisrücklage ist um den Überschuss des 
ordentlichen Ergebnisses aus 2018 um rund 2,25 Millionen Euro gestiegen. Die Fehlbeträge in 
den außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren konnten erstmals ausgeglichen werden. 
Der übersteigende Betrag von rund 200.000 Euro wurde der Ergebnisrücklage aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.  
Die Sonderposten haben sich um rund 630.000 Euro erhöht. Die Rückstellungen sind um rund 
37.000 Euro gesunken. 
Die Verbindlichkeiten haben sich um rund 971 Tausend Euro erhöht. Das liegt vor allem an der 
Aufnahme des Investitionsdarlehens. 



 

Die Verbindlichkeiten aus den Mitgliedschaften für 2019 lagen zum Berichtszeitpunkt noch 
nicht vor, bestanden aber zum 31.12.2017 in Höhe von 6.898.108 Euro. Davon entfallen alleine 
rund 5,61 Mio. Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, wobei 
diesen Verbindlichkeiten weitaus höhere aktive Vermögensanlagen gegenüberstehen. 
Weitere 1,2 Mio. Euro entfallen auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte.  
Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestanden zum 31.12.2019 
Verbindlichkeiten in Höhe von rund 5,26 Mio. Euro, wovon auf das Industriegebiet „Kasernen“ 
rund 4,9 Mio. Euro entfallen.   
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Haushaltssatzung 2021

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 
März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverord-
netenversammlung am ________ folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 34.656.709 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 34.468.557 EUR 
mit einem Saldo von 188.152 EUR 

im außerordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 900 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 150 EUR 
mit einem Saldo von 750 EUR 

mit einem Überschuss von 188.902 EUR 

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.280.087 EUR 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.389.064 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.140.100 EUR 
mit einem Saldo von -5.751.036 EUR 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.738.000 EUR 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.248.500 EUR 
mit einem Saldo von 3.489.500 EUR 

mit einem Zahlungsüberschuss des 
Haushaltsjahres von 

18.551 EUR 

festgesetzt. 
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§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.738.000,00 € festgesetzt. 

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlun-
gen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 EUR festgesetzt. 

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H. 
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H. 

2. Gewerbesteuer auf 390 v.H. 

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen. 

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 

Der Magistrat 

Homberg (Efze),_____________ 
Ort, Datum 

_______________________ 
Dr. Nico Ritz, Bürgermeister 
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Vorbericht 
zum Haushaltsplan  

der Kreisstadt Homberg (Efze) 
für das Rechnungsjahr 2021 
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1 Allgemeines 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 
Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und 
die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die 
durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Auch soll ein Ausblick, insbesondere 
auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und Entwicklung wichtiger Planungskom-
ponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, gegeben werden. 

Die Verwaltungsvorschriften fordern weiterhin eine Darstellung der für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft 
wichtigen Daten in ihren Zusammenhängen in konzentrierter Form. Darin wird empfohlen, von den Möglichkei-
ten einer tabellarischen bzw. grafischen Darstellung Gebrauch zu machen. 

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 

Vorbemerkung 
Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat Ende Dezember 2012 einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen 
abgeschlossen, wonach die Stadt Entschuldungshilfen von 15.934.421,00 € und Zinsdiensthilfen bekommt und 
sich dafür verpflichtet, dass der Haushalt im Jahr 2016 und danach dauerhaft ausgeglichen wird. 

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2019 der jahresbe-
zogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein. Mit dem Haushaltsansatz für 2019 im or-
dentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 1.188.398 € ist die planmäßige Vorgabe des Kommunalen 
Schutzschirms damit erfüllt. Mit dem Stand Mitte Oktober 2019 ist der Trend abzusehen, dass das ordentliche 
Ergebnis zwar positiv abschließen wird, jedoch mit einem wesentlich geringeren Überschuss als im Haushalts-
plan veranschlagt. Dennoch wäre die Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms tatsächlich realisiert.  

Insbesondere der Einbruch bei der Gewerbesteuer hat zu einem deutlich geringeren Ertrag geführt. Alle anderen 
Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich. Sowohl die Gemeindeanteile an Um-
satz- und Einkommensteuer als auch die Erträge aus dem Familienausgleichgesetz werden den geplanten Ansatz 
voraussichtlich leicht übersteigen.  

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Personal- und Versorgungs-
aufwendungen (ohne Rückstellungen) und die Zinsaufwendungen liegen unter den geplanten Ansätzen, die Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen sogar nach derzeitigem Stand deutlich unter den geplanten Ansät-
zen.  

Bei den Investitionen stehen die Fertigstellung des Kindergartenumbaus Osterbach, der Neubau der Kita Mar-
dorf, der Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof sowie die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Ent-
wicklungsplans der Feuerwehr im Fokus. 
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Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 

Der Haushaltsansatz 2020 im ordentlichen Ergebnis lag bei einem Überschuss von 451.311,00 €. 

Mit dem Stand Mitte Oktober 2020 ist der positive Trend abzusehen, dass die Vorgaben des Haushaltsplans 
realisiert werden können. Dennoch ist der weitere Verlauf vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie geprägt. 

Die Gewerbesteuererträge liegen derzeit trotz erheblicher Stundungen noch über den geplanten Ansätzen. Die 
Gewerbesteuerkompensation für Corona-bedingt wegfallende Gewerbesteuereinnahmen wird Ende Oktober 
erwartet. Auch die Schlüsselzuweisungen liegen über den geplanten Ansätzen vom Haushaltsplan. Alle anderen 
Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich. 

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen. 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Zins-
aufwendungen liegen leicht unter den geplanten Ansätzen. 

Bei den Investitionen stehen die die Kindergartenneubauten, die Maßnahmen des Kommunalinvestitionspro-
gramms des Bundes und des Landes und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuer-
wehr im Fokus. 

Haushaltsjahr 2021 

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 188.152 € liegt trotz sinkender Einnahmen und 
steigender Aufwendungen ein geplantes positives Ergebnis im Haushaltsjahr 2021 vor. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 lagen die nach § 101 Absatz 2 HGO geforderten Orientie-
rungsdaten für die kommunale Finanzplanung durch das Hessische Finanzministerium zwar vor, allerdings weist 
auch das HmdF explizit darauf hin, dass die Prognose von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt sei. 

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen 
der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Das Land stellt mit dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz" 
Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der 
Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit 
Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass 
die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausfor-
derung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Ein-
nahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. 

Seite 8

Berechnung Liquiditätspuffer Haushaltsjahr 2021 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
2020 (Plan) 29.526.524,- Durchschnitt: 27.796.864,- 

27.429.049,- davon 2 % 555.937,- 2019 (Ist) 
2018 (Ist) 26.435.020,- 



2 Übersicht über die Haushaltslage 

Ergebnishaushalt 
Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 188.902 aus (Position 30 Ergebnishaus-
halt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 188.152 (Position 26 Ergebnishaushalt). 

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres wie 
folgt dar: 

Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Ordentliche Erträge 31.920.839 33.284.192 34.555.379 

Ordentliche Aufwendungen 29.650.983 31.228.719 32.888.607 

Verwaltungsergebnis 2.269.856 2.055.473 1.666.772 

Finanzerträge 94.164 97.638 101.330 

Zinsen und sonstige Aufwendungen 1.640.761 1.701.800 1.579.950 

Finanzergebnis -1.546.597 -1.604.162 -1.478.620 

Ordentliches Ergebnis 723.259 451.311 188.152 

Außerordentliche Erträge 162.238 850 900 

Außerordentliche Aufwendungen 413.734 150 150 

Außerordentliches Ergebnis -251.496 700 750 

Jahresergebnis 471.764 452.011 188.902 

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %): 

2019 2020 2021 

Hebesatz Grundsteuer A 450 450 450 

Hebesatz Grundsteuer B 450 450 450 

Hebesatz Gewerbesteuer 390 390 390 

3 Erträge 

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 34.657.609 Euro teilt sich auf die einzelnen 
Ertragsarten wie folgt auf: 

Plan 2021 in % 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 756.280 2,18 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.734.569 13,66 

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 649.170 1,87 

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 105.410 0,30 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um-
lagen 14.299.000 41,26 

Erträge aus Transferleistungen 400.000 1,15 
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 Plan 2021 in % 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen 11.594.643 33,45 

Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -
beiträgen 1.605.307 4,63 

Sonstige ordentliche Erträge 411.000 1,19 

Ordentliche Erträge 34.555.379 99,71 

Finanzerträge 101.330 0,29 

Außerordentliche Erträge 900 0,00 

Summe 34.657.609 100,00 
 
 
Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind Planzahlen aufgrund der Orientierungs-
daten des Landes Hessen in Ansatz gebracht. 
 
Die Haushaltsansätze der Grundsteuer A liegen wie auch im Vorjahr bei 150.000 Euro, die Grundsteuer B hinge-
gen wurde mit 1.960.000 Euro geplant. 
 
Der Gewerbesteueransatz ist aus Gründen kaufmännischer Vorsicht trotz gestiegenen Einnahmen im Jahr 2020 
unverändert bei rund 4,42 Millionen Euro geblieben. 
 
Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2020 um rund 220.000,00 € 
höher angesetzt. Hierzu werden höhere Erträge durch den Holzverkauf im Stadtwald erwartet, welche auch hö-
here Aufwendungen für den Holzeinschlag nach sich ziehen. 
 
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 80.000,00 mehr erwartet, 
das liegt insbesondere an den erwarteten Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. 
 
Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) verringern sich um rund 50.000 Euro.  
Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 55.000,00 € höher erwartet (Ausgleichsleis-
tungen Familienausgleichsgesetz). 
 
Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) steigen um rund 775.000 Euro. Die erwarteten Schlüssel-
zuweisungen sind um rund 200.000 Euro zum Vorjahr gestiegen, des Weiteren wird die geplante Zuweisung aus 
dem Gute-Kita-Gesetzt in 2021 erwartet und der Kreiszuschuss für die Integrationsförderung im Kindergarten-
bereich ist mit höheren Ansätzen als im Vorjahr geplant. 
 
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) verringern sich gegenüber dem Vorjahresan-
satz um rund 10.000,00 €. 
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Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild: 
 

 
  
 
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres: 
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.382.680 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 
verändern sich die Gesamterträge um 1.274.928,23 Euro auf 34.657.609 Euro. 
 
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar: 

 Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 533.040 756.280 223.240  
Öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte 4.652.565 4.734.569 82.004  

Kostenersatzleistungen und -erstat-
tungen 706.070 649.170 -56.900  

Bestandsveränderungen und akti-
vierte Eigenleistungen -- 105.410 105.410  

Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 14.231.000 14.299.000 68.000  

Erträge aus Transferleistungen 345.000 400.000 55.000  
Zuweisungen und Zuschüsse für lau-
fende Zwecke und allgemeine Umla-
gen 

10.820.487 11.594.643 774.155  

Auflösung von Sonderposten aus 
Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -bei-
trägen 

1.574.160 1.605.307 31.147  

Sonstige ordentliche Erträge 421.870 411.000 -10.870  

Ordentliche Erträge 33.284.192 34.555.379 1.271.186  

Finanzerträge 97.638 101.330 3.692  

Außerordentliche Erträge 850 900 50  

Summe 33.382.680 34.657.609 1.274.928  

Zusammensetzung nach Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
(0%)

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzl. Umlagen (41%)

Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen (33%)

Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-
zuschüssen & -beiträgen (5%)

Übrige Erträge (5%)
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Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung 
wie folgt eingeschätzt: 
 

 Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Privatrechtliche Leis-
tungsentgelte 611.085 533.040 756.280 756.280 756.280 756.280 

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 4.675.898 4.652.565 4.734.569 4.734.569 4.734.569 4.734.569 

Kostenersatzleistungen 
und -erstattungen 346.308 706.070 649.170 649.170 649.170 649.170 

Bestandsveränderungen 
und aktivierte Eigenleis-
tungen 

-- -- 105.410 105.410 105.410 105.410 

Steuern und steuerähn-
liche Erträge einschl. Er-
träge aus gesetzl. Umla-
gen 

13.222.107 14.231.000 14.299.000 14.601.000 15.418.000 15.871.000 

Erträge aus Transferleis-
tungen 433.870 345.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende 
Zwecke und allgemeine 
Umlagen 

10.403.370 10.820.487 11.594.643 11.751.043 11.878.043 12.070.043 

Auflösung von Sonder-
posten aus Inv.zuwei-
sungen,-zuschüssen & -
beiträgen 

1.461.756 1.574.160 1.605.307 1.334.193 1.307.134 1.268.286 

Sonstige ordentliche Er-
träge 766.445 421.870 411.000 411.000 411.000 411.000 

Ordentliche Erträge 31.920.839 33.284.192 34.555.379 34.742.665 35.659.605 36.265.758 

Finanzerträge 94.164 97.638 101.330 101.330 101.330 101.330 
Außerordentliche Er-
träge 162.238 850 900 900 900 900 

Summe 32.177.242 33.382.680 34.657.609 34.844.895 35.761.835 36.367.988 
 
 
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar: 
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3.1 Steuern 
 
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze 
Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 68.000 höher als im Jahr 2020. 
Die Ansätze der wichtigsten Steuererträge stellen sich wie folgt dar und sind im Teilergebnishaushalt Amt 280 
insgesamt einzusehen: 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten: 
  

 Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Grundsteuer A 152.934 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Grundsteuer B 1.943.442 1.950.000 1.960.000 1.970.000 1.980.000 1.990.000 

Gewerbesteuer 3.330.194 4.420.000 4.420.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 
Anteil Einkommens-
steuer 6.635.070 6.690.000 6.600.000 6.950.000 7.740.000 8.165.000 

Anteil Umsatzsteuer 958.301 800.000 933.000 795.000 812.000 830.000 

Spielapparatesteuer 74.316 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Hundesteuer 57.248 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 
Sonst. Kommunalsteu-
ern u. steuerähnl. Abga-
ben 

70.603 85.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Summe 13.222.107 14.231.000 14.299.000 14.601.000 15.418.000 15.871.000 
 
 
 
 
  

 
 
 

Zusammensetzung nach Steuerarten

Grundsteuer A (1%)

Grundsteuer B (14%)

Gewerbesteuer (31%)

Anteil Einkommenssteuer (46%)

Anteil Umsatzsteuer (7%)

Vergnügungssteuer (1%)

Hundesteuer (0%)

Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben (1%)
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Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung: 
 

 
 
 
 
Entwicklung der Hebesätze 
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3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 
 
Steuerquote 
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die 
den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewer-
besteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatli-
chen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. 
 

 
 
Grundsteuer B je Einwohner 
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Ein-
wohnerzahl abgebildet: 
 

 
Gewerbesteuer je Einwohner 
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur 
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Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausge-
setzt: 
 

 
 
 
Gemeinschaftssteuern 
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommens-
teuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das 
Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt: 
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3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen 
Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisun-
gen vom Land Hessen. 
 

 Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuweisungen, Zu-
schüsse und allg. Umla-
gen 

11.865.126 12.394.647 13.199.950 13.085.236 13.185.176 13.338.329 

davon Schlüsselzuwei-
sungen 8.466.385 9.000.000 9.200.000 9.365.000 9.500.000 9.700.000 

davon Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 

1.648.017 1.284.047 1.660.600 1.662.350 1.664.350 1.666.350 

davon Schuldendienst-
hilfen 265.640 255.000 244.350 234.000 224.000 214.000 

davon Auflösung SoPo 
für Zuwendungen 1.461.756 1.574.160 1.605.307 1.334.193 1.307.134 1.268.286 

davon sonstige Zuwei-
sungen und Zuschüsse 23.329 281.440 489.693 489.693 489.693 489.693 
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Zuwendungsquote 
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet 
sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Er-
träge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. 
 
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.  
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3.3 Weitere Ertragsarten 
Die Entwicklung bei den weiteren Ertragsarten stellt sich wie folgt dar: 
  

 
Erg. 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Privatrechtliche Leistungsent-
gelte 611.085 533.040 756.280 756.280 756.280 756.280 

Öffentlich-rechtliche Leistungs-
entgelte 4.675.898 4.652.565 4.734.569 4.734.569 4.734.569 4.734.569 

Kostenersatzleistungen und -er-
stattungen 346.308 706.070 649.170 649.170 649.170 649.170 

Bestandsveränderungen und 
aktivierte Eigenleistungen -- -- 105.410 105.410 105.410 105.410 

Erträge aus Transferleistungen 433.870 345.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Sonstige ordentliche Erträge 766.445 421.870 411.000 411.000 411.000 411.000 

Finanzerträge 94.164 97.638 101.330 101.330 101.330 101.330 

Außerordentliche Erträge 162.238 850 900 900 900 900 

Summe sonstige Ertragsarten 7.090.008 6.757.033 7.158.659 7.158.659 7.158.659 7.158.659 
 
 

4 Aufwendungen 
Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 545.000,00 €, die Versorgungsauf-
wendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden um rund 110.000,00 € ansteigen. 
Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen macht die prognostizierte Tarifanhebung bei den 
Beschäftigten aus. Weiterhin wurden neue Stellen sowie Höhergruppierungen im Haushaltsplan veranschlagt. 
Ein Großer Teil der Personalaufwendungen wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit umgelegt. 
Zudem werden einige Personalkosten den investiven Maßnahmen wie z.B. „lokale Ökonomie“ oder dem Dorf-
entwicklungsprogramm zugeordnet und aktiviert.  
Die Versorgungsaufwendungen werden sich im Vergleich zu 2020 um rund 110.000,00 € erhöhen. Dies liegt 
insbesondere an der geplanten Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellung von rund 84.000 Euro.  
 
Der um 280.000,00 Euro höhere Ansatz zu 2020 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 
13 Ergebnishaushalt) ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen für Instandhaltungen. In 2021 sind für die 
Instandhaltung der Stadthalle und die Sanierung der Stadtmauer Mittel aus der Hessenkasse eingeplant. Zudem 
erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich des Stadtwaldes für den Holzeinschlag um rund 200.000 Euro. Auf 
der anderen Seite wurden die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlamms sowie die Aufwendungen 
für Instandhaltungen von Sachanlagen gegenüber dem Vorjahr reduziert. 
  
Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 230.000,00 € beziehen sich im 
Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten. 
 
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 250.000,00 
€ steigen, weil der Betriebskostenzuschuss durch den Kindergartenneu in Mardorf sowie die Angleichung der 
Gehälter im Bereich der Kirchen in dieser Höhe angehoben wird. 
Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich 
zu 2020 um rund 243.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ergeben. 
Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 120.000,00 € verringern. 
  
 
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 34.468.707 Euro. 
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Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf: 
 

 Plan 2021 in % 

Personalaufwendungen 9.266.132 26,88 

Versorgungsaufwendungen 1.068.550 3,10 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.884.516 17,07 

Abschreibungen 3.637.657 10,55 

Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 1.759.855 5,11 

Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 11.234.000 32,59 

Transferaufwendungen 6.750 0,02 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.147 0,09 

Ordentliche Aufwendungen 32.888.607 95,42 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.579.950 4,58 

Außerordentliche Aufwendungen 150 0,00 

Summe 34.468.707 100,00 
 
 
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten: 
 

 
 
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.930.669 Euro verändern 
sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.538.038,16 Euro auf 34.468.707 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammensetzung  Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (30%)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)

Abschreibungen (11%)

Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufw. (5%)

Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen (33%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (5%)

Übrige Aufwendungen (0%)
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Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:  
 

 Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. 
Personalaufwendungen 8.719.947 9.266.132 546.186  

Versorgungsaufwendungen 956.600 1.068.550 111.950  
Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen 5.605.900 5.884.516 278.616  

Abschreibungen 3.406.615 3.637.657 231.041  
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufw. 1.510.235 1.759.855 249.620  

Steueraufw. einschl. Aufw. aus ge-
setzl. Umlageverpflichtungen 10.991.000 11.234.000 243.000  

Transferaufwendungen 6.750 6.750 0  

Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.672 31.147 -525  

Ordentliche Aufwendungen 31.228.719 32.888.607 1.659.888  

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.701.800 1.579.950 -121.850  

Außerordentliche Aufwendungen 150 150 0  

Summe 32.930.669 34.468.707 1.538.038  
 
 
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten: 
 

 Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Personalaufwendungen 7.944.219 8.719.947 9.266.132 9.404.838 9.526.928 9.650.603 
Versorgungsaufwendun-
gen 1.245.744 956.600 1.068.550 1.084.578 1.098.678 1.112.961 

Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistun-
gen 

4.753.404 5.605.900 5.884.516 5.861.303 5.919.918 5.979.116 

Abschreibungen 3.661.342 3.406.615 3.637.657 3.546.562 3.486.980 3.398.327 
Aufw. für Zuweisungen 
und Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufw. 

1.579.981 1.510.235 1.759.855 1.749.855 1.739.855 1.729.855 

Steueraufw. einschl. 
Aufw. aus gesetzl. Umla-
geverpflichtungen 

10.434.455 10.991.000 11.234.000 11.505.000 11.630.000 11.755.000 

Transferaufwendungen 4.570 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 
Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 27.270 31.672 31.147 31.147 31.147 31.147 

Ordentliche Aufwen-
dungen 29.650.983 31.228.719 32.888.607 33.190.033 33.440.255 33.663.758 

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 1.640.761 1.701.800 1.579.950 1.527.925 1.476.500 1.427.075 

Außerordentliche Auf-
wendungen 413.734 150 150 150 150 150 

Summe 31.705.478 32.930.669 34.468.707 34.718.108 34.916.905 35.090.983 
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Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:  
 

 
 
 
 
4.1 Personalaufwand 
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt: 
 

 
Erg. 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Entgelte Arbeitnehmer 5.943.868 6.628.587 7.088.092 7.194.413 7.287.941 7.382.684 

Bezüge Beamte 496.491 455.900 475.350 482.480 488.753 495.106 
Soziale Abgaben, Altersversor-
gung und Unterstützung - Ak-
tive 

1.416.230 1.591.790 1.644.780 1.669.452 1.691.155 1.713.140 

Sonstige Personalaufwendun-
gen 87.630 43.670 57.910 58.493 59.080 59.673 

Summe Personalaufwendun-
gen 7.944.219 8.719.947 9.266.132 9.404.838 9.526.928 9.650.603 

Versorgungsaufwendungen 1.245.744 956.600 1.068.550 1.084.578 1.098.678 1.112.961 
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Personalintensität 
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwen-
dungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen 
Aufwandes haben.  
 

 
 
 
 
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt: 
 

 
Erg. 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 4.753.404 5.605.900 5.884.516 5.861.303 5.919.918 5.979.116 

davon Aufw. für Material, Ener-
gie und sonstige verwaltungs-
wirtschaftliche Tätigkeit 

1.807.279 1.963.366 2.042.567 2.062.992 2.083.623 2.104.459 

davon Aufw. für bezogene Leis-
tungen 1.666.806 2.125.125 2.336.289 2.359.652 2.383.249 2.407.081 

davon Aufw. für die Inanspruch-
nahme von Rechten und Diens-
ten 

663.134 903.767 797.875 805.854 813.912 822.051 

davon Aufw. für Kommunika-
tion, Dokumentation, Informa-
tion, Reisen, Werbung 

210.361 283.418 313.915 317.054 320.225 323.427 

davon Aufw. für Beiträge und 
Sonstiges sowie Wertkorrektu-
ren 

405.824 330.225 393.871 315.751 318.909 322.098 
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Sach- und Dienstleistungsintensität 
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. 
 
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes 
hat.  
 

 
 
 
4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen 
Innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und ge-
setzlichen Umlagen, die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den 
Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. 
 

 Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuweisungen, Zu-
schüsse, Kostenerstat-
tungen, Transferleistun-
gen und Umlagen 

12.019.005 12.507.985 13.000.605 13.261.605 13.376.605 13.491.605 

davon Umlagen an Ge-
meindeverbände (incl. 
Kreis- und Schulumlage) 

9.918.120 10.308.000 10.551.000 10.816.000 10.946.000 11.076.000 

davon sonstige Zuwei-
sungen, Zuschüsse, Er-
stattungen, Transfers 
und Umlagen 

2.100.885 2.199.985 2.449.605 2.445.605 2.430.605 2.415.605 
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Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen: 
 

 
 
 
Transferaufwandsquote 
Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Ver-
hältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwen-
dungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisun-
gen, Umlagen und Transferaufwendungen belastet wird. 
 

 
 

Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und
Schulumlage) (81%)

davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen,
Transfers und Umlagen (19%)
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4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände 
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild: 
 

 Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. 
Umlagen an Gemeindeverbände 10.308.000 10.551.000 243.000  

davon Kreisumlage 6.550.000 6.280.000 -270.000  

davon Schulumlage 3.550.000 4.040.000 490.000  
 
 

 
 
 
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen 
Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhält-
nis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. 
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch 
die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden. 
 

 

7.773.504,37

10.143.661,63 9.957.103,09

8.953.726,64

9.918.119,92
10.308.000,00 10.551.000,00 10.816.000,00 10.946.000,00 11.076.000,00

5.000.845,35

5.797.745,85
6.247.683,53

5.612.193,85
6.316.448,74 6.550.000,00 6.280.000,00 6.440.000,00 6.520.000,00 6.600.000,00

2.601.460,80
3.302.513,46 3.558.836,79

3.130.217,29
3.426.345,86 3.550.000,00

4.040.000,00 4.145.000,00 4.195.000,00 4.245.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021 P'2022 P'2023 P'2024

EU
R

Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Umlagen an Gemeindeverbände davon Kreisumlage davon Schulumlage

46,58

41,78

44,36

40,32

44,95

43,65
44,09 44,31

43,12
42,51

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

E'2015 E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021 P'2022 P'2023 P'2024

%

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

Seite 26



4.4 Abschreibungen 
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet: 
 

 
Erg. 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Abschreibungen auf immateri-
elle Vermögensgegenstände 167.135 123.638 70.083 16.541 15.043 14.427 

Abschreibungen auf Gebäude, 
Sachanlagen im Gemeinge-
brauch und Infrastrukturvermö-
gen 

2.995.802 2.882.574 3.041.875 3.027.976 3.008.478 2.956.732 

Abschreibungen auf technische 
Anlagen und Maschinen 12.220 11.423 17.059 17.059 15.845 15.397 

Abschreibungen auf andere An-
lagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 

331.763 286.828 378.502 353.582 314.930 277.794 

Abschreibungen und Wertbe-
richtigungen auf Umlaufvermö-
gen (außer Wertpapiere) 

71.825 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061 

Sonstige Abschreibungen incl. 
GWG 82.597 67.153 95.138 96.055 96.981 97.916 

Abschreibungen 3.661.342 3.406.615 3.637.657 3.546.562 3.486.980 3.398.327 
 
 
 
 
Abschreibungsintensität 
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt 
aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist. 
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4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar. 
 

 Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.701.800 1.579.950 -121.850  

 
 

 
 
 
Zinslastquote 
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Auf-
wand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.  
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5 Ergebnis 
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im 
Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird: 
 

 Plan 2020 Plan 2021 Abw. abs. 
Verwaltungsergebnis 2.055.473 1.666.772 -388.702  

Finanzergebnis -1.604.162 -1.478.620 125.542  

Ordentliches Ergebnis 451.311 188.152 -263.160  

Außerordentliches Ergebnis 700 750 50  

Jahresergebnis 452.011 188.902 -263.110  
 
 
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln: 
 

 
Erg. 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verwaltungsergebnis 2.269.856 2.055.473 1.666.772 1.552.631 2.219.351 2.602.000 

Finanzergebnis -
1.546.597 

-
1.604.162 

-
1.478.620 

-
1.426.595 

-
1.375.170 

-
1.325.745 

Ordentliches Ergebnis 723.259 451.311 188.152 126.036 844.181 1.276.255 

Außerordentliches Ergebnis -251.496 700 750 750 750 750 

Jahresergebnis 471.764 452.011 188.902 126.786 844.931 1.277.005 
 
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. 
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht: 
 
Verwaltungsergebnis je Einwohner 
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergeb-
nis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.  
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirt-
schaftet wird.  
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Finanzergebnis je Einwohner 
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätig-
keit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. 
 

 
 
 

6 Finanzplan 
Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar: 
 

 Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit 29.232.166 31.808.520 32.946.892 

18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit 27.029.049 29.526.524 30.666.805 

19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.203.117 2.281.997 2.280.087 

23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.749.402 4.458.308 3.389.064 

28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.096.607 10.177.184 9.140.100 

29 - Saldo aus Investitionstätigkeit -6.347.205 -5.718.876 -5.751.036 
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (lau-
fende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) -4.144.088 -3.436.879 -3.470.949 

31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi-
ten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 

3.919.050 5.565.000 5.738.000 

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 

2.103.482 2.320.000 2.248.500 

33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.815.568 3.245.000 3.489.500 
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbe-
darf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen -435.673 -- -- 

39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbe-
darf des Haushaltsjahres -2.764.193 -191.879 18.551 
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Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19 Finanzhaushalt) handelt es 
sich um den geplanten Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes, ohne zahlungsunwirksame Positionen wie 
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. 
Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29) betrifft die geplanten Auszahlungen aus Inves-
titionen (Position 28) in Höhe von 9.140.100,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Po-
sition 23) in Höhe von 3.389.064 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle 
erläutert sind. 
Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 5.738.000,00 € verringern den ne-
gativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.248.500,00 € 
erhöhen ihn wieder. 
 
 
6.1 Investitionstätigkeit 
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungs-
zeitraum abgebildet: 
 

 
Erg. 

2019 
Plan 2020 

Plan 
2021 

Plan 2022 Plan 2023 
Plan 
2024 

Einzahlungen aus Investiti-
onszuweisungen und -zu-
schüssen sowie Investitions-
beiträgen 

1.638.468 4.450.468 2.441.224 4.722.993 2.141.893 2.390.193 

Einzahlungen aus Abgängen 
von Sachanlagevermögen 
und immateriellem Anlage-
vermögen 

13.652 -- 940.000 385.000 185.000 100.000 

Einzahlungen aus Abgängen 
von Finanzanlagevermögen 97.282 7.840 7.840 7.840 7.840 7.840 

Summe Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 1.749.402 4.458.308 3.389.064 5.115.833 2.334.733 2.498.033 

Auszahlungen für Investiti-
onszuweisungen und -zu-
schüsse 

9.000 835.000 450.000 400.000 400.000 400.000 

Auszahlungen für den Er-
werb von Grundstücken 
und Gebäuden 

2.028.089 1.637.000 580.000 210.000 210.000 210.000 

Auszahlungen für Baumaß-
nahmen 5.287.805 6.708.000 7.389.950 14.113.800 8.763.000 5.585.000 

Auszahlungen für Investitio-
nen in bewegliches Sachan-
lagevermögen und immate-
rielles Anlagevermögen 

426.180 755.065 670.150 617.650 660.650 791.650 

Auszahlungen für Investitio-
nen in Finanzanlagevermö-
gen 

345.533 242.119 50.000 50.000 50.000 30.000 

Summe Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 8.096.607 10.177.184 9.140.100 15.391.450 10.083.650 7.016.650 

Saldo aus Investitionstätig-
keit 

-
6.347.205 -5.718.876 -

5.751.036 
-

10.275.617 -7.748.917 -
4.518.617 
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Investitionsauszahlungen je Einwohner 
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar: 
 

 
 
 
6.2 Finanzierungstätigkeit 
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der 
mittelfristigen Finanzplanung: 
 

 
Erg. 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Einzahlungen aus der Auf-
nahme von Krediten und wirt-
schaftlich vergleichbaren Vor-
gängen für Investitionen 

3.919.050 5.565.000 5.738.000 10.072.000 7.445.000 4.305.000 

Auszahlungen für die Tilgung 
von Krediten und wirtschaft-
lich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen sowie an das 
Sondervermögen Hessenkasse 

2.103.482 2.320.000 2.248.500 2.271.000 2.342.000 2.415.000 

Zahlungsmittelüberschuss o-
der Zahlungsmittelbedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 

1.815.568 3.245.000 3.489.500 7.801.000 5.103.000 1.890.000 

 
 
 

 Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR 

Schulden aus Krediten 
IST 2019 Plan 2020 Plan 2021 

57.191* 63.350 72541 
*Investitionskredit 2019 noch nicht aufgenommen 
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Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den 
einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten: 
 

 
 
 
Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 31. Dezember 
2019 in Höhe von rund 5.260.460,4 €. Der Hauptanteil von rund 4.975.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Ka-
serne“ und mit rund 277.000,00 € auf die BBM „Mühlhäuser Feld“. 
 
Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betrugen laut letzter Mitteilung der Kommu-
nalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2019 6.898.108,00 €, wobei rund 5,61 Millionen Euro auf 
den Wasserverband und rund 1,2 Millionen Euro auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte entfielen. Der 
restliche Betrag bezog sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal und den Wasserverband 
Schwalm. 
 
Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2020 und in Anspruch genommene Kassenkredite 
Die Gemeinschaftskasse war im Haushaltsjahr 2020 liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nach-
zukommen. Kassenkredite wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht aufgenommen. 
 
 
 

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 
Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2017 vor. Der Jahresab-
schluss 2018 ist bereits geprüft, der Prüfbericht durch das Rechnungsprüfungsamt wird zeitnah erwartet. Der 
Jahresabschluss 2019 wurde verwaltungsseitig aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorge-
legt. 
 
In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2010 und des Jahres 2011 dar-
gestellt: 
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Bilanzpositionen / Euro 2016 2017 2018 2019 
Immaterielles Vermögen 1.567.290 535.573 434.285 326.257 

Sachanlagevermögen 99.196.662 103.923.126 106.759.347 111.119.022 

Finanzanlagevermögen 4.714.177 4.593.096 4.656.661 4.927.478 
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe 0 0 0 0 

Forderungen 7.144.313 8.465.537 10.139.419 9.854.580 

Flüssige Mittel 4.504.932 3.575.502 4.459.357 2.095.164 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 92.778 82.743 69.847 62.710 
nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag 0 0 0 0 

Aktiva 117.220.151 121.175.577 126.518.917 128.385.211 

Eigenkapital 17.507.930 19.678.834 22.303.591 22.775.354 

Sonderposten 31.964.829 34.571.407 35.949.222 36.580.706 

Rückstellungen 8.607.550 8.897.670 7.505.052 7.468.416 

Verbindlichkeiten 57.799.834 56.624.058 59.079.107 60.050.683 
- davon: Verbindlichkeiten aus Kredit-
aufnahmen für Investitionen 52.091.488 53.469.905 56.094.168 57.190.825 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.340.008 1.403.608 1.681.944 1.510.051 

Passiva 117.220.151 121.175.577 126.518.917 128.385.211 
 
 
 
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf 
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung 
über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten. 
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Eigenkapitalquote 
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. 
Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können 
hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. 
 

 
 
 
Verschuldungsgrad 
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungs-
grad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen 
gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt. 
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8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. 
Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevöl-
kerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft 
eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. 
 
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der 
gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist 
heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. 
 
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird 
langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) 
angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kom-
munalen Finanzsysteme führen. 
 
Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es 
um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine 
quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. 
 
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Krite-
rien einzuschätzen ist: 
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf 
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen) 
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
 
 
8.1 Bevölkerung 
 
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet: 
 

 E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 

Einwohner gesamt 13.907 13.950 14.039 14.035 14.001 

Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 765 811 833 854 868 
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 
Jahre) 399 409 414 419 427 

- davon Kinder im Kindergartenalter 
(3-5 Jahre) 366 402 419 435 441 

Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) 1.571 1.592 1.608 1.588 1.612 
Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
(18-65Jahre) 8.667 8.633 8.648 8.597 8.514 

Senioren (über 65 Jahre) 2.904 2.914 2.950 2.996 3.007 
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Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen 
 

 
 
 
 
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich 
die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004): 
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8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und 
die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statisti-
ken der Bundesagentur für Arbeit. 
 

 E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 

Arbeitslose zum 30.6. 451 530 406 322 321 
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Ju-
gendarbeitslosigkeit) 45 70 42 55 35 

davon Arbeitslose über 55 Jahre (Ar-
beitslosigkeit Älterer) 110 122 89 57 57 

SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeits-
ort 4.987 4.973 5.033 5.018 5.150 

 
 
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung 
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Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhält-
nis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese 
Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. 

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner 
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort an-
sässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonde-
rer Bedeutung. 

53

61

52

61

47

37 38

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pe
rs

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

349 349

359

356

359
358

368

335

340

345

350

355

360

365

370

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pe
rs

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Seite 39



 
 
 
 
 
 

 
Beabsichtigte Investitionen  

 
im 

 
Haushaltsjahr 2021 

 

Seite 40



Investitionsnr. Bezeichnung der Investition 2021 2022 2023 2024

Alternativen / 
Wirtschaftlich-
keitsvergleich

1020102101 Neuausstattung Digitaler Sitzungsdienst 19.200,00 € nein
1050222101 Transportwagen U3-Kinder Kita Holzhäuser Feld 4.200,00 € nein
1050232001 Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen - Planungskosten 2.000.000,00 € 350.000,00 € nein
1050232002 Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen -800.000,00 € nein
1050232003 Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen -15.000,00 € nein
1050242101 Erweiterung Kita Holzhausen Krippengruppe 20.000,00 € nein
1050262001 Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten 190.000,00 € nein
1060600801 Pauschale Investitionszuweisung vom Land -308.750,00 € -312.000,00 € -316.000,00 € -320.000,00 € nein
2020100901 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr 19.000,00 € nein
2020101601 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € nein
2020102101 Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346 21.000,00 € nein
2020102102 Sprungpolster Vetter 8.900,00 € nein
2020102103 4 Rollcontainer für GW-L 8.000,00 € nein
2020111901 Ersatzbeschaffung LF 10 Kernstadt 20.000,00 € nein
2020112001 Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt 28.800,00 € nein
2020112002 Zuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt -13.800,00 € nein
2020112201 Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt 441.000,00 € nein
2020112202 Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt -196.000,00 € nein
2020112301 Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt 57.200,00 € nein
2020112302 Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt -13.200,00 € nein
2020112401 Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt 495.000,00 € nein
2020112402 Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt -220.000,00 € nein
2020162001 Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen 800.000,00 € 500.000,00 € nein
2020162002 Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen -280.000,00 € -175.000,00 € nein
2020192401 Neubau Feuerwehrhaus Lembach / Roppershain - Planungskosten 200.000,00 € nein
2020232001 Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen 70.000,00 € nein
2020232101 Beschaffung Biber-Staustufe 2.000,00 € nein
2020232301 Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen 153.400,00 € nein
2020232302 Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen -35.400,00 € nein
2020252301 Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain 153.400,00 € nein
2020252302 Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain -35.400,00 € nein
2020272101 Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode 153.400,00 € nein
2020272102 Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode -35.400,00 € nein
2020272103 Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode -2.500,00 € nein
2030101901 Digitalisierung aller Friedhöfe 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € nein
2030102101 Errichtung einer vierten Stele auf dem Gemeinschaftsurnengrabfeld 6.750,00 € nein
3010100801 20% Beteiligung Wasserversorgung 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € nein
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" 250.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € nein
3010101805 Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" -164.000,00 € -420.000,00 € -420.000,00 € -420.000,00 € nein
3010101806 Kulturzentrum Krone 225.000,00 € nein
3010102101 Dorfentwicklungsprogramm  - IKEK 2021 / Projekte ab 2022 250.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € nein
3010102103 Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse -50.000,00 € -225.000,00 € -375.000,00 € -375.000,00 € nein
3010102104 Erschließungskosten Neubaugebiet Cassdorf -Planungskosten- 50.000,00 € 125.000,00 € 85.000,00 € nein
3010102105 Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Caßdorf -260.000,00 € nein

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigten Investitionen
und Investitionsplan 2022 - 2024
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Investitionsnr. Bezeichnung der Investition 2021 2022 2023 2024

Alternativen / 
Wirtschaftlich-
keitsvergleich

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigten Investitionen
und Investitionsplan 2022 - 2024

3010102106
Erschließungskosten  Neubaugebiet Mühlhausen -Planungskosten und 
Grunderwerb 470.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € nein

3010102107 Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Mühlhausen -500.000,00 € -285.000,00 € -85.000,00 € nein

3010102108 Erschließungskosten  Neubaugebiet Wernswig -Planungskosten und Grunderwerb 210.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 € nein

3010102109 Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Wernswig -150.000,00 € -250.000,00 € -160.000,00 € nein
3010201901 Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Planungskosten 250.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € nein
3010202101 Errichtung eines Pedelec-Verleihsystems 100.000,00 € nein
3010202102 Landes-Zuschuss Errichtung eines Pedelec-Verleihsystems -90.000,00 € nein
3020101806 Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode 270.000,00 € 260.000,00 € 270.000,00 € nein
3020101812 Straßenbau Hersfelder Straße 1.350.000,00 € 1.240.000,00 € 970.000,00 € nein
3020101905 Straßenbau Holzhausen - Planungskosten - 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € nein
3020101906 Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet 1.135.500,00 € 543.000,00 € nein

3020101907
Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG 
Nahmobilität -766.500,00 € nein

3020101909
Straßenbau Wernswig - Planungskosten (Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg, Zum 
Weinstock) 60.000,00 € nein

3020101910 Erschließungsbeiträge Straßenbau Wernswig (Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg) -120.000,00 € nein

3020102001 Neubau Bushaltestellen 1. BA 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € nein
3020102002 Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA -300.000,00 € -300.000,00 € -300.000,00 € nein
3020102003 Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA -30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 € nein
3020102004 Ausbau OD Allmuthshausen 720.000,00 € nein
3020102005 Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege -80.000,00 € nein
3020102006 Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen -550.000,00 € nein
3020102101 Ausbau OD Mühlhausen 110.000,00 € 665.000,00 € nein
3020102102 Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege -75.000,00 € nein
3020102103 Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen -60.000,00 € -500.000,00 € nein
3020102104 Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße -419.300,00 € -456.300,00 € -357.700,00 € nein
3020102105 Anlage eines Geh- und Radweges im Weidenweg in Caßdorf 55.000,00 € nein
3020102106 Neubau Gehweg Kasseler Straße (Sudetenweg-Schlossbergzentrum) 95.000,00 € nein
3020102107 Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Str. -35.000,00 € nein
3020102108 Straßenausbau Im Baumgarten - Mardorf 45.000,00 € nein
3020102201 Ausbau OD Caßdorf 50.000,00 € 95.000,00 € 835.000,00 € nein
3020102202 Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege -2.000,00 € -4.000,00 € -95.000,00 € nein
3020102203 Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf -30.000,00 € -50.000,00 € -600.000,00 € nein
3020502001 Renaturierungsmaßnahmen 500.000,00 € nein
3020502002 Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen -474.000,00 € nein
3020502003 Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen -2.500,00 € nein
3020601801 Stadtmobiliar Außenanlagen 30.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € nein
3030100901 Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € nein
3030200801 Grundstücksverkäufe -180.000,00 € -100.000,00 € -100.000,00 € -100.000,00 € nein
3030200802 Grundstücksankäufe 500.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € nein
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Investitionsnr. Bezeichnung der Investition 2021 2022 2023 2024

Alternativen / 
Wirtschaftlich-
keitsvergleich

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigten Investitionen
und Investitionsplan 2022 - 2024

3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude 600.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € nein

3030571901 Ärztehaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt- 400.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € nein
3030651701 Multifunktionshaus Marktplatz 15 353.200,00 € 78.300,00 € nein
3030762101 Erweiterung Standort THW Geschäftsstelle II.BA 1.100.000,00 € nein
3040102102 Neubeschaffung Spülmaschine 12.000,00 € nein
3040102301 Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle 120.000,00 € 120.000,00 € nein
3050111801 Grundhafte Sanierung "B-Platz" 50.000,00 € nein
3050112101 Pflegemaschine Kunstrasenplatz 20.000,00 € nein
3050152401 Flutlichtanlage Sportplatz Hülsa nein
3050200801 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze 40.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € nein
3060201803 Aufwertung Freibad Erleborn 2.600.000,00 € 1.000.000,00 € nein
3060202001 Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn -150.000,00 € nein
3060202101 Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn -100.000,00 € nein
3060202102 Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Marina 3s 30.000,00 € nein
3070120901 Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage) 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € nein
3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € nein
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € nein
3080102101 Kehrbesen für Radlader 12.000,00 € nein
3080102102 Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper 60.000,00 € ja
4010101903 Stadtentwicklung Altstadtgalerie 50.000,00 € nein

Saldo 5.738.200,00 € 10.072.000,00 € 7.445.300,00 € 4.305.000,00 €
Kreditaufnahme auf volle 1.000 € 5.738.000,00 € 10.072.000,00 € 7.445.000,00 € 4.305.000,00 €

Auszahlungen 9.048.450,00 € 15.299.800,00 € 9.992.000,00 € 6.925.000,00 €
Einzahlungen -3.310.250,00 € -5.227.800,00 € -2.546.700,00 € -2.620.000,00 €
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Budgetregeln und Deckungsgrundsätze 

Allgemeines 
Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Haushaltsplan ist die 
Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der veranschlagten Ansätze tätig zu 
werden. 
Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung, für das der Bürgermeis-
ter die Verantwortung trägt. 
Die im Haushaltsplan abgebildeten Budgets sind nach der örtlichen Organisation ge-
gliedert und bilden jeweils ein Budget (Bewirtschaftungseinheit), für die die jeweiligen 
Abteilungs- und Fachbereichsleiter verantwortlich sind (§ 4 GemHVO). Hinsichtlich der 
Gesamtdeckung des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts heißt es in § 18 
GemHVO:  
Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen 

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen
des Ergebnishaushalts,

2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlun-
gen des Finanzhaushalts.

Zweckbindung (§ 19 GemHVO) 
Entsprechend der grundsätzlichen Regelung des § 19 Absatz 1 und 4 GemHVO dürfen 
zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, 
Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) für entsprechende Mehr-
aufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.  

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) 
Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen 
sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grund-
sätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absätze 1 und 3 GemHVO). 
Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für: 

• III.1 Abschreibungen 
• III.2 Personalaufwendungen (Position 11 und 12) 
• III.3 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) 
• III.4 EDV / IT (6720099, 6010102, 6069001) 
• III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000) 
• III.6 Telefon und Mitgliedbeiträge (6832000, 6910000, 5490000, 6730007) 
• III.7 Leasing (Sachkonten 6710000, 6710001, 6710002) 
• Mittel für Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO (§ 20 Absatz 4 GemHVO)

Die vorgenannten Budgets III.1 bis III.7 bilden jeweils einzelne Budgets ab und sind 
über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. 

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investi-
tionsauszahlungen desselben Budgets eingesetzt werden (§ 20 Absatz 5 GemHVO). 
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Übertragbarkeit 
Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO können nicht verwendete Planansätze für Aufwendun-
gen innerhalb eines Budgets in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Sie 
bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres 
verfügbar. 
Nicht verwendete Ansätze von investiven Auszahlungen können gemäß § 21 Absatz 2 
GemHVO mit den dort genannten Fristen übertragen werden. Die jeweiligen Budget-
verantwortlichen haben für die Einhaltung der Fristen Sorge zu tragen. 
Die Übertragung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen kann gemäß § 21 Absatz 3 GemHVO erfolgen, ebenso die Verfahrens-
weise der Ansätze für Fraktionsmittel nach § 21 Absatz 4 GemHVO. 
Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar (§ 21 Absatz 5 GemHVO). 
Für Kreditermächtigungen gilt § 103 Absatz 3 HGO. Die Kreditermächtigung gilt bis 
zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssat-
zung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Be-
kanntmachung dieser Haushaltssatzung. 
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Budget Fachbereich Produktgruppe Produkte Kostenstellen
I.5 Städtische Gremien und Organisation 111 Verwaltungssteuerung- und service 111.01 Unterstützung u. Betreuung 010000 Bürgermeister

           der städtischen Gremien 011010 Vorzimmer Bürgermeister
101010 Stadtverordnete
101020 Magistrat
101030 Ortsbeiräte

111.02 Verwaltungssteuerung und 010010 Recht
           Service 102010 Büro Zentrale Dienste

102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
111.05 Öffentlichkeitsarbeit 102090 Öffentlichkeitsarbeit

351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 351.01 Seniorenbetreuung 103010 Büro für Senioren
281 Heimat und sonstige Kulturpflege 281.01 Heimat- und Kulturpflege, 104010 Heimat-u. Kulturpflege

           Museen, Stadtarchiv 104020 Museen
291 Förderung von Kirchengemeinden 291.01 Förderung von Kirchengemeinden 104040 Kirchen
555 Land- und Forstwirtschaft 555.01 Betrieb des Stadtwaldes 106040 Stadtwald

I.1 Kämmerei / Controlling / EDV 111 Verwaltungssteuerung- und service 111.03 Finanzdienste 106020 Kämmerei
111.06 EDV/Kommunikationstechnik 106080 EDV/Kommunikationstechnik

611 Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen 611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, 106050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
           allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612.01 Sonstige allg.Finanzwirtschaft 106060 Allg. Finanzwirtschaft
I.2 Gemeinschaftskasse 111 Verwaltungssteuerung- und service 111.03 Finanzdienste 106030 Kasse
I.3 Steueramt 111 Verwaltungssteuerung- und service 111.03 Finanzdienste 106010 Steueramt
I.4 Personalstelle 111 Verwaltungssteuerung- und service 111.02 Verwaltungssteuerung und 102030 Personalwesen

           Service 102040 Personalvertretung
II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz 511 Räumliche Planungs- und 511.01 Stadtplanung 301010 Verw. d baul. Planung u. Abwicklung

      Entwicklungsmaßnahmen 301020 Klimaschutzmanagement
II.2 Technische Dienste 511 Räumliche Planungs- und 511.01 Stadtplanung 301050 Technische Dienste

      Entwicklungsmaßnahmen
II.3 Wirtschaftsförderung 571 Wirtschaftsförderung 571.01 Förderung der Wirtschaft 401010 Wirtschaftsförderung
II.4 Technische Betriebe 521 Bau- und Grundstücksordnung 521.01 Liegenschaftswesen 303010 Liegenschaftsverwaltung

303020 Unbebaute Grundstücke
303021 Festplätze
303030 Bebaute Grundstücke
bis
303090

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 366.01 Jugendarbeit (siehe II.7) 105013 Jugendclub Welferode
105014 Jugendclub Berge
105015 Jugendzentrum Davidsweg
105016 Jugendclub Hülsa
105017 Jugendclub Allmuthshausen
105018 Jugendclub Caßdorf
105019 Jugendclub Dickershausen
1050191 Jugendclub Holzhausen

Übersicht über die Budgets und Produktgruppen nach § 4 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung 
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II.4 Technische Betriebe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 1050192 Jugendclub Mardorf
1050193 Jugendclub Mühlhausen
1050194 Jugenclub Rodemann
1050195 Jugendclub Sondheim
1050196 Jugendclub Wernswig

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe

367.01 Kinderspielplätze 305020 Kinderspielplätze

365 Tageseinrichtungen für Kinder 365.01 Erziehung und Bildung in 1050211 Kindergarten Osterbach (Gebäude)
           Kindertagesstätten (siehe II.5) 1050221 Kindergarten Holzhäuser Feld (Gebäude)

1050231 Kindergarten Wernswig (Gebäude)
1050241 Kindergarten Holzhausen (Gebäude)
1050251 Kindergarten Hülsa (Gebäude)
1050261 Kindergarten Evang Kirche (Gebäude)
1050271 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt (Gebäude)
1050281 Kindergarten "Scheune Landesfeind" (Gebäude)
1050291 Waldkindergarten Am Burgberg (Gebäude)

126 Brandschutz 126.01 Brandbekämpfung (siehe II.7) 2020111 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt (Gebäude)
2020121 Feuerwehren aller Stadtteile (Gebäude)
bis
2020281

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 553.01 Friedhöfe (siehe II.6) 2030111 Friedhöfe Kernstadt (Gebäude und Außenanlagen)
2030121 Friedhöfe aller Stadtteile (Gebäude und Außenanl.)
bis
2030301

573 Allgemeine Einrichtungen u. 573.01 Betrieb Stadthalle und 304010 Stadthalle
      Unternehmen            Dorfgemeinschaftshäuser 304020 Dorfgemeinschaftshäuser aller Stadtteile

bis
304036

541 Gemeindestraßen 541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung 302010 Gemeindestr., -wege, -plätze
302020 Straßenbeleuchtung
302030 Straßenreinig. u. Winterdienst

546 Parkeinrichtungen 546.01 Öff. Parkplätze und Parkbauten 302040 Kfz-Parkeinrichtungen
552 Öffentliches Gewässer 552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer 302050 Gewässer
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, 302060 Park- und Gartenanlagen

Park- und Freizeitanlagen
554 Naturschutz- u. Lanschaftspflege 554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. 302070 Landwirtschaft, Naturschutz

           Flächen u. Naturschutmaßn.
424 Sportstätten und Bäder 424.01 Sportstätten und Verwaltung 305010 Sportverwaltung

           des Sports 305011 Sportstätten Kernstadt
305012 Sportplätze aller Stadtteile
bis
305017
305018 Bolzplätze

Seite 47



II.4 Technische Betriebe 424 Sportstätten und Bäder 424.02 Bäderbetriebe 306010 Verwaltung Badeeinrichtungen
306020 Freibad Erleborn
306030 Bewegungsbad Hülsa

538 Abwasserbeseitigung 538.01 Abwasserbeseitigung 307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung
307011 Photovoltaikanlage
307012 Abwassersammelleit, Kläranlagen, Überlaufbecken
307013 Toilettenanlagen
307014 Blockheizkraftwerk

111 Verwaltungssteuerung- und service 111.04 Bauhof 308010 Bauhof
308011 Hubsteiger

281 Heimat und sonstige Kulturpflege 281.01 Heimat- und Kulturpflege, 104011 Mobile Bühne
II.5 Ordnungsverwaltung 122 Ordnungsangelegenheiten 122.02 Ordnungsangelegenheiten 201010 Allg. Ordnungsverwaltung

126 Brandschutz 126.01 Brandbekämpfung 202010 Feuerwehr, Katastrophenschutzverwaltung
202011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt
202012 Feuerwehren aller Stadtteile
bis
202028

121 Wahlen und Statistiken 121.01 Durchführung Wahlen und 
           Statistiken

102070 Wahlen und Statistik

II.6 Standesamt / Bürgerbüro 122 Ordnungsangelegenheiten 122.01 Leistungen des Standesamtes 102080 Standesamt
122 Ordnungsangelegenheiten 122.03 Bürgerservice 201020 Bürgerbüro
553 Friedhofs- und Bestattungswesen 553.01 Friedhöfe 203010 Friedhofsverwaltung

203011 Friedhöfe Kernstadt
203012 Friedhöfe aller Stadtteile
bis
203030

II.7 Kinder / Jugend / Soziales / Integration 365 Tageseinrichtungen für Kinder 365.01 Erziehung und Bildung in 105020 Kindergartenverwerwaltung
           Kindertagesstätten 105021 Kindergarten Osterbach

105022 Kindergarten Holzhäuser Feld
105023 Kindergarten Wernswig
105024 Kindergarten Holzhausen
105025 Kindergarten Hülsa
105026 Kindergarten Evang Kirche
105027 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt
105028 Kindergarten "Scheune Landesfeind"
105029 Waldkindergarten Am Burgberg

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 366.01 Jugendarbeit 105010 Allg. Kostenstelle Jugendarbeit
351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 351.02 Umsetzung des Bund-Länder- 103030 Soziale Stadt

           Programms Soziale Stadt 103040 Gemeinwesenarbeit
272 Büchereien 272.01 Bücherei 104030 Bücherei
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Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019

I.5 Städtische Gremien und Organisation 1.231.392,39 1.201.742,48
PB01 Innere Verwaltung 1.174.264,28 1.062.014,48

Erträge ‐24.140,50 ‐70.058,46

Aufwendungen 1.198.404,78 1.132.072,94

PB04 Kultur und Wissenschaft 121.014,11 142.947,00
Erträge ‐9.052,62 ‐3.353,00
Aufwendungen 130.066,73 146.300,00

PB05 Soziale Leistungen 13.630,00 13.180,00
Erträge ‐300,00 ‐300,00
Aufwendungen 13.930,00 13.480,00

PB13 Natur und Landschaftpflege ‐17.459,00 ‐16.399,00
Erträge ‐424.059,00 ‐255.094,00
Aufwendungen 406.600,00 238.695,00

I.1 Kämmerei / Controlling / EDV ‐12.495.360,76 ‐12.254.513,25
PB01 Innere Verwaltung 510.969,79 539.226,30

Erträge ‐148.495,00 ‐84.495,00

Aufwendungen 659.464,79 623.721,30

PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft ‐13.006.330,55 ‐12.793.739,55
Erträge ‐25.574.380,55 ‐25.263.639,55
Aufwendungen 12.568.050,00 12.469.900,00

I.2 Gemeinschaftskasse 246.030,00 264.890,00
PB01 Innere Verwaltung 246.030,00 264.890,00

Erträge ‐139.825,00 ‐135.800,00

Aufwendungen 385.855,00 400.690,00

I.3 Steueramt 107.270,00 95.325,00
PB01 Innere Verwaltung 107.270,00 95.325,00

Erträge ‐73.095,00 ‐73.095,00

Aufwendungen 180.365,00 168.420,00

I.4 Personalstelle 139.900,00 138.355,00
PB01 Innere Verwaltung 139.900,00 138.355,00

Erträge ‐225,00 ‐225,00

Aufwendungen 140.125,00 138.580,00

II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz 584.072,40 496.217,12
PB09 Räumliche Planung und Entwicklung 584.072,40 496.217,12

Erträge ‐109.896,40 ‐113.328,80
Aufwendungen 693.968,80 609.545,92

II.2 Technische Dienste 241.400,00 233.260,00
PB10 Bauen und Wohnen 241.400,00 233.260,00

Erträge
Aufwendungen 241.400,00 233.260,00

II.3 Wirtschaft und Recht 55.911,40 290.976,40
PB15 Innere Verwaltung 55.911,40 290.976,40

Erträge ‐102.638,60 ‐68.103,60
Aufwendungen 158.550,00 359.080,00

Teilhaushalt
Produktbereich

Übersicht der organisationsbezogenen gegliederten Teilhaushalte mit den auf die 
Produktbereiche gemäß Muster 12 zu § 4 Absatz 2 GemHVO entfallenden Erträgen und 

Aufwendungen
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Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019Teilhaushalt
Produktbereich

Übersicht der organisationsbezogenen gegliederten Teilhaushalte mit den auf die 
Produktbereiche gemäß Muster 12 zu § 4 Absatz 2 GemHVO entfallenden Erträgen und 

Aufwendungen

II.4 Technische Betriebe 4.433.115,60 4.419.161,66
PB01 Innere Verwaltung 2.444.018,53 2.295.629,29

Erträge ‐97.650,00 ‐19.760,00
Aufwendungen 2.541.668,53 2.315.389,29

PB02 Sicherheit und Ordnung 140.061,00 151.231,00
Erträge ‐180,00 0,00
Aufwendungen 140.241,00 151.231,00

PB04 Kultur und Wissenschaft ‐3.459,32 ‐3.469,34
Erträge ‐8.166,66 ‐8.166,67
Aufwendungen 4.707,34 4.697,33

PB06 Kinder‐/Jugend‐ und Familienhilfe 213.059,89 220.265,25
Erträge ‐24.585,58 ‐24.585,57
Aufwendungen 237.645,47 244.850,82

PB08 Sportförderung 432.501,94 391.702,18
Erträge ‐80.981,98 ‐80.981,97
Aufwendungen 513.483,92 472.684,15

PB10 Bauen und Wohnen 256.708,32 250.340,38
Erträge ‐733.285,29 ‐370.529,94
Aufwendungen 989.993,61 620.870,32

PB11 Ver‐ und Entsorgung ‐842.920,16 ‐756.302,32
Erträge ‐4.276.761,55 ‐4.283.211,55
Aufwendungen 3.433.841,39 3.526.909,23

PB12 Verkehrsflächen und ‐anlagen 1.320.227,03 1.359.716,93
Erträge ‐285.484,83 ‐291.920,65
Aufwendungen 1.605.711,86 1.651.637,58

PB13 Natur und Landschaftspflege 472.918,37 510.048,29
Erträge ‐133.628,99 ‐39.705,43
Aufwendungen 606.547,36 549.753,72

II.5 Ordnungsverwaltung 1.027.784,59 914.051,27
PB02 Sicherheit und Ordnung 1.027.784,59 914.051,27

Erträge ‐346.849,34 ‐311.320,29
Aufwendungen 1.374.633,93 1.225.371,56

II.6 Standesamt / Bürgerbüro 199.631,59 218.448,22
PB02 Sicherheit und Ordnung 260.196,19 280.498,34

Erträge ‐117.825,00 ‐120.225,00
Aufwendungen 378.021,19 400.723,34

PB13 Natur und Landschaftspflege ‐60.564,60 ‐62.050,12
Erträge ‐183.821,60 ‐176.100,00
Aufwendungen 123.257,00 114.049,88

II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration 3.979.894,24 3.530.074,62
PB04 Kultur und Wissenschaft 38.322,89 35.366,75

Erträge ‐15.984,20 ‐47.734,20
Aufwendungen 54.307,09 83.100,95

PB05 Soziale Leistungen 186.791,24 181.015,17
Erträge ‐43.580,51 ‐37.510,51
Aufwendungen 230.371,75 218.525,68

PB06 Kinder‐/Jugend‐ und Familienhilfe 3.754.780,11 3.313.692,70
Erträge ‐1.702.715,37 ‐1.503.436,15
Aufwendungen 5.457.495,48 4.817.128,85
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Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019

01 Geschäftsführende Gremien 504.304,09
PB01 Innere Verwaltung 491.133,10
PB01 Erträge -1.345,01
PB01 Aufwendungen 492.478,11
PB04 Kultur und Wissenschaft 5.903,86
PB04 Erträge
PB04 Aufwendungen 5.903,86
PB05 Soziale Leistungen 7.267,13
PB05 Erträge -572,00
PB05 Aufwendungen 7.839,13

02 Zentralverwaltung 1.053.308,62
PB01 Innere Verwaltung 1.053.308,62
PB01 Erträge -44.007,03
PB01 Aufwendungen 1.097.315,65

03 Finanzwirtschaft -11.885.088,70
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft -11.885.088,70
PB16 Erträge -23.892.863,21
PB16 Aufwendungen 12.007.774,51

04 Finanzverwaltung 720.212,57
PB01 Innere Verwaltung 720.212,57
PB01 Erträge -229.416,64
PB01 Aufwendungen 949.629,21

05 Stadtwald -16.331,46
PB13 Natur- und Landschaftspflege -16.331,46
PB13 Erträge -199.000,46
PB13 Aufwendungen 182.669,00

06 Soziales und Integration 121.279,46
PB05 Soziale Leistungen 121.279,46
PB05 Erträge -39.089,61
PB05 Aufwendungen 160.369,07

07A Ordnungsverwaltung 272.800,67
PB02 Sicherheit und Ordnung 238.060,68
PB02 Erträge -139.989,41
PB02 Aufwendungen 378.050,09
PB13 Natur- und Landschaftspflege 34.739,99
PB13 Erträge -170.529,42
PB13 Aufwendungen 205.269,41

07B Bürgerbüro 861.626,66
PB02 Sicherheit und Ordnung 850.399,98
PB02 Erträge -315.885,42
PB02 Aufwendungen 1.166.285,40
PB04 Kultur und Wissenschaft 11.226,68
PB04 Erträge -63.949,15
PB04 Aufwendungen 75.175,83

Teilhaushalt
Produktbereich

Übersicht der organisationsbezogenen gegliederten Teilhaushalte mit den auf die 
Produktbereiche gemäß Muster 12 zu § 4 Absatz 2 GemHVO entfallenden Erträgen und 

Aufwendungen
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Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019Teilhaushalt
Produktbereich

Übersicht der organisationsbezogenen gegliederten Teilhaushalte mit den auf die 
Produktbereiche gemäß Muster 12 zu § 4 Absatz 2 GemHVO entfallenden Erträgen und 

Aufwendungen

08 Standesamt 179.739,99
PB02 Sicherheit und Ordnung 179.739,99
PB02 Erträge -29.909,80
PB02 Aufwendungen 209.649,79

09 Jugendarbeit 202.126,88
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi 202.126,88
PB06 Erträge -59.597,15
PB06 Aufwendungen 261.724,03

10 Kindergärten 2.971.047,85
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi 2.971.047,85
PB06 Erträge -1.610.380,24
PB06 Aufwendungen 4.581.428,09

11A Bauverwaltung 1.002.168,41
PB09 Räumliche Planungs- und Entwic 251.814,54
PB09 Erträge -407.215,23
PB09 Aufwendungen 659.029,77
PB15 Wirtschaft und Tourismus 536.567,86
PB15 Erträge -88.818,19
PB15 Aufwendungen 625.386,05
PB10 Bauen und Wohnen 85.385,81
PB10 Erträge -332.760,14
PB10 Aufwendungen 418.145,95
PB04 Kultur und Wissenschaft 128.400,20
PB04 Erträge -18.598,77
PB04 Aufwendungen 146.998,97

11B Infrastruktur 1.377.977,83
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen, 1.532.488,91
PB12 Erträge -362.909,13
PB12 Aufwendungen 1.895.398,04
PB13 Natur- und Landschaftspflege 363.427,63
PB13 Erträge -45.649,88
PB13 Aufwendungen 409.077,51
PB08 Sportförderung 365.522,82
PB08 Erträge -76.909,88
PB08 Aufwendungen 442.432,70
PB11 Ver- und Entsorgung -883.461,53
PB11 Erträge -3.970.498,78
PB11 Aufwendungen 3.087.037,25

12 Bauhof 2.163.063,61
PB01 Innere Verwaltung 2.163.063,61
PB01 Erträge -77.347,00
PB01 Aufwendungen 2.240.410,61
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Ansatz 
2021

Ansatz 
2020

Ergebnis 
2019

01 Innere Verwaltung 4.622.452,60 4.395.440,07 4.427.717,90
Erträge -483.430,50 -383.433,46 -352.115,68
Aufwendungen 5.105.883,10 4.778.873,53 4.779.833,58

02 Sicherheit und Ordnung 1.428.041,78 1.345.780,61 1.268.200,65
Erträge -464.854,34 -431.545,29 -485.784,63
Aufwendungen 1.892.896,12 1.777.325,90 1.753.985,28

04 Kultur- und Wissenschaft 155.877,68 174.844,41 145.530,74
Erträge -33.203,48 -59.253,87 -82.547,92
Aufwendungen 189.081,16 234.098,28 228.078,66

05 Soziale Leistungen 200.421,24 194.195,17 128.546,59
Erträge -43.880,51 -37.810,51 -39.661,61
Aufwendungen 244.301,75 232.005,68 168.208,20

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.967.840,00 3.533.957,95 3.173.174,73
Erträge -1.727.300,95 -1.528.021,72 -1.669.977,39
Aufwendungen 5.695.140,95 5.061.979,67 4.843.152,12

08 Sportförderung 432.501,94 391.702,18 365.522,82
Erträge -80.981,98 -80.981,97 -76.909,88
Aufwendungen 513.483,92 472.684,15 442.432,70

09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 584.072,40 496.217,12 251.814,54
Erträge -109.896,40 -113.328,80 -407.215,23
Aufwendungen 693.968,80 609.545,92 659.029,77

10 Bauen und Wohnen 498.108,32 483.600,38 85.385,81
Erträge -733.285,29 -370.529,94 -332.760,14
Aufwendungen 1.231.393,61 854.130,32 418.145,95

11 Ver- und Entsorgung -842.920,16 -756.302,32 -883.461,53
Erträge -4.276.761,55 -4.283.211,55 -3.970.498,78
Aufwendungen 3.433.841,39 3.526.909,23 3.087.037,25

12 Verkehrsflächen und -anlagen,  ÖPNV 1.320.227,03 1.359.716,93 1.532.488,91
Erträge -285.484,83 -291.920,65 -362.909,13
Aufwendungen 1.605.711,86 1.651.637,58 1.895.398,04

13 Natur- und Landschaftspflege 394.894,77 431.599,17 381.836,16
Erträge -741.509,59 -470.899,43 -415.179,76
Aufwendungen 1.136.404,36 902.498,60 797.015,92

15 Wirtschaft und Tourismus 55.911,40 290.976,40 536.567,86
Erträge -102.638,60 -68.103,60 -88.818,19
Aufwendungen 158.550,00 359.080,00 625.386,05

16 Allgemeine Finanzwirtschaft -13.006.330,55 -12.793.739,55 -11.885.088,70
Erträge -25.574.380,55 -25.263.639,55 -23.892.863,21
Aufwendungen 12.568.050,00 12.469.900,00 12.007.774,51

Produktbereich

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst
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Übersicht über die  
internen Leistungsverrechnungen 

nach § 4 Absatz 3 GemHVO 
der Kreisstadt Homberg (Efze) 

für 2021
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Bezeichnung
Bauhof 
(B480)

Finanzwirtschaft 
(A110)

Städtische Gremien und Organisation 1.820,00 € 1.600,00 € 11.900,00 €
Büro für Senioren 0,00 € 1.500,00 € 2.700,00 €
Heimat und Kulturpflege 109.650,00 €
Stadtwald 17.459,00 €
Wirtschaft und Recht 0,00 € 10.000,00 € 9.000,00 €
Gebäude und Grundstücke 91.482,00 €
Gebäude und Grundstücke (Jugend) 76.128,00 €
Gebäude und Grundstücke (Kindergärten) 216.324,00 €
Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren) 27.237,00 €
Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanl.) 460.897,00 €
Einrichtungen 186.634,00 €
Verkehrsanlagen 430.441,00 €
Gewässer 4.076,00 €
Landschaft 711.620,00 €
Sport 85.133,00 € 20.000,00 €
Bäder 8.873,00 €
Abwasseranlagen 3.820,00 € 839.100,16 €
Öffentliche Ordnung 12.424,53 €
Brand‐, Katastrophenschutz 0,00 € 2.700,00 € 800,00 €
Wahlen und Statistiken 0,00 € 1.000,00 €
Jugendarbeit 0,00 € 1.000,00 €

2.444.018,53 € 839.100,16 € 33.100,00 € 23.600,00 €

Einrichtungen (B410)
DGH                 Stadthalle

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

ErlöseKosten

Summe
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Ergebnishaushalt 
der Kreisstadt Homberg (Efze) 

für 2021 

mit Erläuterungen 
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Ergebnishaushalt
Haushaltsansatz

Nr. Konten Bezeichnung 2021 2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -756.280 -533.040 -611.085

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.734.569 -4.652.565 -4.245.369

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -649.170 -706.070 -346.308

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte  Eigenleistungen -105.410

05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -14.299.000 -14.231.000 -13.222.107

06 547 Erträge aus Transferleistungen -400.000 -345.000 -433.870

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen -11.594.643 -10.820.487 -10.403.370

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen

-1.605.307 -1.574.160 -1.461.756

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -411.000 -421.870 -454.157

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -34.555.379 -33.284.192 -31.178.022

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 9.266.132 8.719.947 7.894.711

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.068.550 956.600 1.245.744

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.884.516 5.605.900 4.100.703

14 66 Abschreibungen 3.637.657 3.406.615 3.588.789

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.759.855 1.510.235 1.579.981

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 11.234.000 10.991.000 10.550.455

17 72 Transferaufwendungen 6.750 6.750 4.570

18 70, 74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.147 31.672 27.270

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 32.888.607 31.228.719 28.992.223

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.666.772 -2.055.473 -2.185.800

21 56, 57 Finanzerträge -101.330 -97.638 -94.164

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.579.950 1.701.800 1.640.761

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 1.478.620 1.604.162 1.546.597

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -34.656.709 -33.381.830 -31.272.186

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 34.468.557 32.930.519 30.632.983

26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -188.152 -451.311 -639.203

27 59 Außerordentliche Erträge -900 -850 -162.238

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 150 150 413.734

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) -750 -700 251.496

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -188.902 -452.011 -387.707
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Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 
 
 
Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte    
Beispiele: Umsatzerlöse aus Vermietung u. Verpachtung v. Gebäuden, Räumen,  

Flächen, Fischteiche, Holzverkauf, Essensgeld Kindergärten, Müllsack-
verkauf etc.  

 
Position 02: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Beispiele: Verwaltungs-, Genehmigungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser, 

Kiga, Schwimmbad etc.) 
 
Position 03:  Kostenersatzleistungen und -erstattungen 
Beispiele: Altersteilzeit, Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband 
 
Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge 
Beispiele: Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer A+B,  

Gewerbesteuer, Hunde-, Spielapparatesteuer  
 
Position 06: Erträge aus Transferleistungen 
Beispiele: Ausgleich Familienleistungsgesetz  
 
Position 07: Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse etc. 
Beispiele: Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen, Kreis- u. a. Zuweisungen für  

lfd. Zwecke 
 
Position 08:  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- 
                       zuweisungen 
Beispiele: Investitionszuweisungen vom Bund, Land und Kreis, bzw. Beiträge der 

Bürger sind analog der Abschreibungen beim Vermögensgegenstand als 
Ertrag zeitanteilig aufzulösen  

 
Position 09: Sonstige ordentliche Erträge      
Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  
 
Position 21: Finanzerträge       
Beispiele: Bankzinsen, Stundungszinsen, Zinsen aus Steuernachforderungen, 

Säumniszuschläge, Mahngebühren   
 
Position 27: Außerordentliche Erträge     
Beispiele: Erträge aus Spenden, Erträge aus Verkauf von Grundstücken 
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Position 11: Personalaufwendungen 
Beispiele: Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen), Leistungsentgelt Beschäftigte, 

Altersteilzeit Beschäftigte einschl. ZVK, Sozialversicherung u. Auf-
stockungsbeträge, Entgelte für Azubi AG-Anteil Sozialversicherung, 
Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers., Zukunftsversorgung u. 
Rückstellung v. Beihilfen, Dienstjubiläen, Beamtenbezüge u. Beihilfen 

Position 12: Versorgungsaufwendungen  
Beispiele: Aufwendungen Beschäftigte aus Versorgungskassen, Aufwendungen an 

Beamtenversorgungskassen u. Beihilfe an Versorgungsempfänger, 
Rückstellungsaufwand für Pension und Beihilfe 

Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen 
Beispiele: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltungen, Aufwendungen für 

Fort- und Weiterbildungen, Reisekosten, Gebühren, Porto, Telefon- 
kosten, Nutzungsentgelte für Lizenzen etc. 

Position 14: Abschreibungen 
Beispiele: Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und durch 
Wertberichtigungen aus Forderungen verursacht wird 

Position 15:  Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse 
sowie besondere Finanzausgaben 

Beispiele: Allgemeine Zuweisungen u. Zuschüsse (z.B. Zuschuss Arbeitssicherheits-
gesetz an Kreis, Zuweisung für d. Ablösung von Leistungen nach alten 
Rechts Kirchen), Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (z.B. 
Zuschuss Kindertagesstätten, Kirchen und AWO, Zuschuss „Soziale 
Stadt“), Schuldendiensthilfe u. Erstattungen a. Land etc. (z.B. 
Zinszuschuss Wohnungsbaudarlehen) 

Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

Beispiele: Kreis-, Schulumlage, Umlage Abwasserverbände, Abwasserabgabe, 
Gewerbesteuerumlage 

Position 17:  Transferaufwendungen 
Beispiele: Aufwendungen für Ehrungen etc. (z.B. Geburtstage, Goldene Hochzeit, 

Jahrfeiern etc.) 

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer  

Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 
Beispiele: Bankzinsen  

Position 28: Außerordentliche Aufwendungen 
Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen 
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Finanzhaushalt
Haushaltsansatz

Nr. Konten Bezeichnung 2021 2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 756.280 533.040 649.843

02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.734.569 4.652.565 4.095.500

03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 649.170 706.070 331.332

04 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

14.299.000 14.231.000 12.947.187

05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 400.000 345.000 433.870

06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 11.594.643 10.820.487 10.239.548

07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 101.330 97.638 72.988

08 813, 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

411.900 422.720 461.897

09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 32.946.892 31.808.520 29.232.166

10 830 Personalauszahlungen -9.266.132 -8.719.947 -7.887.345

11 831 Versorgungsauszahlungen -985.550 -956.600 -885.564

12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.803.271 -5.605.900 -4.131.211

13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -6.750 -6.750 -4.535

14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
sowie besondere Finanzauszahlungen

-1.759.855 -1.512.705 -1.477.150

15 835 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -11.234.000 -10.991.000 -10.568.602

16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.579.950 -1.701.800 -1.664.037

17 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

-31.297 -31.822 -810.605

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -30.666.805 -29.526.524 -27.429.049

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

2.280.087 2.281.996 1.803.117

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen

2.441.224 4.450.468 1.638.468

21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
und des immateriellen Anlagevermögens

940.000 13.652

22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 7.840 7.840 97.282

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 3.389.064 4.458.308 1.749.402

24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -580.000 -1.637.000 -2.028.089

25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.389.950 -6.708.000 -5.287.805

26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen

-1.120.150 -1.590.065 -435.180

27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -50.000 -242.119 -345.533

28 Summe der Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -9.140.100 -10.177.184 -8.096.607

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)

-5.751.036 -5.718.876 -6.347.205

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) -3.470.949 -3.436.880 -4.544.088

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

5.738.000 5.565.000 3.919.050

32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen
Hessenkasse

-2.248.500 -2.320.000 -2.103.482

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)

3.489.500 3.245.000 1.815.568

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nrn. 30 und 33)

18.551 -191.880 -2.728.520

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)

--- --- 2.368.102

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,
Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)

--- --- -2.403.775

37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)

--- --- -35.673

38 Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres 7.235.000 1.800.000 4.459.357

39 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)

18.551 -191.880 -2.764.193

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln
am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)

7.253.551 1.608.120 1.695.164
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Teilhaushalte 

bestehend aus: 

- Ergebnishaushalt mit Sachkonten 
- Erläuterungen zu den Sachkonten 
- Finanzhaushalt 
- Investitionen (gegebenenfalls) 
- Produktbeschreibungen 
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Budget I.5 
Städtische Gremien 
und Organisation 

- Abteilung I - 

Darin enthalten sind die Teilhaushalte: 
- A500 Städtische Gremien und Organisation 
- A510 Büro für Senioren 
- A520 Heimat- und Kulturpflege 
- A530 Stadtwald 
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Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.740,00 -2.400,00

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -1.500,00 -1.500,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -3.240,00 -900,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -50,00 -50,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -50,00 -50,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -18.935,50 -66.968,46

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -18.935,50 -66.968,46

09 Sonstige ordentliche Erträge -415,00 -640,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -190,00 -190,00

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -225,00 -450,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -24.140,50 -70.058,46

11 Personalaufwendungen 565.042,00 546.015,00

12 Versorgungsaufwendungen 373.000,00 287.200,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.532,00 226.569,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.150,00 1.325,00

6010102 Büromaterial EDV 2.750,00 3.700,00

6010103 Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann 500,00 500,00

6011004 Sachausgaben Datenschutz 500,00 500,00

6055000 Treibstoffe 1.200,00 1.200,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 80,00 80,00

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 7.462,00 7.434,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 50,00 50,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 2.300,00 1.800,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 150,00 150,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500,00 500,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 50,00 50,00

6710000 Leasing 6.350,00 5.200,00

6710002 Leasing EDV Hardware 2.760,00 2.880,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 13.300,00 31.800,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 800,00 750,00

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 15.000,00 5.000,00

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 7.000,00

6780000 Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit 46.000,00 45.300,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 2.850,00 2.350,00

6820000 Porto und Versandkosten 1.250,00 1.350,00

6832000 Telefonkosten 4.200,00 3.800,00

6840000 amtliche Bekanntmachungen 5.200,00 5.200,00

6850099 Reisekosten 4.750,00 3.250,00

6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 11.220,00 11.190,00

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 25.000,00 25.000,00

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 12.500,00 12.500,00

6869001 Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo 3.000,00 3.000,00

6871000 Geschenke bis 35 € 50,00 50,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 6.950,00 3.650,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 350,00 350,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 2.900,00 4.000,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 13.100,00 12.800,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 24.310,00 22.860,00

14 Abschreibungen 37.450,78 67.908,94

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 33.014,51 63.632,50

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 66,83 407,00

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 81,25 81,25
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Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 1.794,12 1.794,11

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 94,07 94,08

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.400,00 1.900,00

17 Transferaufwendungen 4.000,00 4.000,00

7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien 4.000,00 4.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 380,00 380,00

7030000 Kfz-Steuer 380,00 380,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 1.198.404,78 1.132.072,94

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.174.264,28 1.062.014,48

24 Ordentliche Erträge -24.140,50 -70.058,46

24A Ordentliche Aufwendungen 1.198.404,78 1.132.072,94

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 1.174.264,28 1.062.014,48

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15.320,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 15.320,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 1.189.584,28 1.062.014,48
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Teilfinanzhaushalt Amt A500 Organisation
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-21.600 -1.900 -30.700 -23.500

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -8.550 -8.550 -8.550

Summe -21.600 -10.450 -39.250 -32.050

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.600 -10.450 -39.250 -32.050
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Investitionen Amt A500 Organisation
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Neuausstattung Digitaler Sitzungsdienst -19.200,00
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Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 

 Weitere verantwortliche Person: 
Erwin Haas 

    

Kurzbeschreibung Städtische Organe und Fraktionen: 
- Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung,   
  Protokoll, Beschlusskontrolle, Sitzungsgeldabrechnungen,  
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, - 
- Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen 
- Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen  
  Fraktionen.  
- Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen. 
 
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen: 
- Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weiß- 
  russischen Stadt Stolin und der französischen Stadt Fresnes. 

 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele 
 
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen,  
- Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien,  
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, 
- Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen,  
- einheitliche Darstellung der Stadt Homberg (Efze) nach außen.  
- Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten. 

 
 

 
    

Zielgruppe Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und 
Bürger, Verwaltung 

    

Auftragsgrundlage HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Geschäftsordnung des Magistrats und 
der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Richtlinie für den Seniorenbeirat, 
Geschäftsordnung der Ortsbeiräte, Satzung über die Verleihung von Ehrungen, Beschlüsse der 
städtischen Gremien, Partnerstädte 

 

 
    

Kostenstellen informativ: 
 010000 Bürgermeister 
 011010 Vorzimmer Bürgermeister 
 101010 Stadtverordnete 
 101020 Magistrat 
 101030 Ortsbeiräte 
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Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.02 Verwaltungssteuerung und Service 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 

 Johannes Maiwald 
  
    

Kurzbeschreibung 
 
Rechtsberatung und -betreuung 
Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche 
Vertretung in Rechtssachen. 
 
Beschaffungsdienste,  
Telekommunikationsdienste,  
Kopier-/Bindesysteme,  
Postdienste, Fahr-Botendienste 
 

 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und 
außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen, Vereinbarungen und 
Satzungen. 

 

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln,  

Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien  
    

Zielgruppe 
Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger  

    

Auftragsgrundlage 
Organisationspläne,  

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen 

 
 
 
    

Kostenstellen informativ: 

 
010010 Recht 
102010 Büro Zentrale Dienste 

 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle 
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Produkt 111.03 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.03 Öffentlichkeitsarbeit 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Uwe Dittmer 
    

Kurzbeschreibung 
 
Projektförderung,  
kulturelle und wirtschaftliche Kommunikation,  
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlicher Art,  
Marktforschung,  
Herausgabe von Druckerzeugnissen,  
Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen,  
Medienbeobachtung und –auswertung,  
Pressebetreuung 

 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg 
(Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte  

    

Zielgruppe Öffentlichkeit, Bürger 
    

Auftragsgrundlage Satzungen, Magistratsbeschlüsse 
    

Kostenstellen informativ: 
 102090 Öffentlichkeitsarbeit 
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Teilergebnishaushalt Amt A510 Büro für Senioren
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300,00 -300,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -300,00 -300,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -300,00 -300,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.930,00 13.480,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 50,00 80,00

6131003 Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung 1.080,00 1.080,00

6820000 Porto und Versandkosten 100,00 120,00

6850099 Reisekosten 500,00 500,00

6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 200,00 200,00

6869002 Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit 11.000,00 11.000,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000,00 500,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 13.930,00 13.480,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 13.630,00 13.180,00

24 Ordentliche Erträge -300,00 -300,00

24A Ordentliche Aufwendungen 13.930,00 13.480,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 13.630,00 13.180,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.200,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.200,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 17.830,00 13.180,00
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Teilergebnishaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.850,00 -2.850,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -350,00 -350,00

5090001 sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria) -2.500,00 -2.500,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -5.702,62

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -3.460,99

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -2.241,63

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -8.552,62 -2.850,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.030,00 86.780,00

6051000 Strom 1.300,00 1.300,00

6052000 Gas 7.800,00 7.800,00

6056000 Wasser 40,00 40,00

6057000 Abwasser 50,00 50,00

6057001 Niederschlagswasser 70,00 70,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 2.000,00 2.000,00

6081000 Reinigungsmaterial 20,00 20,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 20,00 20,00

6131004 Aufw. Entsch. f. Stadtführer 2.500,00 2.500,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 5.000,00 5.000,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 200,00 200,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 3.000,00 3.000,00

6832000 Telefonkosten 900,00 800,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.900,00 1.750,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 34.230,00 62.230,00

14 Abschreibungen 6.516,73

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 6.516,73

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 64.520,00 59.520,00

7104000 Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver 5.920,00 5.920,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 32.000,00 27.000,00

7128002 Zuschuss Stadtmarketingverein 25.000,00 25.000,00

7128004 Zuschuss Hochlandrock 1.000,00 1.000,00

7128006 Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel 600,00 600,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 130.066,73 146.300,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 121.514,11 143.450,00

21 Finanzerträge -3,00

5610000 Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen -3,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -3,00

24 Ordentliche Erträge -8.552,62 -2.853,00

24A Ordentliche Aufwendungen 130.066,73 146.300,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 121.514,11 143.447,00

25 Außerordentliche Erträge -500,00 -500,00

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -500,00 -500,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -500,00 -500,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 106.026,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 106.026,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 227.040,11 142.947,00
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Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv 
 
Produktbereich 
 

04 Kultur- und Wissenschaft 

Produktgruppe 
 

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

Produkt 
 

281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv, Kirchen 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I 

Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Uwe Dittmer 
    

Kurzbeschreibung 

Eigene Aktionen/Veranstaltungen: 
Wiederkehrende Aktionen/Veranstaltungen, Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung 
von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen/Stadtführungen, Unterstützung von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten 
Kulturförderung: 
Projektförderung, institutionelle Förderung, kulturelle Kommunikation und Beratung, Abwicklung 
von Mitgliedschaften und Mitarbeit 
Museen: 
Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealen aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem 
bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu 
machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechsel-
stellungen, Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im 
Depot verwahrt. 
Stadtarchiv: 
Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände über Informationen in Text, Bild und Ton auf 
Papier und anderen Informations- bzw. Datenträgern, laufende Vervollständigung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Allgemeine Ziele 

Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger 
und Ansprache der Bürger und Besucher der Stadt Homberg im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten 

    

Zielgruppe Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner aus Homberg (Efze) und 
dem Umland sowie kulturtreibende Vereine von Homberg (Efze) und Umland  

    

Auftragsgrundlage Magistratsbeschlüsse,  
    

Kostenstellen informativ: 
 104010 Heimat- und Kulturpflege 

 

104020 Museen 
104040 Kirchen 
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Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -266.000,00 -83.000,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.000,00

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -1.000,00 -10.000,00

5005001 Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.- -12.000,00 -12.000,00

5090003 sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf -253.000,00 -60.000,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -100,00 -100,00

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -100,00 -100,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -157.929,00 -171.959,00

5463000 Erträge Auflösung von  SOPO für Gebührenausgl. -157.929,00 -171.959,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -30,00 -35,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -30,00 -35,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -424.059,00 -255.094,00

11 Personalaufwendungen 15.250,00 15.035,00

12 Versorgungsaufwendungen 3.900,00 3.750,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 341.950,00 181.410,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 10,00 10,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 300,00 200,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 230.000,00 30.000,00

6101001 Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) 88.000,00 130.000,00

6101003 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 3.300,00 2.500,00

6101004 Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm 500,00 2.000,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 600,00 500,00

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 18.000,00 15.000,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 500,00 500,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 50,00 30,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 50,00 50,00

6820000 Porto und Versandkosten 60,00 60,00

6850099 Reisekosten 100,00 100,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 170,00 150,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 110,00 110,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 200,00 200,00

14 Abschreibungen 300,00 300,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 300,00 300,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 45.000,00 38.000,00

7171000 sonstige Erstattungen an das Land 45.000,00 38.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00

7020000 Grundsteuer 200,00 200,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 406.600,00 238.695,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -17.459,00 -16.399,00

24 Ordentliche Erträge -424.059,00 -255.094,00

24A Ordentliche Aufwendungen 406.600,00 238.695,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -17.459,00 -16.399,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17.459,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 17.459,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -16.399,00
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Teilfinanzhaushalt Amt A540 Stadtwald
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-300 -300 -1.500 -600

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -100 -100 -100

Summe -300 -400 -1.600 -700

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -300 -400 -1.600 -700
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Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes 
 
Produktbereich 
 

13 Natur- und Landschaftspflege 

Produktgruppe 
 

555 Land- und Forstwirtschaft 

Produkt 
 

555.01 Betrieb des Stadtwaldes 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Erwin Haas 
    

Kurzbeschreibung Holzverkauf,  

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und seiner sozialen Funktion, 

Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Erholungswaldes  
    

Allgemeine Ziele Der städtische Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- 
und Wirtschaftsverhältnissen entsprechen  

    

Zielgruppe Forstämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende 
    

Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz 
    

Kostenstellen informativ: 

 
106040 Stadtwald 
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Budget I.1 
Kämmerei /Controlling /EDV 

- Abteilung I - 

Darin enthalten sind die Teilhaushalte: 
- A100  Kämmerei/Controlling 
- A101  EDV/Kommunikationstechnik 
- A110  Finanzwirtschaft 
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Teilergebnishaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.000,00 -2.000,00

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -2.000,00 -2.000,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -135,00 -135,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -135,00 -135,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -2.135,00 -2.135,00

11 Personalaufwendungen 308.800,00 307.940,00

12 Versorgungsaufwendungen 34.500,00 33.800,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.725,00 40.290,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 120,00 150,00

6010102 Büromaterial EDV 500,00 500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 50,00 50,00

6710002 Leasing EDV Hardware 1.845,00 250,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 37.000,00 35.000,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 60,00 90,00

6820000 Porto und Versandkosten 100,00 100,00

6832000 Telefonkosten 350,00 350,00

6850099 Reisekosten 200,00 200,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 3.200,00 3.200,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 300,00 400,00

14 Abschreibungen 500,00 500,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 500,00 500,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 387.525,00 382.530,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 385.390,00 380.395,00

24 Ordentliche Erträge -2.135,00 -2.135,00

24A Ordentliche Aufwendungen 387.525,00 382.530,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 385.390,00 380.395,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 385.390,00 380.395,00
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Teilfinanzhaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-500 -500 -2.500 -1.000

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -375 -375 -375

Summe -500 -875 -2.875 -1.375

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -875 -2.875 -1.375
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Produkt 111.04 Angelegenheiten der Kämmerei 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.04 Angelegenheiten der Kämmerei 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.1 Kämmerei / Controlling / EDV 
    

Verantwortliche Person Sascha Zahmel 
  
  
    

Kurzbeschreibung 
 
Haushalts- und Finanzplanung,  
Budgetierung,  
Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs,  
Controlling,  
zentrale Anordnungsstelle,  
Berichtswesen,  
Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung,  
Schuldenmanagement,  
Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens,  
Erstellung der Jahresrechnung  
Versicherungsangelegenheiten 

 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans 
Zentrale Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs 
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 
Zentrales Controlling und Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung 
 

 
 
 
 
    

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltung,  
    

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, städtische 
Satzungen  

    

Kostenstellen informativ: 
 106020 Kämmerei 
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Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -360,00 -2.360,00

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -360,00 -360,00

5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren -2.000,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -36.000,00

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -36.000,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -110.000,00 -80.000,00

5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes -110.000,00 -80.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -146.360,00 -82.360,00

11 Personalaufwendungen 159.060,00 87.490,00

12 Versorgungsaufwendungen 31.600,00 4.700,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.855,00 135.395,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 30,00 30,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100,00 25,00

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 50,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 2.000,00 3.000,00

6166000 Wartungskosten 24.000,00

6710002 Leasing EDV Hardware 735,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 36.500,00 128.400,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 1.000,00 500,00

6820000 Porto und Versandkosten 20,00 20,00

6832000 Telefonkosten 400,00 400,00

6850099 Reisekosten 1.500,00 1.500,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.500,00 1.500,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 20,00 20,00

14 Abschreibungen 13.424,79 13.606,30

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 6.512,94 2.735,69

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 5.911,85 9.870,61

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.000,00 1.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 271.939,79 241.191,30

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 125.579,79 158.831,30

24 Ordentliche Erträge -146.360,00 -82.360,00

24A Ordentliche Aufwendungen 271.939,79 241.191,30

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 125.579,79 158.831,30

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 125.579,79 158.831,30
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Teilfinanzhaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.000 -1.000 -5.000 -2.000

Summe -1.000 -1.000 -5.000 -2.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 -5.000 -2.000
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Produkt 111.05 EDV/Kommunikationstechnik 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.05 EDV/Kommunikationstechnik 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.6 Digitalisierung / IT 
    

Verantwortliche Person Thomas Jerosch 
  
  
 
Kurzbeschreibung 

 
Administration von Servern und Client´s, Hard- und Softwarepflege,  
Netzwerküberwachung, Überwachung der Speichersysteme,  
Betreuung der Außenstellen, Reparaturen, Materialverwaltung,  
Wartungsaufgaben,  
Zusammenarbeit mit ekom21,  
Benutzerrechtverwaltung,  
Netzwerkdokumentation,  
Erhalt und Fortführung des IT-Bebauungsplanes 

  
    

 
Allgemeine Ziele 

 
Bereitstellung von Netzwerkverfügbarkeit,  
Bereitstellung der EDV für Arbeitsaufgaben,  
Verhinderung von Ausfällen, Sicherstellung der Datensicherung,  
Verfügbarkeit von Internetzugang und E-Mailverkehr,  
Erweiterung bzw. Erneuerung der Serverstrukturen 

 
 

 
    

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltung 
    

Auftragsgrundlage Organisationspläne, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen 
Gremien, Zielvereinbarungen  

    

Kostenstellen informativ: 
 106080 EDV / Kommunikationstechnik 
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Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml -14.299.000,00 -14.231.000,00

5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -6.600.000,00 -6.690.000,00

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -933.000,00 -800.000,00

5551000 Grundsteuer A -150.000,00 -150.000,00

5552000 Grundsteuer B -1.960.000,00 -1.950.000,00

5553000 Gewerbesteuer -4.420.000,00 -4.420.000,00

5559120 Spielapparatesteuer -80.000,00 -80.000,00

5559200 Hundesteuer -56.000,00 -56.000,00

5559900 Sonstige  Steuern -100.000,00 -85.000,00

06 Erträge aus Transferleistungen -400.000,00 -345.000,00

5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -400.000,00 -345.000,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -9.610.600,00 -9.423.000,00

5401010 Schlüsselzuweisungen -9.200.000,00 -9.000.000,00

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -166.250,00 -168.000,00

5430100 Schuldendiensthilfen vom Land -244.350,00 -255.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -837.550,55 -837.104,55

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -30.194,55 -30.194,55

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -807.356,00 -806.910,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -365.000,00 -365.000,00

5309100 Konzessionsabgaben -365.000,00 -365.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -25.512.150,55 -25.201.104,55

14 Abschreibungen 25.000,00 25.000,00

6673000 Pauschalwertberichtigung 25.000,00 25.000,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 100,00 100,00

7130100 Schuldendiensthilfen an das Land 100,00 100,00

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 10.963.000,00 10.743.000,00

7354100 Kreisumlage 6.280.000,00 6.550.000,00

7354200 Schulumlage 4.040.000,00 3.550.000,00

7380100 Gewerbesteuerumlage 397.000,00 643.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 10.988.100,00 10.768.100,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -14.524.050,55 -14.433.004,55

21 Finanzerträge -62.180,00 -62.485,00

5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. -30,00 -30,00

5710100 Bankzinsen -75,00

5710102 Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23 -1.650,00 -1.850,00

5712000 Zinsen von Sparkassen -30,00

5712001 Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc. -3.000,00 -3.000,00

5761000 Säumniszuschläge -17.500,00 -17.500,00

5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. -20.000,00 -20.000,00

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. -20.000,00 -20.000,00

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.579.950,00 1.701.800,00

7710000 Bankzinsen 658.000,00 670.000,00

7710001 Zinsen KfW 166.000,00 230.000,00

7710002 Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt 405.000,00 422.000,00

7710003 Zinsen Kassenkredite 12.000,00

7710005 Zinsen -Helaba, WI-Bank- 38.000,00 42.000,00

7710008 Zinsen "Ärztehaus" 6.300,00 6.550,00

7710009 Zinsen Schutzschirm 250.600,00 261.450,00

7710010 Zinsen Pfarrstraße 20 + 23 2.900,00 3.200,00

7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 28.650,00 30.100,00

7730100 Sonderbeiträge Fondsdarlehen 4.500,00 4.500,00

7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung 20.000,00 20.000,00
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Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 1.517.770,00 1.639.315,00

24 Ordentliche Erträge -25.574.330,55 -25.263.589,55

24A Ordentliche Aufwendungen 12.568.050,00 12.469.900,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -13.006.280,55 -12.793.689,55

25 Außerordentliche Erträge -50,00 -50,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -50,00 -50,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -50,00 -50,00

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -839.100,16 -752.714,32

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -839.100,16 -752.714,32

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -13.845.430,71 -13.546.453,87
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Teilfinanzhaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

379.724 312.000

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens

7.840 7.840

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich
vergleichbaren Vorgängen
Summe

5.738.000 5.565.000

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -164.694 -164.694 -164.694

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl. Vorgängen

-2.248.500 -2.320.000 -11.596.500 -4.568.500

Summe -2.248.500 -2.484.694 -11.761.194 -4.733.194

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.877.064 3.400.146 -11.761.194 -4.733.194
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Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Pauschale Investitionszuweisungen vom Land 308.750,00 312.000,00 312.000,00 316.000,00 320.000,00
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Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
 
Produktbereich 
 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Produktgruppe 
 

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 

Produkt 
 

611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.1 Kämmerei / Controlling / EDV 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Sascha Zahmel 
    

Kurzbeschreibung Erhebung der Steuern aus dem Finanzausgleichsgesetz, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und 
Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschale  

    

Allgemeine Ziele 
Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen 

    

Zielgruppe Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Homberg (Efze) 
    

Auftragsgrundlage 
Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Steuerrecht,  

    

Kostenstellen informativ: 

 
106050 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
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Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Produktbereich 
 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Produktgruppe 
 

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Produkt 
 

612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.1 Kämmerei / Controlling / EDV 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Sascha Zahmel 
    

Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen 
aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen 
aus innerer Verrechnung  

    

Allgemeine Ziele 
Minimierung von Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, Erwirtschaftung angemessener 
Zinserträge, Optimierung des Kreditportfolios. 

    

Zielgruppe Verwaltung 
    

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge 
    

Kostenstellen informativ: 
 106060 Allgemeine Finanzwirtschaft 
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Budget I.2 
Gemeinschaftskasse 

- Abteilung I - 

Darin enthalten ist der Teilhaushalt: 
- A200  Gemeinschaftskasse 
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Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150,00 -150,00

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -150,00 -150,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.000,00 -95.000,00

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -85.000,00 -85.000,00

5484001 Kostenerstattungen GEZ -10.000,00 -10.000,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -5.475,00 -5.450,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -225,00 -225,00

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -250,00 -225,00

5393000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen -5.000,00 -5.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -100.625,00 -100.600,00

11 Personalaufwendungen 257.430,00 253.870,00

12 Versorgungsaufwendungen 37.300,00 60.100,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.275,00 75.570,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 600,00 800,00

6010102 Büromaterial EDV 400,00 400,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100,00

6710002 Leasing EDV Hardware 2.120,00 400,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 24.500,00 24.000,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK -35,00 300,00

6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 10.000,00 12.000,00

6750001 Rücklastschriftgebühr 150,00 150,00

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 2.500,00 3.000,00

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 21.000,00 21.000,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 750,00 750,00

6820000 Porto und Versandkosten 7.000,00 8.000,00

6832000 Telefonkosten 350,00 350,00

6850099 Reisekosten 500,00 500,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 10.000,00 3.400,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 440,00 420,00

14 Abschreibungen 10.700,00 11.000,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 700,00 1.000,00

6673000 Pauschalwertberichtigung 10.000,00 10.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 385.705,00 400.540,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 285.080,00 299.940,00

21 Finanzerträge -39.150,00 -35.150,00

5762001 Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl. -27.000,00 -25.000,00

5762002 Auslagen Vollstreckung -12.000,00 -10.000,00

5790900 Rückläufer Bankabrufe -150,00 -150,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -39.150,00 -35.150,00

24 Ordentliche Erträge -139.775,00 -135.750,00

24A Ordentliche Aufwendungen 385.705,00 400.540,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 245.930,00 264.790,00

25 Außerordentliche Erträge -50,00 -50,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -25,00 -25,00

5991000 Ausbuchung Kleinbeträge -25,00 -25,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 150,00 150,00

7990100 Ausbuchung Kleinbeträge 150,00 150,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 100,00 100,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 246.030,00 264.890,00
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Teilfinanzhaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-700 -1.000 -3.800 -1.700

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.750 -1.750 -1.750

Summe -700 -2.750 -5.550 -3.450

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700 -2.750 -5.550 -3.450
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Produkt 111.06 Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und –service 

Produkt 
 

111.06 Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.2 Gemeinschaftskasse mit Frielendorf und Schwarzenborn 
    

Verantwortliche Person Yvonne Böhm 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Lara Siebert 
    

Kurzbeschreibung 
 
Zahlungsabwicklung  
- Annahme von Einzahlungen (Debitorenbuchhaltung)  
- Leistung von Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung) 
- Erstellung der Tagesabschlüsse  
- Liquiditätsmanagement, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage,  
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs- und Buchungsunterlagen  
- Verwahrgelass (Verwahrung von Urkunden, Bürgschaften etc.)  
- Mahnwesen  
- kassenmäßiger Abschluss (Finanzrechnung)  
Vollstreckung  
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen  
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen  
- Realisierung von Forderungen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren  
- Amtshilfe bei der Eintreibung für Dritte  
- vollständige Bearbeitung der Niederschlagungen 

 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele  
 

 
Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben mit rechtzeitiger und voll-
ständiger Mahnung aller fällig gewordener Forderungen bzw. bei Nichtrealisierung Einleitung der 
Zwangsvollstreckung 
 

Zielgruppe andere  Fachbereiche,  Lieferanten  und  sonstige  Zahlungsempfänger,  Abgabenpflichtige und 
sonstige Schuldner, fremde Kassen und Behörden, Städtische Gremien, Verwaltung 

    

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassen-
verordnung, städtische Satzungen, Zivilprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz  

    

Kostenstellen informativ: 
 106030 Kasse 
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Budget I.3 
Steueramt 

- Abteilung I - 

Darin enthalten ist der Teilhaushalt: 
- A300  Steueramt 
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Teilergebnishaushalt Amt A300 Steueramt
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.000,00 -11.000,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -11.000,00 -11.000,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -62.000,00 -62.000,00

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. -62.000,00 -62.000,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -70,00 -70,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -70,00 -70,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -73.070,00 -73.070,00

11 Personalaufwendungen 61.100,00 66.500,00

12 Versorgungsaufwendungen 12.300,00 10.500,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.665,00 39.120,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 75,00 150,00

6010102 Büromaterial EDV 400,00 600,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 6.000,00 6.000,00

6710002 Leasing EDV Hardware 760,00 200,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 26.000,00 28.000,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 30,00 30,00

6820000 Porto und Versandkosten 2.500,00 3.000,00

6832000 Telefonkosten 300,00 300,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 500,00 750,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 100,00 90,00

14 Abschreibungen 300,00 300,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 300,00 300,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 70.000,00 52.000,00

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 70.000,00 52.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 180.365,00 168.420,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 107.295,00 95.350,00

24 Ordentliche Erträge -73.070,00 -73.070,00

24A Ordentliche Aufwendungen 180.365,00 168.420,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 107.295,00 95.350,00

25 Außerordentliche Erträge -25,00 -25,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -25,00 -25,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -25,00 -25,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 107.270,00 95.325,00
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Teilfinanzhaushalt Amt A300 Steueramt
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-300 -300 -1.500 -600

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -200 -200 -200

Summe -300 -500 -1.700 -800

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -300 -500 -1.700 -800
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Produkt 111.07 Angelegenheiten des Steueramts 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.07 Angelegenheiten des Steueramts 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.3 Steueramt 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 
  
  
    

Kurzbeschreibung Berechnung und Festsetzung der Gemeindesteuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, 
Vergnügungssteuer, Hundesteuer);  

Veranlagung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung;  

Mitwirkung beim Erlass von Steuer- und Gebührensatzungen;  

Steuerprüfung; Steuerstatistiken 

 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele 

 
Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben 
 

    

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabenpflichtige 
    

Auftragsgrundlage 
Hessische Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze, städtische Satzungen  

    

Kostenstellen informativ: 
 106010 Steueramt 
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Budget I.4 
Personalstelle 

- Abteilung I - 

Darin enthalten ist der Teilhaushalt: 
- A400  Personalstelle 
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Teilergebnishaushalt Amt A400 Personalstelle
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

09 Sonstige ordentliche Erträge -225,00 -225,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -225,00 -225,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -225,00 -225,00

11 Personalaufwendungen 53.200,00 52.500,00

12 Versorgungsaufwendungen 23.500,00 22.650,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.325,00 63.330,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 510,00 510,00

6010102 Büromaterial EDV 300,00 300,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100,00 100,00

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 100,00 100,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 50,00 50,00

6710002 Leasing EDV Hardware 295,00 100,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 15.000,00 15.300,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 60,00 60,00

6730011 Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK 40.000,00 40.000,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 2.600,00 2.600,00

6820000 Porto und Versandkosten 250,00 300,00

6832000 Telefonkosten 70,00 70,00

6850099 Reisekosten 300,00 150,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 3.600,00 3.600,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 90,00 90,00

14 Abschreibungen 100,00 100,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 100,00 100,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 140.125,00 138.580,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 139.900,00 138.355,00

24 Ordentliche Erträge -225,00 -225,00

24A Ordentliche Aufwendungen 140.125,00 138.580,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 139.900,00 138.355,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 139.900,00 138.355,00
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Teilfinanzhaushalt Amt A400 Personalstelle
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-100 -100 -500 -200

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -450 -450 -450

Summe -100 -550 -950 -650

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100 -550 -950 -650
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Produkt 111.08 Personalbetreuung/Personalsteuerung 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.08 Personalbetreuung/Personalsteuerung 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung I  

Fachbereich I.4 Personalstelle 
    

Verantwortliche Person Ralf Debus 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Heinz-Hermann Fischer 
    

Kurzbeschreibung  
Personalbedarfsdeckung (inkl. Stellenplan, Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen), Betreuung 
des gesamten Personals (Beamte, Beschäftige, Auszubildende, Praktikanten), Ausbildung, Zentrale 
Fortbildung und Verwaltung der Fortbildungsmittel aller Fachbereiche, Bezügeabrechnung (inkl. 
Zahlbarmachung der gesetzlichen Abzüge), Reisekostenabrechnung, Disziplinarmaßnahmen 
 
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Arbeitsschutz: 

Wahrung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen, Wahrung der Belange der 
Mitarbeiter, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Personalrat und Dienststelle, Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau 
 

Allgemeine Ziele Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln,  

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Homberg (Efze),  

zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und 
quantitativen Personalausstattung,  

ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, 
Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnissen betreffenden Fragen   

 

 
    

Zielgruppe 
Magistrat, Verwaltungsführung, Verwaltung  

    

Auftragsgrundlage Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, 
Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsgesetz, HPVG, arbeitsmedizinische Vorschriften, 
Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der 
städtischen Gremien, Satzungen, HGO, Zielvereinbarungen 

 
 
 
    

Kostenstellen informativ: 
 102030 Personalwesen 
 102040 Personalvertretung 
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Budget II.1 
Bauleitplanung und 

Klimaschutz 

- Abteilung II - 

Darin enthalten ist der Teilhaushalt: 
- B100  Bauliche Planung und Abwicklung 
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Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.000,00 -2.000,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -6.000,00 -2.000,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500,00 -1.000,00

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -500,00 -1.000,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -100,00 -66.260,00

5480100 Kostenerstattungen vom Bund -52.000,00

5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -100,00 -100,00

5490001 Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten -14.100,00

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -60,00

04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. -70.625,00

5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen -70.625,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -32.000,00 -43.397,41

5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund -8.000,00 -8.000,00

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -24.000,00 -35.397,41

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -221,40 -221,39

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -221,40 -221,39

09 Sonstige ordentliche Erträge -450,00 -450,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -225,00 -225,00

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -225,00 -225,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -109.896,40 -113.328,80

11 Personalaufwendungen 411.000,00 257.290,00

12 Versorgungsaufwendungen 73.700,00 63.350,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.450,00 216.640,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 550,00 600,00

6010102 Büromaterial EDV 2.500,00 2.800,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 200,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 300,00 300,00

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 200,00 300,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 30.000,00 40.000,00

6101001 Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) 5.000,00 5.000,00

6101014 Fremdl. Neuaufstellung Landschaftspläne 40.000,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 300,00 300,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14.100,00

6710000 Leasing 840,00 840,00

6710002 Leasing EDV Hardware 4.830,00 3.600,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 7.000,00 4.800,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 450,00 420,00

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 25.000,00 20.000,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 15.000,00 35.000,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 180,00 180,00

6820000 Porto und Versandkosten 900,00 800,00

6832000 Telefonkosten 500,00 600,00

6850099 Reisekosten 600,00 800,00

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 12.000,00 8.000,00

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 4.050,00 6.050,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 2.300,00 2.000,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 29.500,00 29.500,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 4.450,00 450,00

14 Abschreibungen 22.818,80 42.265,92

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 1.944,06 11.670,37

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 19.920,55 29.641,36

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 154,19 154,19
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Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 800,00 800,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 40.000,00 30.000,00

7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 40.000,00 30.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 693.968,80 609.545,92

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 584.072,40 496.217,12

24 Ordentliche Erträge -109.896,40 -113.328,80

24A Ordentliche Aufwendungen 693.968,80 609.545,92

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 584.072,40 496.217,12

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 584.072,40 496.217,12
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Teilfinanzhaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

304.000 423.600

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

760.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.495.000 -660.000 -6.925.000 -2.155.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-100.800 -800 -104.000 -101.600

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -50.000 -62.600 -242.600 -112.600

Summe -1.645.800 -723.400 -7.271.600 -2.369.200

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -581.800 -299.800 -7.271.600 -2.369.200
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Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

20% Beteiligung Wasserversorgung -50.000,00 -60.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -30.000,00

Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" -250.000,00 -640.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00

Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün" 164.000,00 448.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone- -225.000,00

Dorfentwicklungsprorgramm IKEK 2021/Proj ab 2022 -250.000,00 -300.000,00 -500.000,00 -500.000,00

Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse 50.000,00 225.000,00 375.000,00 375.000,00

Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf Planungskos -50.000,00 -125.000,00 -85.000,00

Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Caßdorf 260.000,00

Erschließungkosten Neubaugeb.Mühlh. Planungsk.+Gru -470.000,00 -250.000,00 -150.000,00

Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen 500.000,00 285.000,00 85.000,00

Erschließungskosten Neubaugeb.Wernswig Planu.+Grun -210.000,00 -250.000,00 -100.000,00

Nahwärmeversorgung Altstadt-Planungskosten -250.000,00 -20.000,00 -300.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil -121.400,00

Bundes-Zuschuss Förderprogramm LandMobil 97.000,00

Errichtung Pedelec-Verleihsystem -100.000,00

Landeszuschuss Erricht. Pedelec-Verleihsystem 90.000,00
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Produkt 511.01 Stadtplanung und Klimaschutz 
 
Produktbereich 
 

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 

Produktgruppe 
 

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Produkt 
 

511.01 Stadtplanung und Klimaschutz 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz 
    

Verantwortliche Person Heinz Ziegler 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Helene Pankratz 
    

Kurzbeschreibung Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Landschaftsplanung, Konzepte und 
Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten 
Planungen wie z. B. Regionalplanung, Baulandumlegungsverfahren, Entwicklung von Konzepten, 
Städtebauförderung, bauliche und finanzielle Abwicklung von Förderprogrammen gemäß Bau-
gesetzbuch (Altstadtsanierung, Stadtumbau West, Soziale Stadt) und sonstige Förderprogramme im 
Bau- und Planungsrecht, Konversion, Leerstandsmanagement im Rahmen des demografischen 
Wandels, Dorfentwicklung/Dorferneuerungsprogramm, Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im 
Rahmen interkommunaler Kooperationen Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu 
Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung städtebaulicher Belange bei 
Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge, technische Dienstleistungen 
bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Baustatistiken, Bauzeichnungen, Förderung des 
Wohnungsbaus Dritter (Neubau, Instandsetzung, Modernisierung), Klimaschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele 
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung 
gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Entwicklung von Industrie- und 
Gewerbegebieten, Nachfolgenutzung der ehemaligen Bundeswehrflächen, Ersatz- und Ausgleichs-
flächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der Interessen bei über-
örtlichen Planungen, Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen, familienfreundliche Stadt, 
Bewahrung der historischen Fachwerkgebäude in Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Fach-
behörden wie z. B. der Denkmalbehörde und dem Bauaufsichtsamt, Erhalt und Verbesserung der 
Lebensqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen 
Ziele der Dorferneuerungsmaßnahmen und der Städtebauförderung: 
Erhalt des ländlichen Raumes als attraktiven Lebensraum, Wahrung seiner Zukunftschancen durch 
Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potentiale unter Berücksichtigung des 
prognostizierten demografischen Wandels, Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen. 
Interkommunale Kooperation im Bereich der räumlichen Planung und Umsetzung von städte-
baulichen Zielen in der Region. Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unter-
stützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Vermarktung städtischer Baugrund-
stücke, Förderung von Familien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, 
Verwaltung, Vereine 

    

Auftragsgrundlage Allgemeines Planungsrecht, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltver-
träglichkeit, Raumordnungsgesetz, Regionalplan Nordhessen, Richtlinien zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung in Hessen, weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der 
städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung 
Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Stellplatz- und Ablösungssatzung, 
Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften 

 
 
 

 
    

Kostenstellen informativ: 

 
301010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung 
301020 Klimaschutzmanagement 
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Budget II.2 
Technische Dienste 

- Abteilung II - 

Darin enthalten ist der Teilhaushalt: 
- B200  Technische Dienste 
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Teilergebnishaushalt Amt B200 Technische Dienste
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

11 Personalaufwendungen 202.650,00 216.160,00

12 Versorgungsaufwendungen 10.600,00 11.600,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.150,00 5.500,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500,00 500,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 20.000,00

6710002 Leasing EDV Hardware 1.850,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 100,00 100,00

6820000 Porto und Versandkosten 500,00 500,00

6832000 Telefonkosten 900,00 600,00

6850099 Reisekosten 700,00 300,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 3.500,00 3.500,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 100,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 241.400,00 233.260,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 241.400,00 233.260,00

24A Ordentliche Aufwendungen 241.400,00 233.260,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 241.400,00 233.260,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 241.400,00 233.260,00
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Budget II.3 
Wirtschaftsförderung 

- Abteilung II - 

Darin enthalten ist der Teilhaushalt: 
- B300 Wirtschaftsförderung 
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Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33.850,00 -63.850,00

5481000 Kostenerstattungen vom Land -27.000,00 -57.000,00

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -5.850,00 -5.850,00

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -1.000,00 -1.000,00

04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. -34.785,00

5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen -34.785,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -34.003,60 -4.253,60

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -29.750,00

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -4.253,60 -4.253,60

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -102.638,60 -68.103,60

11 Personalaufwendungen 49.750,00 144.730,00

12 Versorgungsaufwendungen 2.550,00 7.800,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.750,00 111.050,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 150,00

6010102 Büromaterial EDV 500,00 500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 100,00 100,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 10.000,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 17.200,00

6710002 Leasing EDV Hardware 350,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 12.000,00 19.500,00

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 50.000,00 50.000,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 5.000,00 7.000,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 200,00

6832000 Telefonkosten 350,00 450,00

6850099 Reisekosten 1.500,00 3.000,00

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 500,00

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 500,00

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 500,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000,00 2.500,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 450,00 450,00

14 Abschreibungen 500,00 500,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 500,00 500,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 33.000,00 95.000,00

7123000 Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte 33.000,00 95.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 158.550,00 359.080,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 55.911,40 290.976,40

24 Ordentliche Erträge -102.638,60 -68.103,60

24A Ordentliche Aufwendungen 158.550,00 359.080,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 55.911,40 290.976,40

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19.000,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 19.000,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 74.911,40 290.976,40
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Teilfinanzhaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

217.500

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-50.000 -235.000 -285.000 -285.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-500 -500 -2.500 -1.000

Summe -50.500 -235.500 -287.500 -286.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.500 -18.000 -287.500 -286.000
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Investitionen Amt B300 Wirtschaftsförderung
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte- -235.000,00

Landesanteil Lokale Ökonomie 217.500,00

Stadtentwicklung "Altstadtgalerie" -50.000,00
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Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung 
 
Produktbereich 
 

15 Wirtschaft und Tourismus 

Produktgruppe 
 

571 Wirtschaftsförderung 

Produkt 
 

571.01 Wirtschaftsförderung 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung 
    

Verantwortliche Person Johannes Maiwald 
  
  
    

Kurzbeschreibung 
 
Wirtschaftsförderung 
Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer:  
Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u. -entwicklung, 
Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Homberg, 
Standortmarketing und regionale Kooperationen  

  
  

    

Allgemeine Ziele Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung 
dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur;  

Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen 

 
    

Zielgruppe 
Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltungsführung, Verwaltung  

    

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen  
    

Kostenstellen informativ: 
 401010 Wirtschaftsförderung 
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Budget II.4 
Technische Betriebe 

- Abteilung II - 

Darin enthalten sind die Teilhaushalte: 
- B400 – B404  Gebäude und Grundstücke 
- B410  Einrichtungen 
- B420  Verkehrsanlagen 
- B430  Gewässer 
- B440  Landschaft 
- B450  Sport 
- B460  Bäder 
- B470  Abwasseranlagen 
- B480  Bauhof 
- B490  Mobile Bühne 
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Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.620,00 -279.420,00

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung  Gebäude und Räume -188.920,00 -150.320,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -123.500,00 -120.900,00

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -4.200,00 -4.200,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -4.000,00 -4.000,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -75,00 -75,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -50,00 -50,00

5110004 Niederschlagswassergebühren -25,00 -25,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.440,00 -340,00

5490001 Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten -14.100,00

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -340,00 -340,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -9.048,97 -3.243,60

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -8.369,85 -3.020,48

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -679,12 -223,12

09 Sonstige ordentliche Erträge -24.200,00 -34.790,00

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -24.200,00 -34.790,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -368.383,97 -317.868,60

11 Personalaufwendungen 31.300,00 29.665,00

12 Versorgungsaufwendungen 1.650,00 1.650,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.059,00 188.016,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 130,00 200,00

6010102 Büromaterial EDV 100,00 100,00

6050001 Müllgebühren 1.695,00 2.590,00

6051000 Strom 30.105,00 26.945,00

6052000 Gas 30.765,00 32.115,00

6054000 Heizöl 1.700,00

6056000 Wasser 16.638,00 9.888,00

6057000 Abwasser 7.087,00 7.783,00

6057001 Niederschlagswasser 3.904,00 3.925,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 16.400,00 13.900,00

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 2.500,00 2.500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 200,00 200,00

6081000 Reinigungsmaterial 2.550,00 1.750,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.600,00 800,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 4.800,00 4.800,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 12.000,00 1.000,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 5.500,00 5.460,00

6173000 Fremdreinigung 600,00 600,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.240,00 1.300,00

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 500,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 32.500,00 1.200,00

6710002 Leasing EDV Hardware 865,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 700,00 1.800,00

6730007 GEZ-Gebühren 420,00 420,00

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 3.500,00 1.000,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 7.000,00 27.000,00

6820000 Porto und Versandkosten 650,00 650,00

6831000 Datenübertragungskosten 720,00 1.470,00

6832000 Telefonkosten 10.440,00 700,00

6850099 Reisekosten 900,00 1.150,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 250,00 200,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 28.570,00 31.020,00
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Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 30,00 50,00

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 5.000,00 5.000,00

14 Abschreibungen 52.111,03 43.812,06

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 225,00 5.161,02

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 38.763,48 32.270,06

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 7.049,84 2.418,18

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 3.319,95 795,02

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 415,00

6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm 2.752,76 2.752,78

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 10.300,00 9.280,00

7110100 Aufwendungen aus Vermögensübertragungen 1.000,00

7122001 Zuschüsse an DGH Trägerschaft 8.000,00 8.000,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.300,00 1.280,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.955,00 16.480,00

7020000 Grundsteuer 15.955,00 16.480,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 342.375,03 288.903,06

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -26.008,94 -28.965,54

24 Ordentliche Erträge -368.383,97 -317.868,60

24A Ordentliche Aufwendungen 342.375,03 288.903,06

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -26.008,94 -28.965,54

25 Außerordentliche Erträge -25,00 -25,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -25,00 -25,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -25,00 -25,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 91.482,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 91.482,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 65.448,06 -28.990,54
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Teilfinanzhaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

16.000

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

180.000

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-400.000 -600.000 -2.200.000 -1.000.000

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -500.000 -400.000 -1.500.000 -900.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.053.200 -270.000 -6.501.500 -2.323.200

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-415 -415 -415

Summe -2.953.200 -1.270.415 -10.201.915 -4.223.615

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.773.200 -1.254.415 -10.201.915 -4.223.615
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Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00

Seitenteile Sommerbühne Marktplatz -20.000,00

Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü 16.000,00

Grundstücksverkäufe 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Grundstücksankäufe -500.000,00 -500.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd -200.000,00

Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude -600.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt- -200.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -300.000,00

Marktplatz 15 Multifunktionshaus -353.200,00 -78.300,00

Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA -1.100.000,00

Planungskosten Parkplatzgest.Holzh.Str.-Enge Gasse -50.000,00
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Produkt 521.01 Liegenschaftswesen 
 
Produktbereich 
 

10 Bauen und Wohnen 

Produktgruppe 
 

521 Bau- und Grundstücksordnung 

Produkt 
 

521.01 Liegenschaftswesen 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
 Gundula Michel 
    

Kurzbeschreibung An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet-,Pacht- und Gestattungsverhältnisse, 
Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken Dritter, Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücks-
neuordnungen, Förderprogramme zu Fachwerksanierung und Fachwerkerhaltung 
Rechtsangelegenheiten: 
Verwaltung der Satzungen der Stadt Homberg (Efze) im Bereich Bauverwaltung (Vorbereitung der 
Beschlussfassung, Ausfertigung, Bekanntmachung) 
Wohnungsverwaltung, Vermietung/Vermarktung städtischer Wohnungen, Vergabe von Sozial-
wohnungen 
Neubau und bauliche Unterhaltung von städtischen Hochbauten: 
Rathaus, Touristikbüro, Städtische Wohnungen, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofshallen, Bau- und 
Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber 
und Ehrenmale, Vereinsheime, Museen, Kultur- und Begegnungszentrum Birkenweg, Kindergärten, 
Jugendzentrum, Jugendclubs in den Stadtteilen, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Gefrier- und 
Backhäuser, Grill- und Schutzhütten usw., Unterhaltung der historischen Anlagen wie z. B. 
Schlossberg und Stadtmauer, bauliche Maßnahmen der Dorferneuerung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele Grundstücksbewirtschaftung zur Förderung der Siedlungsstruktur (Wohnbauland, Gewerbe, 
Erholung), Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schaffung kommunaler Rechtsgrundlagen 
für die jeweiligen Regelungsbereiche, Wohnraumversorgung allgemein und für einkommens-
schwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Erhalt 
der historischen Bausubstanz in der Kernstadt und den Stadtteilen Schaffung und Erhalt und 
Weiterentwicklung von städtischen Gebäuden, energetische Verbesserung an städtischen Gebäuden 
und Liegenschaften. Ausgenommen sind die Bäder, die Stadthalle und die Dorfgemeinschafts-
häuser, die als eigene Produkte definiert werden. Erhalt der historischen Anlagen, wie z. B. 
Burgberg und Stadtmauer mit Nebenanlagen 
Bauhof: 
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, 
Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Service-
leistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Zielgruppe Bauplatzinteressenten, Investoren für Gewerbeansiedlung, Landwirte, Wohnungssuchende, 
Allgemeinheit, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer, weitere Fachdienste der Verwaltung, 
Kommunalverbände, Fachbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Firmen, Kirchen, 
Arbeiterwohlfahrt, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige 

 

 
    

Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien, Miet- und Pachtverträge, BGB, weitere fachgesetzliche Grundlagen, 
Gesetze und Vorschriften im technischen Bereich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bedarfs- 
und Entwicklungsplan der Feuerwehr, Verträge mit Vereinen, technische Bestimmungen und 
Richtlinien 

 

 
    

Kostenstellen informativ: 
 303010 Liegenschaftsverwaltung 
 303020 Unbebaute Grundstücke 
 303030 - 303090 Bebaute Grundstücke 
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Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -15.085,58 -15.085,57

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -15.085,58 -15.085,57

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -15.085,58 -15.085,57

11 Personalaufwendungen 13.100,00 18.685,00

12 Versorgungsaufwendungen 700,00 1.000,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.277,50 43.437,50

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 100,00 100,00

6010102 Büromaterial EDV 300,00 300,00

6050001 Müllgebühren 390,00 390,00

6051000 Strom 2.820,00 2.820,00

6052000 Gas 5.700,00 5.700,00

6054000 Heizöl 1.092,50 1.092,50

6056000 Wasser 545,00 545,00

6057000 Abwasser 130,00 130,00

6057001 Niederschlagswasser 995,00 995,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 12.000,00 12.000,00

6081000 Reinigungsmaterial 350,00 350,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 150,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 5.000,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 1.200,00 1.200,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 5.000,00 5.000,00

6173000 Fremdreinigung 200,00 200,00

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 30,00 25,00

6710002 Leasing EDV Hardware 300,00

6730000 Gebühren 3.500,00 3.500,00

6730007 GEZ-Gebühren 75,00 75,00

6832000 Telefonkosten 1.050,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 2.000,00 1.950,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 700,00 700,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 15,00

14 Abschreibungen 37.116,37 34.514,32

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 22.012,82 18.630,45

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 10.103,55 10.883,87

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 5.000,00 5.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 391,00 391,00

7020000 Grundsteuer 21,00 21,00

7030000 Kfz-Steuer 370,00 370,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 88.584,87 98.027,82

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 73.499,29 82.942,25

24 Ordentliche Erträge -15.085,58 -15.085,57

24A Ordentliche Aufwendungen 88.584,87 98.027,82

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 73.499,29 82.942,25

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77.128,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 77.128,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 150.627,29 82.942,25
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Teilfinanzhaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-45.000 -55.000 -205.000 -100.000

Summe -45.000 -55.000 -205.000 -100.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000 -55.000 -205.000 -100.000
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Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze -40.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
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Produkt 367.01 Kinderspielplätze 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produkt 
 

367.01 Kinderspielplätze 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
    

Kurzbeschreibung Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen 
    

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Beitrag zur 
familienfreundlichen Stadt, Verbesserung und Erhalt der Lebensqualität in der Stadt und den 
Stadtteilen  

    

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Familien 
    

Auftragsgrundlage Bauleitplanung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, technische 
Bestimmungen und Richtlinien 

    

Kostenstellen informativ: 
 305020 Kinderspielplätze 
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Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

09 Sonstige ordentliche Erträge -9.500,00 -9.500,00

5300101 Erstattung Nebenkosten Kita AWO -9.500,00 -9.500,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -9.500,00 -9.500,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.263,00 140.233,00

6050001 Müllgebühren 3.220,00 3.710,00

6051000 Strom 19.500,00 19.500,00

6052000 Gas 17.600,00 17.600,00

6053000 Fernwärme 6.000,00 6.000,00

6054000 Heizöl 4.875,00 4.875,00

6054100 Brennholz 375,00 375,00

6056000 Wasser 3.900,00 3.900,00

6057000 Abwasser 8.150,00 8.150,00

6057001 Niederschlagswasser 3.618,00 3.618,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 20.500,00 15.000,00

6081000 Reinigungsmaterial 7.100,00 7.100,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 2.350,00 2.350,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 15.000,00 35.000,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 1.000,00 500,00

6173000 Fremdreinigung 4.000,00 4.000,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 150,00 150,00

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 300,00 280,00

6771001 Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen 15.000,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 8.450,00 7.950,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 175,00 175,00

14 Abschreibungen 2.057,60 850,00

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 7,60

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.050,00 850,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 5.600,00 5.600,00

7172001 Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK 5.600,00 5.600,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 140,00 140,00

7020000 Grundsteuer 140,00 140,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 149.060,60 146.823,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 139.560,60 137.323,00

24 Ordentliche Erträge -9.500,00 -9.500,00

24A Ordentliche Aufwendungen 149.060,60 146.823,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 139.560,60 137.323,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 139.560,60 137.323,00
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Teilfinanzhaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

940.000

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -64.000 -64.000 -64.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -210.000 -616.000 -3.176.000 -826.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-2.050 -12.650 -20.850 -14.700

Summe -212.050 -692.650 -3.260.850 -904.700

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -212.050 247.350 -3.260.850 -904.700
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Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Kreisausgleichsst. Grundh. Sanierung Kita Osterb. 30.000,00

Weichbodenbausteine KiTa Holzhäuser Feld -2.000,00

Neugestalltung Spielplatz Kita Holzhäuser Feld -45.000,00

Turngeräte KiTa Holzhäuser Feld -2.800,00

Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen - Planungskosten -250.000,00 -2.000.000,00 -350.000,00

Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen 100.000,00 800.000,00

Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3Gruppen 15.000,00

Neue Nestschaukel KiTa Holzhausen -2.800,00

Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen -3.500,00

Tische und Stühle KiTa Holzhausen -3.000,00

Erweiterung Krippengruppe Kita Holzhausen -20.000,00

Spielgerätehaus Kita Hülsa -3.500,00

Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten -190.000,00 -191.000,00

Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3) -175.000,00

Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3) 200.000,00

Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf 550.000,00

Spielgerätehaus Kita Caßdorf -3.500,00

Kreisausgleichsstock KiTa Caßdorf 30.000,00

Kreisausgleichsstock KiTa Mardorf 30.000,00

Bodentrampolin Waldkita -1.200,00

Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita -8.500,00
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Teilergebnishaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -180,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -180,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -180,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.361,00 150.351,00

6050001 Müllgebühren 2.895,00 2.895,00

6051000 Strom 16.480,00 16.480,00

6052000 Gas 27.605,00 27.605,00

6054000 Heizöl 3.435,00 3.435,00

6056000 Wasser 2.045,00 2.045,00

6057000 Abwasser 3.650,00 3.650,00

6057001 Niederschlagswasser 3.951,00 3.951,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 19.500,00 18.000,00

6081000 Reinigungsmaterial 500,00 500,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 300,00 300,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 15.000,00 30.500,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 5.250,00 5.250,00

6173000 Fremdreinigung 4.000,00 4.000,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 7.380,00 6.350,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 21.480,00 19.550,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 5.890,00 5.840,00

14 Abschreibungen 500,00 500,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 500,00 500,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 380,00 380,00

7020000 Grundsteuer 380,00 380,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 140.241,00 151.231,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 140.061,00 151.231,00

24 Ordentliche Erträge -180,00

24A Ordentliche Aufwendungen 140.241,00 151.231,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 140.061,00 151.231,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.737,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 30.737,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 170.798,00 151.231,00
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Teilfinanzhaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

154.700

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -70.000 -550.000 -2.120.000 -620.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-500 -420.100 -422.100 -420.600

Summe -70.500 -970.100 -2.542.100 -1.040.600

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -70.500 -815.400 -2.542.100 -1.040.600
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Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr -127.400,00

Landeszuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt 29.400,00

Kreisausgleichsstock ELW 1 Kernstadt 5.000,00

Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten -14.000,00

Ersatzbeschaffung TSF-W Berge -139.100,00

Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge 32.100,00

Kreisausgleichsstock TSF-W Berge 2.500,00

Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf -135.000,00

Kreisausgleichsstock Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf 11.100,00

Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen -200.000,00 -800.000,00 -500.000,00

Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen 20.000,00 280.000,00 175.000,00

Kreisausgleichsst. Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen 20.000,00

Neubau Feuerwehrhaus Lembach/Roppershain Planungsk -200.000,00

Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%) -185.000,00

Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf -139.100,00

Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf 32.100,00

Kreisausgleichsstock TSF-W Mardorf 2.500,00

Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen -70.000,00 -30.000,00
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Teilergebnishaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.975,00 128.945,00

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 5.000,00 5.000,00

6051000 Strom 4.150,00 4.150,00

6052000 Gas 315,00 315,00

6054000 Heizöl 3.750,00 3.750,00

6056000 Wasser 6.500,00 6.300,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 25.000,00 16.700,00

6081000 Reinigungsmaterial 50,00 50,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 50,00 50,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 24.000,00 19.500,00

6161004 Wegebau, Baumfällungen u. a. 18.500,00 50.000,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 20.000,00 21.500,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.660,00 1.630,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 108.975,00 128.945,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 108.975,00 128.945,00

24A Ordentliche Aufwendungen 108.975,00 128.945,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 108.975,00 128.945,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 460.897,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 460.897,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 569.872,00 128.945,00
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Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.470,00 -1.650,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.470,00 -1.650,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -33.150,00 -33.650,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -32.400,00 -32.900,00

5110002 ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene) -750,00 -750,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -313.000,00

5410390 Landeszuschüsse aus Hessenkasse -288.000,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -25.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -17.006,32 -17.006,34

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -1.520,19 -1.520,19

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -15.486,13 -15.486,15

09 Sonstige ordentliche Erträge -250,00 -330,00

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -250,00 -330,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -364.876,32 -52.636,34

11 Personalaufwendungen 106.345,00 85.596,50

12 Versorgungsaufwendungen 5.350,00 4.450,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 441.309,00 148.469,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 80,00 90,00

6050001 Müllgebühren 1.050,00 1.275,00

6051000 Strom 20.130,00 20.130,00

6052000 Gas 13.750,00 13.750,00

6054000 Heizöl 7.325,00 7.325,00

6056000 Wasser 2.150,00 2.150,00

6057000 Abwasser 3.565,00 3.565,00

6057001 Niederschlagswasser 4.329,00 4.329,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000,00 28.000,00

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 200,00 200,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 500,00 500,00

6081000 Reinigungsmaterial 2.300,00 2.300,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.300,00 1.300,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 32.500,00 32.500,00

6161005 Instandhaltung Stadthalle 320.000,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 6.080,00 6.080,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 210,00 210,00

6173000 Fremdreinigung 5.500,00 5.800,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.160,00 1.360,00

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 200,00 140,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.200,00 2.200,00

6710002 Leasing EDV Hardware 295,00

6730007 GEZ-Gebühren 75,00 75,00

6820000 Porto und Versandkosten 80,00 90,00

6832000 Telefonkosten 350,00 450,00

6850099 Reisekosten 450,00 450,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 11.260,00 10.930,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 270,00 270,00

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3.000,00 3.000,00

14 Abschreibungen 70.788,58 69.625,76

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 65.004,33 63.434,68

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 756,17 756,16

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 3.792,41 4.199,25

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 500,00 500,00

6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm 735,67 735,67
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Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 23.150,00 23.150,00

7122001 Zuschüsse an DGH Trägerschaft 23.150,00 23.150,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 676,00 676,00

7020000 Grundsteuer 676,00 676,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 647.618,58 331.967,26

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 282.742,26 279.330,92

24 Ordentliche Erträge -364.876,32 -52.636,34

24A Ordentliche Aufwendungen 647.618,58 331.967,26

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 282.742,26 279.330,92

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -62.200,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186.634,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 124.434,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 407.176,26 279.330,92

Seite 133



Teilfinanzhaushalt Amt B410 Einrichtungen
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-12.500 -500 -254.500 -13.000

Summe -12.500 -500 -254.500 -13.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.500 -500 -254.500 -13.000
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Investitionen Amt B410 Einrichtungen
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Neubeschaffung Spülmaschine -12.000,00

Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle -120.000,00 -120.000,00
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Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser 
 
Produktbereich 
 

15 Wirtschaft und Tourismus 

Produktgruppe 
 

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

Produkt 
 

573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 

 
Benjamin Neidert 
Gundula Michel 

    

Kurzbeschreibung Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in den Stadtteilen, Unter-
haltung und Verwaltung der Stadthalle in der Kernstadt einschließlich des Kultur- und Begegnungs-
zentrums im Birkenweg 2  

    

Allgemeine Ziele Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung von Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den 
Stadtteilen, Energetische Verbesserungen an den Gebäuden, Suche nach neuen Trägerschafts-
modellen im Zuge der Haushaltskonsolidierung Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen zum 
Erhalt einer kommunalen Infrastruktur und Erhalt der Lebensqualität in den Stadtteilen, Förderung 
der Dorfgemeinschaften, der Familien, der örtlichen Vereine und Verbände, der Senioren- und 
Jugendarbeit und ehrenamtlich Tätigen. 

 
 
 

 
    

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit 
    

Auftragsgrundlage Stadthallensatzung, Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, 
technische Bestimmungen und Richtlinien  

    

Kostenstellen informativ: 
 304010 Stadthalle 
 304020 Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen 
 304021 Dorfgemeinschaftshaus Berge 
 304022 Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf 
 304023 Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen 
 304024 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen 
 304025 Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen 
 304026 Dorfgemeinschaftshaus Hülsa 
 304027 Dorfgemeinschaftshaus Lembach 
 304028 Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig 
 304029 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf 
 304030 Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen 
 304031 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen 
 304032 Dorfgemeinschaftshaus Roppershain 
 304033 Dorfgemeinschaftshaus Sondheim 
 304034 Dorfgemeinschaftshaus Welferode 
 304035 Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen 
 304036 Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld 
 
 

Seite 136



Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.000,00 -30.000,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -30.000,00 -30.000,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.000,00 -7.000,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -7.000,00 -7.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -248.459,83 -254.895,65

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -169.636,34 -175.887,00

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -333,33 -333,34

5462000 Erträge Auflösung von  SOPO Investitionsbeiträgen -78.490,16 -78.675,31

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -285.459,83 -291.895,65

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.076.250,00 1.159.650,00

6051000 Strom 91.570,00 91.570,00

6055000 Treibstoffe 3.500,00 3.500,00

6056000 Wasser 100,00 100,00

6057001 Niederschlagswasser 647.300,00 647.300,00

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 38.400,00 38.400,00

6081000 Reinigungsmaterial 1.500,00 1.500,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 400,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000,00 5.000,00

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 140.000,00 225.000,00

6165001 Unterhaltung von Brücken 25.000,00 25.000,00

6165002 Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen 10.000,00 10.000,00

6165008 Instandhaltung Radwege 20.000,00 20.000,00

6165010 Verkehrseinrichtungen Straßenbau 15.000,00 20.000,00

6165012 Unterhaltung Fußwege Schlossberg 10.000,00

6166000 Wartungskosten 2.000,00 2.000,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 20.000,00 20.000,00

6173000 Fremdreinigung 33.000,00 20.000,00

6710000 Leasing 20.000,00 16.000,00

6730001 Gebühren (verschiedene) 400,00 400,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 600,00 600,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 2.850,00 2.850,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 30,00 30,00

14 Abschreibungen 528.461,86 490.987,58

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 1.092,29 1.092,29

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 521.507,10 488.913,55

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 312,47 431,74

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 5.550,00 550,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00

7020000 Grundsteuer 1.000,00 1.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 1.605.711,86 1.651.637,58

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.320.252,03 1.359.741,93

24 Ordentliche Erträge -285.459,83 -291.895,65

24A Ordentliche Aufwendungen 1.605.711,86 1.651.637,58

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 1.320.252,03 1.359.741,93

25 Außerordentliche Erträge -25,00 -25,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -25,00 -25,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -25,00 -25,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 430.442,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 430.442,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 1.750.669,03 1.359.716,93
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Teilfinanzhaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

1.229.300 643.200

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.000 -100.000 -100.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.055.000 -2.403.000 -14.671.500 -5.458.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-5.550 -550 -22.750 -6.100

Summe -3.060.550 -2.503.550 -14.794.250 -5.564.100

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.831.250 -1.860.350 -14.794.250 -5.564.100
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Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA -1.223.000,00

Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg) -270.000,00 -260.000,00 -260.000,00 -270.000,00

Straßenbau Hersfelder Straße -1.350.000,00 -1.240.000,00 -970.000,00

Erweiterung und Neuanlage von Radwegen -30.000,00

Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)Planung -500.000,00 -50.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00

Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet -80.000,00 -1.135.500,00 -543.000,00

Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb. 766.500,00

Straßenbau Wernswig - Planungskosten -60.000,00 -145.000,00

Neubau Bushaltestelle Steindorf 120.000,00

Kreiszuschuss Lückenschluss Stellbergsradweg 37.500,00

Neubau Bushaltestellen 1. BA -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00

Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Ausbau OD Allmuthshausen -720.000,00 -115.000,00

Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege 80.000,00

Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen 550.000,00 65.000,00

Straßenbau Bahnhofsgebiet - Planungskosten -30.000,00

Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg -70.000,00

Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg 52.500,00

Ausbau OD Mühlhausen -110.000,00 -665.000,00

Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege 75.000,00

Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen 60.000,00 500.000,00

Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße 419.300,00 456.300,00 357.700,00

Anlage Gehwe-+Radweg Weidenweg Caßdorf -55.000,00

Neubau Gehweg Kasseler Straße -95.000,00

Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Straße 35.000,00

Straßenausbau Am Baumgarten Mardorf -45.000,00

Ausbau OD Caßdorf -50.000,00 -95.000,00 -835.000,00

Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege 2.000,00 4.000,00 95.000,00

Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf 30.000,00 50.000,00 600.000,00

Seite 139



   
 

Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung 
 
Produktbereich 
 

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Produktgruppe 
 

541 Gemeindestraßen 

Produkt 
 

541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
    

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und 
der Straßenbeleuchtung, einschließlich der Radwege, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, 
Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Brücken, Unterhaltung von Wegen im 
Stadtwald, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung, 
Straßenreinigung, Winterdienst: 
Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes 

 
 
 
 
 
 
    

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur in der Kernstadt und den 
Stadtteilen, Energiesparmaßnahmen bei der Bereitstellung der Straßenbeleuchtung, Mitarbeit bei 
der Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte, Gewährleistung einer sauberen und verkehrs-
sicheren Stadt und Landschaft, kostengünstige Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Sicherstellung 
des Winterdienstes im Bereich der öffentlichen Infrastruktur 

 
 

 
    

Zielgruppe Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer 
    

Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG), Europäische Förderrichtlinien, städtische Satzungen (z. B. Feldwegeordnung), 
technische Richtlinien und Verordnungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, 
Abstimmung mit den Ortsbeiräten, Ortslandwirten und Jagdgenossenschaften, HSOG, Satzung über 
die Reinhaltung der öffentlichen Straßen, HStrG, Unfallverhütungsvorschriften und weitere gesetz-
liche Vorschriften zur Verkehrssicherung 

 
 
 

 
    

Kostenstellen informativ: 
 302010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 
 302020 Straßenbeleuchtung 
 302030 Straßenreinigung und Winterdienst 
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Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten 
 
Produktbereich 
 

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Produktgruppe 
 

546 Parkeinrichtungen 

Produkt 
 

546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
    

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen, Unterhaltung 
der Haltestelleneinrichtungen, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen 
einschließlich der Förderung  

    

Allgemeine Ziele 
Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeit für Anwohner, Besucher und 
Kunden der Stadt Homberg (Efze) 

    

Zielgruppe Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer 
    

Auftragsgrundlage HStrG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien 
    

Kostenstellen informativ: 
 302040 Kfz-Parkeinrichtungen 
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Teilergebnishaushalt Amt B430 Gewässer
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.720,00 -6.720,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.720,00 -1.720,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -5.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -35.733,99 -26.591,35

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -35.733,99 -26.591,35

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -37.453,99 -33.311,35

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.000,00 90.355,00

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 50.000,00 80.000,00

6165007 Unterhaltung "Efze Vital" 10.000,00 10.000,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 355,00

14 Abschreibungen 43.301,74 34.159,12

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 43.301,74 34.159,12

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 31.000,00 31.000,00

7354900 andere Umlagen 31.000,00 31.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 134.301,74 155.514,12

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 96.847,75 122.202,77

24 Ordentliche Erträge -37.453,99 -33.311,35

24A Ordentliche Aufwendungen 134.301,74 155.514,12

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 96.847,75 122.202,77

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.076,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.076,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 100.923,75 122.202,77
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Teilfinanzhaushalt Amt B430 Gewässer
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

476.500

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -500.000 -500.000 -500.000

Summe -500.000 -500.000 -500.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.500 -500.000 -500.000
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Investitionen Amt B430 Gewässer
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Renaturierungsmaßnahmen -500.000,00

Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen 474.000,00

Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen 2.500,00
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Produkt 552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer 
 
Produktbereich 
 

13 Natur- und Landschaftspflege 

Produktgruppe 
 

552 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen 

Produkt 
 

552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
    

Kurzbeschreibung Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bächen, Bau, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen, 
Hochwasserschutz, Schnittstelle zur Abwasserentsorgung, Bau, Unterhalt und Betrieb der Anlagen, 
Bachpatenschaften, Wasserentnahmestelle für die Freiwilligen Feuerwehren, bauliche und 
finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung 

 

 
    

Allgemeine Ziele Erhaltung und Schutz der Gewässer und Uferrandstreifen und der wasserbaulichen Anlagen, 
Sicherstellung der Durchgängigkeit der Bachläufe, Verbesserung der Wasserqualität durch eine 
geordnete Abwasserentsorgung, Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Bevölkerung und 
die Landwirtschaft, Renaturierungsmaßnahmen an den städtischen Gewässern, Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Fachbehörden und den Fischereiberechtigten 

 
 

 
    

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürger/-innen, Feuerwehr, Fischereiberechtigte, Grundstückseigentümer 
    

Auftragsgrundlage HWG, Wasserrahmenrichtlinie, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien sowie weitere 
gesetzliche Regelungen und technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften, Beschlüsse der 
städtischen Gremien, Förderrichtlinien  

    

Kostenstellen informativ: 
 302050 Gewässer 
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Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300,00 -300,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -300,00 -300,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -91.000,00 -1.000,00

5410390 Landeszuschüsse aus Hessenkasse -90.000,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -1.000,00 -1.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -4.875,00 -5.094,08

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -4.875,00 -4.875,00

5469000 Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen -219,08

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -96.175,00 -6.394,08

11 Personalaufwendungen 1.900,00 1.808,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 337.860,00 239.860,00

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 65.000,00 15.000,00

6051000 Strom 100,00 100,00

6056000 Wasser 500,00 500,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 15.000,00 15.000,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000,00 1.000,00

6101001 Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) 2.000,00

6101002 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 500,00 500,00

6101007 Andere Naturschutzmaßnahmen 20.000,00 20.000,00

6161003 Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl. 100.000,00 50.000,00

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 5.000,00 5.000,00

6165003 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege 35.000,00 35.000,00

6165004 Unterhaltung Steinablagerungsplätze 10.000,00 10.000,00

6165005 Heckenrückschnitt 30.000,00 30.000,00

6165009 Instandhaltung nach Unwetterschäden 20.000,00 20.000,00

6165013 Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze" 10.000,00 10.000,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 25.000,00 25.000,00

6832000 Telefonkosten 700,00 700,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 60,00 60,00

14 Abschreibungen 18.510,62 18.526,60

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 16.938,02 16.684,86

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 572,60 841,74

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.000,00 1.000,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 100,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 100,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000,00 5.000,00

7020000 Grundsteuer 5.000,00 5.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 363.270,62 265.294,60

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 267.095,62 258.900,52

24 Ordentliche Erträge -96.175,00 -6.394,08

24A Ordentliche Aufwendungen 363.270,62 265.294,60

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 267.095,62 258.900,52

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 711.620,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 711.620,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 978.715,62 258.900,52
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Teilfinanzhaushalt Amt B440 Landschaft
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -30.000 -60.000 -30.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.000 -1.000 -5.000 -2.000

Summe -31.000 -1.000 -65.000 -32.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -1.000 -65.000 -32.000
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Investitionen Amt B440 Landschaft
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Stadtmobiliar Außenanlagen -30.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
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Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und 
Freizeitanlagen 
 
Produktbereich 
 

13 Natur- und Landschaftspflege 

Produktgruppe 
 

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 

Produkt 
 

551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
    

Kurzbeschreibung Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, 
Dienstleistungen des Bauhofes/Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung, grundlegende 
Erneuerung sowie Planung und Bau von Grünanlagen, Betreuung der stadteigenen verpachteten 
Kleingärten, Dienstleistungen des Bauhofes/Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung und 
Erneuerung von Grünflächen der städtischen Friedhöfe, Dienstleistungen bei städtischen 
Veranstaltungen 

 
 

 
    

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung, Weiterentwicklung der städtischen Grün- und Parkanlagen, deren Erholungs-
funktion sowie ökologischen und kleinklimatischen Funktion, Bereitstellung von Erholungsflächen, 
Attraktivitätssteigerung der Stadt Homberg (Efze) für Touristen und Gäste, Verschönerung des 
Ortsbildes in der Kernstadt und den Stadtteilen, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in der 
Kernstadt und den Stadtteilen 

 
 

 
    

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Homberg (Efze) 
    

Auftragsgrundlage Allgemeines Planungs- und Baurecht, Friedhofsordnung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der 
städtischen Gremien, Pachtverträge, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetze, Beschlüsse der 
städtischen Gremien  

    

Kostenstellen informativ: 
 302060 Park- und Gartenanlagen 
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Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen 
und Naturschutzmaßnahmen 
 
Produktbereich 
 

13 Natur- und Landschaftspflege 

Produktgruppe 
 

554 Naturschutz und Landschaftspflege 

Produkt 
 

554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßen 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II 

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
    

Kurzbeschreibung Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Zusammen-
arbeit mit Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden, Beratung und Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes, Baumpatenschaften, Unterhaltung der 
Feld- und Wirtschaftswege sowie der sonstigen Anlagen in den Feldgemarkungen, Steinab-
lagerungsplätze in den Stadtteilen 

 
 

 
    

Allgemeine Ziele Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und 
Artenschutz, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum 
für Menschen, Pflege und Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem 
ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klima-
schutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Arten-
schutz, Erholungsfunktion, Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der 
Umweltschutzbelange in allen Bereichen 

 
 
 

 
    

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, 
Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit  

    

Auftragsgrundlage Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen 
Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches 
Forstgesetz  

    

Kostenstellen informativ: 
 302070 Landwirtschaft, Naturschutz 
 
 

Seite 150



Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -4.608,29 -4.608,29

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -999,56 -999,55

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -3.608,73 -3.608,74

09 Sonstige ordentliche Erträge -1.250,00 -1.250,00

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -1.250,00 -1.250,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -5.858,29 -5.858,29

11 Personalaufwendungen 7.045,00 7.071,00

12 Versorgungsaufwendungen 400,00 400,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.570,00 50.940,00

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 500,00 500,00

6050001 Müllgebühren 225,00 225,00

6051000 Strom 2.500,00 2.500,00

6052000 Gas 4.500,00 4.500,00

6056000 Wasser 30.800,00 16.000,00

6057000 Abwasser 1.000,00 1.000,00

6057001 Niederschlagswasser 900,00 900,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.500,00 500,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500,00 500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 500,00 500,00

6081000 Reinigungsmaterial 500,00 500,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 350,00 350,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 17.600,00 15.600,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000,00 1.000,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 4.500,00 4.500,00

6173000 Fremdreinigung 200,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 60,00 60,00

6730007 GEZ-Gebühren 75,00 75,00

6832000 Telefonkosten 430,00 780,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 910,00 910,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 20,00 40,00

14 Abschreibungen 16.407,51 15.146,64

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 900,00 900,00

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 12.787,15 11.364,24

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 2.220,36 2.382,40

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 500,00 500,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 38.000,00 45.000,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 38.000,00 45.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 75,00 75,00

7020000 Grundsteuer 75,00 75,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 130.497,51 118.632,64

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 124.639,22 112.774,35

24 Ordentliche Erträge -5.858,29 -5.858,29

24A Ordentliche Aufwendungen 130.497,51 118.632,64

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 124.639,22 112.774,35

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 105.133,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 105.133,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 229.772,22 112.774,35
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Teilfinanzhaushalt Amt B450 Sport
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

950.400

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -50.000 -1.058.000 -1.108.000 -1.108.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -74.000 -74.000 -74.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-20.500 -500 -22.500 -21.000

Summe -70.500 -1.132.500 -1.204.500 -1.203.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -70.500 -182.100 -1.204.500 -1.203.000
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Investitionen Amt B450 Sport
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Grundhafte Sanierung B-Platz -50.000,00 -1.040.000,00

Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B-Platz 936.000,00

Pflegemaschine Kunstrasenplatz -20.000,00

Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig -74.000,00

Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S -18.000,00

Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa 14.400,00
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Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports 
 
Produktbereich 
 

08 Sportförderung 

Produktgruppe 
 

424 Sportstätten und Bäder 

Produkt 
 

424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Benjamin Neidert 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Frederick Naumann 
    

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen und Bolzplätzen, der mobilen "Eisbahn", 
der Multifunktionsarena und dem Skaterplatz in den "Efzewiesen" und aller sonstigen kommunalen 
Einrichtungen, die dem Sport dienen, Schaffung der Rahmenbedingungen und Verwaltung aller 
Angelegenheiten des Sports, Beteiligung an der Ausarbeitung von Konzepten (Radwege, Sport-
entwicklungsplan), Vergabe von Sportstätten und dementsprechende Qualitätskontrolle, Abrech-
nung von Mieten und Eintrittsgeldern für Sportstätten, Zusammenarbeit mit den Vereinen z. B. bei 
den Vereinsheimen und Belegung des Stadions in Abstimmung mit Sportvereinen und Schulen, 
Tätigkeiten des Radwegebeauftragten 

 
 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele Zurverfügungstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Bolzplätzen und sonstigen Sportstätten, 
Förderung des Sports mit und ohne Vereinsbeteiligung, Gewährleistung eines breiten Angebotes der 
Möglichkeit zur Ausübung diverser Sportarten auf jeder Ebene auch in Vereinen, Weiterentwicklung 
bestehender Angebote nach Bedarf, Unterstützung des Ehrenamtes, Schaffung von Zugang von 
Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe, Zurverfügungstellung von Grundstücken für 
Vereine und Verbände, Ausschilderung des Radwegenetzes, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, 
Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen, Vernetzung von touristischen 
Angeboten insbesondere im Bereich der Radwege 

 
 
 
 
 

 
    

Zielgruppe Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche, sonstige Vereine und 
Verbände, Schulen, Besucher, Allgemeinheit  

    

Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzung, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungs-
plan), Gesetze,  Satzungen, technische Richtlinien, Verträge mit Vereinen  

    

Kostenstellen informativ: 
 305010 Sportverwaltung 
 305011 Sportstätten Kernstadt 
 305012 Sportplatz Holzhausen 
 305013 Sportplatz Wernswig 
 305014 Sportplatz Caßdorf 
 305015 Sportplatz Hülsa 
 305016 Sportplatz Mardorf 
 305017 Sportplatz Allmuthshausen 
 305018 Bolzplätze 
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Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.750,00 -8.750,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.000,00 -1.000,00

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -100,00 -100,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -2.650,00 -2.650,00

5090001 sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria) -5.000,00 -5.000,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56.000,00 -56.000,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -56.000,00 -56.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -9.373,69 -9.373,68

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -9.373,69 -9.373,68

09 Sonstige ordentliche Erträge -1.000,00 -1.000,00

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -1.000,00 -1.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -75.123,69 -75.123,68

11 Personalaufwendungen 203.250,00 174.536,00

12 Versorgungsaufwendungen 10.600,00 9.300,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.995,00 147.870,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 30,00 30,00

6010102 Büromaterial EDV 50,00 50,00

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 200,00 200,00

6050001 Müllgebühren 4.260,00 4.260,00

6051000 Strom 40.000,00 40.000,00

6054000 Heizöl 16.000,00 16.000,00

6056000 Wasser 14.000,00 14.000,00

6057001 Niederschlagswasser 700,00 700,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 3.700,00 1.500,00

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 500,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.000,00 2.500,00

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 50,00 50,00

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.250,00 2.150,00

6081000 Reinigungsmaterial 800,00 500,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 19.500,00 19.500,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 3.100,00 3.100,00

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 1.500,00 1.500,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 20.000,00 20.000,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000,00 3.500,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.700,00 1.700,00

6710000 Leasing 3.500,00

6710002 Leasing EDV Hardware 220,00 180,00

6730007 GEZ-Gebühren 80,00 80,00

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 1.650,00 1.650,00

6820000 Porto und Versandkosten 30,00 30,00

6832000 Telefonkosten 1.160,00 1.160,00

6850099 Reisekosten 3.500,00 3.500,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 2.150,00 5.150,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 3.300,00 3.300,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 390,00 390,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 30,00 30,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 145,00 160,00

14 Abschreibungen 22.481,41 21.685,51

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 18.567,35 18.310,78

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 214,06 217,12

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 157,61
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Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 3.700,00 3.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 660,00 660,00

7020000 Grundsteuer 60,00 60,00

7030000 Kfz-Steuer 600,00 600,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 382.986,41 354.051,51

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 307.862,72 278.927,83

24 Ordentliche Erträge -75.123,69 -75.123,68

24A Ordentliche Aufwendungen 382.986,41 354.051,51

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 307.862,72 278.927,83

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.874,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.874,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 316.736,72 278.927,83
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Teilfinanzhaushalt Amt B460 Bäder
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

689.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.075.000 -4.675.000 -1.075.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-33.700 -3.000 -47.800 -36.700

Summe -33.700 -1.078.000 -4.722.800 -1.111.700

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.700 -389.000 -4.722.800 -1.111.700
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Investitionen Amt B460 Bäder
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Aufwertung Freibad Erleborn -1.075.000,00 -2.600.000,00 -1.000.000,00

Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb. 189.000,00

Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn 500.000,00 150.000,00

Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn 100.000,00

Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Marine -30.000,00
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Produkt 424.02 Bäderbetriebe 
 
Produktbereich 
 

08 Sportförderung 

Produktgruppe 
 

424 Sportstätten und Bäder 

Produkt 
 

424.02 Bäderbetriebe 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Benjamin Neidert 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Frederick Naumann 
    

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betrieb des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungs-
bades im Stadtteil Hülsa 

    

Allgemeine Ziele Erhalt, Weiterentwicklung und Verwaltung des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des 
Bewegungsbades im Stadtteil Hülsa, Energetische Verbesserungen in  den Einrichtungen, Bereit-
stellung von Erholungseinrichtungen, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes für 
die Bürgerinnen und Bürger, Erholungsfunktion allgemein, Förderung des Tourismus 

 
 
 
    

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit, 
Touristen 

    

Auftragsgrundlage Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische 
Bestimmungen und Richtlinien 

    

Kostenstellen informativ: 
 306010 Verwaltung Badeeinrichtungen 
 306020 Freibad Erleborn 

 
306030 Bewegungsbad Hülsa 
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Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.000,00 -10.000,00

5090002 Stromerlöse KBG -10.000,00 -10.000,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.995.500,00 -3.916.000,00

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -1.500,00 -1.500,00

5101001 Genehmigungsgebühren -3.000,00 -3.000,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -2.200.000,00 -2.170.000,00

5110001 ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene) -1.000,00 -1.500,00

5110002 ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene) -40.000,00 -40.000,00

5110004 Niederschlagswassergebühren -1.750.000,00 -1.700.000,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -252.000,00 -338.000,00

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -252.000,00 -338.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -19.186,55 -19.186,55

5462000 Erträge Auflösung von  SOPO Investitionsbeiträgen -19.186,55 -19.186,55

09 Sonstige ordentliche Erträge -25,00 -25,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -25,00 -25,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -4.276.711,55 -4.283.211,55

11 Personalaufwendungen 479.750,00 553.890,00

12 Versorgungsaufwendungen 27.000,00 32.850,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 694.880,73 747.325,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 120,00 150,00

6010102 Büromaterial EDV 750,00 750,00

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 250,00 250,00

6050001 Müllgebühren 280,00 280,00

6051000 Strom 150.000,00 150.000,00

6052000 Gas 12.000,00 12.000,00

6055000 Treibstoffe 1.500,00 1.500,00

6056000 Wasser 2.000,00 2.000,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 8.000,00 2.370,00

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 300,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.500,00 1.500,00

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 100,00

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.000,00 2.000,00

6081000 Reinigungsmaterial 400,00 800,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 70.000,00 70.400,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 9.300,00 9.300,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 50.000,00 35.000,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000,00 1.990,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500,00 500,00

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 80.000,00 100.000,00

6165014 Reparatur Schachtabdeckungen 15.000,00 30.000,00

6166000 Wartungskosten 200,00

6166001 Wartungskosten (verschiedene) 31.500,00 20.000,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 120.000,00 250.000,00

6173000 Fremdreinigung 2.000,00

6179003 Untersuchungskosten Abwasser 15.000,00 15.000,00

6710000 Leasing 5.200,00 3.515,00

6710002 Leasing EDV Hardware 575,00 140,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 800,00 1.150,00

6730000 Gebühren 550,00 550,00

6730001 Gebühren (verschiedene) 1.650,00

6730004 Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband 8.200,00 7.500,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 30,00 30,00
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Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6730007 GEZ-Gebühren 75,00 75,00

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 10.000,00 10.000,00

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 5.000,00 5.055,00

6820000 Porto und Versandkosten 75,00 100,00

6832000 Telefonkosten 3.800,00 4.240,00

6850099 Reisekosten 750,00 750,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 400,00 400,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.200,00 1.200,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.200,00 1.200,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 2.280,00 2.280,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 750,00 750,00

6970100 Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich 81.245,73

14 Abschreibungen 1.992.110,66 1.975.744,23

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 1.984.559,57 1.970.516,05

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 1.183,24 320,65

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 1.083,13 1.528,33

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 1.329,20 1.329,20

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 1.905,52

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.050,00 2.050,00

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 240.000,00 217.000,00

7354900 andere Umlagen 60.000,00 37.000,00

7354901 Umlage an Abwasserverbände 140.000,00 140.000,00

7363100 Abwasserabgabe 40.000,00 40.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00

7030000 Kfz-Steuer 100,00 100,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 3.433.841,39 3.526.909,23

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -842.870,16 -756.302,32

24 Ordentliche Erträge -4.276.711,55 -4.283.211,55

24A Ordentliche Aufwendungen 3.433.841,39 3.526.909,23

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -842.870,16 -756.302,32

25 Außerordentliche Erträge -50,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -50,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -50,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 842.920,16 752.714,32

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 842.920,16 752.714,32

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -3.588,00
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Teilfinanzhaushalt Amt B470 Abwasseranlagen
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.030.000 -3.880.000 -1.030.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-2.050 -2.050 -10.250 -4.100

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -200 -200 -200

Summe -2.050 -1.032.250 -3.890.450 -1.034.300

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.050 -1.032.250 -3.890.450 -1.034.300
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Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Erneuerung technische Anlagen Kläranlage -230.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00

Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
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Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung 
 
Produktbereich 
 

11 Ver- und Entsorgung 

Produktgruppe 
 

538 Abwasserbeseitigung 

Produkt 
 

538.01 Abwasserbeseitigung 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Benjamin Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Frederick Naumann 
  
    

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Abwasserentsorgung durch den Betrieb von mehreren Kläranlagen, Abrechnung 
der Kosten für Abwasserbeseitigung, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes der Stadt 
Homberg (Efze), Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Bereich der Abwasserbeseitigung, 
Öffentliche Toiletten 

 

 
    

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung in der Kernstadt und den Stadtteilen 
auch unter ökologischen Gesichtspunkten, ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten für Abwasser-
beseitigung, interkommunale Zusammenarbeit, Bereitstellung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet, 
Reinhaltung der Gewässer 

 

 
    

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürger/-innen, Grundstückseigentümer 
    

Auftragsgrundlage Abwassersatzung der Stadt Homberg (Efze), technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften 
wie z. B. EKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Fachbehörden, Verträge  

    

Kostenstellen informativ: 
 307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 
 307012 Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 
 307013 Toilettenanlagen 
 307014 Blockheizkraftwerk Kläranlage 
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Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.250,00 -2.700,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -2.750,00 -2.200,00

5090003 sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf -500,00 -500,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -78.400,00 -1.060,00

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -77.400,00

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.000,00 -1.000,00

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -60,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -16.000,00 -16.000,00

5422002 Zuschuss Containerstellplätze -16.000,00 -16.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -97.650,00 -19.760,00

11 Personalaufwendungen 1.948.455,00 1.759.155,00

12 Versorgungsaufwendungen 101.800,00 94.000,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 374.030,00 358.410,00

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 2.000,00 2.000,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 500,00 250,00

6010102 Büromaterial EDV 500,00

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 250,00 250,00

6051000 Strom 4.100,00 4.100,00

6054000 Heizöl 1.300,00 1.300,00

6055000 Treibstoffe 62.000,00 62.000,00

6056000 Wasser 5.000,00 5.000,00

6057000 Abwasser 3.500,00 3.500,00

6057001 Niederschlagswasser 3.440,00 3.440,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 20.000,00 15.000,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 5.000,00

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 21.500,00 21.500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 100,00

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 25.000,00 25.000,00

6081000 Reinigungsmaterial 300,00 300,00

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 200,00 200,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 38.000,00 20.000,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 35.000,00 40.000,00

6166000 Wartungskosten 500,00 500,00

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 500,00 500,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 5.000,00 5.000,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 650,00 200,00

6710000 Leasing 68.000,00 73.000,00

6710001 Leasingraten Rasentraktor 21.000,00 7.700,00

6710002 Leasing EDV Hardware 2.350,00 350,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 5.500,00 23.500,00

6730000 Gebühren 500,00 500,00

6730007 GEZ-Gebühren 420,00 420,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 200,00 200,00

6832000 Telefonkosten 2.500,00 2.100,00

6850099 Reisekosten 1.750,00 1.750,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 21.500,00 15.000,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 2.400,00 2.400,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 18.000,00 16.000,00

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 150,00 130,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 420,00 320,00

14 Abschreibungen 111.503,53 97.944,29

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 100,00 100,00
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Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 29.201,00 28.976,13

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 6.130,84 4.365,87

6641000 Abschr. auf andere Anlagen 2.456,28 8.207,94

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 11.519,19 12.971,12

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 52.877,94 35.560,37

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 1.918,28 462,86

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 7.300,00 7.300,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.880,00 5.880,00

7020000 Grundsteuer 180,00 180,00

7030000 Kfz-Steuer 5.700,00 5.700,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 2.541.668,53 2.315.389,29

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.444.018,53 2.295.629,29

24 Ordentliche Erträge -97.650,00 -19.760,00

24A Ordentliche Aufwendungen 2.541.668,53 2.315.389,29

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 2.444.018,53 2.295.629,29

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.444.018,53 -2.295.629,29

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.444.018,53 -2.295.629,29
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Teilfinanzhaushalt Amt B480 Bauhof
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

19.500

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -30.000 -30.000 -30.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-99.300 -135.800 -317.000 -235.100

Summe -99.300 -165.800 -347.000 -265.100

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -99.300 -146.300 -347.000 -265.100
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Investitionen Amt B480 Bauhof
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof -20.000,00 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

Vorbaugerät zur Wildkraut Bekämpfung -40.000,00

Bestuhlung Bauhof -3.500,00

Programmiergerät für Schließanlagen -5.000,00

Ablöse LKW MAN -58.000,00

Rasenbaumaschine -12.000,00

Neuanschaffung Ortseingangstafeln -30.000,00

Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln 19.500,00

Kehrbesen für Radlader -12.000,00

Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper -60.000,00
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Produkt 111.04 Bauhof 
 
Produktbereich 
 

01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 
 

111 Verwaltungssteuerung und -service 

Produkt 
 

111.04 Bauhof 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II 

Fachbereich II.4Technischer Betrieb 
    

Verantwortliche Person Frederick Naumann 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Benjamin Neidert 
  
    

Kurzbeschreibung Unterstützung bei der Produktherstellung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Homberg (Efze), 
Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Service-
leistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald 

 
 
    

Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, 
Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Service-
leistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald, Weiterentwicklung der Service-
leistungen, Interkommunale Zusammenarbeit 

 
 
 
    

Zielgruppe Allgemeinheit, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände 
    

Auftragsgrundlage Beschlüsse städtische Gremien, Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Verträge, 
Interkommunale Vereinbarungen  

    

Kostenstellen informativ: 

 

308010 Bauhof 
308011 Hubsteiger 
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Teilergebnishaushalt Amt B490 Mobile Bühne
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500,00 -500,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -500,00 -500,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.000,00 -5.000,00

5110007 Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne -5.000,00 -5.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -2.666,66 -2.666,67

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -2.666,66 -2.666,67

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -8.166,66 -8.166,67

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.080,00 1.070,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000,00 1.000,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 80,00 70,00

14 Abschreibungen 3.477,34 3.477,33

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 3.477,34 3.477,33

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 150,00 150,00

7030000 Kfz-Steuer 150,00 150,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 4.707,34 4.697,33

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -3.459,32 -3.469,34

24 Ordentliche Erträge -8.166,66 -8.166,67

24A Ordentliche Aufwendungen 4.707,34 4.697,33

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -3.459,32 -3.469,34

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -3.459,32 -3.469,34
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Budget II.5 
Ordnungsverwaltung 

- Abteilung II - 

Darin enthalten sind die Teilhaushalte: 
- B500  Öffentliche Ordnung 
- B510  Brand- und Katastrophenschutz 
- B520  Wahlen und Statistiken 
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Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.800,00 -2.800,00

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung  Gebäude und Räume -2.800,00 -2.800,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -141.500,00 -141.500,00

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -17.000,00 -17.000,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -3.500,00 -3.500,00

5110005 Parkgebühren -70.000,00 -70.000,00

5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -50.000,00 -50.000,00

5160000 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen -1.000,00 -1.000,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.000,00

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -6.000,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -2.615,00 -2.615,00

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -2.300,00 -2.300,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -90,00 -90,00

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -225,00 -225,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -146.915,00 -152.915,00

11 Personalaufwendungen 282.700,00 242.310,00

12 Versorgungsaufwendungen 83.900,00 77.350,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.015,00 46.440,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 800,00 900,00

6010102 Büromaterial EDV 1.000,00 1.000,00

6055000 Treibstoffe 1.000,00 1.000,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.500,00 1.500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 50,00 50,00

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 900,00 900,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.000,00 1.000,00

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 3.500,00 500,00

6163003 Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung 1.000,00 1.000,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 200,00 200,00

6166004 Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät 1.500,00 1.500,00

6701001 Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen 6.500,00 6.500,00

6710000 Leasing 3.550,00 1.950,00

6710002 Leasing EDV Hardware 2.315,00 1.150,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 8.500,00 7.700,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 480,00 420,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 9.000,00 9.000,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 900,00 900,00

6820000 Porto und Versandkosten 4.000,00 5.000,00

6832000 Telefonkosten 900,00 900,00

6850099 Reisekosten 100,00 100,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.400,00 1.400,00

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.500,00 1.500,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 420,00 370,00

14 Abschreibungen 13.278,72 12.735,67

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 6.772,79 6.772,79

6641000 Abschr. auf andere Anlagen 543,05

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 5.362,88 5.362,88

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 600,00 600,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 8.600,00 8.600,00

7128007 Zuschuss an Tierschutzvereine 8.600,00 8.600,00

17 Transferaufwendungen 2.200,00 2.200,00

7299000 Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte 1.000,00 1.000,00

7299001 Beseitigung Schrottfahrzeuge 1.200,00 1.200,00
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Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 160,00 160,00

7030000 Kfz-Steuer 160,00 160,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 442.853,72 389.795,67

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 295.938,72 236.880,67

24 Ordentliche Erträge -146.915,00 -152.915,00

24A Ordentliche Aufwendungen 442.853,72 389.795,67

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 295.938,72 236.880,67

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.421,53

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 12.421,53

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 308.360,25 236.880,67
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Teilfinanzhaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -15.000 -15.000 -15.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-600 -600 -3.000 -1.200

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.200 -2.200 -2.200

Summe -600 -17.800 -20.200 -18.400

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -600 -17.800 -20.200 -18.400
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Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose -15.000,00
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Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten 
 
Produktbereich 
 

02 Sicherheit und Ordnung 

Produktgruppe 
 

122 Ordnungsangelegenheiten 

Produkt 
 

122.02 Ordnungsangelegenheiten 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.5 Ordnungsverwaltung 
    

Verantwortliche Person Machiel Twisk 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Ann-Katrin Wiegand 
    

Kurzbeschreibung Ordnungsverwaltung: 
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenprävention und -abwehr auf 
verschiedenen Gebieten, Versammlungen, Demonstrationen, Vermeidung drohender und  
Beseitigung vorhandener Obdachlosigkeit, Gaststättenangelegenheiten, Festsetzung von 
Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, sonstige Gewerbeangelegenheiten, 
Personenbeförderungsangelegenheiten 
Verkehrsangelegenheiten: 
Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen, Beschilderungen, Sperrgenehmigungen, 
Verkehrsschauen, ruhender und fließender Verkehr 

   
 
 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, 
schnellstmögliche Antragsbearbeitung, unverzügliche Entscheidung über Anträge und Anzeigen 
Durchführung ordnungsgemäßer Beschilderung, Überwachung der Einhaltung der StVO beim 
ruhenden Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachungen zur Gewährleistung der Sicherheit im 
Straßenverkehr 

 
 

 
    

Zielgruppe Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Feuerwehr, Polizei, 
Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer und alle von verkehrlichen Maßnahmen 
Betroffenen  

    

Auftragsgrundlage HSOG, OWIG, GewO, GastG, weitere Spezialgesetze, Satzungen, StVO, StVG, Hessisches Straßen-
gesetz und andere Spezialgesetze  

    

Kostenstellen informativ: 

 
201010 Allgemeine Ordnungsverwaltung 
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Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.420,00 -1.810,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.320,00 -1.710,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -100,00 -100,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69.900,00 -69.900,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -69.900,00 -69.900,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.500,00 -1.000,00

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -18.500,00

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.000,00 -1.000,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -13.500,00 -13.500,00

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -13.500,00 -13.500,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -83.499,34 -72.080,29

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -83.405,16 -71.986,10

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -94,18 -94,19

09 Sonstige ordentliche Erträge -90,00 -90,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -90,00 -90,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -187.909,34 -158.380,29

11 Personalaufwendungen 209.600,00 182.456,00

12 Versorgungsaufwendungen 17.000,00 15.550,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.510,00 303.197,00

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 8.000,00 8.000,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 80,00 80,00

6010102 Büromaterial EDV 750,00 450,00

6055000 Treibstoffe 12.150,00 12.150,00

6057000 Abwasser 100,00 100,00

6057001 Niederschlagswasser 30,00 30,00

6063003 Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung 14.575,00 19.675,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 200,00 200,00

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 82.600,00 79.910,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 150,00 150,00

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 30.100,00 30.100,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 17.290,00 17.290,00

6163003 Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung 9.850,00 9.850,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 38.850,00 38.850,00

6166001 Wartungskosten (verschiedene) 1.000,00 1.000,00

6166002 Wartungskosten Funkgeräte 4.500,00 4.500,00

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 6.635,00 6.635,00

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 3.000,00 3.000,00

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.695,00 6.695,00

6179001 Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand- 22.500,00 22.500,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.775,00 7.542,00

6710000 Leasing 1.070,00

6710002 Leasing EDV Hardware 590,00 930,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 3.500,00 6.400,00

6730000 Gebühren 2.700,00 2.700,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 30,00 30,00

6730007 GEZ-Gebühren 75,00 75,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 3.300,00 3.300,00

6820000 Porto und Versandkosten 100,00 100,00

6832000 Telefonkosten 3.700,00 3.700,00

6850099 Reisekosten 595,00 595,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 11.770,00 14.270,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 50,00 50,00
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Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6910001 Beiträge Kreisfeuerwehrverband 1.270,00 1.270,00

14 Abschreibungen 319.335,21 235.837,89

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 1.638,56 1.967,46

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 500,00 600,85

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 64.768,22 61.091,48

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 8.475,36 5.700,08

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 49.730,22 44.870,19

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 163.551,66 103.563,30

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 671,19 2.144,53

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 30.000,00 15.900,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 37.935,00 57.935,00

7124001 Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring 4.015,00 4.015,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 350,00 350,00

7128008 Zuschuss f. Kammaradschaftskassen 3.570,00 3.570,00

7128010 Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit 30.000,00 50.000,00

17 Transferaufwendungen 550,00 550,00

7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien 550,00 550,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 874.930,21 795.525,89

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 687.020,87 637.145,60

24 Ordentliche Erträge -187.909,34 -158.380,29

24A Ordentliche Aufwendungen 874.930,21 795.525,89

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 687.020,87 637.145,60

25 Außerordentliche Erträge -25,00 -25,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -25,00 -25,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -25,00 -25,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 686.995,87 637.120,60
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Teilfinanzhaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

51.700

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-291.100 -87.400 -1.813.500 -378.500

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -150 -150 -150

Summe -291.100 -87.550 -1.813.650 -378.650

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -239.400 -87.550 -1.813.650 -378.650
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Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr -19.000,00 -16.700,00

Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte -15.000,00

Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW -35.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Wärmebildkameras Brandschutzabschnitte -4.800,00

Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346 -21.000,00

Sprungpolster Vetter -8.900,00

4 Rollcontainer für GW-L -8.000,00

Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt -20.000,00

Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr -28.800,00

Landeszuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt 13.800,00

Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt -441.000,00 -495.000,00

Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt 196.000,00

Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt -57.200,00

Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt 13.200,00

Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF2/50 Kernstadt 220.000,00

Beschaffung Biber-Staustufe -2.000,00

Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen -153.400,00

Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen 35.400,00

Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain -153.400,00

Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain 35.400,00

Ersatzbeschaffung TSF - Welferode -153.400,00

Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode 2.500,00
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Produkt 126.01 Brandbekämpfung 
 
Produktbereich 
 

02 Sicherheit und Ordnung 

Produktgruppe 
 

126 Brandschutz 

Produkt 
 

126.01 Brandbekämpfung 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.5 Ordnungsverwaltung 
    

Verantwortliche Person Machiel Twisk 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Ann-Katrin Wiegand 
    

Kurzbeschreibung Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistungen und des 
Katastrophenschutzes einschließlich der Bereitstellung des Fachpersonals  

    

Allgemeine Ziele Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, 
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung  

    

Zielgruppe Allgemeinheit 
    

Auftragsgrundlage HBKG, Feuersatzung, Gebührensatzung und sonstige spezialgesetzliche Regelungen 
    

Kostenstellen informativ: 
 202010 Feuerwehr-, Katastrophenschutzverwaltung 
 202011 Stützpunktfeuerwehr 
 202012 Feuerwehr Allmuthshausen 
 202013 Feuerwehr Berge 
 202014 Feuerwehr Caßdorf 
 202015 Feuerwehr Dickershausen 
 202016 Feuerwehr Holzhausen 
 202017 Feuerwehr Hombergshausen 
 202018 Feuerwehr Hülsa 
 202019 Feuerwehr Lembach 
 202020 Feuerwehr Lützelwig 
 202021 Feuerwehr Mardorf 
 202022 Feuerwehr Mörshausen 
 202023 Feuerwehr Mühlhausen 
 202024 Feuerwehr Rodemann 
 202025 Feuerwehr Roppershain 
 202026 Feuerwehr Sondheim 
 202027 Feuerwehr Welferode 
 202028 Feuerwehr Wernswig 
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Teilergebnishaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.000,00

5481000 Kostenerstattungen vom Land -12.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -12.000,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.850,00 37.050,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 5.000,00 5.000,00

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 16.000,00 15.000,00

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 600,00 200,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 250,00 250,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 200,00 200,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 11.000,00 6.000,00

6820000 Porto und Versandkosten 20.000,00 10.000,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 800,00 400,00

14 Abschreibungen 3.000,00 3.000,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 3.000,00 3.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 56.850,00 40.050,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 44.850,00 40.050,00

24 Ordentliche Erträge -12.000,00

24A Ordentliche Aufwendungen 56.850,00 40.050,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 44.850,00 40.050,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.625,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.625,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 49.475,00 40.050,00

Seite 182



Teilfinanzhaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-3.000 -3.000 -15.000 -6.000

Summe -3.000 -3.000 -15.000 -6.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 -15.000 -6.000
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Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken 
 
Produktbereich 
 

02 Sicherheit und Ordnung 

Produktgruppe 
 

121 Statistik und Wahlen 

Produkt 
 

121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.5 Ordnungsverwaltung 
    

Verantwortliche Person Johannes Maiwald 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Machiel Twisk 
    

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide 
und Bürgerbegehren, Bekanntmachung und Veröffentlichung von Wahlergebnissen, Erfüllung von 
städtischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen 
Statistischen Landesamt (HSL) 

 

 
    

Allgemeine Ziele Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von 
Statistiken, unanfechtbare Wahlen durch geschulte Wahlhelfer  

    

Zielgruppe Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische 
Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung  

    

Auftragsgrundlage Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung 
    

Kostenstellen informativ: 

 
102070 Wahlen und Statistik 
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Budget II.6 
Standesamt / Bürgerbüro 

- Abteilung II - 

Darin enthalten sind die Teilhaushalte: 
- B600  Standesamt 
- B610  Bürgerbüro 
- B620  Friedhöfe 
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Teilergebnishaushalt Amt B600 Standesamt
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.800,00 -3.200,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -2.800,00 -3.200,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -25.000,00 -27.000,00

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -25.000,00 -27.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -27.800,00 -30.200,00

11 Personalaufwendungen 101.380,00 170.680,00

12 Versorgungsaufwendungen 5.200,00 9.200,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.315,00 29.710,00

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 1.400,00 1.400,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.000,00 1.250,00

6010102 Büromaterial EDV 250,00 250,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 100,00 100,00

6710002 Leasing EDV Hardware 825,00 850,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 11.500,00 13.200,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 1.680,00 1.680,00

6820000 Porto und Versandkosten 500,00 500,00

6832000 Telefonkosten 210,00 210,00

6850099 Reisekosten 50,00 50,00

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 3.500,00 3.600,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 4.000,00 6.410,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 300,00 210,00

14 Abschreibungen 669,54 669,53

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 69,54 69,53

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 600,00 600,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 1.500,00 1.500,00

7122003 Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung 1.500,00 1.500,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 134.064,54 211.759,53

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 106.264,54 181.559,53

24 Ordentliche Erträge -27.800,00 -30.200,00

24A Ordentliche Aufwendungen 134.064,54 211.759,53

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 106.264,54 181.559,53

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 106.264,54 181.559,53
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Teilfinanzhaushalt Amt B600 Standesamt
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-600 -600 -3.000 -1.200

Summe -600 -600 -3.000 -1.200

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -600 -600 -3.000 -1.200
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Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes 
 
Produktbereich 
 

02 Sicherheit und Ordnung 

Produktgruppe 
 

122 Ordnungsangelegenheiten 

Produkt 
 

122.01 Leistungen des Standesamtes 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.6 Standesamt / Bürgerbüro 
    

Verantwortliche Person Frank Ruhland 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Debora Tajik 
    

Kurzbeschreibung Beurkundung des Personenstandes, d. h. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, 
Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, familienrechtliche Namenserklärungen, Anerkennung von 
Vater- und Mutterschaften, weiterhin Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Personenstands-
urkunden und Beglaubigungen, Prüfungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen und 
Adoptionen, Ausstellung von Bescheinigungen aus dem landwirtschaftlichen Unternehmerver-
zeichnis, Aufnahme von Zeugenerklärungen und Beglaubigungen in Rentenangelegenheiten 

 
 
 
 
 
    

Allgemeine Ziele Ausstellung ordnungsgemäßer Urkunden innerhalb kürzester Zeit, Intensivierung der Beratung in 
Personenstandsangelegenheiten, insbesondere mit ausländischer Beteiligung, Steigerung der 
Eheschließungszahlen durch Werbung und Besuch auf Hochzeitsmessen 

 
 
    

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, ortsansässige und auswärtige Brautpaare, Bestatter, Kindseltern, 
Zusammenarbeit mit allen deutschen Standesämtern, Botschaften, Konsulaten, Aufsichtsbehörden, 
Rechtsanwälten und Notaren  

    

Auftragsgrundlage 
PStG, PStG-VwV, PStV, LpartG, EGBGB, BGB, StAG, VwVfG, FamRÄndG, BVFG, BDSG, HDSG, 
AdoptG, KG 

    

Kostenstellen informativ: 

 
102080 Standesamt 
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Teilergebnishaushalt Amt B610 Bürgerbüro
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.000,00 -90.000,00

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -90.000,00 -90.000,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -90.000,00 -90.000,00

11 Personalaufwendungen 139.130,00 85.465,00

12 Versorgungsaufwendungen 7.300,00 4.600,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.815,00 96.020,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 400,00 500,00

6010102 Büromaterial EDV 400,00 500,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 100,00 100,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 55.000,00 60.000,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500,00 500,00

6710002 Leasing EDV Hardware 1.865,00 250,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 30.000,00 28.000,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 300,00 300,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 550,00 500,00

6820000 Porto und Versandkosten 1.250,00 1.500,00

6832000 Telefonkosten 250,00 250,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 4.000,00 3.400,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 200,00 220,00

14 Abschreibungen 2.711,65 2.878,81

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 1.211,65 378,81

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.500,00 2.500,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 243.956,65 188.963,81

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 153.956,65 98.963,81

24 Ordentliche Erträge -90.000,00 -90.000,00

24A Ordentliche Aufwendungen 243.956,65 188.963,81

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 153.956,65 98.963,81

25 Außerordentliche Erträge -25,00 -25,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -25,00 -25,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -25,00 -25,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 153.931,65 98.938,81
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Teilfinanzhaushalt Amt B610 Bürgerbüro
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.500 -2.500 -8.500 -4.000

Summe -1.500 -2.500 -8.500 -4.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -2.500 -8.500 -4.000
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Produkt 122.03 Bürgerservice 
 
Produktbereich 
 

02 Sicherheit und Ordnung 

Produktgruppe 
 

122 Ordnungsangelegenheiten 

Produkt 
 

122.03 Bürgerservice 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II 

Fachbereich II.6 Standesamt / Bürgerbüro 
    

Verantwortliche Person Frank Ruhland 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Debora Tajik 
    

Kurzbeschreibung Einwohnermeldewesen: 
Registrierung der Einwohnerdaten der Stadt Homberg (Efze), Ausstellung von Meldebescheini-
gungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Wehrerfassung, sonstige Leistungen nach dem 
Meldegesetz und Verfolgung von Verstößen gegen das Meldegesetz 
Ausweis- und Passwesen: 
Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, 
Information der Ausweisinhaber über den Ablauf des Ausweispapieres, Ausstellung von Passun-
bedenklichkeitsbescheinigungen, Verfolgung von Verstößen gegen das Pass- und Personalausweis-
gesetz, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen 
Sonstiges: 
Verwaltung von Fundsachen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Annahme von 
Führerscheinanträgen, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften, Beantragung von 
Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Änderung von Kfz-Scheinen und            
-Briefen, Ausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Infomaterialien und Broschüren, 
Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Rundfunkgebührenbefreiungen, 
Wohngeldanträge, allgemeine Bürgerinformation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

Allgemeine Ziele Öffnungszeitenangebot soll den allgemeinen Bedürfnissen entsprechen, umfassendes Angebot an  
Verwaltungsdienstleistungen  

    

Zielgruppe Bewohnerinnen und Bewohner Hombergs, Privatpersonen, Firmen, Behörden, Rechtsanwälte, 
Notare, Gerichte, Polizei und andere öffentliche Bereiche  

    

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Fischereigesetz und weitere  
Spezialgesetze  

    

Kostenstellen informativ: 

 
201020 Bürgerbüro 
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Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -240,00 -180,00

5090004 Legatsgebühren -240,00 -180,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -181.794,00 -174.390,00

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -97.600,00 -95.600,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -84.194,00 -78.790,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -1.692,60 -1.440,00

5410200 Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen -1.269,00 -1.020,00

5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes -423,60 -420,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -45,00 -40,00

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -45,00 -40,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -183.771,60 -176.050,00

11 Personalaufwendungen 39.700,00 37.309,00

12 Versorgungsaufwendungen 2.000,00 5.550,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.449,00 52.632,50

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 30,00 30,00

6010102 Büromaterial EDV 50,00 50,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 100,00 100,00

6063003 Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung 1.400,00 1.400,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 50,00 50,00

6101005 Grabkosten 30.200,00 26.705,00

6161002 Instandhaltung Kriegsgräber 409,00 410,00

6163003 Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung 7.400,00 7.350,00

6173000 Fremdreinigung 150,00 150,00

6710000 Leasing 2.700,00

6710001 Leasingraten Rasentraktor 5.400,00 7.700,00

6710002 Leasing EDV Hardware 280,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 1.700,00 850,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 30,00 30,00

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 10.000,00 6.500,00

6820000 Porto und Versandkosten 250,00 250,00

6832000 Telefonkosten 100,00 100,00

6850099 Reisekosten 100,00 307,50

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.000,00 500,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 50,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 100,00 100,00

14 Abschreibungen 20.108,00 18.558,38

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 310,34 310,35

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 2.920,44 1.804,17

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 14.712,71 14.712,68

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 513,33 280,00

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 593,87 593,87

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 57,31 57,31

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.000,00 800,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 123.257,00 114.049,88

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -60.514,60 -62.000,12

24 Ordentliche Erträge -183.771,60 -176.050,00

24A Ordentliche Aufwendungen 123.257,00 114.049,88

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -60.514,60 -62.000,12

25 Außerordentliche Erträge -50,00 -50,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -50,00 -50,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -50,00 -50,00
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Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -60.564,60 -62.050,12
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Teilfinanzhaushalt Amt B620 Friedhöfe
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.750 -6.750 -6.750

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.000 -5.800 -69.800 -6.800

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -100 -100 -100

Summe -7.750 -5.900 -76.650 -13.650

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.750 -5.900 -76.650 -13.650
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Investitionen Amt B620 Friedhöfe
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Digitalisierung aller Fiedhöfe -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

Errichtung einer 4. Stele Gemeinschaftsurnengrabfe -6.750,00

Stühle für die Friedhofshallen Ober-u. Niederhülsa -5.000,00
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Produkt 553.01 Friedhöfe 
 
Produktbereich 
 

13 Natur- und Landschaftspflege 

Produktgruppe 
 

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 

Produkt 
 

553.01 Friedhöfe 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.6 Standesamt / Bürgerbüro 
    

Verantwortliche Person Frank Ruhland 
 Weitere verantwortliche Person: 

 
Deborah Tajik 
Andrea Vogtmann 

    

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Zuweisen von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungskosten und der Grab-
nutzungsgebühren, Führen eines Grabkatasters  

    

Allgemeine Ziele Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Gewährung eines 
angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener, Überwachung der Einhaltung der Satzungs-
vorschriften  

    

Zielgruppe Allgemeinheit 
    

Auftragsgrundlage Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührenordnung und weitere Spezialgesetze 
    

Kostenstellen informativ: 
 203010 Friedhofsverwaltung 
 203011 Friedhöfe Kernstadt 
 203012 Friedhof Allmuthshausen/Steindorf 
 203013 Friedhof Caßdorf 
 203014 Friedhof Dickershausen 
 203015 Friedhof Holzhausen 
 203016 Friedhof Hombergshausen 
 203017 Friedhöfe Hülsa 
 203018 Friedhof Lützelwig 
 203019 Friedhof Mardorf 
 203020 Friedhof Mörshausen 
 203021 Friedhof Mühlhausen 
 203022 Friedhof Roppershain 
 203023 Friedhof Sondheim 
 203024 Friedhof Waßmuthshausen 
 203025 Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle) 
 203026 Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle) 
 203027 Friedhof Relbehausen (ohne Friedhofshalle) 
 203028 Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle) 
 203029 Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle) 
 203030 Friedhof Rückersfeld (ohne Friedhofshalle) 
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Budget II.7 
Kinder / Jugend / 

Soziales / Integration 

- Abteilung II - 

Darin enthalten sind die Teilhaushalte: 
- B700  Kindertagesstätten 
- B710  Jugendarbeit 
- B720  Soziale Stadt/Gemeinwesenarbeit 
- B730  Bücherei 
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Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -80.330,00 -80.450,00

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -330,00 -350,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -80.000,00 -80.100,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -127.000,00 -128.900,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -127.000,00 -128.900,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -1.360.700,00 -1.199.000,00

5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes -200.000,00

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -644.000,00 -392.000,00

5421001 Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung -417.000,00 -377.000,00

5422001 Kreiszuschuss Integration -299.200,00 -211.600,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -500,00 -18.400,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -91.860,37 -54.261,15

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -6.070,38 -6.070,37

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -85.026,14 -47.389,81

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -763,85 -800,97

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -1.659.890,37 -1.462.611,15

11 Personalaufwendungen 3.282.295,00 3.031.730,00

12 Versorgungsaufwendungen 171.600,00 161.800,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.010,00 147.635,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.960,00 1.910,00

6010102 Büromaterial EDV 1.540,00 1.175,00

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 15.850,00 11.550,00

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 200,00 60,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 650,00 650,00

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300,00 180,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 82.200,00 82.150,00

6710002 Leasing EDV Hardware 2.900,00 1.820,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 12.000,00 12.200,00

6730007 GEZ-Gebühren 375,00 375,00

6771001 Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen 8.350,00 2.900,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 75,00 75,00

6820000 Porto und Versandkosten 1.520,00 1.320,00

6832000 Telefonkosten 5.285,00 4.570,00

6850099 Reisekosten 3.800,00 3.125,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 22.000,00 22.600,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 1.005,00 975,00

14 Abschreibungen 246.005,48 145.258,85

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 193.407,15 106.793,98

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 32.411,53 25.880,63

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 886,80 884,24

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 19.300,00 11.700,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 1.373.000,00 1.075.300,00

7122002 Kostenausgleich nach § 28 HKJGB 130.000,00 110.000,00

7122004 Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal 12.000,00 14.300,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.000,00 1.000,00

7128005 Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche 1.230.000,00 950.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 5.232.910,48 4.561.723,85

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.573.020,11 3.099.112,70

24 Ordentliche Erträge -1.659.890,37 -1.462.611,15

24A Ordentliche Aufwendungen 5.232.910,48 4.561.723,85

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 3.573.020,11 3.099.112,70
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Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

25 Außerordentliche Erträge -75,00 -75,00

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -75,00 -75,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -75,00 -75,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 216.324,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 216.324,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 3.789.269,11 3.099.037,70
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Teilfinanzhaushalt Amt B700 Kindertagesstätten
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-23.500 -11.700 -93.100 -35.200

Summe -23.500 -11.700 -93.100 -35.200

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.500 -11.700 -93.100 -35.200
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Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Transportwagen U3-Kinder -4.200,00
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Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

365 Tageseinrichtungen für Kinder 

Produkt 
 

365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration 
    

Verantwortliche Person Klaus Herz 
 Weitere verantwortliche Personen: 
 Nicole Eichler 
 Kita Leiter-/innen: 
 Ruth Schmidt, Sebastian Raßlow, Elke Wecke, Birgit Groth, Kathrin Heike Freund, Ulrike Wittenberg 
    

Kurzbeschreibung Familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im 
Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen wie Regel-Ganztags-
kindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergartengruppen, altersübergreifende Gruppen, 
integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung. 
Kooperation mit Eltern, Schulen und Fachdiensten 
Verwaltungsleistungen wie Planung und Koordinierung des Platzbedarfs, Abrechnung von 
Elterngebühren, Personalbedarfsberechnung und Förderung der Einrichtungen freier Träger 

 
 
 
 

 
    

Allgemeine Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit 
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern 
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz im Alter von 1 bis 6 Jahren 

 
 

 
    

Zielgruppe Eltern und Kinder der Stadt Homberg (Efze) 
    

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen und Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge und 
Vereinbarungen mit den freien Trägern  

    

Kennzahlen Ist 2019 Soll 2020 Soll 2021 
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren 275 275 275 
     davon durchschnittlich belegte Plätze 240 250  
Anzahl der städtischen Plätze von 1 - 3 Jahren 65 65 65 
     davon durchschnittlich belegte Plätze 65 65 65 
Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 1 - 6 Jahre    
-    bei 100 % Belegung 1.124,06 1.167,87 1.335,59 
-    bei tatsächlich durchschn. Belegung v.89,70% bzw.92,64% 1.253,05 1.260,55  
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten    
     pro Platz und Monat städtische Kindergärten 813,15 873,60  

Kostenstellen informativ: 
 105020 Kindergartenverwaltung 
 105021 Kindergarten Osterbach 
 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld 
 105023 Kindergarten Wernswig 
 105024 Kindergarten Holzhausen 
 105025 Kindergarten Hülsa 
 105026 Kindergärten Kirchen 
 105027 Kindergärten Arbeiterwohlfahrt 
 105028 Kindergarten „Scheune Landesfeind“ 
 105029 Waldkindergarten „Am Burgberg“ 

 

Seite 202



Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -650,00 -650,00

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -450,00 -450,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -200,00 -200,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.000,00 -4.000,00

5490001 Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten -4.000,00 -4.000,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -38.100,00 -36.100,00

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -38.000,00 -36.000,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -100,00 -100,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -42.750,00 -40.750,00

11 Personalaufwendungen 186.900,00 218.400,00

12 Versorgungsaufwendungen 9.800,00 11.700,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.335,00 19.155,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 150,00 150,00

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.500,00 1.500,00

6055000 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00

6063001 Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum 400,00 400,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 900,00 900,00

6101002 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 6.500,00 6.500,00

6101003 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 2.500,00 2.500,00

6163002 Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum 400,00 400,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.500,00 3.500,00

6710002 Leasing EDV Hardware 1.110,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 200,00 200,00

6820000 Porto und Versandkosten 100,00 100,00

6832000 Telefonkosten 1.050,00

6850099 Reisekosten 375,00 375,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 550,00 550,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 100,00 80,00

14 Abschreibungen 400,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 400,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 6.150,00 6.150,00

7124001 Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring 5.000,00 5.000,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 250,00 250,00

7128001 Förderungsbetrag Jugendclubs 900,00 900,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 224.585,00 255.405,00

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 181.835,00 214.655,00

24 Ordentliche Erträge -42.750,00 -40.750,00

24A Ordentliche Aufwendungen 224.585,00 255.405,00

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 181.835,00 214.655,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 181.835,00 214.655,00
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Teilfinanzhaushalt Amt B710 Jugendarbeit
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-400 -1.600 -400

Summe -400 -1.600 -400

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400 -1.600 -400
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Produkt 366.01 Jugendarbeit 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 

Produkt 
 

366.01 Jugendarbeit 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration 
    

Verantwortliche Person Klaus Herz 
 Weitere verantwortliche Person: 
 Jan Schmitt 
  
    

Kurzbeschreibung Die Jugendpflege der Kreisstadt Homberg (Efze) ist präventive und bedürfnisorientierte, für die 
Emanzipation von jungen Menschen arbeitende, als öffentliche Erziehungsinstanz verankerte 
Jugendförderung auf lokaler Ebene. Dabei ergänzen sich Vereine, freie Träger und die Stadtjugend-
pflege. 

 

 
    

Allgemeine Ziele Prävention insbesondere von Sucht und Gewalt, Integration, Förderung, Beratung und Hilfe bei der 
Orientierung junger Menschen, damit diese lernen, eigene Lebensentwürfe zu planen und 
umzusetzen, alternative und kreative Freizeitgestaltung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und 
Geselligkeit, Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 
gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Ermittlung von sozialen und 
personellen Kompetenzen, Förderung und Erziehung in Elternhaus, Schule und beruflicher Aus-
bildung, Erlernen von demokratischen Verhaltensweisen und gesellschaftlicher Mitverantwortung 

 
 
 
 

 
    

Zielgruppe Kinder ab sieben Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene 
    

Auftragsgrundlage SGB VIII (KJHG), § 11 KJHG, § 69 (5) KJHG, § 19 (1) HGO, Rahmenkonzeption für die Kinder- und 
Jugendarbeit im Schwalm-Eder-Kreis, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Schalm-Eder-
Kreis  

    

Kostenstellen informativ: 
 105010 Allgemeine Kostenstelle Jugendarbeit 
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Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -39.280,00 -33.210,00

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -38.700,00 -32.750,00

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -580,00 -460,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -4.075,51 -4.075,51

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -4.075,51 -4.075,51

09 Sonstige ordentliche Erträge -225,00 -225,00

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -225,00 -225,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -43.580,51 -37.510,51

11 Personalaufwendungen 127.300,00 119.060,00

12 Versorgungsaufwendungen 20.100,00 18.750,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.975,00 67.680,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100,00 150,00

6011009 Sachausgaben Projekte 1.200,00 1.200,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 400,00 500,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 300,00 300,00

6179009 Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit 1.000,00 1.000,00

6710002 Leasing EDV Hardware 465,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 60,00 60,00

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 60,00

6820000 Porto und Versandkosten 50,00 50,00

6832000 Telefonkosten 780,00 1.010,00

6850099 Reisekosten 600,00 600,00

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 250,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 600,00 600,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 5.110,00 4.410,00

6930000 Aufw. für Sozialeinrichtungen 59.000,00 57.800,00

14 Abschreibungen 9.996,75 10.035,68

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 9.496,75 9.535,68

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 500,00 500,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 3.000,00 3.000,00

7128009 Zuschuss Bürgerbus 3.000,00 3.000,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 230.371,75 218.525,68

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 186.791,24 181.015,17

24 Ordentliche Erträge -43.580,51 -37.510,51

24A Ordentliche Aufwendungen 230.371,75 218.525,68

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 186.791,24 181.015,17

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 186.791,24 181.015,17
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Teilfinanzhaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-500 -500 -2.500 -1.000

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -750 -750 -750

Summe -500 -1.250 -3.250 -1.750

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -1.250 -3.250 -1.750
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Produkt 351.02 Soziales und Integration 
 
Produktbereich 
 

05 Soziale Leistungen 

Produktgruppe 
 

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

Produkt 
 

351.02 Soziales und Integration 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration 
    

Verantwortliche Person Klaus Herz 
 Weitere verantwortliche Personen: 
  
    

Kurzbeschreibung Integrationsarbeit für Aus- und Übersiedler im Fördergebiet, verschiedene Räumlichkeiten für 
einmalige oder regelmäßige kulturelle Veranstaltungen/Aktionen, Beratungsangebote im sozialen 
Bereich, Vereinsnutzung, Projektleitung, Treffpunkt zur nachbarschaftlichen Begegnung der 
Stadtteilbewohner, Schulungsangebote und Seminare. 
Eigene Aktionen/Veranstaltungen: 
Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen, Bürgerver-
sammlungen, Beratungsangebote. 
Kulturförderung: 
Förderung kultureller Angebote sogenannter "Externer", Initiierung eigener Kulturprogramme 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Allgemeine Ziele Integrationsarbeit gemäß Förderprogramm im Rahmen des IHK, Nutzung durch Institutionen aus 
dem sozialen Sektor (vorrangig Integrationsbemühungen), Hilfestellung für "Neu"-Bürger der Stadt 
Homberg (Efze), kulturelles und soziales Bemühen zur Steigerung der Lebensqualität der Stadtteil-
bewohner, kommunalpolitische Partizipation der Stadtteilbewohner 

 
 
 
    

Zielgruppe Vorrangig Stadtteilbewohner, auch andere kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner/innen  
der Stadt Homberg (Efze), kulturbetreibende Vereine und Verbände.  

    

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch/Förderprogramm Soziale Stadt, Satzung des Stadtentwicklungsvereins Homberg 
(Efze) e. V., Vertrag StEV/Stadt Homberg (Efze), Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, 
Integriertes Handlungskonzept (IHK) 

 
 
    

Kostenstellen informativ: 
 103030 Kultur- und Begegnungszentrum Alte Sparkasse 

 
103040 Gemeinwesenarbeit 
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Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000,00 -2.000,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -2.000,00 -2.000,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500,00 -33.250,00

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -32.750,00

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -500,00 -500,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -8.000,00 -7.000,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -8.000,00 -7.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -5.484,20 -5.484,20

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -5.150,87 -5.150,86

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -333,33 -333,34

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -15.984,20 -47.734,20

11 Personalaufwendungen 22.700,00 54.600,00

12 Versorgungsaufwendungen 1.200,00 3.000,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.695,00 16.315,00

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.600,00 1.200,00

6010102 Büromaterial EDV 250,00 500,00

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 16.000,00 8.000,00

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 200,00 60,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 100,00 100,00

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 100,00 100,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 800,00 800,00

6710002 Leasing EDV Hardware 295,00 625,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 4.000,00 3.600,00

6820000 Porto und Versandkosten 30,00 30,00

6832000 Telefonkosten 750,00 750,00

6850099 Reisekosten 120,00 100,00

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 80,00 80,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 200,00 200,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 100,00 100,00

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 70,00 70,00

14 Abschreibungen 5.712,09 9.185,95

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 1.004,36 4.021,45

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 4.556,81 4.556,80

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 150,92 607,70

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 54.307,09 83.100,95

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 38.322,89 35.366,75

24 Ordentliche Erträge -15.984,20 -47.734,20

24A Ordentliche Aufwendungen 54.307,09 83.100,95

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 38.322,89 35.366,75

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 38.322,89 35.366,75
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Teilfinanzhaushalt Amt B730 Bücherei
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-5.000 -5.000 -5.000

Summe -5.000 -5.000 -5.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -5.000
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Investitionen Amt B730 Bücherei
Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Finanzplan
2022

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

RFID System Bücherei -5.000,00
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Produkt 272.01 Bücherei 
 
Produktbereich 
 

04 Kultur- und Wissenschaft 

Produktgruppe 
 

272 Bücherei 

Produkt 
 

272.01 Bücherei 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Abteilung II  

Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration 
    

Verantwortliche Person Klaus Herz 
 Weitere verantwortliche Person: 
  
    

Kurzbeschreibung Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes, Weitergabe von Informationen an die 
Benutzer, Vermittlung von weiterführenden Informationsstellen, Durchführung von Veranstaltungen 
(Lesungen) zwecks Attraktivitätssteigerung und Leseförderung. Medien und Information, Bestands-
pflege, Benutzungsdienst, Ausleihe, Beratung, Vermittlung, Beantragung und Abwicklung von 
Zuschüssen. 

 
 
 
 
    

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und  
Medienangebots  

    

Zielgruppe 
 
alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen 
und Vereine im Einzugsbereich   

    

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Schwalm-Eder-Kreis 
    

Kostenstellen informativ: 

 
104030 Bücherei 
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Geschäftsführende Gremien 

- Abteilung I - 

Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Bürgermeister 
- Vorzimmer Bürgermeister 
- Stadtverordnete 
- Magistrat 
- Ortsbeiräte 
- Büro für Senioren 
- Kirchen
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Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.397,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -1.397,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -100,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -100,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -419,64

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -192,84

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -226,80

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -1.916,64

11 Personalaufwendungen 203.058,93

12 Versorgungsaufwendungen 199.939,79

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.334,00

6055000 Treibstoffe 1.026,20

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 5.939,82

6131003 Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung 1.080,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 138,79

6166000 Wartungskosten 37,73

6710000 Leasing 3.945,20

6710002 Leasing EDV Hardware 100,68

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 3.693,86

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 425,00

6780000 Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit 38.764,85

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 461,99

6820000 Porto und Versandkosten 60,64

6832000 Telefonkosten 332,85

6850099 Reisekosten 3.134,48

6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 9.344,82

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 3.814,37

6869001 Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo 4.944,48

6869002 Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit 6.601,54

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 3.269,60

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.866,16

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.251,66

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 99,28

14 Abschreibungen 1.207,06

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.207,06

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 6.555,86

7104000 Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver 5.903,86

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 652,00

17 Transferaufwendungen 3.314,19

7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien 3.314,19

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 235,00

7030000 Kfz-Steuer 235,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 504.644,83

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 502.728,19

21 Finanzerträge -0,37

5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. -0,37

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -0,37

24 Ordentliche Erträge -1.917,01

24A Ordentliche Aufwendungen 504.644,83

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 502.727,82

26 Außerordentliche Aufwendungen 113,05
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Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

7970000 periodenfremde Aufwendungen 113,05

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 113,05

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 502.840,87
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Teilfinanzhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-467 -50 -50

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.870 -41.290 -41.290

Summe -5.337 -41.340 -41.340

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.337 -41.340 -41.340
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Zentrale Dienste 

- Abteilung I - 

Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Zentrale Dienste inkl. Personalwesen und Poststelle 
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Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -916,47

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -892,47

5090000 sonstige Umsatzerlöse -24,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -279,66

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -279,66

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -37.218,45

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -37.218,45

09 Sonstige ordentliche Erträge -453,60

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -226,80

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -226,80

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -38.868,18

11 Personalaufwendungen 327.084,57

12 Versorgungsaufwendungen 439.870,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.087,18

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 4.152,45

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 180,64

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.623,16

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 27,70

6166000 Wartungskosten 2.489,44

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 50,00

6710000 Leasing 724,00

6710002 Leasing EDV Hardware 2.309,04

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 11.021,09

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 480,41

6730011 Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK 37.739,27

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 22.243,39

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 7.825,44

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 3.651,79

6820000 Porto und Versandkosten 10.566,58

6832000 Telefonkosten 3.389,76

6840000 amtliche Bekanntmachungen 5.200,00

6850099 Reisekosten 318,43

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 26.019,76

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 255,63

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.388,51

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.629,58

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 11.212,02

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 22.589,09

14 Abschreibungen 67.318,53

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 63.680,17

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 407,00

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 81,25

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 1.794,11

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 94,07

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.261,93

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -78,00

7030000 Kfz-Steuer -78,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 1.011.282,28

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 972.414,10

24 Ordentliche Erträge -38.868,18

24A Ordentliche Aufwendungen 1.011.282,28
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Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 972.414,10

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 972.414,10
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Teilfinanzhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

6.649

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-621.870 -621.870

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-818 -40.720 -40.720

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.355 -24.950 -24.950

Summe -5.173 -687.540 -687.540

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.476 -687.540 -687.540
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Finanzwirtschaft 
 

- Abteilung I - 
 
 
 
 

 
Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 
- Allgemeine Finanzwirtschaft 
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Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml -13.222.107,21

5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -6.635.069,80

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -958.301,26

5551000 Grundsteuer A -152.933,83

5552000 Grundsteuer B -1.943.441,71

5553000 Gewerbesteuer -3.330.194,43

5559120 Spielapparatesteuer -74.315,71

5559200 Hundesteuer -57.247,75

5559900 Sonstige  Steuern -70.602,72

06 Erträge aus Transferleistungen -433.870,20

5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -433.870,20

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -8.884.274,83

5401010 Schlüsselzuweisungen -8.466.385,00

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -152.250,00

5430100 Schuldendiensthilfen vom Land -265.639,83

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -322.494,22

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -30.194,55

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -292.299,67

09 Sonstige ordentliche Erträge -370.145,56

5309100 Konzessionsabgaben -370.145,56

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -23.232.892,02

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 119,57

7130100 Schuldendiensthilfen an das Land 119,57

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 10.369.326,70

7354100 Kreisumlage 6.390.348,74

7354200 Schulumlage 3.468.445,86

7380100 Gewerbesteuerumlage 510.532,10

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 10.369.446,27

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -12.863.445,75

21 Finanzerträge -50.307,19

5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. -105,22

5710100 Bankzinsen -62,50

5710102 Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23 -2.043,58

5712000 Zinsen von Sparkassen -34,33

5712001 Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc. -3.120,47

5761000 Säumniszuschläge -21.425,73

5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. -23.336,91

5762002 Auslagen Vollstreckung -3,45

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. 139,00

5763200 Stundungszinsen -314,00

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.640.760,88

7710000 Bankzinsen 581.001,85

7710001 Zinsen KfW 244.452,87

7710002 Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt 446.317,13

7710005 Zinsen -Helaba, WI-Bank- 45.701,69

7710008 Zinsen "Ärztehaus" 6.735,24

7710009 Zinsen Schutzschirm 272.411,94

7710010 Zinsen Pfarrstraße 20 + 23 3.517,36

7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 28.832,80

7730100 Sonderbeiträge Fondsdarlehen 4.500,00

7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung 7.290,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 1.590.453,69
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Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

24 Ordentliche Erträge -23.283.199,21

24A Ordentliche Aufwendungen 12.010.207,15

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -11.272.992,06

25 Außerordentliche Erträge -76.763,65

5989000 sonstige periodenfremde Erträge -394,30

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -76.369,35

26 Außerordentliche Aufwendungen 113.567,36

7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen 113.567,36

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 36.803,71

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -11.236.188,35
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Teilfinanzhaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

84.568 282.750

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens

23.147

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich
vergleichbaren Vorgängen
Summe

3.919.050

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -164.694 -164.694 -164.694

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergl. Vorgängen

-2.103.482 -21.681.884 -21.681.884

Summe -2.268.176 -21.846.578 -21.846.578

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 84.568 1.956.771 -21.846.578 -21.846.578

Seite 224



 
 
 
 
 

Finanzverwaltung 
 

- Abteilung I - 
 
 
 
 

 
Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Steueramt 
- Kämmerei 
- Kasse 
- EDV/Kommunikationstechnik 
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Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.990,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -4.990,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -254,84

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -254,84

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -176.096,10

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -94.038,71

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. -64.493,82

5484001 Kostenerstattungen GEZ -11.563,25

5484099 Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA -6.000,32

09 Sonstige ordentliche Erträge -661,71

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -3,99

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -430,92

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -226,80

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -182.002,65

11 Personalaufwendungen 528.764,71

12 Versorgungsaufwendungen 96.872,94

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.688,11

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 289,78

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 154,73

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 6.010,00

6166000 Wartungskosten 1.520,83

6710002 Leasing EDV Hardware 707,48

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 75.510,91

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 275,78

6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 7.979,23

6750001 Rücklastschriftgebühr 165,87

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 514,50

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 4.112,62

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 504,30

6820000 Porto und Versandkosten 10.770,70

6832000 Telefonkosten 798,36

6850099 Reisekosten 320,24

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 3.304,46

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 748,32

14 Abschreibungen 1.323,25

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 257,27

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.065,98

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 26.112,59

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 26.112,59

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 766.761,60

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 584.758,95

21 Finanzerträge -41.310,38

5710100 Bankzinsen -14,03

5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. -56,00

5762001 Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl. -29.473,31

5762002 Auslagen Vollstreckung -11.636,41

5790900 Rückläufer Bankabrufe -130,63

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -41.310,38

24 Ordentliche Erträge -223.313,03

24A Ordentliche Aufwendungen 766.761,60

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 543.448,57
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Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

25 Außerordentliche Erträge -5.743,61

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -5.703,33

5991000 Ausbuchung Kleinbeträge -40,28

26 Außerordentliche Aufwendungen 17.424,50

7970000 periodenfremde Aufwendungen 17.424,50

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 11.680,89

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 555.129,46
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Teilfinanzhaushalt Amt 260 Finanzverwaltung
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-762 -10.550 -10.550

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.482 -24.475 -24.475

Summe -3.244 -35.025 -35.025

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.244 -35.025 -35.025
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Teilergebnishaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

11 Personalaufwendungen 68.963,56

12 Versorgungsaufwendungen 3.811,23

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 438,91

6832000 Telefonkosten 12,00

6850099 Reisekosten 241,90

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 175,44

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 9,57

14 Abschreibungen 17.808,28

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 7.558,02

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 10.250,26

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 91.021,98

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 91.021,98

24A Ordentliche Aufwendungen 91.021,98

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 91.021,98

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 91.021,98
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Teilfinanzhaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-365.700 -365.700

Summe -365.700 -365.700

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -365.700 -365.700
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Teilergebnishaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -360,00

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -360,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -360,00

11 Personalaufwendungen 1,22

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.456,39

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 271,83

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 414,32

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 30.157,39

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 2.499,95

6820000 Porto und Versandkosten 3,50

6832000 Telefonkosten 999,74

6850099 Reisekosten 139,66

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 970,00

14 Abschreibungen 2.693,18

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 702,31

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.990,87

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 38.150,79

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 37.790,79

24 Ordentliche Erträge -360,00

24A Ordentliche Aufwendungen 38.150,79

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 37.790,79

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 37.790,79
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Teilfinanzhaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-2.052 -1.000 -1.000

Summe -2.052 -1.000 -1.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.052 -1.000 -1.000
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Stadtwald 

- Abteilung I - 
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Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -186.978,50

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -2.857,29

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -6.126,13

5005001 Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.- -9.796,59

5090003 sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf -168.198,49

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -11.988,00

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -11.988,00

09 Sonstige ordentliche Erträge -33,96

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -33,96

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -199.000,46

11 Personalaufwendungen 15.706,37

12 Versorgungsaufwendungen 3.635,86

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.320,84

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 18.774,96

6101001 Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) 47.515,12

6101003 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 1.484,23

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 133,23

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 139,07

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 99,09

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 175,14

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 83.855,44

7171000 sonstige Erstattungen an das Land 83.855,44

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 171.518,51

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -27.481,95

24 Ordentliche Erträge -199.000,46

24A Ordentliche Aufwendungen 171.518,51

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -27.481,95

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -27.481,95
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Teilfinanzhaushalt Amt 270 Stadtwald
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

1.375

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-4.300 -4.300

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -79 -465 -465

Summe -79 -4.765 -4.765

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.296 -4.765 -4.765
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- Abteilung II - 
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Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -26.351,92

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -25.892,18

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -459,74

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -8.226,87

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -8.226,87

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -4.075,52

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -4.075,52

09 Sonstige ordentliche Erträge -435,30

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -208,50

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -226,80

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -39.089,61

11 Personalaufwendungen 66.477,96

12 Versorgungsaufwendungen 15.258,24

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.624,85

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 25,61

6050001 Müllgebühren 500,40

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 61,26

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 55,41

6832000 Telefonkosten 688,02

6850099 Reisekosten 84,70

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 33,38

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 220,15

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 4.227,87

6930000 Aufw. für Sozialeinrichtungen 55.728,05

14 Abschreibungen 9.886,82

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 9.769,24

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 117,58

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 3.000,00

7128009 Zuschuss Bürgerbus 3.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 352,67

7020000 Grundsteuer 352,67

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 156.600,54

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 117.510,93

24 Ordentliche Erträge -39.089,61

24A Ordentliche Aufwendungen 156.600,54

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 117.510,93

26 Außerordentliche Aufwendungen 3.729,32

7970000 periodenfremde Aufwendungen 3.729,32

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 3.729,32

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 121.240,25
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Teilfinanzhaushalt Amt 180 Soziales und Integration
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-314 -500 -500

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -793 -750 -750

Summe -1.107 -1.250 -1.250

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.107 -1.250 -1.250
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Ordnungsverwaltung 
 

- Abteilung II - 
 
 
 
 

 
Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Öffentliche Ordnung 
- Friedhöfe 
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Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.362,90

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung  Gebäude und Räume -1.362,90

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -135.391,77

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -17.509,97

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -4.587,08

5110005 Parkgebühren -80.770,08

5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -31.905,26

5160000 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen -619,38

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2,46

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -2,46

09 Sonstige ordentliche Erträge -3.232,28

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -2.914,76

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -90,72

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -226,80

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -139.989,41

11 Personalaufwendungen 244.381,65

12 Versorgungsaufwendungen 78.150,73

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.997,47

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 292,11

6052000 Gas -285,49

6055000 Treibstoffe 687,19

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 615,74

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 838,63

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 65,45

6166000 Wartungskosten 766,60

6166004 Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät 1.118,90

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 372,00

6701001 Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen 6.831,08

6710000 Leasing 1.945,20

6710002 Leasing EDV Hardware 1.143,48

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 4.727,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 418,73

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 1.581,04

6820000 Porto und Versandkosten 2.834,60

6832000 Telefonkosten 688,22

6850099 Reisekosten 83,45

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 2.572,41

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.344,54

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 356,59

14 Abschreibungen 12.635,27

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 6.772,79

6641000 Abschr. auf andere Anlagen 37,14

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 5.362,89

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 462,45

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 4.090,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 4.090,00

17 Transferaufwendungen 902,00

7299000 Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte 902,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 98,00

7030000 Kfz-Steuer 98,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 369.255,12
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Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 229.265,71

24 Ordentliche Erträge -139.989,41

24A Ordentliche Aufwendungen 369.255,12

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 229.265,71

26 Außerordentliche Aufwendungen 372,00

7970000 periodenfremde Aufwendungen 372,00

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 372,00

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 229.637,71
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Teilfinanzhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.000 -10.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-4.839 -193.000 -193.000

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.307 -12.815 -12.815

Summe -7.146 -215.815 -215.815

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.146 -215.815 -215.815
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Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -180,00

5090004 Legatsgebühren -180,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -168.583,72

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -91.844,49

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -76.739,23

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -1.692,60

5410200 Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen -1.269,00

5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes -423,60

09 Sonstige ordentliche Erträge -45,36

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -45,36

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -170.501,68

11 Personalaufwendungen 39.731,79

12 Versorgungsaufwendungen 5.406,64

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.312,60

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 6.785,83

6051000 Strom 3.130,04

6052000 Gas 122,80

6054000 Heizöl 4.441,43

6056000 Wasser 3.820,87

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 6.805,76

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 141,54

6063003 Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung 714,69

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 128,14

6081000 Reinigungsmaterial 20,56

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 49,62

6101005 Grabkosten 14.190,03

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 13.957,20

6161002 Instandhaltung Kriegsgräber 409,00

6161004 Wegebau, Baumfällungen u. a. 62.959,45

6163003 Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung 4.576,09

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 387,76

6166000 Wartungskosten 17,85

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 12.570,80

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 95,20

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 846,00

6730001 Gebühren (verschiedene) 5,11

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 11,09

6820000 Porto und Versandkosten 68,89

6832000 Telefonkosten 49,66

6850099 Reisekosten 1,40

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 1.530,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.383,12

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 92,67

14 Abschreibungen 20.358,89

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 310,34

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 2.920,45

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 14.712,70

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 280,00

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 623,98

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 210,30

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.301,12

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 204.809,92
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Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 34.308,24

24 Ordentliche Erträge -170.501,68

24A Ordentliche Aufwendungen 204.809,92

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 34.308,24

25 Außerordentliche Erträge -27,74

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -27,74

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -27,74

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 34.280,50
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Teilfinanzhaushalt Amt 310 Friedhöfe
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-8.000 -27.375 -27.375

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.500 -5.500

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.398 -96.000 -96.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.412 -117.420 -117.420

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -86 -1.620 -1.620

Summe -14.896 -247.915 -247.915

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.896 -247.915 -247.915
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Bürgerbüro 
 

- Abteilung II - 
 
 
 
 

 
Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Bürgerbüro 
- Brand- und Katastrophenschutz 
- Wahlen und Statistiken 
- Bücherei 
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Teilergebnishaushalt Amt 291 Bürgerservice
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -92.181,46

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -92.181,46

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -92.181,46

11 Personalaufwendungen 93.169,15

12 Versorgungsaufwendungen 4.748,89

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.200,37

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 327,67

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 136,98

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 57.496,58

6166000 Wartungskosten 236,94

6710002 Leasing EDV Hardware 214,20

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 27.443,20

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 214,20

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 545,08

6820000 Porto und Versandkosten 156,35

6832000 Telefonkosten 148,90

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 82,05

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 198,22

14 Abschreibungen 1.726,96

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 378,82

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.348,14

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 186.845,37

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 94.663,91

24 Ordentliche Erträge -92.181,46

24A Ordentliche Aufwendungen 186.845,37

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 94.663,91

25 Außerordentliche Erträge 306,00

5989000 sonstige periodenfremde Erträge 306,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 261,96

7970000 periodenfremde Aufwendungen 261,96

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 567,96

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 95.231,87
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Teilfinanzhaushalt Amt 291 Bürgerservice
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-993 -19.300 -19.300

Summe -993 -19.300 -19.300

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -993 -19.300 -19.300
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Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.577,62

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -2.473,66

5090000 sonstige Umsatzerlöse -103,96

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -104.785,81

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -104.785,81

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.357,18

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.357,18

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -21.554,48

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -1.954,48

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -19.600,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -69.091,72

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -68.997,54

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -94,18

09 Sonstige ordentliche Erträge -134,69

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -43,97

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -90,72

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -199.501,50

11 Personalaufwendungen 197.969,98

12 Versorgungsaufwendungen 15.890,13

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423.009,54

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 3.448,34

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 820,33

6050001 Müllgebühren 2.844,20

6051000 Strom 13.143,16

6052000 Gas 28.667,39

6054000 Heizöl 1.687,91

6055000 Treibstoffe 11.197,65

6056000 Wasser 1.590,18

6057000 Abwasser 2.422,19

6057001 Niederschlagswasser 3.999,59

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 11.413,40

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 106,70

6063003 Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung 21.466,40

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 11,50

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 66.108,70

6081000 Reinigungsmaterial 392,75

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 269,68

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 29.550,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 29.989,07

6161004 Wegebau, Baumfällungen u. a. 48,84

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 12.077,34

6163003 Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung 7.756,00

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 42.174,39

6166000 Wartungskosten 155,76

6166001 Wartungskosten (verschiedene) 902,45

6166002 Wartungskosten Funkgeräte 2.079,90

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 1.990,22

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 3.448,59

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 751,60

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 877,77

6179001 Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand- 43.616,68

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.227,30
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Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6710000 Leasing 6.397,56

6710002 Leasing EDV Hardware 532,68

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 69,02

6730000 Gebühren 5.253,86

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 22,16

6730007 GEZ-Gebühren 69,96

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 8.478,27

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 3.532,74

6820000 Porto und Versandkosten 81,78

6832000 Telefonkosten 3.567,76

6850099 Reisekosten 130,85

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 495,70

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 10.615,10

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 5.948,63

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 18.835,71

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 5.369,27

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 25,01

6910001 Beiträge Kreisfeuerwehrverband 1.347,50

14 Abschreibungen 275.211,08

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 1.967,47

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 577,78

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 62.401,96

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 5.013,16

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 44.647,86

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 127.932,81

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 8.129,04

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 24.541,00

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 4.644,39

7124001 Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring 3.258,59

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 209,80

7128008 Zuschuss f. Kammaradschaftskassen 1.176,00

17 Transferaufwendungen 353,50

7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien 353,50

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 929,64

7020000 Grundsteuer 373,64

7030000 Kfz-Steuer 556,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 918.008,26

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 718.506,76

24 Ordentliche Erträge -199.501,50

24A Ordentliche Aufwendungen 918.008,26

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 718.506,76

25 Außerordentliche Erträge 1.137,46

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -100,00

5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -1.499,00

5989000 sonstige periodenfremde Erträge 2.736,46

26 Außerordentliche Aufwendungen 22.981,44

7970000 periodenfremde Aufwendungen 22.981,44

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 24.118,90

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 742.625,66
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Teilfinanzhaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

41.231

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

1.500

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.000 -6.000 -6.000

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -47.272 -27.500 -27.500

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.035.247 -2.329.225 -2.329.225

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)

-134.651 -3.611.055 -3.611.055

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -172 -1.515 -1.515

Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)

-1.218.342 -5.975.295 -5.975.295

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(Verpflichtungsermächtigungen)

-1.175.611 -5.975.295 -5.975.295

Seite 251



Teilergebnishaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.645,92

5481000 Kostenerstattungen vom Land -25.645,92

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -25.645,92

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.257,73

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.401,48

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 6.736,70

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 100,00

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 9.619,55

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 400,00

14 Abschreibungen 2.759,00

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.759,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 21.016,73

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -4.629,19

24 Ordentliche Erträge -25.645,92

24A Ordentliche Aufwendungen 21.016,73

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -4.629,19

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -4.629,19
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Teilfinanzhaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-3.000 -3.000

Summe -3.000 -3.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000
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Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.584,90

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -1.584,90

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -28.244,05

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -27.480,69

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -763,36

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -28.636,00

5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes -21.636,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -7.000,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -5.484,20

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -5.150,87

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -333,33

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -63.949,15

11 Personalaufwendungen 41.514,20

12 Versorgungsaufwendungen 1.984,69

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.415,07

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 1.637,94

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 14.561,65

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 52,23

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 52,36

6166000 Wartungskosten 153,87

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 480,00

6710002 Leasing EDV Hardware 681,12

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 3.545,69

6832000 Telefonkosten 602,27

6850099 Reisekosten 324,86

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 188,28

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 75,23

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 59,57

14 Abschreibungen 9.185,93

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 4.021,44

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 4.556,80

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 607,69

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 75.099,89

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 11.150,74

24 Ordentliche Erträge -63.949,15

24A Ordentliche Aufwendungen 75.099,89

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 11.150,74

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 11.150,74
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Teilfinanzhaushalt Amt 210 Bücherei
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-71.250 -71.250

Summe -71.250 -71.250

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -71.250 -71.250
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Standesamt 

- Abteilung II -
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Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.980,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -1.980,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.929,80

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -27.929,80

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -29.909,80

11 Personalaufwendungen 175.361,28

12 Versorgungsaufwendungen 8.750,25

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.384,92

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 1.255,88

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 395,57

6166000 Wartungskosten 321,03

6710002 Leasing EDV Hardware 879,36

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 9.562,14

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 1.220,00

6820000 Porto und Versandkosten 1,32

6832000 Telefonkosten 198,51

6850099 Reisekosten 4,90

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 3.570,00

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 2.787,48

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 188,73

14 Abschreibungen 69,54

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 69,54

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 1.014,16

7122003 Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung 1.014,16

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 205.580,15

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 175.670,35

24 Ordentliche Erträge -29.909,80

24A Ordentliche Aufwendungen 205.580,15

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 175.670,35

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 175.670,35

Seite 257



Teilfinanzhaushalt Amt 150 Standesamt
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-4.070 -4.070

Summe -4.070 -4.070

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.070 -4.070
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Jugendarbeit 

- Abteilung II - 

Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Jugendzentrum -Davidsweg- 
- Jugendclubs 
- Spielplätze 
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Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -336,60

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -336,60

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.650,00

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -5.650,00

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -38.496,73

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -37.396,73

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -1.100,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -15.085,57

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -15.085,57

09 Sonstige ordentliche Erträge -28,25

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -28,25

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -59.597,15

11 Personalaufwendungen 167.511,91

12 Versorgungsaufwendungen 8.445,97

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.513,28

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 97,67

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.104,88

6050001 Müllgebühren 387,60

6051000 Strom 1.180,66

6052000 Gas 3.614,15

6054000 Heizöl 403,13

6055000 Treibstoffe 559,93

6056000 Wasser 234,37

6057001 Niederschlagswasser 789,43

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 18.362,39

6063001 Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum 337,50

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 551,76

6081000 Reinigungsmaterial 81,90

6101002 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 5.929,24

6101003 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 2.104,47

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.075,95

6163002 Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum 399,99

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.122,06

6166000 Wartungskosten 296,90

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 1.095,47

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 2.841,72

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 6,85

6710002 Leasing EDV Hardware 158,52

6730000 Gebühren 3.096,20

6730007 GEZ-Gebühren 69,96

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 93,36

6820000 Porto und Versandkosten 6,00

6832000 Telefonkosten 970,72

6850099 Reisekosten 2,10

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 80,00

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.760,92

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 615,04

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 82,44

14 Abschreibungen 33.348,74

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 18.697,52

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 9.926,98

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 68,43
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Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.655,81

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 1.435,25

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.345,25

7128001 Förderungsbetrag Jugendclubs 90,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 339,81

7020000 Grundsteuer 0,81

7030000 Kfz-Steuer 339,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 261.594,96

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 201.997,81

24 Ordentliche Erträge -59.597,15

24A Ordentliche Aufwendungen 261.594,96

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 201.997,81

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 201.997,81
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Teilfinanzhaushalt Amt 240 Jugendarbeit
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -326.240 -326.240

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.188.460 -1.188.460

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-45.962 -169.700 -169.700

Summe -45.962 -1.684.400 -1.684.400

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.962 -1.684.400 -1.684.400
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- Abteilung II - 
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Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -55.532,76

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -674,61

5090000 sonstige Umsatzerlöse -54.839,20

5090002 Stromerlöse KBG -18,95

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -126.359,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -126.359,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.476,03

5484099 Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA -16.476,03

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -1.330.069,66

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -474.910,00

5421001 Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung -462.803,00

5422001 Kreiszuschuss Integration -390.686,96

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -1.669,70

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -62.590,21

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -6.070,37

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -55.549,83

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -970,01

09 Sonstige ordentliche Erträge -18.565,35

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -13.559,24

5300101 Erstattung Nebenkosten Kita AWO -5.000,00

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -6,11

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -1.609.593,01

11 Personalaufwendungen 2.827.115,91

12 Versorgungsaufwendungen 141.872,17

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.224,64

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 26,41

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 10.528,32

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 43,93

6050001 Müllgebühren 3.071,40

6051000 Strom 18.858,16

6052000 Gas 13.732,42

6053000 Fernwärme 6.894,12

6054000 Heizöl 3.876,49

6056000 Wasser 2.993,88

6057000 Abwasser 4.635,03

6057001 Niederschlagswasser 2.660,97

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 5.496,60

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.235,47

6081000 Reinigungsmaterial 5.827,95

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.318,86

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 58.349,56

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 8.432,60

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 272,34

6166000 Wartungskosten 548,28

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 2.620,19

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 173,50

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 569,12

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 137,13

6710002 Leasing EDV Hardware 1.239,29

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 2.863,26

6730007 GEZ-Gebühren 349,80

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 5.712,00
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Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6771001 Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen 5.407,91

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 773,06

6832000 Telefonkosten 4.216,91

6850099 Reisekosten 2.273,52

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 12.712,99

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 7.422,39

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 85,09

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 865,69

14 Abschreibungen 162.292,47

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 122.704,39

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 30.042,46

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 845,36

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 8.700,26

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 1.169.391,18

7122002 Kostenausgleich nach § 28 HKJGB 127.994,70

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.000,00

7128005 Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche 1.035.873,16

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.523,32

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 4.497.896,37

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.888.303,36

24 Ordentliche Erträge -1.609.593,01

24A Ordentliche Aufwendungen 4.497.896,37

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 2.888.303,36

25 Außerordentliche Erträge -449,23

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -449,23

26 Außerordentliche Aufwendungen 88.284,61

7970000 periodenfremde Aufwendungen 88.284,61

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 87.835,38

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 2.976.138,74
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Teilfinanzhaushalt Amt 250 Kindergärten
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

320.858

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-10.000 -10.000

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -31.427

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.309.996 -7.307.439 -7.307.439

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-123.155 -215.205 -215.205

Summe -2.464.578 -7.532.644 -7.532.644

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.143.720 -7.532.644 -7.532.644
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Bauliche Planung und Abwicklung 
 

- Abteilung II - 
 
 
 
 

 
Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Bauliche Planung und Abwicklung 
- Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und 

Tourismus 
- Gebäude und Grundstücke 
- Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser und 

Stadthalle) 
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Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30,00

5090000 sonstige Umsatzerlöse -30,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -97,84

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -97,84

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -62.161,00

5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund -36.102,34

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -24.000,00

5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -2.058,66

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -221,38

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -221,38

09 Sonstige ordentliche Erträge -635,04

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -408,24

5392001 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -226,80

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -63.145,26

11 Personalaufwendungen 379.184,81

12 Versorgungsaufwendungen 89.000,82

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.091,74

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 323,03

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 29,39

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 15,00

6069001 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) 60,00

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 31.376,64

6101001 Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) 1.459,68

6166000 Wartungskosten 2.104,50

6710000 Leasing 828,00

6710002 Leasing EDV Hardware 3.560,76

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 4.373,00

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 417,86

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 12.204,25

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 2.356,20

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 6.186,58

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 139,00

6820000 Porto und Versandkosten 136,60

6832000 Telefonkosten 738,11

6850099 Reisekosten 839,55

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 2.062,32

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 4.111,28

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 3.706,20

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 28.706,37

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 357,42

14 Abschreibungen 41.216,93

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 11.670,36

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 29.392,38

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 154,19

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 3.826,46

7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 3.826,46

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 619.320,76

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 556.175,50

21 Finanzerträge -2.546,33

5620000 Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm. -2.546,33

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -2.546,33
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Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

24 Ordentliche Erträge -65.691,59

24A Ordentliche Aufwendungen 619.320,76

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 553.629,17

25 Außerordentliche Erträge -34.712,60

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -34.712,60

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -34.712,60

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 518.916,57
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Teilfinanzhaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

57.200

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe

74.135

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-960.500 -960.500

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -19.765 -794.900 -794.900

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-109.700 -109.700

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -165.496 -631.120 -631.120

Summe -185.261 -2.496.220 -2.496.220

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.926 -2.496.220 -2.496.220
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Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.329,92

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -487,39

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -1.242,56

5090000 sonstige Umsatzerlöse -446,97

5090001 sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria) -1.153,00

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.090,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -4.260,00

5110007 Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne -830,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.234,00

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -9.234,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -26.167,48

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -20.191,60

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -5.975,88

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -43.821,40

11 Personalaufwendungen 160.148,70

12 Versorgungsaufwendungen 8.635,71

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 175.474,37

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 38,21

6051000 Strom 1.514,80

6052000 Gas 7.000,36

6056000 Wasser -57,79

6057000 Abwasser 181,00

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 21.105,50

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.749,18

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 825,63

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 123,00

6131004 Aufw. Entsch. f. Stadtführer 1.123,00

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 12.875,12

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.745,00

6166000 Wartungskosten 609,73

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 1.183,75

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 367,60

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 22.328,09

6710002 Leasing EDV Hardware 320,64

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 577,29

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 28,43

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 767,55

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 17.243,10

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 11.418,65

6832000 Telefonkosten 1.222,77

6850099 Reisekosten 218,11

6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 2.689,80

6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation 1.218,04

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 4,08

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.999,86

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 66,15

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 60.987,72

14 Abschreibungen 11.068,64

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 3.477,33

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 5.067,46

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.523,85

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 138.760,24
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Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

7123000 Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte 85.584,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 27.576,24

7128002 Zuschuss Stadtmarketingverein 24.000,00

7128004 Zuschuss Hochlandrock 1.000,00

7128006 Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel 600,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 134,00

7030000 Kfz-Steuer 134,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 494.221,66

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 450.400,26

24 Ordentliche Erträge -43.821,40

24A Ordentliche Aufwendungen 494.221,66

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 450.400,26

25 Außerordentliche Erträge -3.139,97

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen -3.050,00

5989000 sonstige periodenfremde Erträge -89,97

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -3.139,97

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 447.260,29
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Teilfinanzhaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

33.624

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-173.000 -173.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -111.600 -111.600

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-159 -13.600 -13.600

Summe -159 -298.200 -298.200

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 33.465 -298.200 -298.200
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Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -269.717,57

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung  Gebäude und Räume -171.541,83

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -90.660,70

5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht -2.761,70

5090000 sonstige Umsatzerlöse -4.753,34

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.279,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -2.279,00

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -474,43

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -474,43

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -6.526,19

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -6.265,06

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -261,13

09 Sonstige ordentliche Erträge -52.690,07

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -50.960,59

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -1.729,48

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -331.687,26

11 Personalaufwendungen 55.901,65

12 Versorgungsaufwendungen 3.927,75

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.154,88

6050001 Müllgebühren 2.557,20

6051000 Strom 23.945,30

6052000 Gas 40.356,96

6054000 Heizöl 1.345,01

6056000 Wasser 4.086,52

6057000 Abwasser 6.860,50

6057001 Niederschlagswasser 4.863,64

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 18.456,20

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 556,39

6081000 Reinigungsmaterial 1.242,14

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 758,38

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 1.201,67

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 15.593,24

6166000 Wartungskosten 19,80

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 6.967,83

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 33,79

6173000 Fremdreinigung 3.361,21

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.477,90

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 250,48

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.092,47

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 1.800,00

6730007 GEZ-Gebühren 420,00

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 1.468,50

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 10.857,21

6831000 Datenübertragungskosten 1.849,44

6832000 Telefonkosten 813,15

6850099 Reisekosten 684,15

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 20.435,24

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 19,14

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 4.781,42

14 Abschreibungen 86.509,63

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 42.944,74

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 32.243,52
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Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 7.132,77

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 855,82

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 580,02

6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm 2.752,76

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 78.657,24

7110100 Aufwendungen aus Vermögensübertragungen 245,01

7122001 Zuschüsse an DGH Trägerschaft 3.300,00

7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 73.000,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.112,23

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.152,23

7020000 Grundsteuer 14.152,23

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 417.303,38

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 85.616,12

24 Ordentliche Erträge -331.687,26

24A Ordentliche Aufwendungen 417.303,38

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 85.616,12

25 Außerordentliche Erträge -1.072,88

5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -335,00

5989000 sonstige periodenfremde Erträge -574,81

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -163,07

26 Außerordentliche Aufwendungen 468,35

7941000 Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden 135,20

7970000 periodenfremde Aufwendungen 333,15

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -604,53

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 85.011,59
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Teilfinanzhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

410.159

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

616

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.178.400 -1.178.400

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.666.230 -1.236.000 -1.236.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -660.129 -4.750.010 -4.750.010

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-27.126 -97.050 -97.050

Summe -2.353.485 -7.261.460 -7.261.460

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.942.710 -7.261.460 -7.261.460
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Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.670,17

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.670,17

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.027,95

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -35.756,05

5110002 ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene) -1.271,90

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -17.006,35

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -1.520,20

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -15.486,15

09 Sonstige ordentliche Erträge -1.836,38

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -1.836,38

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -57.540,85

11 Personalaufwendungen 90.619,65

12 Versorgungsaufwendungen 4.156,40

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.515,96

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 47,06

6050001 Müllgebühren 1.272,00

6051000 Strom 19.363,27

6052000 Gas 11.362,43

6054000 Heizöl 10.230,84

6056000 Wasser 1.541,61

6057000 Abwasser 2.463,83

6057001 Niederschlagswasser 5.734,34

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 7.374,08

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 897,31

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 122,44

6081000 Reinigungsmaterial 1.088,48

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 468,83

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 5.387,98

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 226,00

6166000 Wartungskosten 193,20

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 4.648,77

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 97,97

6173000 Fremdreinigung 3.097,45

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 863,34

6179002 Ableseverfahren für Heizkosten 137,13

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.810,10

6730007 GEZ-Gebühren 69,96

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 128,65

6832000 Telefonkosten 360,47

6850099 Reisekosten 482,58

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 15,40

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 10.326,85

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 124,41

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2.579,18

14 Abschreibungen 71.501,20

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 65.004,33

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 756,17

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 4.166,35

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 838,68

6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm 735,67

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 18.500,00

7122001 Zuschüsse an DGH Trägerschaft 18.500,00
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Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 662,73

7020000 Grundsteuer 662,73

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 277.955,94

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 220.415,09

24 Ordentliche Erträge -57.540,85

24A Ordentliche Aufwendungen 277.955,94

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 220.415,09

25 Außerordentliche Erträge -2.914,74

5989000 sonstige periodenfremde Erträge -2.914,74

26 Außerordentliche Aufwendungen 21,70

7970000 periodenfremde Aufwendungen 21,70

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -2.893,04

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 217.522,05
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Teilfinanzhaushalt Amt 440 Einrichtungen
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-820 -15.000 -15.000

Summe -820 -15.000 -15.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -820 -15.000 -15.000
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Infrastruktur 
 

- Abteilung II - 
 
 
 

 
Darin enthalten sind die Kostenstellen: 
- Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) 
- Gewässer 
- Landschaft (Park- und Gartenanlagen, Natur- und 

Denkmalschutz) 
- Sport 
- Bäder 
- Abwasseranlagen 

Seite 280



Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.209,97

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -32.240,60

5090000 sonstige Umsatzerlöse -4.969,37

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.787,21

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -5.787,21

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -291.636,35

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -198.957,99

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -333,33

5462000 Erträge Auflösung von  SOPO Investitionsbeiträgen -92.345,03

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -334.633,53

11 Personalaufwendungen 12.846,95

12 Versorgungsaufwendungen 652,05

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 692.698,84

6051000 Strom 77.013,32

6055000 Treibstoffe 4.236,59

6056000 Wasser 54,84

6057001 Niederschlagswasser 213.187,52

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 268,33

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 160,88

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 27.076,12

6081000 Reinigungsmaterial 267,09

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 119,24

6101001 Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) 506,77

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 7.944,74

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 6.008,26

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 269.474,78

6165001 Unterhaltung von Brücken 9.041,30

6165002 Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen 7.215,36

6165008 Instandhaltung Radwege 276,35

6165010 Verkehrseinrichtungen Straßenbau 11.128,77

6165012 Unterhaltung Fußwege Schlossberg 51,41

6166000 Wartungskosten 1.794,53

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 16.763,84

6173000 Fremdreinigung 20.888,67

6710000 Leasing 14.976,12

6730001 Gebühren (verschiedene) 196,44

6850099 Reisekosten 244,13

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 535,50

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 522,18

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 2.723,34

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 22,42

14 Abschreibungen 567.265,30

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 1.092,29

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 563.936,95

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 456,81

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.779,25

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 891,46

7020000 Grundsteuer 891,46

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 1.274.354,60

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 939.721,07

24 Ordentliche Erträge -334.633,53

24A Ordentliche Aufwendungen 1.274.354,60
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Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 939.721,07

25 Außerordentliche Erträge -28.275,60

5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -1.396,40

5980100 Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. -26.879,20

26 Außerordentliche Aufwendungen 165.497,63

7970000 periodenfremde Aufwendungen 165.497,63

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 137.222,03

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 1.076.943,10

Seite 282



Teilfinanzhaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen

416.106

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

1.520

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-177.000 -177.000

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -43.582 -610.000 -610.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -618.087 -10.518.150 -10.518.150

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.853 -19.260 -19.260

Summe -663.522 -11.324.410 -11.324.410

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -245.896 -11.324.410 -11.324.410
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Teilergebnishaushalt Amt 340 Gewässer
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.713,90

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.713,90

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -32.686,42

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -32.686,42

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -34.400,32

11 Personalaufwendungen 12.846,95

12 Versorgungsaufwendungen 652,05

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.587,88

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 64.922,73

6165007 Unterhaltung "Efze Vital" 6.168,75

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 377,16

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 160,00

6850099 Reisekosten 244,13

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 30.715,11

14 Abschreibungen 40.254,22

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 40.254,22

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 156.341,10

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 121.940,78

24 Ordentliche Erträge -34.400,32

24A Ordentliche Aufwendungen 156.341,10

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 121.940,78

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 121.940,78
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Teilfinanzhaushalt Amt 340 Gewässer
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
Summe

69.892

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.000 -100.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -69.967 -2.789.770 -2.789.770

Summe -69.967 -2.889.770 -2.889.770

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75 -2.889.770 -2.889.770
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Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -335,58

5090000 sonstige Umsatzerlöse -335,58

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -5.403,18

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -4.875,00

5469000 Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen -528,18

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -5.738,76

11 Personalaufwendungen 14.649,04

12 Versorgungsaufwendungen 651,95

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 174.604,31

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 17.482,49

6052000 Gas 77,15

6056000 Wasser 448,55

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 9.070,02

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.762,09

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 41,02

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.338,57

6101001 Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) 6.043,98

6101002 Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) 472,30

6101007 Andere Naturschutzmaßnahmen 7.262,92

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 10.027,93

6161003 Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl. 2.155,69

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 16.303,13

6165003 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege 35.000,00

6165004 Unterhaltung Steinablagerungsplätze 6.328,66

6165005 Heckenrückschnitt 17.924,06

6165009 Instandhaltung nach Unwetterschäden 10.864,54

6165013 Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze" 2.268,95

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 27.879,55

6832000 Telefonkosten 567,04

6850099 Reisekosten 244,11

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 41,56

14 Abschreibungen 18.145,37

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 16.638,57

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 934,62

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 572,18

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 18,21

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 18,21

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.662,22

7020000 Grundsteuer 4.662,22

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 212.731,10

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 206.992,34

24 Ordentliche Erträge -5.738,76

24A Ordentliche Aufwendungen 212.731,10

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 206.992,34

25 Außerordentliche Erträge -5.510,80

5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -5.510,80

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -5.510,80

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 201.481,54
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Teilfinanzhaushalt Amt 350 Landschaft
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

5.990

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.608 -57.470 -57.470

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.213 -200.670 -200.670

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-6.296 -58.450 -58.450

Summe -18.117 -316.590 -316.590

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.127 -316.590 -316.590
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Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -371,34

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -371,34

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -4.608,29

5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -999,55

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -3.608,74

09 Sonstige ordentliche Erträge -3.771,60

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -3.771,60

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -8.751,23

11 Personalaufwendungen 18.874,15

12 Versorgungsaufwendungen 936,42

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.102,50

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 2.803,96

6050001 Müllgebühren 222,00

6051000 Strom 1.846,09

6052000 Gas 5.166,56

6056000 Wasser 13.058,84

6057000 Abwasser 862,40

6057001 Niederschlagswasser 946,50

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen -2.318,98

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 11,71

6081000 Reinigungsmaterial 151,47

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 172,01

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 17.395,65

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 42,84

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 131,37

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 267,82

6730007 GEZ-Gebühren 69,96

6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 1.447,59

6832000 Telefonkosten 691,78

6850099 Reisekosten 278,71

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 822,23

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 31,99

14 Abschreibungen 15.239,55

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 900,00

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 11.957,13

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 2.382,42

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 40.000,00

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 40.000,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70,07

7020000 Grundsteuer 70,07

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 119.222,69

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 110.471,46

24 Ordentliche Erträge -8.751,23

24A Ordentliche Aufwendungen 119.222,69

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 110.471,46

25 Außerordentliche Erträge -180,70

5989000 sonstige periodenfremde Erträge -180,70

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -180,70

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 110.290,76
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Teilfinanzhaushalt Amt 380 Sport
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-3.282 -3.282

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -271.000 -271.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -39.176 -97.250 -97.250

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-65.270 -65.270

Summe -39.176 -436.802 -436.802

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.176 -436.802 -436.802
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Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.033,86

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -402,66

5090000 sonstige Umsatzerlöse -2.332,89

5090001 sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria) -3.298,31

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -51.493,13

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -51.493,13

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -9.373,68

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -9.373,68

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -66.900,67

11 Personalaufwendungen 167.463,47

12 Versorgungsaufwendungen 8.220,01

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.838,24

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 8,40

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 63,82

6050001 Müllgebühren 4.242,60

6051000 Strom 35.377,90

6052000 Gas 20,08

6054000 Heizöl 22.688,45

6056000 Wasser 9.069,69

6057000 Abwasser 192,50

6057001 Niederschlagswasser 488,84

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 2.416,36

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.459,16

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.639,77

6081000 Reinigungsmaterial 154,94

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 15.254,88

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 2.653,04

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 651,66

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 15.540,17

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.582,92

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 524,00

6166000 Wartungskosten 2.664,42

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 10,80

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 131,40

6173000 Fremdreinigung 82,94

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 660,82

6730007 GEZ-Gebühren 69,96

6832000 Telefonkosten 921,55

6850099 Reisekosten 3.193,25

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 1.724,50

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 2.840,15

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 355,27

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 17,85

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 136,15

14 Abschreibungen 19.949,43

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 18.567,34

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 676,83

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 217,09

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 190,32

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 297,85

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 611,58

7020000 Grundsteuer 55,58
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Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

7030000 Kfz-Steuer 556,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 323.082,73

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 256.182,06

24 Ordentliche Erträge -66.900,67

24A Ordentliche Aufwendungen 323.082,73

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 256.182,06

25 Außerordentliche Erträge -1.077,28

5980100 Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. -1.077,28

26 Außerordentliche Aufwendungen 97,30

7970000 periodenfremde Aufwendungen 97,30

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -979,98

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 255.202,08
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Teilfinanzhaushalt Amt 390 Bäder
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -9.500 -9.500

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -26.633 -318.500 -318.500

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-299 -56.600 -56.600

Summe -26.932 -384.600 -384.600

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.932 -384.600 -384.600
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Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.152,22

5090000 sonstige Umsatzerlöse -668,48

5090002 Stromerlöse KBG -29.483,74

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.486.619,96

5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -1.018,64

5101001 Genehmigungsgebühren -4.080,00

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -2.169.060,04

5110002 ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene) -40.935,30

5110004 Niederschlagswassergebühren -1.271.525,98

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30,00

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -30,00

08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -552.086,89

5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -532.900,35

5462000 Erträge Auflösung von  SOPO Investitionsbeiträgen -19.186,54

09 Sonstige ordentliche Erträge -1.068,18

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -1.000,14

5392000 Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO -68,04

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -4.069.957,25

11 Personalaufwendungen 255.804,93

12 Versorgungsaufwendungen 20.974,90

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 560.445,89

6010102 Büromaterial EDV 83,48

6050001 Müllgebühren 277,20

6051000 Strom 144.494,24

6052000 Gas 1.429,94

6055000 Treibstoffe 1.585,24

6056000 Wasser 3.474,16

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 3.198,83

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.671,05

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 50,28

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.211,43

6081000 Reinigungsmaterial 541,55

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 75.464,60

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 9.032,10

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 56.281,16

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.539,03

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 98,04

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 70.058,65

6165014 Reparatur Schachtabdeckungen 8.771,38

6166000 Wartungskosten 27,96

6166001 Wartungskosten (verschiedene) 21.073,97

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 1.601,01

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 97.080,32

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 214,20

6179003 Untersuchungskosten Abwasser 7.416,42

6710000 Leasing 292,67

6710002 Leasing EDV Hardware 135,72

6720099 Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen 1.013,58

6730000 Gebühren 7.057,57

6730004 Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband 8.348,70

6730005 Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK 14,21

6730007 GEZ-Gebühren 69,96

Seite 293



Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 16.461,50

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 11.900,00

6832000 Telefonkosten 3.585,12

6850099 Reisekosten 16,20

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.060,07

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 940,59

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 2.226,26

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 647,50

14 Abschreibungen 1.990.005,59

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 1.982.758,39

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 652,31

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 1.785,59

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 1.329,20

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 3.480,10

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 181.128,01

7354900 andere Umlagen 51.925,51

7354901 Umlage an Abwasserverbände 123.399,81

7363100 Abwasserabgabe 5.802,69

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 52,00

7030000 Kfz-Steuer 52,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 3.008.411,32

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.061.545,93

24 Ordentliche Erträge -4.069.957,25

24A Ordentliche Aufwendungen 3.008.411,32

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -1.061.545,93

25 Außerordentliche Erträge -2.912,60

5990900 sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv -2.912,60

26 Außerordentliche Aufwendungen 913,12

7970000 periodenfremde Aufwendungen 913,12

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.999,48

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen -1.063.545,41
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Teilfinanzhaushalt Amt 400 Abwasseranlagen
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -230.970 -4.200.000 -4.200.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -284.853 -34.887.360 -34.887.360

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-9.286 -3.041.500 -3.041.500

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -199 -1.325 -1.325

Summe -525.308 -42.130.185 -42.130.185

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -525.308 -42.130.185 -42.130.185
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Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.908,52

5090000 sonstige Umsatzerlöse -3.908,52

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -56.368,34

5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -55.008,24

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.182,66

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -177,44

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -16.170,14

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -16.170,14

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -76.447,00

11 Personalaufwendungen 1.729.557,73

12 Versorgungsaufwendungen 83.298,38

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 312.922,86

6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 97,62

6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 295,20

6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 14,69

6051000 Strom 3.237,17

6054000 Heizöl 737,28

6055000 Treibstoffe 51.275,84

6056000 Wasser 1.416,05

6057000 Abwasser 2.125,20

6057001 Niederschlagswasser 3.430,04

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 27.123,52

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 4.941,29

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 18.647,67

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 19.712,28

6081000 Reinigungsmaterial 265,95

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 154,06

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 366,52

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 14.589,33

6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.221,16

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 35.294,95

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 565,25

6166000 Wartungskosten 1.367,65

6166003 Wartungskosten Gebäudeunterhaltung 918,15

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 4.701,18

6173000 Fremdreinigung 178,50

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 426,87

6710000 Leasing 84.951,66

6710001 Leasingraten Rasentraktor 2.556,12

6710002 Leasing EDV Hardware 268,44

6730000 Gebühren 507,74

6730007 GEZ-Gebühren 420,00

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 4.612,44

6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 237,64

6832000 Telefonkosten 1.572,67

6850099 Reisekosten 467,11

6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 5.932,34

6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 2.216,65

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 15.779,89

6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 296,74

14 Abschreibungen 109.808,17

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 100,00
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Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof
Nr. Bezeichnung Ansatz

2021
Ansatz
2020

Ergebnis
2019

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 28.976,13

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 4.841,25

6641000 Abschr. auf andere Anlagen 8.207,96

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 13.672,04

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 34.448,97

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 664,23

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 18.897,59

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.156,55

7020000 Grundsteuer 175,55

7030000 Kfz-Steuer 3.981,00

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) 2.239.743,69

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.163.296,69

24 Ordentliche Erträge -76.447,00

24A Ordentliche Aufwendungen 2.239.743,69

24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 2.163.296,69

25 Außerordentliche Erträge -900,00

5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -900,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 1,40

7970000 periodenfremde Aufwendungen 1,40

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -898,60

32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen 2.162.398,09
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Teilfinanzhaushalt Amt 410 Bauhof
Haushaltsansatz Investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Nr. Bezeichnung 2021 Verpflichtungs-
ermächtigungen

2020 Ergebnis des
Jahresabschlusses

2019

Gesamt-
auszahlungs-

bedarf

davon bisher
bereitgestellt

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
Summe

2.650

24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-1.000 -1.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -215.341 -1.657.000 -1.657.000

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-64.915 -837.803 -837.803

Summe -280.256 -2.495.803 -2.495.803

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -277.606 -2.495.803 -2.495.803
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Ergebnis- und Finanzplanung 

für den Planungszeitraum 
2021-2024
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Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung 
der Kreisstadt Homberg (Efze) 

2021 - 2024 
 
 

Allgemeines 
 
Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2021 einen Haushaltsplan 
vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine 
Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die 
Jahre 2020 bis 2024 auf den nächsten Seiten beigefügt ist. 
 
In der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammen-
setzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten 
dargestellt. Als Grundlage dient die Aufstellung eines Investitionsprogramms. 
 
Orientierungsdaten 
 
Gemäß §§ 101 Absatz 2 Satz 2 HGO sind die Orientierungsdaten für die kommunale 
Finanzplanung bis 2024 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit 
Erlass vom 1. Oktober 2020 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für 
Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt 
gegeben worden. 
  
Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach 
gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger 
Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte 
Entwicklung der Steuerverbundmasse und der Umlagegrundlagen der Kreisumlage 
für die Jahre 2022 bis 2024 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und 
Rechtsstand. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen 
Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2021 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten 
nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen wurden 
den Kommunen mit Schreiben vom 5. Oktober 2020 vom Finanzministerium des 
Landes Hessen mitgeteilt. 
 
Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung 
nach dem Stand vom Mai 2020 zu Grunde. Diese ist durch die Corona-Pandemie von 
nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Nach Einschätzungen des Bundes zufolge wird 
das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Pandemie ral um 6,3 % sinken. Laut 
Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. 
Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwuchs in Höhe von 5,2 % im 
realen Bruttoinlandsprodukt erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise 
kompensiert.  
 
Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ von Mitte Mai 2018. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechtsstand.  
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Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit 
Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem 
„Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" 
beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der 
Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für 
das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. Euro. 
Das Land stellt mit dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz" Mittel in Höhe von bis zu 
2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der 
Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. 
 
Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des 
europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaketes muss der finanzpolitische Kurs 
strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei 
Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der 
strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. 
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Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-
KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen

Erträge
Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -533,0 -756,3 -756,3 -756,3 -756,3
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.652,6 -4.734,6 -4.734,6 -4.734,6 -4.734,6
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -706,1 -649,2 -649,2 -649,2 -649,2
52 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen 0,0 -105,4 -105,4 -105,4 -105,4
5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -6.690,0 -6.600,0 -6.950,0 -7.740,0 -8.165,0
5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -800,0 -933,0 -795,0 -812,0 -830,0
5551 Grundsteuer A -150,0 -150,0 -150,0 -150,0 -150,0
5552 Grundsteuer B -1.950,0 -1.960,0 -1.970,0 -1.980,0 -1.990,0
5553 Gewerbesteuer -4.420,0 -4.420,0 -4.500,0 -4.500,0 -4.500,0
5554 Grunderwerbsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5559 Andere Steuern -221,0 -236,0 -236,0 -236,0 -236,0
558 Erträge aus Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge,

sonst. Umlagen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

547 Erträge aus Transferleistungen -345,0 -400,0 -400,0 -400,0 -400,0
540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf.

Zwecke & allg. Umlagen
-10.820,5 -11.594,6 -11.751,0 -11.878,0 -12.070,0

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.574,2 -1.605,3 -1.334,2 -1.307,1 -1.268,3
53 Sonstige Ordentliche Erträge -421,9 -411,0 -411,0 -411,0 -411,0

10 Summe der ordentlichen Erträge
Aufwendungen

-33.284,2 -34.555,4 -34.742,7 -35.659,6 -36.265,8

62,63,.. Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 8.719,9 9.266,1 9.404,8 9.526,9 9.650,6
644-646 Versorgungsaufwendungen 956,6 1.068,6 1.084,6 1.098,7 1.113,0
60,61,.. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(60,61,67-69)
5.605,9 5.884,5 5.861,3 5.919,9 5.979,1

66 Abschreibungen 3.406,6 3.637,7 3.546,6 3.487,0 3.398,3
71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.

Finanzaufwendungen
1.510,2 1.759,9 1.749,9 1.739,9 1.729,9

73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

10.991,0 11.234,0 11.505,0 11.630,0 11.755,0

72 Transferaufwendungen 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31,7 31,1 31,1 31,1 31,1

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 31.228,7 32.888,6 33.190,0 33.440,3 33.663,8

20 Verwaltungsergebnis -2.055,5 -1.666,8 -1.552,7 -2.219,3 -2.602,0

56,57 Finanzerträge -97,6 -101,3 -101,3 -101,3 -101,3
77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 1.701,8 1.580,0 1.527,9 1.476,5 1.427,1

23 Finanzergebnis 1.604,2 1.478,6 1.426,6 1.375,2 1.325,7

24 Ordentliches Ergebnis -451,3 -188,2 -126,1 -844,1 -1.276,3

59 Außerordentliche Erträge -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
79 Außerordentliche Aufwendungen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

27 Außerordentliches Ergebnis -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

28 Jahresergebnis -452,0 -189,0 -126,9 -844,9 -1.277,1
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Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-
Arten der Einzahlung und Auszahlung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
laufender
Verwaltungstätigkeit

2.282,0 2.280,1 2.318,0 3.004,7 3.388,1

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen

4.450,5 2.441,2 4.723,0 2.141,9 2.390,2

davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten 84,6 70,9 30,2 30,2 30,2
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
und des immateriellen Anlagevermögens

0,0 940,0 385,0 185,0 100,0

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens

7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

davon: Rückzahlung von gewährten Krediten 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.458,3 3.389,1 5.115,8 2.334,7 2.498,0

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.637,0 -580,0 -210,0 -210,0 -210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.708,0 -7.390,0 -14.113,8 -8.763,0 -5.585,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen

-1.590,1 -1.120,2 -1.017,7 -1.060,7 -1.191,7

davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse
und Investitionsbeiträge

-835,0 -450,0 -400,0 -400,0 -400,0

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -242,1 -50,0 -50,0 -50,0 -30,0
davon: Auszahlungen für Ausleihungen -224,7 -50,0 -50,0 -50,0 -30,0

Summe der Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit -10.177,2 -9.140,1 -15.391,5 -10.083,7 -7.016,7

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit

-5.718,9 -5.751,0 -10.275,7 -7.749,0 -4.518,7

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

5.565,0 5.738,0 10.072,0 7.445,0 4.305,0

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

-2.320,0 -2.248,5 -2.271,0 -2.342,0 -2.415,0

davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten -2.320,0 -2.248,5 -2.271,0 -2.342,0 -2.415,0

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit

3.245,0 3.489,5 7.801,0 5.103,0 1.890,0

Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten
-2.235,4 -2.177,6 -2.240,8 -2.311,8 -2.384,8(Saldo der Einzahlungen abzüglich der  Auszahlungen für die

ordentliche Tilgung von Krediten

Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung
für die
ordentliche  Tilgung von Krediten

46,6 102,5 77,2 692,9 1.003,3
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• Beamte
• Arbeitnehmer
• Zusammenstellung

• Auszubildende

Seite 305



Veränderungen des Stellenplans 2021 
 
 
Teil A – Beamte  
 

 
EDV / 
Kommunikationstechnik 
 

 1 Stelle A11 von Gemeinschaftskasse aufgenommen 

 
Teil B – Arbeitnehmer-/innen TVÖD-VKA 
 

Organisation und 
Tourismus 

 1 Stelle EG 6 von Bürgerbüro aufgenommen 
 0,5 Stelle EG 13 von Wirtschaftsförderung aufgenommen 

(aufgeteilt auf Recht und Wirtschaft) 
Kämmerei / Controlling  1 Stelle EG 11 nach EG 12 angehoben 

EDV / 
Kommunikationstechnik 

 1 Stelle EG 9 von Technische Dienste aufgenommen 
(befristet für die Dauer von 3 Jahren, finanziert durch 
Umlage und Förderung IKZ) 

Gemeinschaftskasse  1 Stelle EG 10 von Öffentliche Ordnung aufgenommen 
Bauliche Planung und 
Abwicklung 

 1 Stelle EG 11 neu aufgenommen (befristet auf 3 Jahre) 
 1 Stelle EG 9 von Wirtschaftsförderung aufgenommen 

Technische Dienste 

 1 Stelle EG 9 nach EG 11 angehoben 
 1 Stelle EG 9 an EDV / Kommunikationstechnik 

abgegeben 
 1 Stelle EG 6 nach Bauhof abgegeben 

Wirtschaftsförderung 

 0,5 Stelle EG 13 an Organisation und Tourismus 
abgegeben (aufgeteilt auf Recht und Wirtschaft) 

 1 Stelle EG 9 an Bauliche Planung und Abwicklung 
abgegeben 

Bäder 
 1 Stelle EG 2 an Bauhof abgegeben 
 1 Stelle EG 2 an Gemeinwesenarbeit/Soziales 

abgegeben 

Abwasseranlagen  1 Stelle EG 9 auf EG 8 abgestuft 
 1 Stelle EG 7 auf EG 8 angehoben 

Bauhof 

 1 Stelle EG 6 von Technischen Dienste aufgenommen 
 1 Stelle EG 2 von Bäder aufgenommen und nach EG 3 

angehoben 
 2 Stellen von EG 5 nach EG 6 angehoben 
 0,5 Stelle EG 6 weggefallen 

Öffentliche Ordnung  1 Stelle EG 10 an Gemeinschaftskasse abgegeben 
 1 Stelle EG 9 von Bürgerbüro/Standesamt aufgenommen 

Brand-, 
Katastrophenschutz  0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen 

Bürgerbüro / Standesamt 
 1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben 
 1 Stelle EG 9 an Öffentliche Ordnung abgegeben 
 1 Stelle EG 6 an Städtische Gremien abgegeben 

Gemeinwesenarbeit / 
Soziales 

 1 Stelle EG 2 von Bauhof aufgenommen und nach EG 3 
angehoben Seite 306



Veränderungen des Stellenplans 2021 
 
 
Teil B – Arbeitnehmer-/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (TVÖD SuE) 
 

Kindertagestätten 
Erstmals werden die Stellen der Kindertagestätten mit der 
Entgeltgruppe nach Tarifvertrag TVÖD-B für den Sozial- und 
Erziehungsdienst (TVÖD SuE) im Haushaltsplan dargestellt. 

 
 
 
Zusatzinformation: 
 
Informativ sind im Stellenplan der Arbeitnehmer-/innen des Sozial- und 
Erziehungsdienstes unterhalb der SuE Entgeltgruppen die bisher ausgewiesenen 
Entgeltgruppen dargestellt. 
  
Im Bereich Kindergärten sind Erzieherinnen wegen Integrationen und 
Sprachförderungen beschäftigt, für die keine Stellen eingerichtet wurden, da die 
entstehenden Personalkosten durch Zuschüsse/Erstattungen abgedeckt sind.  
Die entstehenden Personalkosten sind im Haushaltsplan berücksichtigt. 
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Stellenplan Teil A: BEAMTE

B B

3 2 16 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5

0100 Städtische Gremien 1 1 2 2 2 2
A100 Kämmerei / Controlling 1 1 1 1 1
A101 EDV / Kommunikationstechnik 1 1 1 Stelle A11 von A200 aufgenommen

A200 Gemeinschaftskasse 1 1 2 2 1 1 Stelle A9 Sonderurlaub bis 31.08.2021 
1 Stelle A11 nach A101 abgegeben

A400 Personalstelle 1 1 2 2 2 1 Stelle A9 (Beamtenanwärter) unbesetzt

B500 Öffentliche Ordnung 1 1 1 1 1

B100 Bauliche Planung und 
Abwicklung 1 1 1 1 1

B200 Technische Dienste 0 1 1 0 1 Stelle A13 zum 31.12.2019 weggefallen

1 2 0 2 2 2 9

1 2 1 2 2 2 10
1 2 1 2 2 2 10

1 2 0 2 2 0 7

A

Vermerke, Erläuterungen

Zahl der am 
30.6.2020 

tatsächlich 
besetzten 

Stellen

Höherer Dienst
Zahl der 
Stellen

nach dem 
Stellenplan

Gehobener Dienst

2021 2019

A

Zahl der 
Stellen

nach dem 
Stellenplan

Zahl der 
Stellen

nach dem 
Stellenplan

2020

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz

Mittlerer Dienst

A

Zahl der am 30.06.2020
besetzten Stellen

Stellenplan 2019

Stellenplan 2021

BezeichungTeilhaus-
halt

Stellenplan 2020
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..13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2021 2020

I.5 0100
A500

Städtische Gremien
Organisation und Tourismus 0,5 2 1 3,5 2 2

1 Stelle EG 13 aufgeteilt (A500 u.B300)
1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8
1 Stelle EG 6 von Bürgerbüro aufgenommen

I.1 A100 Kämmerei / Controlling 1 4,5 5,5 5,5 5,5 1 Stelle EG 11 nach EG 12 angehoben, besetzt mit EG 11
1 Stelle EG 8 in Elternzeit

I.1 A101 EDV / Kommunikationstechnik 2 2 1 1
1 Stelle EG 9 von Technische Dienste aufgenommen
(befristet für die Dauer von 3 Jahren, finanziert durch Umlage und 
Förderung IKZ)

I.2 A200 Gemeinschaftskasse 1 1 3 5 4 3,5

1 Stelle EG 10 von Öffentliche Ordnung aufgenommen und besetzt mit 
EG 9
1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8
0,5 Stelle EG 8 besetzt mit EG 6
0,5 Stelle EG 8 unbesetzt

I.3 A300 Steueramt 1,5 1,5 1,5 1,5 1 Stelle EG 8 in Elternzeit
I.4 A400 Personalstelle 4 4 8 5 1 Stelle unbesetzt (Azubi)

II.1 B100 Bauliche Planung und Abwicklung 2 2 1 5 3 3 1 Stelle EG 11 neu aufgenommen (befristet auf 3 Jahre)
1 Stelle EG 9 von Wirtschaftsförderung aufgenommen

II.2 B200 Technische Dienste 2,5 2,5 4,5 3,5
1 Stelle EG 9 nach EG 11 angehoben
1 Stelle EG 9 nach EDV/Kommunikationstechnik abgegeben
1 Stelle EG 6 an Bauhof abgegeben

II.3 B300 Wirtschaftsförderung 0,5 0,5 2 2 1 Stelle EG 13 aufgeteilt (A500 u.B300)
1 Stelle EG 9 nach Bauliche Planung und Abwicklung abgegeben

II.4 B460 Bäder 1 2 1 2 6 6 3,25

1 Stelle EG 6 besetzt mit EG 5
1 Stelle EG 6 künftig wegfallend
1 Stelle EG 4 nach EG 5 angehoben
1 Stelle EG 2 an Bauhof abgegeben
1 Stelle EG 2 an Gemeinwesenarbeit/Soziales abgegeben
2 Stellen (Azubi) von Personalstelle aufgenommen

II.4 B470 Abwasseranlagen 1 2 6 2 11 9 4

1 Stelle EG 9 nach EG 8 abgestuft (IKZ) nicht besetzt
1 Stelle EG 7 nach EG 8 abgehoben (IKZ) nicht besetzt
3 Stellen EG 7 (IKZ) nicht besetzt
2 Stellen (Azubi) von Personalstelle aufgenommen

II.4 B480 Bauhof 1 2 12 17 1 9 42 40,5 40,5

1 Stelle EG 6 von Technische Dienste aufgenommen
1 Stelle EG 2 von Bäder aufgenommen und nach EG 3 angehoben
2 Stellen von EG 5 nach EG 6 angehoben
0,5 Stelle EG 6 weggefallen

II.5 B500 Öffentliche Ordnung 1 3 1 5 5 4,5
1 Stelle EG 10 nach Gemeinschaftskasse abgegeben
1 Stelle EG 9 von Standesamt aufgenommen
0,5 Stelle EG 5 unbesetzt

II.5 B510 Brand-, Katastophenschutz 1 2 0,5 3,5 3 3 0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen

II.6
B600
B610
B620

Standesamt
Bürgerbüro
Friedhöfe

1 2 2 5 7 7
1 Stelle EG 9 an Öffentliche Ordnung abgegeben
1 Stelle EG 6 an Städtische Gremien abgegeben
1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben

II.7 B700 Kindertagesstätten 0,5 0,5 0,5 0,5 Überführung aller anderen Stellen in den Stellenplan SuE (Sozial und 
Erziehungsdienst)

II.7 B710 Jugendarbeit 1 1 1 1 Überführung aller anderen Stellen in den Stellenplan SuE (Sozial und 
Erziehungsdienst)

II.7 B720 Gemeinwesenarbeit / Soziales 1 1,5 1 3,5 2,5 2

1 Stelle EG 2 von Bauhof aufgenommen und nach EG 3 angehoben
1 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9
0,5 Stelle EG 9 besetzt mit EG 3
0,5 Stelle EG 9 unbesetzt

II.7 B730 Bücherei 0,5 0,5 0,5 0,5
1,0 1,0 6,5 3,0 12,5 20,5 7,0 17,0 20,0 0,0 2,0 9,0 0,0 8,0 107,50
1,0 0,0 5,5 3,0 13,5 19,5 8,0 15,5 20,5 1,0 0,0 11,0 0,0 8,0 106,50
1,0 0,0 5,5 3,0 11,0 19,0 4,0 14,75 20,0 1,0 0,0 9,0 0,0 5,0 93,25

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer-/innen (TVÖD VKA)

Budget
Teil-

haus-
halt

Bezeichnung
Entgeltgruppe

Stellenplan 2021
Stellenplan 2020
Zahl d.am 30.06.2020 besetzten Stellen
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S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S09 S08b S08a S07 S06 S05 S04 2021 2020

11 10 9 9 8 8 6 Überführung gem. Vergleichstabelle § 15 Tvöd-B

II.7 B700 Kindertagesstätten 1 2 3 4 3 26 2 2 43,0 43,0 42,0
1 Stelle S17 besetzt mit S15
1 Stelle S15 besetzt mit S13
1 Stelle unbesetzt (Azubi)

II.7 B710 Jugendarbeit 1 1 1 3,0 3,0 2,0 0,5 Stelle S08b besetzt mit S08a
1 Stelle unbesetzt (Azubi)

1,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 27,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 46,0

1,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 22,0 0,0 0,0 2,0 0,0 8,0 46,0

1,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 27,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 44,0

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer-/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (TVÖD SuE)
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Zahl d.am 30.06.2020 besetzten Stellen

vorherige Zuordnung zur Entgeltgruppe

Budget
Teil-

haus-
halt

Bezeichnung
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Beamten-
stellen

Arbeit-
nehmer-
stellen
TVÖD 
VKA

Arbeit-
nehmer-
stellen
TVÖD 
SuE

Zusammen Beamten-
stellen

Arbeit-
nehmer-
stellen

Zusammen Beamten-
stellen

Arbeit-
nehmer-
stellen

Zusammen Beamten-
stellen

Arbeit-
nehmer-
stellen

Zusammen

0100
A500

Städtische Gremien
Organisation und Tourismus 2 3,5 5,5 2 2 4 2 3 5 2 3 5

A100 Kämmerei / Controlling 1 5,5 6,5 1 5,5 6,5 1 5,5 6,5 1 5,5 6,5
A101 EDV / Kommunikationstechnik 1 2 3 1 1 1 1 1 1
A200 Gemeinschaftskasse 1 5 6 2 4 6 2 4 6 1 3,5 4,5
A300 Steueramt 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 0,5 0,5
A400 Personalstelle 2 4 6 2 8 10 2 8 10 1 5 6
B100 Bauliche Planung und Abwicklung 1 5 6 1 3 4 1 3 4 1 3 4
B200 Technische Dienste 0 2,5 2,5 0 4,5 4,5 1 3 4 1 3 4
B300 Wirtschaftsförderung 0,5 0,5 2 2 2 2 2 2
B460 Bäder 6 6 6 6 6,5 6,5 5,25 5,25
B470 Abwasseranlagen 11 11 9 9 4 4 4 4
B480 Bauhof 42 42 40,5 40,5 42,5 42,5 40,5 40,5
B500 Öffentliche Ordnung 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 4,5 5,5
B510 Brand-, Katastophenschutz 3,5 3,5 3 3 2 2 2 2
B600
B610
B620

Standesamt
Bürgerbüro
Friedhöfe

5
5

7
7

5,5 5,5 5,5 5,5

B700 Kindertagesstätten 0,5 43 43,5 43,5 43,5 44 44 37 37
B710 Jugendarbeit 1 3 4 4 4 4 4 3 3
B720 Gemeinwesenarbeit / Soziales 3,5 3,5 2,5 2,5 1 1 1 1
B730 Bücherei 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Gesamt 9 107,5 46 162,5 9 152,5 161,5 10 146,5 156,5 8 129,75 137,75

 

Haushalt 2019

BezeichnungTeil-
haushalt

Zahl der Stellen

Haushalt 2021

Erläuterungen

Stellenplan  Teil C:  Zusammenstellung

Zahl der tatsächlich besetzten StellenZahl der Stellen

Haushalt 2020 am 30.06.2020

Zahl der Stellen
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Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, 
der Auszubildenden und der Praktikanten

      Anzahl
Stellen besetzt

1 0 Beamtenanwärter 
4 4 Verwaltungsfachangestellte

B710 Jugendarbeit 1 0 unbesetzt

B700 Kindergarten 7 2 Anerkennungspraktikantinnen

B460 Bäder 2 1 2 Fachangestellter für Bäderbetriebe

B470 Abwasseranlagen 2 2 2. Stelle zum 01.08.2021 besetzt
17 9

Teilhaushalt Bezeichnung Erläuterungen

A400 Personalstelle

Seite 312



Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  

Verbindlichkeiten  
der Kreisstadt Homberg (Efze) 

für 2021 

Hinweis: 
Darstellung von weiteren Kreditverbindlichkeiten 

im Vorbericht zu „Investitionskrediten“ 
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Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 

in 1000 EUR (Hinweis auf Vorblatt) 

Art 
Stand zu Beginn 
des Vorjahres 

(2020)

Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn 

des Haus- 
haltsjahres 

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende 

des Haus- 
haltsjahres 

(2021) (2021)
1 2 3 7 

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten  zur Finanzierung
von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2.2 Land

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.4 Zweckverbänden und dgl.

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich

2.6 Kreditmarkt

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen

57.191 63.350 72.541 

Summe 57.191 63.350 72.541 

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.1 Leasing

4.2 Sonstige

104 230 200 

Summe 104 230 200 

Nachrichtlich 

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung

5.1 Aus Krediten
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen
Rücklagen und Sonderrücklagen für andere
Zwecke

7. Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
(davon Wasserverband und 
 Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte) 

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung
an wirtschaftlichen Unternehmen

9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen
aus ÖPP-Verträgen

6.898 
(5.616) 
(1.206) 

noch keine 
Meldung von 

Finanzaufsicht 

noch keine 
Meldung von 

Finanzaufsicht 
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Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fälligen 
Auszahlungen 

der Kreisstadt Homberg (Efze) 
für 2021 
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Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Auszahlungen 

Verpflichtungsermächtigung im 
Haushaltsplan des Jahres 

 
Voraussichtlich fällige Auszahlungen 

 

1000 EUR 
 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

20… 

20… 

20… 

20… 

 

  
 

   

Summe  
     

Nachrichtlich 

In der Ergebnis- und Finanzplanung 
vorgesehene Kreditaufnahmen 

 
 
 
 
 

5.650 

 
 
 
 
 

5.738 

 
 
 
 
 

10.072 

 
 
 
 
 

7.749 

 
 
 
 

 
4.305 
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Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  

Rücklagen und Rückstellungen  
der Kreisstadt Homberg (Efze) 

für 2021 
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Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 

- 1000 EUR - 

Art 

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres 
(2020) 

Voraussicht- 
licher Stand 
zu Beginn 

des 
Haushalts- 

jahres 
(2021) 

Voraussicht- 
licher Stand 
zum Ende 

des 
Haushalts- 

jahres 
(2021) 

1. Rücklagen und Sonderrücklagen 

1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

1.3 Sonderrücklagen 

1.4 Stiftungskapital 
 … ........................ 
… 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Summe der Rücklagen    

2. Rückstellungen 
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von 

beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen  
              (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG 

gedeckt) 

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber 
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 

2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der 
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und 
ähnlichen Maßnahmen 

2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für 
Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden 
sollen 

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von  
Abfalldeponien 

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 

2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem 
Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im 
Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 

2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 

2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 

2.10 Sonstige Rückstellungen 
 

 

  

 
 
 

5.227 
 

(221) 
 

1.230 
 
 

0 
 
 

125 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

798 

 
 
 

5.252 
 

(239) 
 

1.128 
 
 

0 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 

 
 
 

5.322 
 

(257) 
 

1.141 
 
 

noch nicht 
bekannt 

 
100 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 

Summe der Rückstellungen      7.380       7.280       7.363 
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Übersicht über die den Fraktionen 
nach § 36 a Absatz 4 HGO zur 
Verfügung gestellten Mittel  
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Übersicht 
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 

zur Verfügung gestellten Mittel 

Art 
Haushaltsansatz 

Ergebnis 
des Jahres- 
abschlusses Erläute- 

rungen 
2021 
EUR 

2020 
EUR 

2019 
EUR 

1 2 3 4 5 

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO 
 

2.775 
 

2.775 
 

2.775 
 

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)     

SPD 750 750 750  

CDU 750 750 750  
Freie Wählergemeinschaft 675 675 675  
FDP 225 225 225  
Grüne 225 225 225  
Bürgerliste 150 150 150  
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke 

Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR) 
    

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen 
Fraktionen: 

     

    

2.1.1 Personalkosten     

2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit     

2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit     

2.2  ...................................      
 Jahresbeträge  

20... 

EUR 

20.... 

EUR 

 

20.... 
EUR 

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte 
 geldwerte Leistungen3 

    

3.1 Fraktion  ........................................................      

3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die 
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und 
Fraktionsassistenten) 

    

3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen     

3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- 
nigung, Beleuchtung) 

    

3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung     

3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- 
schriften, elektronische Kommunikation usw. 

    

3.2  ...................................  
                                                       Summe 
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MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

1020102101
Neuausstattung Digitaler Sitzungsdienst
Kämmerei / Controlling / EDV 2021
Sascha Zahmel
19.200 Euro 10.09.2020

Für die Nutzung des Digitalen Sitzungsdienstes müssen den
Mandatsträgern die entsprechenden Arbeitsmittel (Tablets) zur Verfügung
gestellt werden.

Mit Beginn der künftigen Legislaturperiode 2021/2026 soll die Ausstattung der Tablets, die für die
Nutzung des Digitalen Sitzungsdienstes SD-Net an die Mandatsträger ausgegeben wurden,
erneuert werden.
Aufgrund der langen Unterstützung von Sicherheitsupdates für das Betriebssystem durch den
Hersteller Apple, sowie wegen der einfachen Bedienung, soll bei der Erneuerung der Tablets
weiterhin auf Apple iPads gesetzt werden.
Bei den Geräten der Generation Herbst 2020 / Frühjahr 2021 ist von einer Nutzungsdauer über die
gesamte Legislaturperiode auszugehen. Bei Konkurrenzprodukten auf Android-Basis ist dies nicht
zu erwarten, alleine schon wegen der kurzen Unterstützung mit Sicherheitsupdates (maximal 3
Jahre nach Erscheinen eines Modelles).

37 Stadtverordnete + 11 Magistratsmitglieder = 48 iPads bei einem kalkulierten Preis von 350 Euro
zuzüglich Hülle und Tastatur zu je 50 Euro = 400 Euro je Person = 48 * 400 Euro = 19.200 Euro
Investitionssumme.

Entstehende Abschreibung für die Folgejahre (bei Anschaffung im März 2021):
2021: 2.880 Euro
2022 - 2025 jeweils 3.840 Euro
2026: 960 Euro

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

1050222101
Holzhäuser Feld, E-Turtle (Transportwagen für U3- Kinder)
Kinder, Jugend, Soziales u Integration 2021
Klaus Herz
4.200,00

Für die Kita Holzhäuser Feld wird ein Transportwagen für Kleinkinder benötigt. Der benötigte 
Transportwagen ist mit einem elektronischem Antrieb versehen und bietet Platz für 6 Kinder

Preisvergleich von Fachanbietern "Dusyma" und "Eibe"

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

1050242101
Anbau einer Krippe an die Kindertagesstätte Holzhausen
II/2 2021
Gabriele Berndt
20.000,00

Um den Kindergartenbetrieb in Holzhausen langfristig zu gewährleisten, soll ein Anbau einer 
Kinderkrippe geplant werden.
Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 20.000,00 € in Ansatz gebracht.



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

1050262001
Grundhafte Sanierung Kath. Kindergarten
Technische Dienste 2021
Gabriele Berndt 
190.000,00 € 03.09.2020

Die Katholische Kirche hat ihren Kindergarten im Elisabethweg auf Modernisierung und
Erweiterung untersuchen lassen. Es liegt eine Kostenschätzung von 381.000,00 € und ein Antrag
auf Übernahme der Kosten durch die Stadt Homberg (Efze) vor.
Die Kostenübernahme soll in 2 Raten erfolgen (191.000,00 € in 2020 und 190.000,00 € in 2021).

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020100901
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
19.000,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Hohlstrahlrohr ca. 1.050,00 €, Sichtschutzwände Verkehrsunfall ca. 1.000,00 €,
Heckwarneinrichtung TLF 24/50 ca. 1.640,00 €, Hebekissen für RW ca. 3.076,00 €,
Tauchpumpensatz ca. 2.400,00 €, Schubladenschrank ca. 1.795,00 €, Transportwagen
Atemluftflaschen ca. 2.800,00 €, sonstige gem. Erfahrung der letzten Jahre ca. 5.239,00 €.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020102101
Systemtrenner Feuerwehr nach DIN 14346
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
21.000,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und sein Schutz ist in Deutschland normativ
geregelt. Mit dem DVGW Arbeitsblatt W405-B1 sind nun auch die Feuerwehren gefordert, durch
Einsatz eines Systemtrenners gem. DIN 14346 das Trinkwasser zu schützen, denn bei
Feuerwehreinsätzen wird über den Hydranten auf das Trinkwassernetz zugegriffen. Durch
Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken kann Löschwasser in das Netz gelangen und
dadurch eine Gesundheitsgefährdung für den Menschen entstehen.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020102101
Sprungpolster Vetter SP 16
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
8.900,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Blitzschnelle Rettung aus bis zu 25 Metern Höhe
Sprungkissen sind im Notfall sofort zur Stelle: ob bei Platznot am Rettungsort oder an
Häuserfronten, die für Drehleitern unzugänglich sind. Mit Sprungkissen ist man selbst für
schwierige Situationen im Einsatz optimal gerüstet. Schnell errichtet und im aufgebauten Zustand
leicht zu transportieren, kommt man mit den Sprungkissen SP sogar an Gebäuderückseiten oder
an Innenhöfe. Auch für die Rettung eingeschlossener Rettungskräfte sind Sprungkissen eine
sichere Lösung.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020102103
4 Rollcontainer für GWL
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
8.000,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Beschaffung von 4 Rollcontainern für GW-L. 2x Rollcontainer offen, inkl. Totmannbremse, 1x
Rollcontainer Wasserschaden, inkl. Totmannbremse, 1x Rollcontainer zbV, inkl. Totmannbremse.
Bei den genannten Rollcontainern handelt es sich um Spezialanfertigungen, die auf die
Einsatzbedingungen der Feuerwehr der Homberger Kernstadt angepasst werden.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020111901
Ersatzbeschaffung LF 10 Kernstadt
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
20.000,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Die Mittel sind zu erhöhen, da entgegen der Beschaffung des LF 10 KatS für die Feuerwehr
Wernswig, der Eigenanteil bei der Beschaffung des LF 10 Kernstadt höher ist, dies ging erst aus
dem Förderbescheid hervor, der zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch nicht vorlag.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020112001
Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
28.800,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Die Mittel sind zu erhöhen, da sich gemäß dem Vorbescheid des Hessischen Ministerium des
Inneren und für Sport der Finanzierungsplan ändert. Die Ausgaben betragen voraussichtlich
156.200,00 € und sind somit um 28.800,00 € zu erhöhen. Der Zuschuss für die Beschaffung unter
2020112002 erhöht sich ebenfalls gemäß dem o.g. Vorbescheid um 13.800,00 € auf 43.200,00 €.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020232001
Anbau Damenumkleide Feuerwehr Mühlhausen
Technische Dienste 2021
Gabriele Berndt
70.000,00 17.09.2020

Bei dem Anbau der Damenumkleide Feuerwehr Mühlhausen entsteht ein Mehrbedarf von
70.000,00 €.
In der Ursprungskalkulation waren keine Feuerwehrspinde in diesem Umfang vorgesehen,
zusätzliche Spinde sind erforderlich. Durch die Schließung der "Gebäudelücken" wurden
Dachfenster für die DGH Toiletten und die Umkleide notwendig. Dachfenster sind teurer als
normale Fenster, die bauliche Situation lässt keine Alternative zu.

Die Ausschreibungsergebnisse der letzten Zeit liegen bedeutend höher als der Baukostenindex
2020. Zwei Ausschreibungen wurden bereits aufgehoben, da diese unverhältnismäßig hoch
waren. Es wird dennoch versucht den Anbau so kostengünstig wie möglich zu errichten, jedoch
zeigen die Ausschreibungen, dass der ursprüngliche Ansatz nicht zu halten ist.

erste Kostenschätzung 30.000,00 €
Ansatz für 2021 70.000,00 €
Insgesamt 100.000,00 €

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

20232101
Beschaffung Biber-Staustufe
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
2.000,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Die mobile Staustelle Biber ist eine patentierte Anstauhilfe um Löschwasser schnell und einfach in
Fließgewässer anstauen zu können.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020272101
Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode
Ordnungsverwaltung 2021
Machiel Twisk
153.400,00 25.08.2020

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

Das vorhandene Fahrzeug (TSF) der Feuerwehr Homberg-Welferode mit dem Kennzeichen
HR-2349 wurde am 11.09.1996 zugelassen und ist somit 23 Jahre alt. Aus technischen und
wirtschaftlichen Gründen ist deshalb beabsichtigt, das Fahrzeug im Jahr 2021 durch ein neues
TSF-W zu ersetzen. Die Beschaffung ist im aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan der
Kreisstadt Homberg (Efze) für das Jahr 2021 ausgewiesen. Die Zuwendung wird unter
2020272102 in Höhe von 35.400,00 € veranschlagt. Der Antrag zur Aufnahme in die
Prioritätenliste für 2021 wurde gestellt und die Bewilligung wird erwartet.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2030102101
Errichtung einer 4. Stele auf dem Gemeinschaftsurnengrabfeld   
Bürgerbüro/Standesamt 2021
Frank Ruhland
6.750,00 € 07.09.2020

entfällt

Auf dem Gemeinschaftsurnengrabfeld des Friedhof "Hinter dem Schlossberg"
befinden sich bereits drei Stelen (Grabmäler) für jeweils 16 Schriftplatten.
Die Namenstafeln der dritten Stele werden im Laufe des kommenden Jahr vollständig
beschriftet sein. Deshalb ist die Beschaffung eine vierte Stele unerlässlich.

Die Kosten zur Beschaffung und Aufstellung der dritten Stele im Jahr 2017 betrugen 5.388,91 €.
Da von einer gewissen Kostensteigerung auszugehen ist, wurde der neue Wertansatz mit
6.750,00 € angegeben.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010100801
20% Beteiligung Wasserversorgung
Technische Dienste 2021
Holger Iber
50.000,00 € 27.08.2020

Für das Jahr 2021 sind folgende Beteiligungen am Neubau von Wasserversorgungsleitungen
geplant:

Hersfelder Straße 1. BA 20.000,00 € (Gesamtkosten geplant: 100.000,00 €)
Straßen Holzhausen 1. BA 20.000 €
Kleinere Maßnahmen im Stadtgebiet 10.000,00 €

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

301010804
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"
Bauleitplanung / Klimaschutz 2021
Helene Pankratz
250.000,00 € 16.09.2020

Die Stadt Homberg (Efze) wurde im Jahr 2017 im Bund-Länder-Städtebauförderprogramm
"Wachstum und nachhaltige Erneuerung (vorher: Zukunft Stadtgrün)" aufgenommen. Die Laufzeit
des Förderprogramms beträgt ca. 10 Jahre.
In dieser Zeit sollen verschiedene Maßnahmen aus dem integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzept (ISEK) umgesetzt werden. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus
dem ISEK wurde am 09.05.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010101806
Kulturzentrum Krone
Technische Dienste 2021
Larissa Kansy
225.000,00 28.08.2020

In der bisherigen Kostenberechnungen wurden die Kosten für die Kücheneinrichtung und Fassade
nicht berücksichtigt.

Folgende Mittel werden zusätzlich benötigt:

KG 600 - Ausstattung, Küche : 77.000,00 €

KG 300 - Fassade: 135.000,00 €

Kostensteigerung und Nachtragsmanagement: 13.000,00 €

Diese Mittel können nicht als förderfähige Kosten angerechnet werden und müssen somit mit
Eigenmitteln finanziert werden.

HH-Ansatz 2018: 136.000,00 €
HH-Ansatz 2019: 314.000,00 €
HH-Ansatz 2020: 0,00 €
HH-Ansatz 2021: 225.000,00 €



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010102101
Dorfentwicklungsprogramm Homberg IKEK 2021
Bauverwaltung Bürgerservice 2021
Heinz Ziegler
250.000,00€ 25.08.2020

Die Stadt Homberg ist in 2020 als neuer gesamtkommunaler Förderschwerpunkt in das
Dorfentwicklungsprogramm Hessen aufgenommen worden. In 2021 ist im Rahmen der
Konzeptphase das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) zu entwickeln.

Aus dem IKEK werden in der Förderphase 2022 bis 2027 die Projekte in den Stadtteilen entwickelt
und im Haushalt veranschlagt.

Die Kosten für das IKEK werden mit 250.000,00€ für die Stadt mit den 20 Stadtteilen veranschlagt.
Die Förderung beträgt für das IKEK maximal 50.000,00€. Der Städtische Eigenanteil beträgt somit
200.000,00€
In der Finanzplanung ab 2022 werden zunächst Kostenschätzungen veranschlagt. Die Projekte
können erst nach Fertigstellung des IKEK benannt und mit Kosten belegt werden.

nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010102104
Erschließungskosten Neubaugebiet Cassdorf -Planungskosten-
Technische Dienste 2021
Holger Iber
50.000,00€ 06.10.2020

Im Stadtteil Cassdorf läuft zurzeit das Bauleitplanungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 8 der
Kreisstadt Homberg (Efze) für den Stadtteil Cassdorf. Zwischen den Straßen Weidenweg, Am
Steinacker und Lerchenweg werden 6 Bauplätze für Einfamilienhäuser entwickelt.
die Entwicklung des Baugebiets erfolgt, weil fast alle städtischen Bauplätze im Stadtgebiet
Homberg verkauft sind. Für Das Baugebiet in Cassdorf gibt es eine Warteliste mit zurzeit 14
Bewerbern.
In 2021 soll die Erschließungsplanung und Vermessung der Grundstücke erfolgen. Weiterhin
werden die Bauplätze verkauft.

50.000,00€ sind für die Erschließungsplanung und die Vermessungskosten veranschlagt.

nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010102106
Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen - Planungskosten und Grunderwerb

Technische Dienste 2021
Holger Iber
470.000,00€ 06.10.2020

Im Stadtteil Mühlhausen sind im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1 noch 13 freie Bauplätze
vorhanden. Die Bauplätze sollen erschlossen und vermarktet werden. Die Entwicklung der Flächen
erfolgt, weil fast alle städtischen Bauplätze im Stadtgebiet Homberg verkauft sind. Für die
Bauplätze in Mühlhausen gibt es eine Warteliste mit zurzeit 14 Bewerbern.
Der Grunderwerb erfolgt im Rahmen eines Baulandumlegungsverfahren nach den Vorschriften
des Baugesetzbuches.
In 2021 soll die Erschließungsplanung, die Vermessung und der Grunderwerb erfolgen. Weiterhin
werden die ersten Bauplätze verkauft.

Für die Erschließungsplanung und die Vermessungskosten sind im Haushaltsjahr 2021
50.000,00€ veranschlagt.
Für den Grunderwerb werden gemäß Wertgutachten des Gutachterausschusses des
Schwalm-Eder-Kreises 420.000,00€ veranschlagt.

nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010201901
Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Planungs- & Baukosten
Bauleitplanung / Klimaschutz 2021
Helene Pankratz
250.000,00 € 26.08.2020

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie zur Nahwärmeversorgung in der Altstadt erstellt. An der
Nahwärmeversorgung sollen auch die städtischen Liegenschaften in der Altstadt angeschlossen
werden. Die Errichtung des Nahwärmenetzes soll im Jahr 2021 beginnen und voraussichtlich im
Jahr 2024 abgeschlossen werden.
Eine zeitnahe Errichtung des Nahwärmenetzes ist aufgrund der aktuellen Umbauprojekte
(Multifunktionshaus und Kulturzentrum Krone) zwingend erforderlich. In einem ersten Bauabschnitt
sollen diese städtische Gebäude ab 2021 angeschlossen werden.

Ein Nahwärmenetz in der Altstadt soll in erster Linie eine Steigerung der Energieeffizienz und
somit auch eine Reduzierung der CO2 – Emissionen mit sich bringen. Darüber hinaus erhofft sich
die Stadt Homberg (Efze) auch eine Wiederbelebung der Altstadt.
Mit der Umsetzung eines Nahwärmenetzes werden folgende Ziele aus dem Klimaschutzkonzept
der Stadt Homberg (Efze) verfolgt:
-> Minderung des Wärmevebrauchs in den kommunalen Liegenschaften
-> Effiziente Energieerzeugung über gemeinschaftliche Wärmeversorgung

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010202101
Einrichtung eines Pedelec-Verleihsystem
Bauleitplanung/Klimaschutz 2021
Helene Pankratz
100.000,00 € 26.08.2020

Im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes soll in 2020 ein Pedelec-Verleihsystem in Homberg
(Efze) eingerichtet werden. Aktuell fördert das Land Hessen die Errichtung von kommunalen Fahrrad
Verleihsystemen. Die Mitgliedskommunen des Projekts "Hessen aktiv: Die Klima Kommunen" erhalten
hierfür eine Förderung in Höhe von 90 %. Eine Förderung für die Errichtung des Pedelec-Verleihsystems
wird daher angestrebt.

Folgende Kosten sind hierbei einzukalkulieren:

- Handelsübliche, robuste Pedelecs sind ab ca. 2.500,00 € erhältlich. Für ein Verleihsystem sollte man
jedoch solche wählen, die von ihrer Bauweise und der Qualität der Komponenten darauf zugeschnitten sind.
Solche Pedelecs kosten zwischen 4.500,00 und 5.500,00 €. Lastenpedelecs sind nochmal ca. 1.000 €
teurer.
- Darüber hinaus wird eine schützende Infrastruktur benötigt, entweder einzelne Fahrradgaragen je Pedelec
oder Fahrradhäuser für mehrere Pedelecs. Dafür sind ca. 1.500,00 € je Pedelec zu kalkulieren.
- Für die Wartung und Versicherung sind ca. 500,00 € pro Jahr zu veranschlagen.
- Für die Sharing-Technologie sowie Schließtechnologie für die Fahrradgaragen sind je Pedelec ca. 300,00 €
p.a. zu kalkulieren.
- Darüber hinaus sind noch die Kosten für das Laden der Pedelecs über Schuko-Steckdosen sowie ggf.
Anschlusskosten

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020101806
Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode
Technische Dienste 2021
Holger Iber
270.000,00 € 27.08.2020

Die gesamten Planungsleistungen sind abgeschlossen und die Planungen für die weiteren
Bauabschnitte haben begonnen.
Es ist derzeit geplant, den Ausbau in 5 weiteren, statt bisher 3 weiteren Bauabschnitten zu
realisieren. Es wird mit Gesamtkosten inkl. Planung und NK mit 1.440.000,00 € gerechnet. Für
2021 sollen wie im Finanzplan angedacht, weitere Mittel in Höhe von 270.000 € bereitgestellt
werden.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020101812
Straßenbau Hersfelder Straße 
Technische Dienste 2021
Holger Iber
1.350.000,00 27.08.2020

siehe Studie Straßenbau Hersfelder Straße

Sanierung und Ausbau der Hersfelder Straße in mehreren Bauabschnitten
Die Hersfelder Straße befindet sich vom Anschluss Wallstraße bis zur Einmündung Welferoder
Straße in einem sehr schlechten Zustand. Hier ist dringender Sanierungsbedarf.
Zur Sitzung am 06.09.2018 wurde der Stadtverordnetenversammlung eine Studie zur Sanierung
und weiterem Ausbau der Hersfelder Straße vorgelegt.
Für die Planung des Ausbaus der Hersfelder Straße wurden für den HH 2019 105.000,- €
veranschlagt.
Der 1. BA inklusive dem Ausbau des oberen Bereiches des Steinweges soll im Jahr 2021
beginnen. Weitere Bauabschnitte erfolgen in 2022 und 2023.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020101905
Straßenbau Holzhausen
Technische Dienste 2021
Holger Iber
500.000,00 € 27.08.2020

In 2019 wurde eine Untersuchung zum Ausbau der Straßen in Holzhausen in Auftrag gegeben.
Die Studie liegt vor, es wird mit einem Gesamtvolumen für den gesamten Straßenbau in
Holzhausen von 4.000.000,00 € gerechnet. Der Planungsauftrag wird in 2020 an ein Ingenieurbüro
vergeben, so dass mit dem 1. Bauabschnitt im Frühjahr/Sommer 2021 begonnen werden kann.
Im Finanzplan sind für die kommenden Jahre Mittel von jeweils 500.000,00 € vorgesehen.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020101909
Straßenbau Wernswig, Abel-Becker-Weg/Zum Osterbach/Zum Weinstock

Technische Dienste 2021
Holger Iber
60.000,00 27.08.2020

Im Rahmen des Ausbaus der Straßen Abel-Becker-Weg und Zum Osterbach soll die Straße Zum
Weinstock ebenfalls mit ausgebaut werden. Es liegen mehrere Varianten zum Ausbau vor. Die
Planung soll in 2020 abgeschlossen und der Bau spätestens im Frühjahr 2021 durchgeführt
werden. Im Haushalt 2020 wurden bisher 145.000,00 bereitgestellt. Für den zusätzlichen Ausbau
wird mit Kosten in Höhe von 60.000,00 € gerechnet.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020102004
Ausbau OD Allmuthshausen
Technische Dienste 2021
Holger Iber
735.000,00 € 27.08.2020

Das Land Hessen plant den Ausbau der OD Allmuthshausen im Jahr 2021. Die Planungen sind im
Jahr 2020 erfolgt. Die Stadt Homberg (Efze) sieht vor, sich im Rahmen einer
Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Ausbau der Nebenanlagen (Gehwege) zu beteiligen. Da
Hessen Mobil keine Planungskapazitäten besitzt, soll die Federführung der Gesamtmaßnahme bei
der Stadt Homberg (Efze) liegen. Für 2020 sind die kompletten Planungsleistungen von
115.000,00 € eingeplant. Mit Gesamtkosten für den Straßen- und Gehwegebau von 850.000,00 €
wird gerechnet.
Das Land Hessen erstattet sämtliche Planungs- und Baukosten für den Anteil des
Landesstraßenausbaus nach tatsächlicher Abrechnung.
Die Kosten für den Gehwegausbau werden mit etwa 40 % aus Landesmitteln gefördert.

2020:
Planungskosten Land: 60.500,00 € (Erstattung: 60.500,00 €)
Planungskosten inkl. Gutachten Stadt: 54.500,00 € (Förderung: 4.500,00 €)

2021:
Baukosten Landesstraße: 550.000,00 € (Erstattung: 550.000,00 €)
Baukosten Gehwege: 185.000,00 € (Förderung: 80.000,00 €)

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020102101
Ausbau OD Mühlhausen
Technische Dienste 2021
Holger Iber
110.000,00 € 03.09.2020

Das Land Hessen plant den Ausbau der OD Mühlhausen im Jahr 2022. Die Planungen sollen im
Jahr 2021 erfolgen. Die Stadt Homberg (Efze) sieht vor, sich im Rahmen einer
Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Ausbau der Nebenanlagen (Gehwege) zu beteiligen.
Da Hessen Mobil keine Planungskapazitäten besitzt, soll die Federführung der Gesamtmaßnahme
bei der Stadt Homberg (Efze) liegen. Für 2021 sind die kompletten Planungsleistungen von
110.000,00 € eingeplant.
Mit Gesamtkosten für den Straßen- und Gehwegebau von 775.000,00 € wird gerechnet.
665.000,00 € sind im Finanzplan 2022 aufgeführt.
Das Land Hessen erstattet sämtliche Planungs- und Baukosten für den Anteil des
Landesstraßenausbaus nach tatsächlicher Abrechnung.
Die Kosten für den Gehwegausbau werden mit etwa 40 % aus Landesmitteln gefördert.

2021:
Planungskosten Land: 55.000,00 € (Erstattung: 55.000,00 €)
Planungskosten inkl. Gutachten Stadt: 55.000,00 € (Förderung: 5.000,00 €)

2022:
Baukosten Landesstraße: 500.000,00 € (Erstattung: 500.000,00 €)
Baukosten Gehwege: 165.000,00 € (Förderung: 75.000,00 €)

Nein
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Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020102108
Straßenausbau " Im Baumgarten" in Mardorf
Technische Dienste 2021
Holger Iber
45.000,00 10.09.2020

Die Straße "Im Baumgarten" in Mardorf wurde im Zuge der Erschließungsarbeiten für den neuen
Kindergarten aufgebrochen und die Fläche ist teilweise mit geschottert worden.
Da die Straßenfläche als Zufahrt für den Kindergarten dient, wäre es sinnvoll, die Straßenparzelle
auszubauen.

Planungskosten: 5.000,00 €
Baukosten: 40.000,00 €

NEIN
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ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020502001
Renaturierungsmaßnahmen
Technische Dienste 2021
Holger Iber
500.000,00 10.09.2020

Es ist beabsichtigt, Renaturierungsmaßnahmen am Katterbach in Homberg (Efze), an der Ohe bei
Caßdorf und an der Efze in Berge durchzuführen.
Die Planungen der Maßnahmen wurden beauftragt und nach erfolgter Genehmigung werden die
Baumaßnahmen in 2021 umgesetzt.
Das Land Hessen fördert die Maßnahmen mit 95 %.
Bei den Renaturierungsmaßnahmen an der Efze in Berge beteiligt sich der Schwalmverband mit
50 % am Eigenanteil der Stadt Homberg (Efze).

Siehe VL-166/2019

Katterbach in Homberg (Efze)
Planungskosten: 30.000,00 € Baukosten: 120.000,00 € = 150.000,00 €
Förderung 95 % = 142.000,00 €

Efze in Berge
Planungskosten: 20.000,00 € Baukosten: 80.000,00 € = 100.000,00 €
Förderung 95 % = 95.000,00 €
Beteiligung Schwalmverband 2,5 % = 2.500,00 €

Ohe bei Caßdorf
Planungskosten: 30.000,00 € Baukosten: 220.000,00 € = 250.00,00 €
Förderung 95 % = 237.000,00 €

NEIN
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BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3020601801
Stadtmobiliar Außenanlagen
Technische Betriebe 2021
Frederick Naumann
30.000,00 € 02.09.2020

Beschaffung von Bänken, Blumenkübeln, Mülleimern u. a. für öffentliche Bereiche. Pflanzkübel für
Bäume Marktplatz.

4.000,00 € 3 x 3 Etagen Flower Tower, 16.000,00 € für sonstige Maßnahmen

Nein
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ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3010100901
Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte
Bauverwaltung Bürgerservice 2021
Heinz Ziegler
400.000,00€ 25.08.2020

Eigenanteile Homberger Projekte im Städtebauförderprogramm Stadtumbau in Hessen
-Stadtumbau West-. Das Förderprogramm wird im Rahmen einer interkommunalen Kooperation im
Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte abgewickelt. Vom Zweckverband beauftragter Träger der
Abrechnung aller Einzelprojekte ist die Hessische Landgesellschaft (HLG).

Jährliche Abschlagszahlung gemäß Finanzplanung.

Nach dem derzeitigen Abrechnungsstand des Städtebauförderprogramms sind noch folgende
Abschlagszahlungen für die Homberger Projekte zu veranschlagen:
2021 bis 2024 jeweils 400.000,00€ und 2025 350.000,00€ = gesamt 1.950.000,00€

nein
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3030200802
Grundstücksankäufe
Bauleitplanung / Klimaschutz 2021
Gundula Michel
500.000,00 € 31.08.2020

Im Zuge von Baumaßnahmen, Grenzbereinigungen, Grundbuchkorrekturen etc. kann der Ankauf
von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Flächen erforderlich werden.
Insbesondere ist der Kauf und ggf. Weiterverkauf von Grundstücken und Gebäuden vor allem für
die Innenstadtentwicklung relevant.

nein
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ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3030301501
Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude
Technische Dienste 2021
Gabriele Berndt
600.000,00 06.10.2020

In Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses vom 18.10.2018 wurde am 25.01.2019 eine erste „Planungswerkstatt“ durchgeführt.
Im Rahmen dieser ersten „Planungswerkstatt“ wurden folgende Zwischenergebnisse erzielt:
Der Ansatz die Verwaltung vollständig im Rathaus und einem neu zu errichtenden Anbau unterzubringen, wird nicht weiter
verfolgt.
Der aktuelle Anbau des historischen Rathauses soll abgebrochen und durch einen neuen Anbau ersetzt werden, über den
die Gebäudeerschließung –auch unmittelbar von der Obertorstraße –erfolgen soll. Im Übrigen sollen Freiflächen entstehen,
insbesondere auch für Parkplätze.

Als zweiter Standort für die Verwaltung soll der ehemalige „Frankfurter Hof“ (Obertorstraße 5) aktiviert werden, weil dieses ebenfalls im
Eigentum der Stadt stehende Gebäude –anders als das Gebäude in der Obertorstraße 1 –nur schwerlich einer Wohnnutzung o.
ä. zugeführt werden könnte.

Auf Basis dieser Zwischenergebnisse fand am 24.05.2019 eine weitere „Planungswerkstatt“ statt, in deren Rahmen ausführlich
über ein mögliches organisatorisches Raumprogramm, einen möglichen Zeitplan und das weitere Vorgehen diskutiert wurde.

Gemäß Beschluss Stadtverordnetenversammlung sollen folgende Schritte umgesetzt werden:
Für den Umbau des historischen Rathauses soll ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden.
Für die Sanierung des Gebäudes Obertorstraße 5 („Frankfurter Hof“) sollen die Leistungsphasen 1-3 ausgeschrieben und
vergeben werden.
Für die Aktivierung des Gebäudes Obertorstraße 1 –mit dem Ziel einer späteren Wohnnutzung oder alternativen Nutzung
für die Verwaltung –sollen die Leistungsphasen 1 –3 ausgeschrieben und vergeben werden.

Die bisher eingestellten Mittel wurden zum größten Teil für den Abbruch der rückwärtigen Bauten hinter dem Gebäude Obertorstraße
1, sinnvolle Maßnahmen zur Ertüchtigung am Bestandsgebäude, Neuausstattungen sowie Planungskosten verausgabt.

Mittelanmeldungen
HH 2015: 20.000,00 €
HH 2016: 500.000,00 €
HH 2017: 500.000,00 €
HH 2018: -----
HH 2019: -400.000,00 € (Umwidmung für KiTa Mardorf, STAVO 15.03.2019)
HH 2020: -----

Die Neuanmeldung der umgewidmeten Mittel ist in 2020 nicht erfolgt.
Aktuell stehen noch Haushaltsreste in Höhe von rund 210.000 EUR zur Verfügung

Zusätzlich werden 200.000,00 € erforderlich für die Umsetzung weiterer Umbaumaßnahmen.

nein
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vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3030651701
Multifunktionshaus Marktplatz 15
Techn. Dienste 2021
Gabriele Berndt
353.200,00 23.09.2020

Die Stadtverordneten haben in der 26. StaVo Sitzung TOP 4 am 22.08.2019 eine
Budgeterhöhungen mit nachfolgender Aufteilung beschlossen:

Mittelerhöhung durch Kostensteigerung für 2020 353.200,00 € Stavo Beschluss
Mittelerhöhung durch Kostensteigerung für 2021 78.300,00 € Stavo Beschluss

Da abzusehen war, dass die Mittel in 2020 noch nicht benötigt werden, werden die
Mitteleinstellung der Kostensteigerung jeweils auf die Jahre 2021 und 2022 verschoben.

ursprünglicher Kostenplan:
HHJ 2017 Reste 176.000,00 €
HHJ 2018 3.000.000,00 €
Kostensteigerung 2020 353.200,00 € Stavo Beschluss 26. Sitz. TOP 4
Kostensteigerung 2021 78.300,00 € Stavo Beschluss 26. Sitz. TOP 4
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ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3030762101
Erweiterung Standort THW 2. BA
Technische Dienste 2021
Gabriele Berndt
1.100.000,00 04.09.2020

Der erste Bauabschnitt wurde aus der Bodenbevorratung finanziert, da die Gebäude A 1a und A
10 aus der Bodenbevorratung genommen und der Stadt Homberg übertragen werden, muss der 2.
Bauabschnitt über den Haushalt der Stadt finanziert werden.

Die Kosten setzen sich zusammen aus der Kostengruppe 300 und 400 für den Ausbau 2. OG, die
Errichtung der Werkstatt, das Versetzen der Garagen und das Anlegen von 13 Parkplätzen.
Sowie den Planungskosten ( III Mindest.) für oben aufgeführte Maßnahme.

Siehe Beschluss Stadtverordnetenversammlung VL-73/2020

nein
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304010
Beschaffung einer Industriespülmaschine für die Stadthalle
Technische Betriebe 2021
Frederick Naumann
12.000,00 € 23.09.2020

Die bei Veranstaltungen anfallende Menge an Geschirr kann nur mit einer
Industriespülmaschine beseitigt werden.

Die aktuelle Industriespülmaschine in der Stadthalle wurde vom Gesundheitsamt verworfen, da
diese aufgrund des Alters nicht mehr richtig reinigt. Diese ist unverzüglich durch eine neue zu
ersetzen.

Nein



MAGISTRAT
DER KREISSTADT HOMBERG (EFZE)
Fragenkatalog Investitionen

Investitionsnummer

Bezeichnung

Abteilung Haushaltsjahr

Sachbearbeiter

Betrag Datum

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

3050111801
Grundhafte Sanierung B-Platz
Technische Betriebe 2021
Benjamin Neidert
50.000 € 04.09.2020

nein

Bewässerungsanlage für den Kunstrasenplatz. Zwei Vollkreisregner im Platz, die automatisch
angesteuert und nach Bedarf geschaltet werden können. Hierbei wird ein Großteil der Platzfläche
erreicht. Nicht benetzte Flächen liegen zum größten Teil außerhalb der linierten Spielfeldfläche.

Nein
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3050112101
Pflegemaschine Kunstrasenplatz
Technische Betriebe 2021
Benjamin Neidert
20.000,00 € 02.09.2020

Für den neuen Kunstrasenplatz am Stadion (B-Platz) in Homberg (Efze) wird eine Pflegemaschine
benötigt.

Nein
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3050200801
Ersatzbeschaffung Spielgeräte
Technische Betriebe 2021
Frederick Naumann
40.000,00 € 02.09.2020

Auf den Spielplätzen inkl. Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortsteilen müssen zahlreiche
Spielgeräte ersetzt werden, da sie den sicherheitstechnischen Parametern nicht mehr
entsprechen.

Nein
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3060202102
Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Mariner 3s
Technische Betriebe 2021
Benjamin Neidert
30.000,00 € 25.09.2020

Der Reinigungsroboter wird dafür eingesetzt, um den Beckenboden von
grobem Schmutz, Steinen, Sand sowie feinsten, unsichtbaren Partikeln zu
reinigen. Deshalb ist dieser bei der Reinigung des Beckenwassers
unabdingbar.

Der aktuelle Reinigungsroboter für den Beckenboden des Freibades am Erleborn ist über 10 Jahre
alt und war bereits mehrfach zur Reparatur.
Momentan wird ein Mariner 3S Navigator II genutzt und mit diesem sind die Mitarbeiter des
Freibades am Erleborn sehr zufrieden. Nach über 10 Jahren Nutzungsdauer ist dieser nun nicht
mehr reparabel.
Bei der Firma Mariner wird aktuell ein Reinigungsroboter Mariner 3S proliner navi3 gemietet und
kann aus dem Mietverhältnis übernommen werden.

Nein
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3080100801
Ersatzbeschaffung Kleingeräte
Technische Betriebe 2021
Frederick Naumann
20.000,00 02.09.2020

Um einen reibungslosen Betriebslauf gewährleisten zu können und den aktuellen
Sicherheitsparametern zu entsprechen, müssen Geräte und Maschinen erneuert werden.

Nein
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3080102101
Beschaffung Kehrbesen
Technische Betriebe 2021
Frederick Naumann
12.000,00 € 02.09.2020

Zur Reinigung von Radwegen und asphaltierten Feldwegen.

Nein
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308010
Kauf Kompaktschlepper
Technische Betriebe 2021
Frederick Naumann
49.450,00 € 25.09.2020

Bei den Technischen Betrieb wird ein neuer Kompaktschlepper benötigt, da der aktuell genutzte
Kompaktschlepper ausgetauscht werden muss. Dieser ist bereits 12 Jahre alt, hat
Korrosionsschäden und ist technisch nicht mehr zuverlässig.

Ja



Vergleich der Anschaffungs‐ und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

Nr. Konten Bezeichnung Kauf Leasing

1 0 ‐ 1 Anschaffungs‐ und Herstellungskosten        49.450,00   
Leasinggebühren gem. vorliegendem Angebot.
Der Restwert des Fahrzeugs nach 5 Jahren beträgt ca. 
10.000 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen Laufzeit 60 Monate
Nutzungsdauer in Jahren                  5,00    5,00   

2 Jährliche Folgekosten

2.1 60 ‐ 61
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie 
Aufwendungen für bezogene Leistungen

‐      ‐     
Jährliche Folgekosten werden nicht betrachtet,
da diese bei beiden Varianten gleich sind.

2.2
62, 63, 640‐
643, 647‐649, 

65
Personalaufwendungen

2.3 67‐69 Aufwendungen für sonstige Sach‐ und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670
2.4 670 Aufwendungen für Miet‐, Leasing‐, Erbbauzinsen          11.645,88    Leasinggebühren gem. aktuellem Vertrag
2.5 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Laufzeit 60 Monate
2.6  72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)
2.7 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
2.8 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.9 66 Kalkulatorische Abschreibung          9.890,00                 ‐     
2.10 Kalkulatorische Zinsen             173,08    ‐     
2.10.1 auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke
2.10.2  auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

3 Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)       10.063,08 €          11.645,88 € 

4 unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen

5 Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)       10.063,08 €          11.645,88 € 

6 Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen ‐               11.645,88   

Jährliche Folgekosten je Einwohner                 0,71 €              0,83 € 

Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B von … Punkten

2    3   

Kosten in der jeweiligen 
Variante

Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs‐ und 
Herstellungskosten übersteigen)

5 0
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4010101903
Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"

2021
Helene Pankratz
50.000,- € 14.09.2020

entfällt

Aktuell stehen zwei große städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen besonders im Fokus: Das
Einkaufszentrum „Drehscheibe“ und die Entwicklung des östlichen Bereichs der Altstadt
einschließlich der entsprechenden Marktplatzseite. Hier steht eine Mischnutzung mit besonderem
Schwerpunkt in der Wohnraumentwicklung im Vordergrund.
Die Beteiligung der Stadt an diesem Projekt könnte vielschichtig sein: Einerseits befindet sich eine
wichtige städtische Fläche (Parkplatz) innerhalb des Planungsgebietes. Andererseits wäre es
hilfreich, künftige Verkehrs- und Erschließungsflächen innerhalb der Bebauung in öffentliche
Flächen umzuwandeln, sofern darüber Objekte mehrerer Eigentümer erschlossen werden.
Weitere Akteure, insbesondere (künftige) Eigentümer angrenzender Immobilien, sind
jederzeit aufgefordert, sich ebenfalls zu beteiligen.

Aktuell besteht keine Förderkulisse für die Maßnahme. Um das Projekt voranzutreiben ist
angestrebt, diejenigen Eigentümer, die bereit sind, bauliche Maßnahmen auszuführen, finanziell zu
unterstützen.
Eine Beteiligung der Stadt Homberg (Efze) an den Planungsleistungen (Lph 1-3)ist begrenzt auf
maximal 10.000,00 € je Eigentümer.

Nein



Bezeichnung
Ansatz 
2021

Ergebnis
2021

Vergleich 
Ansatz/
Ergebnis Januar Februar März

Ist
I Quartal April Mai Juni

Ist
II Quartal Juli August September

Ist
III Quartal Oktober November Dezember

Ist
IV Quartal Zahlungsunwirksam (ILV)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 756.280 756.280 0 63.023 63.023 63.023 189.070 63.023 63.023 63.023 189.070 63.023 63.023 63.023 189.070 63.023 63.023 63.023 189.070
2 Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4.734.569 4.097.745 636.824 72.045 880.346 72.045 1.024.436 72.045 72.045 72.045 216.136 72.045 72.045 880.346 1.024.436 880.346 72.045 880.346 1.832.737 636.824
3 Kostenersatzleistungen und ‐erstattungen 649.170 649.170 0 54.098 54.098 54.098 162.293 54.098 54.098 54.098 162.293 54.098 54.098 54.098 162.293 54.098 54.098 54.098 162.293
4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen 
einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 14.299.000 14.274.533 24.467 82.536 1.520.311 82.536 1.685.383 1.965.786 1.520.311 82.536 3.568.633 1.965.786 1.520.311 82.536 3.568.633 1.965.786 1.520.311 1.965.786 5.451.883 24.467
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 400.000 400.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 11.594.643 11.350.293 244.350 945.858 945.858 945.858 2.837.573 945.858 945.858 945.858 2.837.573 945.858 945.858 945.858 2.837.573 945.858 945.858 945.858 2.837.573 244.350
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 101.330 101.330 0 8.444 8.444 8.444 25.333 8.444 8.444 8.444 25.333 8.444 8.444 8.444 25.333 8.444 8.444 8.444 25.333
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus 
Invest.tätigk. Ergeben 411.900 411.900 0 3.908 3.908 3.908 11.725 125.575 3.908 3.908 133.392 3.908 125.575 3.908 133.392 3.908 3.908 125.575 133.392
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. 32.946.892 32.041.251 905.641 1.229.912 3.475.988 1.229.912 5.935.813 3.334.829 2.667.687 1.229.912 7.232.429 3.213.162 2.789.354 2.038.213 8.040.729 4.021.463 2.667.687 4.143.129 10.832.280 905.641
10 Personalauszahlungen ‐9.266.132  ‐9.266.132  0 ‐712.779  ‐712.779  ‐712.779  ‐2.138.338  ‐712.779  ‐712.779  ‐712.779  ‐2.138.338  ‐712.779  ‐712.779  ‐712.779  ‐2.138.338  ‐712.779  ‐1.425.559  ‐712.779  ‐2.851.118 
11 Versorgungsauszahlungen ‐985.550  ‐985.550  0 ‐161.846  ‐42.271  ‐42.271  ‐246.388  ‐161.846  ‐42.271  ‐42.271  ‐246.388  ‐161.846  ‐42.271  ‐42.271  ‐246.388  ‐161.846  ‐42.271  ‐42.271  ‐246.388 
12 Auszahlungen für Sach‐ und Dienstleistungen ‐5.803.271  ‐5.166.447  ‐636.824  ‐430.537  ‐430.537  ‐430.537  ‐1.291.612  ‐430.537  ‐430.537  ‐430.537  ‐1.291.612  ‐430.537  ‐430.537  ‐430.537  ‐1.291.612  ‐430.537  ‐430.537  ‐430.537  ‐1.291.612  ‐636.824 
13 Auszahlungen für Transferleistungen ‐6.750  ‐6.750  0 ‐563  ‐563  ‐563  ‐1.688  ‐563  ‐563  ‐563  ‐1.688  ‐563  ‐563  ‐563  ‐1.688  ‐563  ‐563  ‐563  ‐1.688 
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie
 besondere Finanzauszahlungen ‐1.759.855  ‐1.759.855  0 ‐146.655  ‐146.655  ‐146.655  ‐439.964  ‐146.655  ‐146.655  ‐146.655  ‐439.964  ‐146.655  ‐146.655  ‐146.655  ‐439.964  ‐146.655  ‐146.655  ‐146.655  ‐439.964 
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. ‐11.234.000  ‐11.234.000  0 ‐870.917  ‐905.917  ‐870.917  ‐2.647.750  ‐1.031.667  ‐905.917  ‐870.917  ‐2.808.500  ‐1.031.667  ‐905.917  ‐870.917  ‐2.808.500  ‐1.031.667  ‐905.917  ‐1.031.667  ‐2.969.250 
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen ‐1.579.950  ‐1.335.600  ‐244.350  ‐75.194  ‐291.802  ‐183.499  ‐550.495  ‐13.318  ‐44.249  ‐183.499  ‐241.066  ‐90.675  ‐28.785  ‐168.035  ‐287.495  ‐44.253  ‐17.408  ‐194.882  ‐256.544  ‐244.350 
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,
die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben ‐31.297  ‐6.830  ‐24.467  ‐569  ‐569  ‐569  ‐1.708  ‐569  ‐569  ‐569  ‐1.708  ‐569  ‐569  ‐569  ‐1.708  ‐569  ‐569  ‐569  ‐1.708  ‐24.467 
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk ‐30.666.805  ‐29.761.164  ‐905.641  ‐2.399.060  ‐2.531.092  ‐2.387.789  ‐7.317.941  ‐2.497.933  ‐2.283.540  ‐2.387.789  ‐7.169.262  ‐2.575.290  ‐2.268.076  ‐2.372.325  ‐7.215.691  ‐2.528.869  ‐2.969.478  ‐2.559.923  ‐8.058.269  ‐905.641 
19 Zahlg.mittel.übersch/‐bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. 
(Saldo aus Nrn. 9 und 18) 2.280.087 2.280.087 0 ‐1.169.147  944.895 ‐1.157.877  ‐1.382.129  836.896 384.148 ‐1.157.877  63.167 637.872 521.279 ‐334.112  825.038 1.492.594 ‐301.790  1.583.207 2.774.010 0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.‐zusch.s.a.Inv.beitr. 2.441.224 2.370.247 70.977 0 0 0 0 0 0 0 0 395.041 395.041 395.041 1.185.124 395.041 395.041 395.041 1.185.124 70.977
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und
des immateriellen Anlagevermögens 940.000 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.667 156.667 156.667 470.000 156.667 156.667 156.667 470.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 7.840 7.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.307 1.307 1.307 3.920 1.307 1.307 1.307 3.920
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.389.064 3.318.087 70.977 0 0 0 0 0 0 0 0 553.015 553.015 553.015 1.659.044 553.015 553.015 553.015 1.659.044 70.977
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden ‐580.000  ‐580.000  0 0 0 0 0 0 ‐72.500  ‐72.500  ‐145.000  ‐72.500  ‐72.500  ‐72.500  ‐217.500  ‐72.500  ‐72.500  ‐72.500  ‐217.500 
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen ‐7.389.950  ‐7.389.950  0 0 0 0 0 0 ‐923.744  ‐923.744  ‐1.847.488  ‐923.744  ‐923.744  ‐923.744  ‐2.771.231  ‐923.744  ‐923.744  ‐923.744  ‐2.771.231 
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen
und immaterielle Anlagevermögen ‐1.120.150  ‐1.120.150  0 0 0 0 0 0 ‐140.019  ‐140.019  ‐280.038  ‐140.019  ‐140.019  ‐140.019  ‐420.056  ‐140.019  ‐140.019  ‐140.019  ‐420.056 
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. ‐50.000  ‐50.000  0 0 0 0 0 0 ‐6.250  ‐6.250  ‐12.500  ‐6.250  ‐6.250  ‐6.250  ‐18.750  ‐6.250  ‐6.250  ‐6.250  ‐18.750 
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24‐27) ‐9.140.100  ‐9.140.100  0 0 0 0 0 0 ‐1.142.513  ‐1.142.513  ‐2.285.025  ‐1.142.513  ‐1.142.513  ‐1.142.513  ‐3.427.538  ‐1.142.513  ‐1.142.513  ‐1.142.513  ‐3.427.538 
29 Zahlungsm.übersch/‐bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus Nrn. 23‐28) ‐5.751.036  ‐5.822.013  70.977 0 0 0 0 0 ‐1.142.513  ‐1.142.513  ‐2.285.025  ‐589.498  ‐589.498  ‐589.498  ‐1.768.494  ‐589.498  ‐589.498  ‐589.498  ‐1.768.494  70.977
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf
(Summe aus Nrn. 19 und 29) ‐3.470.949  ‐3.541.926  70.977 ‐1.169.147  944.895 ‐1.157.877  ‐1.382.129  836.896 ‐758.365  ‐2.300.389  ‐2.221.858  48.374 ‐68.219  ‐923.610  ‐943.456  903.096 ‐891.288  993.709 1.005.516 70.977
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.
 vergleichb Vorgängen für Investitionen 5.738.000 11.303.000 ‐5.565.000  0 5.565.000 5.565.000 0 5.738.000 5.738.000
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.
 vergleichb.Vorgängen für Investitionen ‐2.248.500  ‐2.177.523  ‐70.977  ‐122.601  ‐475.747  ‐299.172  ‐897.520  ‐21.712  ‐72.143  ‐299.172  ‐393.027  ‐147.834  ‐46.930  ‐273.958  ‐468.722  ‐72.147  ‐28.379  ‐317.728  ‐418.255  ‐70.977 
33 Zahlungsm.übersch/‐bedarf a.Finanz.tätigk.
(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32) 3.489.500 9.125.477 ‐5.635.977  ‐122.601  ‐475.747  ‐299.172  ‐897.520  ‐21.712  ‐72.143  5.265.828 5.171.973 ‐147.834  ‐46.930  ‐273.958  ‐468.722  ‐72.147  5.709.621 ‐317.728  5.319.745 ‐70.977 
Summe aus 30. und 33. 18.551 5.583.550 ‐5.564.999  ‐1.291.748  469.148 ‐1.457.049  ‐2.279.648  815.184 ‐830.508  2.965.439 2.950.114 ‐99.460  ‐115.149  ‐1.197.569  ‐1.412.177  830.949 4.818.333 675.980 6.325.262 0
Auszahlungen Investitionen aus Vorjahren (Reste) ‐16.557.000  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐4.139.250  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐4.139.250  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐4.139.250  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐1.379.750  ‐4.139.250 
Einzahlungen für Investitionen aus Vorjahren (Reste) 9.517.050 793.088 793.088 793.088 2.379.263 793.088 793.088 793.088 2.379.263 793.088 793.088 793.088 2.379.263 793.088 793.088 793.088 2.379.263
Einnahmeausfälle 1,5 % Pos. 9 ‐480.619  ‐18.449  ‐52.140  ‐18.449  ‐89.037  ‐50.022  ‐40.015  ‐18.449  ‐108.486  ‐48.197  ‐41.840  ‐30.573  ‐120.611  ‐60.322  ‐40.015  ‐62.147  ‐162.484 
Summe ‐10.973.450  ‐1.896.859  ‐169.654  ‐2.062.160  ‐6.418.898  178.499 ‐1.457.186  2.360.327 ‐1.189.136  ‐734.320  ‐743.652  ‐1.814.804  ‐5.551.427  183.964 4.191.655 27.171 2.186.012
Anfangsbestand Zahlungsmittel 01.01.2021 7.235.000
Endbestände zum Monatsende 5.338.141 5.168.487 3.106.327 3.284.826 1.827.640 4.187.968 3.453.648 2.709.996 895.192 1.079.156 5.270.811 5.297.982
Endbestand 31.12.2021 5.297.982

Liquiditätsplanung 2021



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-3/2019 25. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Stabsstelle Recht und Wirtschaft 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 25. November 2018 (eing. 18. Dezember 2018)  
betr. Wahlwerbesatzung 
 
a) Erläuterung: 

Nach Einbringung eines Satzungsentwurfs in die Stadtverordnetenversammlung vom 10.09.20 
haben sich der Ältestenrat, der Ausschuss für Stadtmarketing und Kultur, der Magistrat und der 
Haupt- und Finanzausschuss mit dem Regelungsziel der Wahlwerbesatzung befasst. 
 
Einhellige Auffassung aller Gremien ist, dass Ziel einer Satzung die Reduzierung und Bündelung 
der Wahlwerbung, bspw. durch die Verwendung von Plakatstellwänden, und die Verwendung 
nachhaltiger Materialen sein soll. 
 
Magistrat und Haupt- und Finanzausschuss empfehlen im Hinblick auf die weitreichende 
Bedeutung eine erneute Befassung des Ältestenrates mit den Grundentscheidungen einer 
Wahlwerbesatzung. 
 
 
 
 



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-220/2019 3. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Bauleitplanung / Klimaschutz 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Hessisches Dorfentwicklungsprogramm 
hier: 1. Zwischenbericht 
 
a) Erläuterung: 

Für die Erstellung und Umsetzung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) 
wurde bereits eine Steuerungsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Kommune, den 
politischen Gremien und lokalen Akteuren gebildet. Die konstituierende Sitzung fand am 
30.09.2020 statt. Hier wurde die Geschäftsordnung für die Steuerungsgruppe beschlossen.  
In einer weiteren Sitzung der Steuerungsgruppe, am 14.10.2020, wurde über die Durchführung 
des Vergabeverfahrens zum IKEK beraten und die Bewertungskriterien beschlossen. Für die 
Erarbeitung des IKEK wird aktuell ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.  
Die Auftragsvergabe für das IKEK soll noch in diesem Jahr erfolgen. Am 25.11.2020 findet die 
nächste Sitzung der Steuerungsgruppe statt. 
 
 
 
 



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-138/2020 3. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Bauleitplanung / Klimaschutz 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Entwicklung des ehemaligen Klinikareals an der Melsunger Straße 
hier: 1. Zwischenbericht 
 
a) Erläuterung: 

Am 2. Juli 2020 hat Bürgermeister Dr. Ritz die Stadtverordnetenversammlung darüber unterrichtet, 
dass die Eigentümerin des ehemaligen Klinikareals der Stadt Homberg (Efze) ein einseitig 
bindendes Kaufangebot für die Fläche unterbreitet hat. Die Eckpunkte dieses Angebots sind in der 
Anlage zusammengefasst. 
 
Mit Beschluss vom 10. September 2020 hat die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat 
beauftragt, einen Moderationsprozess über die Frage der Annahme des Kaufangebots und das 
Potential des Krankenhausareals für die Stadt zu initiieren. 
 
Daraufhin wurde für die Konzepterstellung und den Moderationsprozess zur Entwicklung des 
ehemaligen Krankenhausgeländes ein Vergabeverfahren durchgeführt. Der Magistrat hat am 
08.10.2020 beschlossen, den entsprechenden Auftrag an das Büro „Bankert, Linker und Hupfeld“ 
aus Kassel zu vergeben. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. 201021_Anlage_SB VL-138-2020_Eckpunkte Angebot Asklepios 
 



Anlage zum Sachstandsbericht VL-138/2020, 3. Ergänzung 

Eckpunkte des Angebots zum Abschluss eines Grundstückskaufvertrags über 

die Liegenschaft des ehemaligen Kreiskrankenhauses an der Melsunger Straße, 

Homberg (Efze), vom 02.07.2020 

 

- Anbietende: Asklepios Schwalm-Eder-Kliniken GmbH 

- Angebotsempfängerin: Stadt Homberg (Efze) 

- Bindungsfrist: 31. Mai 2021 

- Annahme: Innerhalb der Frist zur Urkunde eines deutschen Notars 

- Umfasste Flächen: Homberg; Flur 5; Flurstücke 56/2, 62, 63/2, 66, 86/1, 67 und 68/1 

(siehe Anlage 3 – Flächen Kaufangebot zur Beschlussvorlage für 

Stadtverordnetenversammlung vom 10.09.2020) 

- Sicherung  

des Anspruchs: Eintragung einer Eigentumsverschaffungsvormerkung 

- Betretungsrecht: Mit Zustimmung der Anbietenden 

- Kaufpreis: 1,00 € (Euro eins Komma null) 

- Zustand: Grundstücke, wie sie stehen und liegen (mit allen Aufbauten) 

 

 

Homberg, den 20.10.20 

 

 

____________________ 



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   SB-11/2018 20. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Städtische Gremien / Organisation 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2012 - betr. DSL 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 29. März 2012 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Antrag wird an den Bau, Planungs-, Umwelt- und Energieausschuss verwiesen. 
 
Der derzeitige unveränderte Sachstand ist: 
Mittlerweile ist der Ausbau der Breitbandinfrastruktur durch die Breitband Nordhessen GmbH 
weitgehend abgeschlossen und ein zukünftiger Betrieb gewährleistet. 
Derzeit führt der Anbieter Gespräche mit den potentiellen Nutzern bezüglich der Anschlüsse. 
 
Caßdorf 
Durch intensive Verhandlungen ist es gelungen, einem Missstand im Stadtteil Caßdorf abzuhelfen. 
Dort ist aus regulatorischen Gründen bislang lediglich ein Teil der Ortslage über einen 
Verteilerknoten mit schnellem Internet versorgt worden. Nun konnte erreicht werden, dass auch 
der zweite Knotenpunkt und damit das gesamte Dorf angebunden wird. 
 
Industriegebiet West 
Nachdem die Telekom dafür gewonnen werden konnte, das Gebiet zu erschließen, ist der Ausbau 
nunmehr abgeschlossen. Zukünftig werden auch alle weiteren Unternehmen im IG West die 
Möglichkeit haben, nachträglich anzuschließen. 
 
Gewerbegebiet Süd 
Auch in diesem Gebiet wird die Möglichkeit einer Erschließung mit Breitband angestrebt. Die 
Umsetzung gestaltet sich hier allerdings schwieriger. Zum einen ist die Zahl möglicher Nutzer noch 
sehr überschaubar und zum anderen ist die Heranführung der Infrastruktur ggf. problematisch. 
Aufgrund derzeit geführter Ansiedlungsgespräche im Bereich der OPK zeichnet sich ab, dass in 
einem überschaubaren Zeitraum eine Lösung gefunden werden muss. Die Thematik bleibt in der 
Bearbeitung. 
 
Die Telekom als möglicher Anbieter ist angefragt und prüft derzeit, ob eine Andienung ihrerseits 
grundsätzlich möglich ist. 
 
Darüber hinaus wurde ein Förderantrag für eine Netzplanung in diesem Gewerbegebiet gestellt 
und bewilligt. Die entsprechenden Planungen werden zeitnah aufgenommen. 
 
 



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   SB-16/2018 21. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Städtische Gremien / Organisation 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 10.01.2017 - betr. Informationstafeln zur Stadtgeschichte und 
Sehenswürdigkeiten in Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 26. Januar 2017 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, geeignete Orte für Informationstafeln mit Wegweisern zur 
Stadtgeschichte und Sehenswürdigkeiten in Homberg zu ermitteln und einen Entwurf einer 
möglichen Informationstafel erstellen zu lassen. Diese ist, wenn möglich, z. B. durch einen QR-
Code zu versehen, um auch weiterführende Informationen Besuchern zu unserer Stadt 
unkompliziert zugänglich zu machen. Ergebnisse sind zunächst dem Fachausschuss 
Stadtmarketing und Kultur vorzustellen, zu beraten und zu beschließen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Das Konzept wird nunmehr im Rahmen des Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ 
(vormals „Zukunft Stadtgrün“) erarbeitet. Auf Basis erster Entwürfe kann dann die weitere 
Diskussion im Ausschuss für Stadtmarketing und Kultur geführt werden. 
 
 
 
 



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   SB-17/2018 22. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Städtische Gremien / Organisation 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 22.10.2020 

 

 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 10.02.2017 - betr. Wohnmobilstellplatz 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 3. März 2017 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, einen neuen Standort für einen Wohnmobilstellplatz in Homberg zu 
prüfen. In Frage kommt der Parkplatz am Reithausplatz, am Gelände des alten Krankenhauses, 
das Gelände oberhalb des Bauhofes oder am Schwimmbad. Die am jetzigen Standort 
vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sollten zum neuen Standort verlagert werden. Es 
sollen mindestens Stellplätze für 20 Wohnmobile möglich sein. Auf Grundlage einer 
Kostenschätzung ist die Art des Betreibens (privat oder öffentlich), zu prüfen. Gleichzeitig wird 
gebeten über den Antrag in der nächsten Stadtverordnetensitzung abstimmen zu lassen. 
 
Der derzeitige unveränderte Sachstand ist: 
 
Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung vom 22.08.2019 und kurz zuvor in den 
Ausschüssen für Stadtmarketing und Kultur und Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung 
wurde intensiv über das Thema Wohnmobilstellplatz diskutiert. Sodann wurde der 
Aufstellungsbeschluss für eine Änderung der Bauleitplanung im Bereich des Freibades Erleborn 
gefasst. Aktuell werden entsprechende Umweltprüfungen vorgenommen. Parallel werden 
Fördermöglichkeiten für den Bau eines solchen Wohnmobilstellplatzes geprüft. 
 
Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2020 wurde unter dem Zusatzpunkt 
„Aufwertung Freibad „Erleborn“ – hier: Beratung und Beschlussfassung über das weitere 
Vorgehen“ entschieden, ein „Werkstattverfahren“ analog zur Neukonzeption Rathaus 
durchzuführen. 
 
Das Konzept für das Werkstattverfahren Freibad wurde durch den Magistrat genehmigt. Hier wird 
über das weitre Vorgehen Freibad/Wohnmobilstellplatz beraten. 
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Antrag der SPD-Fraktion vom 10.02.2017 - betr. WLAN-Angebot und der CDU-Fraktion vom 
17.02.2017 - betr. WLAN-Versorgung 
 
a) Erläuterung: 

Die Anträge der beiden Fraktionen wurden in der Stadtverordnetensitzung am 3. März 2017 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt den Ausbau und die Kosten der WLAN-Versorgung mittels 
öffentlichen WLAN-Hotspots an zentralen Punkten der Innenstadt sowie die Einrichtung im 
Sitzungssaal des Rathauses und der Stadt-halle zu prüfen. Dabei sind Zuschussmöglichkeiten aus 
dem derzeit noch nicht operativen EU-Programm „Wifi4EU“ zu berücksichtigen und ggf. zu 
beantragen. Des Weiteren ist die Thematik im Ausschuss für Stadtmarketing und Kultur zu 
beraten. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Der Antragsinhalt wurde am 27.08.2020 erneut im Ausschuss für Stadtmarketing und Kultur 
aufgegriffen. Zur nächsten Sitzung dieses Ausschusses werden konkrete Standortvorschläge für 
die Kernstadt und die Stadtteile vorgelegt, die aktuell auf Realisierbarkeiten im Rahmen des 
Programms „Digitale Dorflinde“ geprüft werden. 
 
In der Folgesitzung am 13.10.2020 spricht sich der genannte Ausschuss dafür aus, dass alle 
Homberger Ortsteile jedenfalls mit einem Hotspot versehen werden sollen. Er beauftragt den 
Magistrat daher damit, mögliche Standorte in den bisher nicht vorgesehenen Ortsteilen zu 
ermitteln. Der Ausschuss befürwortet zudem den eigenständigen Betrieb der Hotspots und die 
Auswahl des jeweils besten Anbieters. 
 
Der Magistrat hat am 15.10.2020 ebenfalls darüber beraten und bittet die Verwaltung darum, dem 
Ausschuss für Stadtmarketing und Kultur für die nächste Sitzung folgende Arbeitshilfe für die 
Auswahl geeigneter Standorte an die Hand zu geben: 
Eine Auswertung über die Auslastung (2018/2019) der als Standort in Frage kommenden 
Dorfgemeinschaftshäuser (soweit verfügbar), sowie ein Vorschlag, ab welcher Belegungsquote die 
Einrichtung eines Hotspots umgesetzt werden sollte. 
Darüber hinaus bittet der Magistrat, bei Auswahl der Standorte Kosten und Nutzen besonders zu 
berücksichtigen. Weiterhin soll als möglicher Standort die Kultur- und Begegnungsstätte „Alte 
Sparkasse“ geprüft werden. 
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Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 20.08.2017 - betr. Jugend beteiligen 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN wurde in der Stadtverordnetensitzung am  
7. September 2017 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Antrag zur Beratung in den Ausschuss Kinder, 
Jugend Soziales und Integration zu verweisen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
In der Sitzung am 29. November 2017 wurde die sogenannte „Digitale Jugendbeteiligung“ 
vorgestellt, die nach Meinung des Ausschusses ein zukunftweisendes Modell ist und deren 
Umsetzung und Anwendung in Homberg von der Jugendpflege weiter verfolgt werden sollte. Über 
die technische und praktische Umsetzung soll im Ausschuss weiter berichtet werden. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft aus Jugendpflegen des Schwalm-Eder-Kreises und dem 
Jugendbildungswerk des Kreises haben sich mehrfach getroffen um die Ergebnisse der 
Klausurtagung in Form eines Positionspapiers zusammenzufassen. Dieses Positionspapier soll in 
der Sitzung des Arbeitskreises kommunale Jugendarbeit im Schwalm-Eder-Kreis (KomJuSEK) am 
11. April 2018 final bearbeitet werden.  
 
Nach anschließender Prüfung durch die Amtsleitung des Kreisjugendamtes wird das 
Positionspapier durch das Jugendamt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur 
Verfügung gestellt. Zudem findet am 06. Juni 2018, organisiert durch das Jugendamt in 
Kooperation mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), ein Fachtag zum Thema 
digitale Jugendbeteiligung statt, an dem auch die Stadtjugendpflege Homberg teilnehmen wird. 
Hier werden Möglichkeiten und Tools der digitalen Beteiligung im Sinne der 
Lebensweltorientierung  in theoretischer und praktischer Form vorgestellt und erörtert. 
 
Am 06.06.2016 nahmen Frau Marquardt und Herr Schmitt an der Fortbildung „Digitale Beteiligung“  
organisiert durch die Kreisjugendpflege und dem Jugendbildungswerk des Schwalm-Eder-Kreises 
teil.  
Themen der Fortbildung waren: 
Mediennutzung von Jugendlichen 
Beteiligungsformen im Allgemeinen  
Digitale Beteiligungsformen und  –Projekte 
Datenschutz 
Praktischer Test verschiedener digitaler Plattformen. 
Im praktischen Teil wurden digitale Tools, die Voting-, Kommentierungs-  und Pinnwandfunktionen 
ermöglichen, vorgestellt und ausprobiert. Es handelte sich dabei um Free- und Sharesoftware, die 
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im Hinblick auf den Datenschutz und die damit verbundene Nutzung von Daten durch Dritte eher 
kritisch zu sehen sind. 
Zunächst  soll daher  in gruppenbezogenen Angeboten der Jugendpflegen im Schwalm-Eder-Kreis  
Jugendlichen verschiedene digitale Tools zur Beteiligung vorgestellt und die Möglichkeiten der 
Nutzung  mit den Betroffenen gemeinsam erörtert  werden.  
Der Arbeitskreis Kommunale Jugendarbeit Schwalm Eder (Komjusek) möchte die sich hieraus 
ergeben Erkenntnisse dazu nutzen, um passgenaue, datenschutzkonforme sowie Administrierbare  
Plattformen und / oder digitale Tools womöglich gemeinsam zu erwerben oder einige mögliche 
kostenfreie Tools zu nutzen. 
 
Bei einem Gespräch mit der Stadtjugendpflege und  Herrn Herz vom Planungsbüro foundation 5+ 
ist über die Situation von Jugendlichen in der Öffentlichkeit und dabei über die Möglichkeiten der 
Beteiligung der Jugendlichen an der Gestaltung von öffentlichen Plätzen im Rahmen des Projektes 
„Zukunft Stadtgrün“ gesprochen worden. Man hat gemeinsam über Vorgehensweisen beraten und 
seitens der Stadtjugendpflege ist der Vorschlag gemacht worden, Jugendlichen das Projekt mittels 
digitaler Tools zugänglich zu machen, da Öffentlichkeitsveranstaltungen hierfür weniger geeignet 
erscheinen. Herr Herz hat diese Vorgehensweise zugesagt und er wolle prüfen, ob dieses mit 
seinem Planungsbüro umsetzbar sei.  
 
So könnte erprobt werden, wie digitale Plattformen und / oder Tools auch über das Projekt hinaus 
einsetzbar sind, um Jugendliche zukünftig an politische Willensbildungsprozessen zu beteiligen 
und um so der durch den technischen Fortschritt verbunden veränderten Lebenswirklichkeit junger 
Menschen Rechnung zu tragen. 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat in seiner 16. Sitzung der Leg. -
Periode 2016/2021 am 22.10.2018 das Thema: 
 
Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Fördergebiet Burgberg mit angrenzenden 
Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Stadtpark; 
hier: Beteiligung von Jugendlichen 
 
als Tagesordnungspunkt 2. behandelt. (vgl. Öffentliche Niederschrift der Sitzung) 
Im Zuge der Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts für das 
Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ zeichnet sich ab, dass verschiedene Projekte, die 
unmittelbar die Interessen von Jugendlichen tangieren könnten, vorgeschlagen werden. Aus 
diesem Grund wurde über geeignete Partizipationsformate und über bereits stattgefundene 
Beteiligungsprozesse in der Ausschusssitzung gesprochen: 
Die Herrmann-Schafft Schule ist am Projektprozess beteiligt um einen Lerngarten und 
Naturlehrpfad zu realisieren, erste Maßnahme war hier die Aufstellung von Bienenstöcken auf 
einem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule. 
Die Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule ist ebenso am Prozess beteiligt. Auch hier geht es 
um die Realisierung von außerschulischen Lernorten. Im Wahlunterricht „Energie“ wurde „Zukunft 
Stadtgrün“ vorgestellt. Eine Gruppe Schüler möchte im Rahmen dessen ein „Forschungszentrum“ 
beplanen. Hierfür könnte sich ein alter Bauwagen eignen, der im Verfahrensgebiet aufgestellt 
werden könnte. An diesem Projektprozess beteiligt sich neben den genannten auch die Erich 
Kästner Schule. Aber auch Grundschulen könnten hier noch eingebunden werden.  
Kinder und Jugendliche lassen sich womöglich eher für die Teilnahme an Projektmaßnahmen wie 
diese begeistern  als für formale Beteiligungsmodelle, da Projekte zeitlich überschaubarer und 
besser umsetzbar sind. Insbesondere unter Einbeziehung der Schulen könnte ein solcher 
projektorientierter Ansatz ein erfolgversprechender Weg im Sinne der Partizipation junger 
Menschen sein. 
 
Um projektorientierte Jugendbeteiligungsmöglichkeiten im Rahmen des Bund-Länder-
Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ als Beteiligungs- und Informationsmultiplikator 
begleiten zu können, möchte die Stadtjugendpflege der Einladung zur Mitgliedschaft der lokalen 
Partnerschaft für das Förderprogramm nachkommen. 
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In der Stadtverordnetensitzung am 31.01.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung unter TOP 
2, 2.1.c die Zusammensetzung der lokalen Partnerschaft für das Städtebauförderprogramm 
„Zukunft Stadtgrün“ beschlossen. Somit wird sich die Stadtjugendpflege im vorgenannten Sine in 
dieses Gremium einbringen. 
 
Die lokale Partnerschaft für das Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ hat am 27. März 
2019 erstmalig getagt. Hier wurde die  Wichtigkeit der Einbindung Jugendlicher in vorgesehenen 
Maßnahmen herausgestellt und projektorientierte Partizipationsprozesse sollen sich demzufolge in 
der weiteren  Vorgehensweise widerspiegeln. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens für das 
Projektmanagement können diesbezügliche Projekte konkretisiert werden. 
Gemäß Niederschrift des Ausschusses Kinder, Jugend, Soziales und Integration vom 13. März 
2019 wird der Ausschuss in einer der nächsten Sitzungen zum Thema beraten. 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat in seiner 18. Sitzung am 20. Mai 
2019 das Thema  unter Tagesordnungspunkt 4. unter Einbeziehung des Tagesordnungspunts 5. 
(Antrag der SPD-Fraktion vom 26. Juni 2018 betr. Schaffen von "Chill Out-Zonen" im Stadtgebiet 
VL-166/2018 7.Ergänzung.) behandelt.  
Hierzu haben die städtischen Bediensteten der Jugendpflegen einen Vorschlag zur 
projektorientierten, digital gestützten Jugendbeteiligung bezogen auf das Programm „Zukunft  
Stadtgrün“ am Beispiel „Schaffen von Chill-Out-Zonen“ erarbeitet und stellten dieses den  
Ausschussmitglieder vor. 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat dazu nachfolgenden Beschluss 
gefasst: 
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales und Integration nimmt die Präsentation der  
Stadtjugendpflege zu Kenntnis und bittet diese, das Projekt mobile digitale Beteiligung im Rahmen  
von „Zukunft Stadtgrün“ weiter zu verfolgen. Auch soll das Thema der „Chill-Out-Zonen“ dort  
Berücksichtigung finden. 
 
Die Stadtjugendpflege steht hierfür mit der Bauverwaltung, Frau Pankratz, in stetem Austausch. 
Die vorgestellte im Ausschuss vorgestellte Form der Beteiligung junger Menschen am  
städtebaulichen Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ wurde mit Frau Pankratz besprochen. Dem  
zu Folge ist zur Realisierung des Vorschlages die Einbeziehung des Planungsbüros, welches  das  
Fördergebietsmanagement übernehmen wird, vorgesehen, um Fragen der Finanzierung und  
Umsetzung konkretisieren zu können. Das Vergabeverfahren diesbezüglich ist noch nicht 
abgeschlossen. 
(vgl. Öffentl. Niederschrift 18. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und 
Integration am 20.05.2019, TOP 4 und 5). 
 
Der Auftrag an ein Planungsbüro, welches das Fördergebietsmanagement übernehmen soll, wird 
voraussichtlich in der KW 30/2019 vergeben. Für Ende August 2019 sind erste Gespräche mit dem 
Planungsbüro/Fördergebietsmanagement zur Konkretisierung, der Finanzierung und Umsetzung  
des Projektes „mobile, digitale Beteiligung“ im Rahmen von“ Zukunft Stadtgrün“ vorgesehen. 
 
Am 04.09.2019 fand ein gemeinsamer Termin mit Frau Pankratz (Bauverwaltung) Herrn Herz vom 
Planungsbüro Foundation 5+, welches das Fördergebietsmanagement für das Programm „Zukunft 
Stadtgrün“ übernimmt, und der Stadtjugendpflege statt. Nach Abschluss des Werkstattverfahrens 
zur Erstellung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes für das Fördergebiet, sollen Jugendlichen 
in die konkreten Planungen einbezogen werden. Dieses wird voraussichtlich Anfang 2020 der Fall 
sein und soll mit der Beplanung des Stadtparks- Aufenthaltsqualitäten für verschiedene 
Generationen und Nutzungen- beginnen Hierzu wird das Vorhaben der mobilen, digitalen 
Beteiligung weiter verfolgt und die praktische Umsetzung sowie entsprechende Fragestellungen für 
eine Computersoftware gemeinsam mit dem Planungsbüro erarbeitet. Ein nächstes Treffen mit 
dem Fördergebietsmanagement ist diesbezüglich für November/Dezember 2019 vorgesehen. 
 
Gemäß des  Antrags der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22.05.2019, betr. Efzewiesen -
Naherholungsgebiet aufwerten, und dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13. 
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Juni 2019, sollen die Stadtjugendpflege, Kita’s und Schulen, interessierte Bürger*innen sowie 
Naturschutzorganisationen in die Planung der Erhaltung und Aufwertung der Efzewiesen 
einbezogen werden. 
 
Im Sinne einer projektorientierten Beteiligung haben sich Jugendlichen bei einer gemeinsamen 
Aktion des Starthilfe ABV und der Stadtjugendpflege mit den Schwerpunktthemen Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit gemeinsam mit den Organisatoren auf den Weg gemacht, um zunächst die 
Efzewiesen von Müll und Unrat zu befreien. Was aus Sicht der Jugendlichen die Efzewiesen 
attraktiver machen könnte, wurde anschließend auf einer Liste mit Ideen, Wünschen, Anregungen 
und Vorschlägen zusammengetragen. (Vgl. VL-112). 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration wird das weitere Vorgehen zur 
Umgestaltung der Efzewiesen begleiten und unter der Einbeziehung der Ideensammlung der 
Jugendlichen in einer seiner nächsten Sitzungen weiter behandeln. (Vgl.112) 
Das Projekt der digital gestützten, projektorientierten, mobilen Jugendbeteiligung wird bei einem 
weiteren Treffen mit Frau Pankratz (Bauverwaltung),  Herrn Herz vom Fördergebietsmanagement 
und Mitarbeitern der städtischen Jugendpflege  zur  praktischen Umsetzung  hin  Ende 
2019/Anfang2020 konkretisiert. 
 
Am 11. Dezember 2019 findet das dritte Treffen der lokalen Partnerschaft „Zukunft Stadtgrün“ 
statt. Die Stadtjugendpflege ist Mitglied dieses Gremiums, um sich hier in Funktion als 
Beteiligungs- und Informationsmultiplikator einzubringen. 
 
Die Stadtjugendpflege nimmt an diesem Treffen teil, um das Thema digitale Jugendbeteiligung  
(u. a. bezüglich „Chillout-Zonen“) weiter zu forcieren. 
 
Am 14.01.2020 fand ein Planungstreffen zur Konzeptentwicklung Webbasierte Jugendbeteiligung 
am statt. Hieran nahmen ein Vertreter von PROFORMA Kassel, Web-Design, Herr Herz von 
foundation 5+ Landschaftsarchitekten, Förderprogramm-Management, die Fachbereichsleitung 
des Fachbereichs Kinder, Jugend, Soziales und Integration sowie das Team Stadtjugendpflege 
teil. 
Themen des Treffens waren der Austausch über den derzeitigen Projektstand, die inhaltliche und 
organisatorische Ausrichtung webbasierter Jugendbeteiligung und das weitere Vorgehen. 
Absprachen wurden getroffen zu: 

 Zielgruppe:  
 Jugendliche und junge Erwachsene (zwischen 12 und 21 Jahren) 

 Ziele der Jugendbeteiligung:  
- Stärkere Einbindung der Altersgruppe in kommunale Entscheidungsprozesse 
- Eine starke projekt- und umsetzungsorientierte Ausrichtung der Beteiligung 

Mögliche Formate wurden unter Berücksichtigung von organisatorischen Planungsparametern 
besprochen: 
Reines Offline-Basisformat (Multiple-Choice o. ä) ggf. ergänzt durch Add-ons  
oder  
mehrstufige Formate die den  Ablauf von Planungsprojekten beinhalten und eine fortlaufende 
Detaillierung der Projektinhalten darstellen, von anfänglichen generellen Entscheidungen bis hin zu 
späteren Detailfragen und die User sowohl auf aktuelle wie auch auf frühere Ergebnisse 
zurückgreifen können.  
 
Das Beteiligungsverfahren soll zunächst nur für Projekte des Programms Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung eingesetzt werden. Nach der Startphase des Projektes kann die 
webbasierte Jugendbeteiligung auch auf andere stadtrelevante Themen angewandt werden.  
Auf Grundlage der Ergebnisse des Abstimmungstreffens sollen nun geeignete Programme 
identifiziert und eine Übersichtsliste mit Vor- und Nachteilen erstellt werden um und eine 
Entscheidung zur Verwendung des an Besten geeigneten Programms  für die beschlussfassenden 
Gremien zu ermöglichen. Ein weiteres, bereits terminiertes Abstimmungstreffen fand, zunächst 
krankheitsbedingt und dann aufgrund der Corona Pandemie noch nicht statt. 
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Am 22. Juni hat die Stadtjugendpflege am Treffen der Lokalen Partnerschaft „Zukunft Stadtgrün,- 
neu: Wachstum und nachhaltige Erneuerung teilgenommen. Ein weiteres Planungstreffen zur 
Konzeptentwicklung Webbasierter Jugendbeteiligung mit einem ein Vertreter von PROFORMA 
Kassel, Web-Design, 
Herr Herz von foundation 5+ Landschaftsarchitekten, Förderprogramm-Management,  
der Fachbereichsleitung des Fachbereichs Kinder, Jugend, Soziales und Integration und dem 
Team der Stadtjugendpflege ist für den 02. Juli 2020 terminiert. 
 
a) Projektorientierte, mobile und digitale Jugendbeteiligung 

Die Stadtjugendpflege informierte in der Sitzung des Ausschusses Kinder, Jugend, Soziales 
und Integration vom 02.09.2020 zum Sachstand der projektorientierten, mobilen und digitalen 
Jugendbeteiligung in Verbindung mit den Projekten des Programms „Nachhaltige Entwicklung“ 
(ehem. „Zukunft Stadtgrün“). 
In einem ersten Testlauf hat sich herauskristallisiert, dass das zuvor favorisierte digitale 
Beteiligungsprogramm in Teilen nicht den Ansprüchen der Stadtjugendpflege, in Bezug auf 
Einfachheit (multiple choice), entspricht.  
Deshalb wurde ein weiteres Treffen mit dem Programmmanagement (foundation 5+) und 
Proforma webdesign für den 03.09.2020 terminiert. Dabei wurden nochmals verschiedene 
Möglichkeiten (Tools, Apps, Plug-Ins) zur Diskussion gestellt und mit den Erfahrungen des 
"Webseitenchecks" die Vor- und Nachteile und die Konsequenzen diskutiert. Dieses war 
erforderlich, bevor man in der Folge als Format nun ein Umfrage Pug-In favorisiert. 
Dafür soll nun als nächste Schritte der Kostenrahmen ermittelt und mit dem Fördermittelgeber 
die Fördermöglichkeit abgeklärt werden. 
Zeitliche Perspektive: 
Anfang November: Vorstellung des Beteiligungsformates in den politischen Gremien 
Ende November: Erster projektbezogener Beteiligungsevent 
 

b) Beteiligung Jugendlicher an der Aufwertung des Naherholungsgebiets „Efzewiesen“ 
Im Ausschuss Kinder Jugend und Integration vom 02.09.2020 wurde unter 
Tagesordnungspunkt 4. Vitalisierung der Efzewiesen, hier: Jugend beteiligen, Vorstellung der 
Vorschläge der Jugendlichen - aktueller Sachstand,  
zum Thema beraten und über den aktuellen Sachstand berichtet. 
Die Stadtjugendpflege hat in einem Vorgespräch mit Mitarbeitern des Starthilfe ABV über eine 
weitere, die Efzewiesen betreffende, Jugendbeteiligung gesprochen. Denkbar wäre demnach 
eine Kooperation, bei der Jugendliche im Rahmen ihrer Maßnahme bei der Starthilfe in die 
praktische Umsetzung von Projekten im Sinne des Konzeptes eingebunden werden könnten. 
Selbstverständlich soll zudem eine Beteiligung weiterer Jugendlicher für eine solche Aktion 
möglich sein und wird angestrebt.  
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales stellt hierzu fest, dass dieses eine nachhaltige 
Beteiligungsmöglichkeit sein könne, man müsse aber hierbei beachten, welche 
Projektmaßnahme sich dafür eignen (z.B. Anlegen einer legalen Graffitifläche). 
(Vgl. Niederschrift der 25. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und Integration  
vom 02. September 2020) 
 

Zukunft Stadtgrün,-neu: Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Projektorientierte, mobile und 
digitale Jugendbeteiligung,   
Ein Angebot der Firma Proforma Webdesign zur Erstellung eines Umfrage Plug-Ins liegt vor.  
Ein diesbezüglicher Änderungsantrag/Einzelantrag ist an den Fördergeldgeber im September 
gestellt worden, da zunächst von der Verwendung von frei verfügbaren, freien Beteiligungstools 
ausgegangen wurde. 
Nach Genehmigung durch den Fördermittelgeber könnte die Website beauftragt und erstellt 
werden. 
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Bekämpfung Riesenbärenklau; 
hier: Sachstandsbericht  
 
a) Erläuterung: 

Der derzeitige Sachstand ist: 
In der Zeit vom 20.06.- 28.06.2018 hat die Firma Forst- und Umweltdienste Borken, in der 
Gemarkung Hülsa die Herkulesstauden manuell bekämpft. Diese Maßnahme wurde aus den 
Mitteln „Wiederverwendung von Mitteln der Ersatzzahlung (Windkraft)“ gezahlt. 
 
Oben genannte Maßnahme wurde am 12. Juli 2018 von folgenden Personen begutachtet: 
 
- Michael Lenz, Regierungspräsidium Kassel 
- Nathalie Bäcker, Regierungspräsidium Kassel 
- Alwin Dilcher, Stadt Homberg (Efze) 
- Frederick Naumann, Stadt Homberg (Efze) 
- Benjamin Neidert, Stadt Homberg (Efze) 
 
Man kam zu dem Entschluss, dass man diese Maßnahme die nächsten Jahre fortführen muss, um 
den Aufwuchs zu minimieren bzw. zu stoppen.  
Der Technische Betrieb Homberg (Efze) hat zusätzlich große Flächen maschinell bearbeitet 
(Mulchen).  
Herr Lenz (Regierungspräsidium Kassel) befürwortete dies und teilte mit, dass eine maschinelle 
Maßnahme zu 80 % und eine händische Maßnahme zu 100 % gefördert werden könnte. 
Entsprechende Förderanträge werden nach einer Kostenermittlung zeitnah gestellt. 
In den Bereichen Wernswig (Batzenmühle), Caßdorf und Kernstadt (Reithalle, Efze und Ohe) und 
Mühlhausen (Nähe Flutmulden) wurden durch maschinellen Einsatz die Herkulesstauden 
bekämpft. In dem Bereich von Holzhausen hat sich der Landwirt Wolfgang Knorr bereit erklärt, mit 
Genehmigung des Regierungspräsidiums Gießen, Pflanzenschutzdienst, die Herkulesstauden im 
Streich- und Injektionsverfahren zu bekämpfen. 
Die Stadt Homberg (Efze) bzw. der Technischer Betrieb Homberg (Efze) steht mit einer Firma in 
Verhandlung, die zusätzliche Bereiche zur Bekämpfung der Herkulesstauden abdecken soll. 
 
Im HHP 2019 sind für die Bekämpfung der Herkulesstauden bei der Kostenstelle 30.2070 6101007 
70.000,00 € eingestellt. Als Fördermittel für die Maßnahme sind bei Kostenstelle 30.2070 5421000 
56.000,00 € veranschlagt. 
Am 12.11.2018 wurde beim Regierungspräsidium Kassel ein Förderantrag zur Bekämpfung der 
Herkulesstauden in der Gemarkung Steindorf gestellt. Am 11.04.2019 wurde der Förderantrag vom 
RP Kassel abgelehnt. Die Verwaltung prüft nun, ob es für kommende Jahre  weitere 
Fördermöglichkeiten zur Bekämpfung der Stauden gibt. Allerdings wird es in 2019 keine 
Finanzierungsmöglichkeiten geben. Es muss nun möglichst zeitnah entschieden werden, ob die 
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Bekämpfungsmaßnahmen in der Gemarkung Steindorf auch ohne Fördermittel durchgeführt 
werden sollen, da eine Bekämpfung der Pflanzen zu Beginn der Vegetationsphase erfolgen sollte. 
Der Magistrat hat dazu in seiner Sitzung am 02. Mai beraten. Das Ergebnis lag zum Zeitpunkt der 
Aktualisierung des Sachstandsberichts noch nicht vor. 
 
Die Maßnahme vom Regierungspräsidium Kassel ist für dieses Jahr abgeschlossen. Momentan 
mäht Herr Martin Liebermann die Flächen, die er mit dem Großflächenmäher erreichen kann. Herr 
Wolfgang Knorr aus Holzhausen wird weiterhin seine von Riesenbärenklau befallenen Flächen 
mähen. Seitens der Technischen Betriebe Homberg (Efze) wurde ein Angebot von der Firma 
Recycling- und Umweltdienst GmbH angefordert. Diese haben uns bereits signalisiert, dass sie 
noch Kapazitäten frei haben um die Bekämpfung des Riesenbärenklaus durchzuführen. 
 
Das Angebot der Firma Recycling- und Umweltdienst GmbH beläuft sich auf einen Stundenlohn 
pro Arbeitskraft 30,00 €/zzgl. 7% MwSt. Die Firma kann dann bei Bedarf beauftragt werden. 
 
Herr Liebermann und Herr Knorr pflegen die ihnen zugeteilten Flächen. Im Bereich Steindorf wird 
momentan in Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde geprüft, ob ein ortsansässiger 
Ziegenhirte die Flächen mit seinen Tieren abgrasen kann. 
 
Da es jahreszeitenbedingt momentan keine Probleme mit dem Riesenbärenklau gibt, finden keine 
Bekämpfungsmaßnahmen statt.  
 
Für den Bereich in der Gemarkung Steindorf soll nächstes Jahr ein ortsansässiger Ziegenhirte die 
Fläche mit seinen Tieren abgrasen. Hierzu fanden bereits Gespräche zwischen Herrn Lenz (RP 
Kassel), Frau Keim ( untere Naturschutzbehörde ) und Herrn Neidert statt. Derlei Maßnahmen 
werden vom RP Kassel, sowie von der unteren Naturschutzbehörde sehr begrüßt. Herr Lenz prüft 
zurzeit die Fördermöglichkeiten bezüglich dieser Maßnahme. Ziel der Maßnahme ist es, durch die 
permanente Bekämpfung, die Fläche wieder als Grünland einstufen zu können, um diese wieder 
landwirtschaftlich zu bewirtschaften. 
 
Die weiteren von Riesenbärenklau befallen Flächen, werden auch nächstes Jahr wieder durch 
ortsansässige Landwirte und Fremdfirmen von diesem befreit. 
 
Am 22.06.20 fand ein Termin mit der unteren Naturschutzbehörde, der Landwirtschaftsbehörde 
und dem Ortslandwirt Herr Krausse in Hülsa/Steindorf statt. Hier wurden die aktuellen 
Bekämfungsmaßnahmen besprochen und die Ergebnisse begutachtet. Es wurde darüber 
diskutiert, wie man die Bekämpfung in Uferbereichen ( Kommunikation mit der unteren 
Wasserbehörde ) und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vereinfachen kann ( 
Kommunikation Eigentümer/Pächter ). Hierzu soll eine  Informationsveranstaltung für die Landwirte 
zum Thema Bekämpfung Riesenbärenklau sattfinden. Diese wird von den TBH in Zusammenarbeit 
mit der unteren Naturschutzbehörde organsiert.  
 
Herr Schuller ( Ziegenhirte ) wurde von den TBH beauftragt die Flächen von Steindorf bis Hülsa 
von Riesenbärenklau zu befreien. Die Firma Baumläufer ist aktuell beauftragt, den 
Riesenbärenklau in und um Allmuthshausen zu entfernen. Weiterhin wird er beauftragt vereinzelte, 
von Riesenbärenklau befallen Flächen zu bekämpfen. Die Landwirte entfernen ebenfalls weiterhin 
von Riesenbärenklau befallene Flächen angrenzend an den von ihnen bewirtschafteten Flächen. 
 
Am 22.10.20 sollte ein Termin mit der unteren Naturschutzbehörde, den Gemeinden Remsfeld, 
Frielendorf und den Städten Schwarzenborn und Homberg zum Erfahrungsaustausch und einer 
eventuell angestrebten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Riesenbärenklaues stattfinden. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation im Schwalm-Eder-Kreis wurde der Termin verschoben.  
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Antrag der SPD-Fraktion vom 04.10.2017 - betr. Entwicklung eines 
Radewegeentwicklungsplans für Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 9. November 2017 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, zeitnah einen Radwegeentwicklungsplan mit vorhandenen und 
geeigneten geplanten Radwegen sowie Standorten für E-Bike-Ladestationen zu entwickeln. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Mit der Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes wurde im November 2019 begonnen. Bereits im 
Vorfeld wurde eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit verschiedenen 
Projekten zur Entwicklung der Radverkehrssituation in Homberg (Efze) auseinandergesetzt hat. In 
Abstimmung mit Vertretern von Hessen Mobil wurden in 2019 Förderanträge für einzelne 
Maßnahmen sowie für das Radverkehrskonzept beim Land Hessen eingereicht.  Zudem stellt der 
Schwalm-Eder-Kreis seit 2019 eine Förderung für den touristischen Radwegebau der Städte und 
Gemeinden zur Verfügung. Daher wurde auch beim Schwalm-Eder-Kreis ein Förderantrag 
eingereicht. Hierbei handelt es sich um den Lückenschluss des Stellbergradweges zum R5 und 
R17. Zuwendungsbescheide für das Radverkehrskonzept und den Lückenschluss des 
Stellbergradweges zum R5 und R17 sind bereits in 2019 eingegangen. Der Auftrag für die 
Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes wurde an das Büro „IKS“ aus Kassel vergeben. Im 
Rahmen des Radverkehrskonzepts wurde ein Arbeitskreis „Radverkehr“ mit verschiedenen 
Akteuren gegründet. Aufgrund der aktuellen Situation konnte ein Beteiligungsverfahren bislang nur 
eingeschränkt durchgeführt werden. Der Arbeitskreis kam zuletzt am 20.08.2020 zusammen, um 
den vorgelegten Konzeptentwurf zu diskutieren. Das Konzept wird in der STAVO an 22.10.2020 im 
Entwurf vorgelegt.  
 
Der Antrag ist damit abgearbeitet. 
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Antrag der SPD-Fraktion vom 26. Juni 2018 betr. Schaffen von "Chill Out-Zonen" im 
Stadtgebiet 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 6. September 2018 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, die Möglichkeit der Schaffung sogenannter „Chill Out-Zonen“ im 
Stadtgebiet und in den Ortsteilen zu prüfen und hierzu ein Umsetzungskonzept vorzulegen. 
Es wird vorgeschlagen, dies in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachausschuss, der 
Stadtjugendpflege und des Seniorenbeirates durchzuführen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
In der Sitzung des Lenkungskreises Kinder, Jugend, Soziales und Integration wurden Gespräche 
geführt, ob das Thema mit in das Projekt „Zukunft Stadtgrün“ eingebunden werden kann. Hier sind 
bereits verschiedene Projekte in der Umsetzung sowie in der Planung.  
Jedoch kann erst im Jahr 2019 weiter geplant werden, da die Genehmigungen noch ausstehen. 
Diesbezüglich steht die Stadtjugendpflege mit der Bauverwaltung im ständigen Austausch. 
 
Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept zum Programm „Zukunft Stadtgrün“ liegt dem 
Ministerium zur Genehmigung vor. Entsprechende Projekte können erst nach ergangener 
Genehmigung konkretisiert werden. 
 
Ein wichtiges Projektvorhaben ist hierbei die Umgestaltung des Stadtparks.  
Jugendliche können hier einem partizipativen Diskurs als Betroffene zu Beteiligten werden. Die 
Stadtjugendpflege ist als Beteiligungs- und Informationsmultiplikator Mitglied der lokalen 
Partnerschaft für dieses Förderprogramm (vgl. SB- 22, Niederschrift 22. Stavo vom 31.01.2019)   
(…)“ Die Umgestaltung des Stadtparks  ist auch nach der Auffassung des 
Kriminalitätspräventionsrates ein wichtiger Bestandteil des integrierten Handlungskonzepts im 
Rahmen des Programms Stadtgrün. Die Umgestaltung des Parks soll die soziale Kontrolle und 
Sicherheit erhöhen. Hinsichtlich der Erarbeitung des integrierten Handlungskonzepts wird sich der 
Kriminalpräventionsrat von der Polizei beraten lassen damit sämtliche Belange der Sicherheit in 
das Konzept mit einfließen.“ (…) 
S. Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung vom 08.11.2019 , 8.1   
In diesem Kontext wurde auch die Sicherheitsinitiative „KOMPASS“ im Kriminalitätspräventionsrat 
erläutert und die  Teilnahme als hilfreich erachtet um lokale Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen 
Raum unter all diesen Aspekten zu betrachten und in der Umsetzung zu berücksichtigen. 
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Am 27. März trafen sich erstmalig die Mitglieder der lokalen Partnerschaft zum städtebaulichen 
Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“.  Gemäß  dort vorgestellten ISEK  wurden  
generationsübergreifende und generationsspezifische  Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum, 
insbesondere im Stadtpark andiskutiert und sollen in Planung und Umsetzung im Verfahrensgebiet 
entsprechende Berücksichtigung finden. 
Gemäß Niederschrift des Ausschusses Kinder, Jugend, Soziales und Integration vom 13. März 
2019 wird der Ausschuss in einer der nächsten Sitzungen zum Thema beraten. 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat in seiner 18. Sitzung am 20. Mai 
2019 das Thema unter Tagesordnungspunkt 5. unter Einbeziehung des Tagesordnungspunts 4. 
(Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 20.08.2017 -betr. Jugend beteiligen SB-
22/2018 10.Ergänzung) 
behandelt. Hierzu haben die städtischen Bediensteten der Jugendpflegen einen Vorschlag zur 
projektorientierten, digital gestützten Jugendbeteiligung bezogen auf das Programm „Zukunft  
Stadtgrün“ am Beispiel „Schaffen von Chill-Out-Zonen“ erarbeitet und stellten dieses den  
Ausschussmitglieder vor. 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat dazu nachfolgenden Beschluss 
gefasst: 
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales und Integration nimmt die Präsentation der  
Stadtjugendpflege zur Kenntnis und bittet diese, das Projekt mobile digitale Beteiligung im  
Rahmen von „Zukunft  Stadtgrün“ weiter zu verfolgen. Auch soll das Thema der „Chill-Out-Zonen“ 
dort Berücksichtigung finden. 
 
Die Stadtjugendpflege steht hierfür mit der Bauverwaltung, Frau Pankratz, in stetem Austausch. 
Die  vorgestellte im Ausschuss vorgestellte Form der Beteiligung junger Menschen am  
städtebaulichen Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ wurde mit Frau Pankratz besprochen. Dem  
zu Folge ist zur Realisierung des Vorschlages die Einbeziehung des Planungsbüros, welches das  
Fördergebietsmanagement übernehmen wird, vorgesehen, um Fragen der Finanzierung und  
Umsetzung konkretisieren zu können. Das Vergabeverfahren diesbezüglich ist noch nicht 
abgeschlossen. 
(vgl. Öffentl. Niederschrift 18. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und 
Integration am 20.05.2019, TOP 4 und 5). 
 
Der Auftrag an ein Planungsbüro, welches das Fördergebietsmanagement übernehmen soll, wird 
voraussichtlich in der KW 30/2019 vergeben. Für Ende August 2019 sind erste Gespräche mit dem 
Planungsbüro/Fördergebietsmanagement zur Konkretisierung, der Finanzierung und Umsetzung  
des Projektes „mobile, digitale Beteiligung“ im Rahmen von“ Zukunft Stadtgrün“ vorgesehen. 
 
Am 04.09.2019 fand ein gemeinsamer Termin mit Frau Pankratz (Bauverwaltung) Herrn Herz vom 
Planungsbüro Foundation 5+, welches das Fördergebietsmanagement für das Programm „Zukunft 
Stadtgrün“ übernimmt, und der Stadtjugendpflege statt. Nach Abschluss des Werkstattverfahrens 
zur Erstellung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes für das Fördergebiet, sollen Jugendlichen 
in die konkreten Planungen einbezogen werden. Dieses wird voraussichtlich Anfang 2020 der Fall 
sein und soll mit der Beplanung des Stadtparks- Aufenthaltsqualitäten für verschiedene 
Generationen und Nutzungen- beginnen.  Hierzu wird das Vorhaben der mobilen, digitalen 
Beteiligung weiter verfolgt und die praktische Umsetzung sowie entsprechende Fragestellungen für 
eine Computersoftware gemeinsam mit dem Planungsbüro erarbeitet. Ein nächstes Treffen mit 
dem Fördergebietsmanagement ist diesbezüglich für November/Dezember 2019 vorgesehen. 
 
Das Projekt der digital gestützte, projektorientierte, mobilen Jugendbeteiligung wird bei einem 
weiteren Treffen mit Frau Pankratz (Bauverwaltung) Herrn Herz vom Fördergebietsmanagement 
und Mitarbeitern der städtischen Jugendpflege zur praktischen Umsetzung hin Ende 2019/Anfang 
2020 konkretisiert. 
(Vgl. SB-22) 
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Am 11. Dezember 2019 findet das dritte Treffen der lokalen Partnerschaft „Zukunft Stadtgrün“ 
statt. 
 
Die Stadtjugendpflege ist Mitglied dieses Gremiums um sich hier in Funktion als Beteiligungs-und 
Informationsmultiplikator einzubringen. 
 
Die Stadtjugendpflege nimmt an diesem Treffen teil, um das Thema digitale Jugendbeteiligung 
(u.a. bezüglich „Chillout-Zonen“) weiter  zu forcieren. 
 
Am 14.01.2020 fand ein Planungstreffen zur Konzeptentwicklung Webbasierte Jugendbeteiligung 
am statt.  
Hieran nahmen ein Vertreter von PROFORMA Kassel, Web-Design, Herr Herz von foundation 5+ 
Landschaftsarchitekten, Förderprogramm-Management, die Fachbereichsleitung des Fachbereichs 
Kinder, Jugend, Soziales und Integration sowie das Team Stadtjugendpflege teil. 
Themen des Treffens waren der Austausch über den derzeitigen Projektstand, die inhaltliche und 
organisatorische Ausrichtung webbasierter Jugendbeteiligung und das weitere Vorgehen. 
Absprachen wurden getroffen zu: 

 Zielgruppe:  
 Jugendliche und junge Erwachsene (zwischen 12 und 21 Jahren) 

 Ziele der Jugendbeteiligung:  
- Stärkere Einbindung der Altersgruppe in kommunale Entscheidungsprozesse 
- Eine starke projekt- und umsetzungsorientierte Ausrichtung der Beteiligung 

Mögliche Formate wurden unter Berücksichtigung von organisatorischen Planungsparametern 
besprochen: 
Reines Offline-Basisformat (Multiple-Choice o. ä) ggf. ergänzt durch Add-ons oder mehrstufige 
Formate die den  Ablauf von Planungsprojekten beinhalten und eine fortlaufende Detaillierung der 
Projektinhalten darstellen, von anfänglichen generellen Entscheidungen bis hin zu späteren 
Detailfragen und die User sowohl auf aktuelle wie auch auf frühere Ergebnisse zurückgreifen 
können.  
 
Das Beteiligungsverfahren soll zunächst nur für Projekte des Programms Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung eingesetzt werden. Nach der Startphase des Projektes kann die 
webbasierte Jugendbeteiligung auch auf andere stadtrelevante Themen angewandt werden.  
Auf Grundlage der Ergebnisse des Abstimmungstreffens sollen nun geeignete Programme 
identifiziert und eine Übersichtsliste mit Vor- und Nachteilen erstellt werden um und eine 
Entscheidung zur Verwendung des an Besten geeigneten Programms  für die beschlussfassenden 
Gremien zu ermöglichen. Ein weiteres, bereits terminiertes Abstimmungstreffen fand, zunächst 
krankheitsbedingt und dann aufgrund der Corona Pandemie noch nicht statt. 
 
Am 22. Juni hat die Stadtjugendpflege am Treffen der Lokalen Partnerschaft „Zukunft Stadtgrün,- 
neu: Wachstum und nachhaltige Erneuerung teilgenommen. Ein weiteres Planungstreffen zur 
Konzeptentwicklung Webbasierter Jugendbeteiligung mit einem ein Vertreter von PROFORMA 
Kassel, Web-Design,Herr Herz von foundation 5+ Landschaftsarchitekten, Förderprogramm-
Management, der Fachbereichsleitung des Fachbereichs Kinder, Jugend, Soziales und Integration 
und dem Team der Stadtjugendpflege ist für den 02. Juli 2020 terminiert. 
 
Die Stadtjugendpflege informierte in der Sitzung des Ausschusses Kinder, Jugend, Soziales und 
Integration vom 02.09.2020 zum Sachstand der projektorientierten, mobilen und digitalen 
Jugendbeteiligung in Verbindung mit den Projekten des Programms „Nachhaltige Entwicklung“ 
(ehem. „Zukunft Stadtgrün“). 
In einem ersten Testlauf hat sich herauskristallisiert, dass das zuvor favorisierte digitale 
Beteiligungsprogramm in Teilen nicht den Ansprüchen der Stadtjugendpflege, in Bezug auf 
Einfachheit (multiple choice), entspricht.  
Deshalb wurde ein weiteres Treffen mit dem Programmmanagement (foundation 5+) und Proforma 
webdesign für den 03.09.2020 terminiert. Dabei wurden nochmals verschiedene Möglichkeiten 
(Tools, Apps, Plug-Ins) zur Diskussion gestellt und mit den Erfahrungen des "Webseitenchecks" 
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Die Vor- und Nachteile und die Konsequenzen diskutiert. Dieses war erforderlich, bevor man in der 
Folge als Format nun ein Umfrage Pug-In favorisiert. 
Dafür soll nun als nächste Schritte der Kostenrahmen ermittelt und mit dem Fördermittelgeber die 
Fördermöglichkeit abgeklärt werden. 
Zeitliche Perspektive: 
Anfang November: Vorstellung des Beteiligungsformates in den politischen Gremien 
Ende November: Erster projektbezogener Beteiligungsevent (Thema Stadtpark) 
(Vgl. Niederschrift der 25. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und Integration 
vom 02. September 2020) 
 
Zukunft Stadtgrün,-neu: Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Projektorientierte, mobile und 
digitale Jugendbeteiligung,   
Ein Angebot der Firma Proforma Webdesign zur Erstellung eines Umfrage Plug-Ins liegt vor.  
Ein diesbezüglicher Änderungsantrag/Einzelantrag ist an den Fördergeldgeber im September 
gestellt worden, da zunächst von der Verwendung von frei verfügbaren, freien Beteiligungstools 
ausgegangen wurde. 
Nach Genehmigung durch den Fördermittelgeber könnte die Website beauftragt und erstellt 
werden. 
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Antrag der SPD-Fraktion vom 30. Juni 2018 betr. Runder Tisch Gesundheitsversorgung 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 6. September 2018. 
 
Der Beschluss lautete: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, einen „Runden Tisch Gesundheitsversorgung“ (wieder-) 
einzuberufen. Das Gremium soll Vertreter von Politik und Verwaltung mit Fachleuten aus dem 
Bereich Notfallversorgung, Vertretern der Ärzteschaft und der Apotheken, von Pflegediensten, der 
regionalen Krankenhäuser und ggf. weiteren Experten zusammenbringen, um einen 
lösungsorientierten Dialog zur Zukunft der Gesundheitsversorgung in Homberg, in den Ortsteilen 
und den Nachbargemeinden zu etablieren. 
 
Der derzeitige unveränderte Sachstand ist: 
 
Am 25.09.2019 fand unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschaftsförderung ein Treffen der 
Bürgermeister aus Frielendorf, Knüllwald, Schwarzenborn und Homberg (Efze) mit Vertretern der 
IWG – Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH, Gießen, statt, um eine zielführende Vorgehensweise 
für die Sicherung und Verbesserung der medizinischen Versorgung im nördlichen Knüll zu 
diskutieren. Dabei wurde folgender Vorschlag entwickelt, der in den jeweiligen kommunalen 
Gremien beraten werden soll: 
 
Die Gemeinden Frielendorf und Knüllwald sowie die Städte Homberg (Efze) und Schwarzenborn 
sind sich der großen aktuellen und künftigen Herausforderungen im Bereich der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung bewusst.  
 
Gemeinsam soll daher in einem ersten Schritt zusammen mit den entsprechenden 
Leistungsträgern der Bestand analysiert werden. Zugleich sind Handlungsbedarfe und 
Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren und den kommunalen Gremien zur weiteren Beratung 
vorzulegen. 
 
Für eine zielführende Analyse sind Gesamtkosten von bis zu 50.000 EUR zu erwarten. Hierfür sind 
Fördermittel aus dem Leader-Programm und dem Kreisausgleichsstock zu beantragen. Der 
verbleibende Eigenanteil wird entsprechend der Einwohnerzahl unter den vier beteiligten 
Kommunen aufgeteilt. 
 
Aufgrund der „Corona-Krise“ muss dieses Projekt auf das Jahr 2021 verschoben werden. 
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Antrag der SPD-Fraktion vom 30. Juni 2018 betr. Initiative kinderfreundliches Homberg 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 6. September 2018 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, eine Initiative für ein kinderfreundliches Homberg zu starten. Dabei 
sollen die Fachausschüsse KJSI und SuK sowie Vertreter der Homberger Kindergärten, der 
Elternschule und der Stadtjugendpflege eingebunden werden. Ziel der Initiative soll es sein, unsere 
Stadt für Kinder und für Familien attraktiver zu machen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Der Lenkungskreis Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat intensiv hierrüber beraten. 
 
Bislang wurden folgende Vorschläge erarbeitet: 

Zur Geburt eines Kindes eine Willkommenstasche (z.B. ein Stoffbeutel mit Logo von Homberg) mit 

folgendem Inhalt : 

 Gutschein für einen oder mehrere Schwimmbadbesuche (Hülsa, Erleborn und im Rahmen 

der kommunalen Zusammenarbeit auch Frielendorf). 

 Gutschein für einen Besuch im Wildpark – Knüll. 

 Gutscheine, Proben von Lebensmitteln für Kleinkinder, Pflegeprodukte für junge Mütter und 

deren Säuglinge und Windeln evtl. gesponsert  von Homberger Lebensmittelgeschäften, 

Drogerie Markt, Apotheken. 

 

  Broschüre:  z.B. von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  

 „ Kinder schützen – Unfälle verhüten“. 

 „ Das Baby“ Informationen für Eltern über das erste Lebensjahr. 

 „ Die erste Zeit zu dritt“ 

 

 

 Ein Informationsheft über Homberg (Efze), evtl. mit Veranstaltungshinweisen. 
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 Eine Mappe mit folgendem Inhalt: 

 Eine Folie mit allen Notruf Nr., die eine junge Familie evtl einmal braucht. 

 Eine Auflistung wo Eltern welche finanzielle Unterstützung beantragen können. 

 Eine Folie mit ortsansässigen oder in der näheren Umgebung praktizierender 

Kinderärzten, Zahnärzten, die sich auf Kinder spezialisiert haben, Therapeuten, 

Frühförderstelle, Beratungsstelle usw. 

 Eine Folie mit allen Institutionen in Homberg die Eltern mit Rat und Tat zur Verfügung 

stehen. (Elternschule, Familienzentrum, Jugendamt usw.) 

 Alle Kindertagesstätten, Tageseltern und Schulen stellen sich auf weiteren Folien vor. 

 Die Homberger Jugendzentren stellen sich vor. 

 Folien: Homberger Vereine stellen sich vor, unter anderem auch die Feuerwehr, THW, 

Sportzentrum mit Angeboten für Kinder usw. 

 

Ein Stadtplan für Kinder wurde vor einigen Jahren von Auszubildenden erstellt und muss evtl. 

überarbeitet werden. 

 

Angebote für Familien, Jugendliche und Kinder sollten auch auf der Homberger Homepage zu 

finden sein, da besonders junge Menschen sich vorwiegend auf diesem Weg informieren. 

 

Hierüber könnte in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales 

und Integration beraten werden. 

Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat in seiner 18. Sitzung am 20. Mai 
2019 das Thema behandelt: 
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales und Integration nimmt den aktuellen Sachstand zur 
Kenntnis und bittet den Lenkungskreis, Kontakt mit dem „Lokalen Bündnis für Familie“ 
aufzunehmen und diesen zeitnah einzuladen. 
(vgl. Öffentl. Niederschrift 18. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und 
Integration am 20.05.2019,  TOP 6). 
 
Am 17. Juni 2019 hat Herr Herz im Lenkungskreis Kinder, Jugend, Soziales und Integration in 
seiner Funktion als Ansprechpartner der Arbeitsgruppe „Homberger Bündnis für Familie“ berichtet, 
dass nach Fertigstellung der Broschüre „Bildung von Anfang an“ das Lokale Bündnis mehr oder 
weniger auseinander gefallen ist: Grund: Drei (von 7) Mitglieder haben 2017 Homberg verlassen. 
„Nachrücker“ gab es nicht. 
Der Lenkungskreis wird verbleibende Interessenten an einem Lokalen Bündnis  zu einem 
gemeinsamen Termin nach den Sommerferien einladen. Hier sollen dann die Ziele und Aufgaben 
des Bündnisses neu bestimmt werden. Zusätzlich soll überlegt werden, wer evtl. mit eingebunden 
werden soll (Personen, Geschäfte) und es  muss auch diskutiert werden, wie die finanzielle 
Umsetzung von Ideen und Wünschen möglich ist. 
Weiterhin wurde über eine verbesserte Präsentation auf der Homberger Homepage nachgedacht. : 
Es wurde festgestellt, dass man bei der Internetsuche nach einem einzelnen Kindergarten 
mindestens 3 Untermenüs öffnen. Das dauert zu lang, es ist zu schwierig, diese zu finden, 
möglicherweise geben Interessenten „schon vorher auf“ 
Der Lenkungskreis regte an, den Internetauftritt der Kindertagesstätten und des Jugendzentrums 
neu zu überarbeiten. Dann sollten auch Informationen, wie der Anmeldeprozess für die KiTa-
Kinder erfolgt, dort hinterlegt werden. 
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Aktuell sollte im September und Oktober 2019 unter Mitwirkung von Uwe Dittmer die Homepage 
der Stadt auf den Prüfstand. 
 
In einer Sitzung der Steuerungsgruppe Kinder, Jugend, Soziales und Integration im August wurden 
hierzu erste Anregungen gesammelt. 
 
Insbesondere wurde die „Erreichbarkeit“ und Überschaubarkeit von Informationen für Eltern auf 
der Homepage bemängelt. Zu viele „Klicks“ sind notwendig, um zu den Informationen zu gelangen. 
Außerdem sind vorhandenen Informationen unter irreführenden Begrifflichkeiten zu finden. 
 
Krankheitsbedingt müssen diese anvisierten Arbeitstreffen nun aber auf Anfang nächsten Jahres 
verschoben werden. 
 
Nachdem im Winter 2019 ein weiterer Versuch Gewerbetreibende über den Stadtmarketingverein 
für eine Mitarbeit in einem „Arbeitskreis: kinderfreundliches Homberg“ zu gewinnen, gescheitert ist, 
bestehen nun im Sommer 2020 die verbleibenden Akteure ausschließlich aus Mitgliedern des 
Lenkungskreises und des Lokalen Bündnisses für Familie, namentlich aus Ruth Schmidt 
(Kindertagesstätte Osterbach), Jan Schmitt (Jugendpflege), Klaus Herz (Fachbereich Kinder, 
Jugend, Soziales und Integration) und Uwe Dittmer (Presse und Öffentlichkeitsarbeit).  
Der aktuellen Corona Krise geschuldet, fand seit März 2020 nur noch ein sporadischer Austausch 
statt. Gleichwohl beziehen oben Genannte den Gedanken und die Intention eines 
kinderfreundlichen Hombergs in ihre gemeinsamen Arbeiten mit ein. So finden sich im aktuellen 
Konzeptentwurf zur Vitalisierung der Efzewiesen vom Mai 2020 auch zahlreiche Planungen und 
Ideen, die speziell dem Nutzen und der Freizeitgestaltung von Kindern dienen sollen (z:B.: 
Aufwertung der Wasserspielplatzes, erfahrbare Naturgestaltung, Umbau des 
Multifunktions(spiel)platzes). 
Die auf den Herbst 2020 verschobene neue Gestaltung der Homberger Homepage wird auch eine 
verbesserte und modernere Präsentation der Kindertagesstätten erlauben. Hier sind die 
inhaltlichen Vorbereitungen bereits weites gehend abgeschlossen und können nach den 
Möglichkeiten der neuen Homepage gestaltet werden. Dort wird dann auch die neue Broschüre: 
„Betreuung, Bildung, Förderung“ zu finden sein. Sie enthält eine übersichtliche Darstellung der 
Angebote für Kinder und Jugendliche im Homberg (Efze). Aktuell wird gerade diese-, im Januar 
2020 vollständig überarbeitete Broschüre in der 2.Auflage in der Printversion vorbereitet. 
In einer ersten Version wird ab September auch ein digitales Anmeldeverfahren zur Vergabe von 
Kindergartenplätzen in Homberg angeboten. Informationen und Bedienungsanleitung findet man 
dann auf der Homberger Homepage.  
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat sich seit Beginn des Jahres 2020 bis 
heute zur Aufgabe gemacht, mit Unterstützung des städtischen Bauhofes eine umfängliche 
Prüfung der Spielplätze in der Kernstadt und auch in den Ortsteilen vorzunehmen. Unter 
Mitwirkung der Ortsvorsteher wurde eine Inspektion der Spielplätze auf Funktionalität und 
Sicherheit durchgeführt. Aufgrund dieser Ergebnisse konnten bereits einige Mängel an 
Spielgeräten an verschiedenen Standorten behoben werden. 
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Antrag der SPD-Fraktion vom 16. Oktober 2018 betr. Sicheres Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2018 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird in Zusammenarbeit mit dem Kriminalpräventionsrat beauftragt, nachfolgende 
Maßnahmen unverzüglich für mehr Sicherheit im Kernstadtbereich von Homberg (Efze) 
umzusetzen. Dazu soll eine Nachtruhe mit Platzverbot für den „Alten Friedhof“ für die nächsten 
Monate bis 01. April 2019 in der Zeit von 20:00 bis 05:00 Uhr eingeführt und mit einer 
entsprechenden Beschilderung an den Zugängen umgesetzt werden. Das Ordnungsamt wird im 
Zusammenwirken mit der Polizei angewiesen, mehr Präsenz in den Abend- und in den 
Nachtstunden im Kernstadtbereich zu zeigen und mittels Sozialarbeitern die Situation zu 
verbessern. Als weitere Maßnahme wird die Kreisverwaltung aufgefordert, für alle Liegenschaften 
in Homberg (Efze) mit Aufenthaltsmöglichkeit im Außenbereich für eine abschreckende dauerhafte 
Außenbeleuchtung, der Prüfung zur Videoüberwachung und ggf. den Einsatz von 
Sicherheitspersonal zu sorgen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
 

 Die Schilder mit dem Hinweis auf ein Betretungsverbot des Stadtparks wurden an allen 
Zugängen angebracht. Die Polizei überwacht im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. 

 Der gleichzeitige Hinweis auf ein allgemeines Alkoholverbot im Stadtpark ist rechtlich nicht 
durchführbar. 

 Der Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes wurde bisher nicht durchgeführt, die 
Möglichkeit wird aber bei begründeten Vorkommnissen neu geprüft. 

 Die Erlaubnis zur Verkürzung der Sperrzeit wird bei Veranstaltungen unter freiem Himmel 
(Kirmes, Stadtfest, Weinfest usw.) auf 02.00 Uhr begrenzt. 

 Der Einsatz eines Streetworkers ist bisher nicht erfolgt. Dies wird nunmehr durch den 
Fachbereich Kinder, Jugend, Soziales und Integration forciert. 
 
Ende September hat die Stadt Homberg (Efze) die Kreisverwaltung schriftlich darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass seit geraumer Zeit von verschiedenen Seiten, wie z.B. Schulen, 
Bewohner, städtischen Bediensteten bedenkliche Auffälligkeiten von verschiedenen 
Personengruppen im öffentlichen Raum festgestellt werden, und dass die Stadt Homberg 
(Efze) hierauf mit dem Einsatz eines Streetworkers zu reagieren gedenke. In diesem 
Schreiben bittet die Stadt Homberg (Efze) die Kreisverwaltung um Prüfung, inwieweit sich 
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der Kreis auch finanziell an einem Projekt:“Streetwork“ beteiligen könne. Diese Anfrage 
wurde zwischenzeitlich abschlägig beschieden. 
 
Es ist nunmehr zu prüfen, ob die Stadt Homberg (Efze) das Streetwork-Projekt allein 
finanzieren sollte. Hierzu wurde zuletzt in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, 
Soziales und Integration am 04.03.2020 beraten werden. 
 
Dort wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben des Schwalm-Eder-Kreises zur Kenntnis und bittet die 
Verwaltung bis zum 31.07.2020 nach anderen Möglichkeiten und Förderprogrammen zur 
Finanzierung eines Streetworkers zu suchen. 
 
Nach der schriftlichen Absage des Kreises im Februar 2020, sich finanziell an einem 
Streetworker*in für Homberg zu beteiligen, wurden kreisweite Erkundigungen über 
Vorhandensein und Finanzierung eingeholt. 
Aktuell gibt es keinen weiteren Streetworker*in im Schwalm-Eder-Kreis. Bis Anfang des 
Jahres gab es noch eine Streetworkerstelle in Schwalmstadt. Diese soll wieder neu besetzt 
werden, allerdings ist dort ebenfalls die Finanzierung unklar. Auch dort hat man vom Kreis 
eine Absage erhalten.  
In Stadtallendorf wurde vor Kurzen eine Streetworkerstelle ausgeschrieben. Hier können 
nach der Sommerpause ab Mitte August nun Erkundigungen über die Resonanz bzgl der 
Ausschreibung und auch über das Finanzierungsmodell eingeholt werden. 
Im Rahmen der Bürgerbefragung innerhalb der Sicherheitsinitiative KOMPASS wurden 
Homberger Bürger*innen u.a. darum gebeten, Ort zu benennen, an denen sie sich bei Tag 
oder Nacht unsicher fühlen. Diese Befragung wird im Herbst 2020 von der Universität 
Gießen ausgewertet. Die hieraus resultierenden Ergebnisse werden zusätzliche fundierte 
Erkenntnisse für das weitere Vorgehen und den weiteren Umgang mit dem Thema: 
„Sicherheit in Homberg“ und Einsatz eines Streetworker*in aufzeigen.  
 
Seit dem 30.7. liegt der Stadtverwaltung ein neues Förderprogramm des Landes Hessen vor. 
Inhalt ist die Förderung zur „Ausweitung der aufsuchenden Jugendarbeit in ländlichen 
Gebieten“. Die Zielsetzung dieses Programmes ist somit auch der Einsatz eines 
Streetworkers, so, wie es in Homberg (Efze) für Stadtpark, Busbahnhof und auch das THS 
Schulgelände angedacht ist. 
Es handelt sich hierbei um ein Programm, dessen Förderquote 50% beträgt. Die 
Gesamtfördersumme beläuft sich dabei auf insgesamt 150.000 Euro pro Jahr für ganz 
Hessen. Ein entsprechender Antrag ist bis zum 1.10.2020 zu stellen. Eine erste 
Kostenschätzung ergab einen Eigenanteil von rund 27.000 Euro (Personalkosten und 
Budget) für die Stadt, sofern eine Bewilligung erteilt wird.  
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales und Integration hat in seiner letzten Sitzung am 
2.September 2020 beschlossen, dass die Verwaltung einen entsprechenden Antrag 
vorbereitet und fristgemäß einreicht.  
 
Mit Stand 29.7.2020 muss festgestellt werden, dass es momentan keine neuen Erkenntnisse 
über Fördermöglichkeiten bzw finanzielle Beteiligungen zur Einstellung eines/einer 
Streetworker*in für Homberg (Efze) gibt. Diesbezügliche Recherchen und eine erneute 
Nachfrage bei Sozialamt des Schwalm-Eder Kreises blieben ohne Erfolg. 
 
Ein zwischenzeitlich erfolgter Kontakt mit der Stadtverwaltung von Stadtallendorf ergab, dass 
hier eine Förderung der aktuellen Streetwork Arbeit nur projektbezogen im Rahmen der 
dortigen Programmbeteiligung: „Soziale Stadt“ erfolgt. Da Homberg (Efze) nicht mehr 
Teilhaber im Programm „Soziale Stadt“ ist, ist dieses Finanzierungsmodell hier nicht 
übertragbar.  
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Seit dem 1.7.2020 beteiligt sich die Stadt Homberg (Efze) an einem städteübergreifenden 
Förderprogramm: „Unterstützung zur Integration von im Kreis ansässigen Eu2-Bürgern“. 
Zielgruppe dieses Projektes sind so genannte Sinti und Roma. In den letzten Monaten wurde 
ein verstärkter Zuzug dieser EU“- Bürger nach Homberg (Efze) registriert wird. Bevorzugte 
Aufenthaltsorte dieser Bevölkerungsgruppe sind der Homberger Stadtpark, der Marktplatz 
und der Busbahnhof. Da die Programmbeteiligung den personellen Einsatz eines 
Sozialpädagogen beinhaltet, wird Homberg (Efze) hier auch im Sinne der Betrachtung 
„Sicheres Homberg“ profitieren. Der Einsatz dieses Programmbegleiters kommt dem 
Gedanken des Streetworks nahe; Besuche der genannten Homberger Aufenthaltsorte 
werden zum Aufgabengebiet gehören. 
 
Die Auswertung der Fragebogenaktion der Sicherheitsinitiative KOMPASS steht weiterhin 
aus. Sie wurde von der Universität Giessen für den Herbst 2020 zugesagt. Hieraus werden 
sich weitere Erkenntnisse und ein weiteres Vorgehen mit dem Thema „Sicherheit in 
Homberg“ ergeben. 
 
Nach Beratung und entsprechender Beschlussfassung im Ausschuss Kinder, Jugend, 
Soziales und Integration am 2.9.2020 wurde ein Förderantrag beim Land Hessen (HMSI) zur 
finanziellen Unterstützung eine Streetworker Stelle gestellt.  
Im Zuge dieser speziellen Förderrichtlinien musste zunächst geprüft werden, ob ergänzende 
Mittel durch die gesetzlichen Krankenkassen aus Mitteln des Präventionsgesetzes 
bereitgestellt werden können. Die Prüfung erfolgte im Vorfeld in Form einer Antragstellung 
beim Verband der Ersatzkassen. Eine finanzielle Beteiligung seitens des VdEK wurde 
allerdings abgelehnt. 
Daraufhin wurde der Förderantrag der Kreisstadt Homberg (Efze) für die Projektförderung 
zur Ausweitung der aufsuchenden Jugendarbeit in ländlichen Gebieten für das Jahr 2021 
fristgerecht zum 01.10.2020 beim HMSI eingereicht. Der Eingang des Antrages wurde mit 
Datum 2.10. von dort bestätigt. Weitere Informationen aus Wiesbaden liegen bis heute nicht 
vor.  
Unabhängig davon prüft der Fachbereich Kinder, Jugend, Soziales und Integration aktuell, 
ob die Antragstellung mit der Ausrichtung: „Streetwork in Homberg (Efze)“ über eine 
Neubeantragung von Fördermittelmittel aus dem neu aufgelegten Förderprogramm. 
Gemeinwesenarbeit in benachteiligten Quartieren“ förderfähig - und zielführend ist. Bei 
positiver Entscheidung darüber kann bis Ende Oktober 2020 ein entsprechender Antrag 
eingereicht werden. 
(KH/201019). 
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Antrag der SPD-Fraktion vom 16. Oktober 2018 betr. Resolution für zwei zusätzliche 
Polizeistreifen für die Polizeistation in Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2018 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, die Hessische Landesregierung aufzufordern, zwei zusätzliche 
Polizeistreifen dauerhaft in der Polizeistation in Homberg (Efze) zu stationieren. 
 
Der derzeitige unveränderte Sachstand ist: 
Die Verwaltung führt gegenwärtig Gespräche mit Vertretern umliegender Kommunen, um der 
Forderung entsprechend Nachdruck zu verleihen. 
 
Leider hat die Stadt Schwalmstadt ihre – de facto gleichlautende – Resolution schon vorab an den 
Innenminister gesendet, mit dem Ergebnis, dass diese postwendend zurückgewiesen wurde (vgl. 
anliegenden HNA-Artikel). 
 
Leider konnte das Thema im Zuge der Bürgermeisterrunden der HSGB-Kreisgruppe im Jahr 2019 
nicht thematisiert werden. Dies wird in diesem Jahr erneut versucht. 
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Anträge der CDU- und FWG-Fraktion vom 1. März 2019 betr. Stellplätze im Bereich obere 
"Holzhäuser Straße" und "Enge Gasse" bzw. Errichtung einer Parkplatzfläche (Parkpalette) 
im Bereich zwischen Holzhäuser Straße 3 und 7 
 
a) Erläuterung: 

Die Anträge der CDU- und FWG-Fraktion wurden in der Stadtverordnetensitzung am 15. März 
2019 beraten. 
 
Die Beschlüsse lauteten: 
Der Magistrat wird gebeten, alternativ zur abgelehnten Planung von Stellplätzen im Rahmen des 
Bauvorhabens „Multifunktionshaus Marktplatz 15“, eine Umgestaltung und Erweiterung, auf Basis 
des vorhandenen Parkraumkonzeptes, im Bereich obere „Holzhäuser Straße“ und „Enge Gasse“ 
prüfen zu lassen. 
Eine Erweiterung der vorhandenen Parkplatzfläche in Richtung Enge Gasse und ggf. unter 
Einbeziehung von Grundstücksteilen der rückwärtigen Grundstücksfläche Obertorstraße 1 ist dabei 
in Betracht zu ziehen. Ebenfalls sollte bei den Überlegungen die Überbauung der entstehenden 
Gesamtparkfläche mit einer 2. Parkebene auf dem Niveau Enge Gasse einbezogen werden. 
 
Weiterhin wird der Magistrat gebeten, alternativ zur abgelehnten Planung von Stellplätzen im 
Rahmen des Bauvorhabens „Multifunktionshaus Marktplatz 15“ die Errichtung einer 
Parkplatzfläche (Parkpalette) im Bereich zwischen Holzhäuser Straße 3 und 7 zu prüfen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Das Planungsbüro PLF, Kassel, wurde beauftragt, Gestaltungsvarianten für den neu entstandenen 
Freiraum im Bereich Holzhäuser Straße / Enge Gasse zu skizzieren, die als Grundlage für den 
Diskussionsprozess dienen können. 
 
Die vorgesehene Planungswerkstatt kann dann im Dezember 2020 stattfinden, wenn die 
Gesamtumstände dies erlauben. 
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Antrag der FWG-Fraktion vom 1. März 2019 betr. Verlängerung Bahnradweg 
Rotkäppchenland 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der FWG-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 15. März 2019 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, beim Schwalm-Eder-Kreis eine Wiederaufnahme der Planungen 
zum Ausbau der ehemaligen Bahnstrecke Schwalmstadt-Relbehausen zum Bahnradweg zu 
betreiben. Das Projekt ist im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Rotkäppchenland zu 
entwickeln. Vorbild ist der Bau des „Bahnradweges Rotkäppchenland“ Neustadt – Schwalmstadt – 
Niederaula. Dazu sind Gespräche mit den zuständigen Gremien der Nachbarkommunen sowie des 
Landkreises aufzunehmen. Das Projekt knüpft an die bereits im Jahr 2011 vom Landkreis und den 
Nachbarkommunen durchgeführten Planungen an. 
 
Umgehend ist die Deutsche Bahn AG aufzufordern, vom weiteren Rückbau der noch vorhandenen 
Bahnanlagen, insbesondere dem Abriss des Stellwerks Frielendorf, Abstand zu nehmen. Die 
Deutsche Bahn AG wird gebeten, zunächst die Planungen der Kommunen abzuwarten.  
 
Der derzeitige unveränderte Sachstand ist: 
Unmittelbar nach der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung wurde Kontakt zur 
Wirtschaftsförderung des Landkreises und der Gemeinde Frielendorf aufgenommen. 
 
Seitens der Wirtschaftsförderung wurde mitgeteilt, dass im Jahr 2012 durch Hessen Mobil geprüft 
wurde, ob für die genannte Radwegeverbindung eine Realisierung zu Lasten des Bundes (analog 
„Bahnradweg Rotkäppchenland“ möglich wäre. Das Ergebnis dieser Prüfung war negativ. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde angeregt, das weitere Vorgehen zunächst im Ausschuss für 
Stadtmarketing und Kultur zu beraten. Dort kam man im Rahmen der Sitzung vom 06.06.2019 
einvernehmlich zu der Einschätzung, dass – in Folge eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses 
– zunächst die Bemühungen des Schwalm-Eder-Kreises abgewartet werden sollen. Der dortige 
Sachstand wird regelmäßig erfragt. 
 
Am 05.08.2019 fand ein Abstimmungsgespräch mit Vertretern der TAG Rotkäppchenland, des 
Landkreises und der Kommunen Frielendorf und Schwalmstadt statt. In der Folge wurden erste 
informelle Gespräche mit Vertretern des zuständigen Landesministeriums und Hessen Mobil 
geführt. 
 
Auf dieser Grundlage wurde schließlich mit Schreiben des Landrats vom 06.09.2019 Hessen Mobil 
formal zur abermaligen Prüfung des Ausbaus aufgefordert. Mit Schreiben vom 19.11.2019 hat der 
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zuständige Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen mitgeteilt, 
dass die Realisierung eines Radweges auf der Strecke der „Kanonenbahn“ gegenwärtig nicht 
realisierbar sei, weil die Strecke bislang nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt ist. Dieser 
Einschätzung hat sich Hessen Mobil mit E-Mail vom 03.12.2019 angeschlossen.  
 
Das weitere Vorgehen soll nun zwischen dem Landrat und den Bürgermeistern der Kommunen 
Frielendorf, Schwalmstadt und Homberg (Efze) abgestimmt werden.  
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Antrag der FWG-Fraktion vom 1. März 2019 betr. Verbesserung der Verkehrssicherheit: 
Einmündung L3224 "Nordumgehung" zu Kasseler Straße 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der FWG-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 15. März 2019 beraten: 
 
Der Beschluss lautete: 
 
Der Kreuzungsbereich Einmündung L3224 „Nordumgehung“ / Kasseler Straße soll 
verkehrssicherer gestaltet werden. Der Magistrat wird beauftragt, mit Hessen Mobil sowie dem 
Landkreis entsprechende Verhandlungen aufzunehmen. Ziel soll es sein, dass Hessen Mobil durch 
eine bessere Beschilderung und kleinere Umbauten diesen Unfallschwerpunkt entschärft. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
 
In einem Gespräch mit Hessen Mobil wurde vereinbart, dass die Beschilderung in der diesjährigen 
Verkehrsschau (Angang September) mit allen teilnehmenden Behörden geprüft und mögliche 
daraus resultierende verkehrsrechtliche Veränderungen durchgeführt werden. 
 
Zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit wurde bei der Verkehrsschau im September 
2019 mit den zuständigen Behörden festgelegt, dass durch Hessen mobil ein Vorwegweiser (VZ 
438) zur Ankündigung der Kreuzung aufgestellt wird. Die Aufstellung wird im Frühjahr 2020 
erfolgen. 
 
Nach Rücksprache mit Hessen mobil sind die Fundamente bereits errichtet. Der Vorwegweiser soll 
in den nächsten zwei bis drei Wochen durch die Herstellerfirma aufgestellt werden.  
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Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22.05.2019 betr. Efzewiesen - 
Naherholungsgebiet aufwerten 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN wurde in der Stadtverordnetensitzung am  
13. Juni 2029 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
In Zusammenarbeit mit dem Magistrat und den Ausschüssen für Kinder, Jugend, Soziales und 
Integration und Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung soll eine Bestandsaufnahme 
vorgenommen und die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen erarbeitet werden. Die 
notwendige Behebung von Sicherheitsrisiken – z. B. der nicht mehr plan liegenden Bodenplatten 
des Multifunktionsplatzes – soll schnellstmöglich erfolgen. 
Die Stadtjugendpflege, Kita’s und Schulen, interessierte Bürger*innen sowie 
Naturschutzorganisationen sollen in die Planung der Erhaltung und Aufwertung der Efzewiesen 
einbezogen werden. Dabei muss ein Mix zwischen Freizeitflächen und naturnahen Flächen mit 
Blühwiesen sowie Bäumen und Büschen gewahrt werden. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Am 28. Mai 2019 fand ein Vorgespräch zum Thema „Bauliche Maßnahmen in den Efzewiesen“ in 
Anwesenheit von Herrn Bürgermeister Dr. Ritz, den Leitern der Technischen Betriebe und 
Mitarbeitern des Fachbereichs: Kinder, Jugend, Soziales und Integration statt. 
Es bestand Einigkeit in der Bedeutung und Wichtigkeit dieses Gebietes als Freizeit- und 
Erholungsgebiet und gerade als Schnittstelle zwischen der Kernstadt und dem Bahnhofsgebiet. 
Die örtlichen Gegebenheiten wurden insbesondere mit Blick auf eine zukünftige verstärkte 
Nutzung zu Erholungszwecken und als Raum für Veranstaltungen bewertet. 
Übereinstimmend wurde der Zustand und die Nutzung der so genannten Multifunktionsanlage 
bemängelt. Ebenso die Stromversorgung und hier im Besonderen die abendliche Ausleuchtung 
der Wege.  
 
Am 06. Juni 2019 fand aus diesem Grunde eine Ortsbegehung in Anwesenheit von Herrn Neidert 
und  Herrn Naumann, Herrn Jan Schmitt und Vertretern von „Homberg Events“ statt. 
Resultierend wurden nachfolgende Vorschläge  gemacht: 

 Verlegung des Multifunktionsplatzes unter Wiederverwendung der Banden und Anlagen, 
jedoch mit neuem Bodenbelag 

 Beleuchtung der Zuwegung 

 Schaffung von Infrastruktur für Veranstaltungen (Versorgungsstationen für Strom und 
Wasser) , Unterverteilung mobil 
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 Geländemodellierung 
 

 zur Schaffung einer Aufstellfläche für Toilettenwagen/Container 
 mit Kanalisationsanschluss 

 Zuwegung und Terrassierung des Hanges an der Bahnhofsstraße 
 
Die Abteilung Technische Betriebe ist derzeit mit der Erstellung entsprechender Pläne befasst. 
 
Die Ergebnisse der gemeinsamen Sitzung (mit Ortstermin) vom 21.09.2019 der Ausschüsse für 
Kinder, Jugend, Soziales und Integration sowie Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung 
werden derzeit zusammengetragen, protokollarisch festgehalten und an den Magistrat 
weitergeleitet. 
 
Bei einer gemeinsamen Aktion des Starthilfe ABV und der Stadtjugendpflege mit den 
Schwerpunktthemen Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben sich Jugendliche gemeinsam mit 
den Organisatoren auf den Weg gemacht, um die Efzewiesen von Müll und Unrat zu befreien. Was 
aus Sicht der Jugendlichen die Efzewiesen attraktiver machen könnte, wurde anschließend auf 
einer Liste mit Ideen, Wünschen, Anregungen und Vorschlägen zusammengetragen. 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration wird das weitere Vorgehen zur 
Umgestaltung der Efzewiesen begleiten und unter der Einbeziehung der Ideensammlung der 
Jugendlichen in einer seiner nächsten Sitzungen weiter behandeln. (Vgl. SB-22) 
 
Bezüglich der Umgestaltung Efzewiesen fand ein Gespräch mit der unteren Naturschutzbehörde 
und der unteren Wasserbehörde statt. Hier wurde die Maßnahme anhand eines provisorischen 
Planes beschrieben und die Machbarkeit besprochen. Seitens der beiden Behörden wird es keine 
großen Auflagen bezüglich der Maßnahme geben. Da es sich um ein Überschwemmungsgebiet 
handelt, müssen aufgetragenen Erdflächen an anderen Stellen wieder abgetragen werden. Die 
Planung und Umsetzung der Aufwertung Efzewiesen erfolgt in diesem Jahr. 
 
Die sog. Multifunktionsarena wird nunmehr kurzfristig zur Prüfung der 
Instandsetzungsmöglichkeiten abgebaut. 
 
Die Stadtjugendpflege hat auf Grundlage (des Protokolls) der Ortsbegehung in den Efzewiesen am 
21.09.2019 einen Konzeptentwurf zur Vitalisierung der Efzewiesen erstellt. Die dort genannten 
Themen und Ideen wurden systematisiert und in diskutierbare Planbereiche aufgeteilt. Es wurden 
noch keine Arbeits-und Prüfaufträge vergeben, so dass die weitere Vorgehensweise noch völlig 
offen ist. 
 
Für die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und Integration am 27.05.2020 
wurde dieser Konzeptentwurf als Anlage versendet und dort auch beraten. (Vgl.VL-76/2020): 
Der Konzeptentwurf wird zur Kenntnis genommen. Die Vorschläge der Jugendlichen sollen in einer 
der nächsten Sitzungen des Ausschusses im Jugendzentrum vorgestellt werden. 
 
Die Multifunktionsarena ist abgebaut, der Boden wurde eingeebnet und eingesät. 
 
Im Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales und Integration vom 02.09.2020 wurde unter 
Tagesordnungspunkt 4. Vitalisierung der Efzewiesen, hier: Jugend beteiligen, Vorstellung der 
Vorschläge der Jugendlichen - aktueller Sachstand, zum Thema beraten und über den aktuellen 
Sachstand berichtet. 
Im Rahmen eines Projekttages, in Kooperation mit dem Starhilfe ABV, haben Jugendliche die 
Efzewiesen von Unrat befreit dabei ihre Umgebung in Augenschein genommen und Vorschläge 
zur Aufwertung der Efzewiesen gesammelt. Anschließend wurden die Vorschläge der beteiligten 
Jugendlichen zusammengetragen. Die so entstandene Liste ihrer Anregungen wurde dann in 
einem Konzeptentwurf der Stadtjugendpflege eingefügt. Ein weiterer Austausch mit den beteiligten 
Jugendlichen ist aber leider nicht mehr möglich, lediglich 2 der Beteiligten befinden sich aktuell 
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noch in Maßnahmen der Starthilfe, zu den anderen besteht, letztlich auch Corona bedingt, leider 
kein persönlicher Kontakt mehr. Die Stadtjugendpflege hat aber in einem Vorgespräch mit 
Mitarbeitern des Starthilfe ABV über eine weitere, die Efzewiesen betreffende, Jugendbeteiligung 
gesprochen. Denkbar wäre demnach eine Kooperation, bei der Jugendliche im Rahmen ihrer 
Maßnahme bei der Starthilfe in die praktische Umsetzung von Projekten im Sinne des Konzeptes 
eingebunden werden könnten. Selbstverständlich soll zudem eine Beteiligung weiterer 
Jugendlicher für eine solche Aktion möglich sein und wird angestrebt. 
Der Ausschuss Kinder, Jugend, Soziales und Integration stellt hierzu fest, dass dieses eine 
nachhaltige Beteiligungsmöglichkeit sein könne, man müsse aber hierbei beachten, welche 
Projektmaßnahme sich dafür eignen (z.B. Anlegen einer legalen Graffitifläche). Dafür sei aber eine 
politische Bewertung des Vitalisierungsbestrebens der Efzewiesen und den damit verbundenen 
Einzelmaßnahmen notwendig. Es wird daher durch den Ausschuss gebeten, das Thema im 
Magistrat zu behandeln. 
(Vgl. Niederschrift der 25. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und Integration 
vom 02. September 2020) 
 
Der Magistrat wird das Thema der Bitte des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und 
Integration folgend behandeln. Die Verwaltung wird hierzu entsprechende Gremienvorlagen 
vorbereiten. 
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Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22. Mai 2019 betr. Keine Wildtiere im 
Zirkus - tierfreundliche Gemeinde Homberg 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN wurde in der Stadtverordnetensitzung am  
13. Juni 2019 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Kommunale Flächen werden künftig nur noch an Zirkusbetriebe vermietet, die keine gefährlichen 
Wildtiere mitführen. Hierunter fallen insbesondere Elefanten, Flusspferde, Giraffen, Großbären, 
Großkatzen, Nashörner, Primaten ab Makakengröße und Wölfe. Mit Beschränkung soll den 
Gefahren, die mit der Haltung dieser Tierarten in mobilen Einrichtungen einhergehen, Rechnung 
getragen werden. Bereits geschlossene Verträge oder Zusagen bleiben von dem Beschluss 
unberührt. 
 
Der derzeitige unveränderte Sachstand ist: 
Zur Umsetzung des o. g. Beschlusses wurden die rechtliche Bewerbung und Empfehlungen zur 
praktischen Handhabung beim Hessischen Städtetag und dem Hessischen Städte- und 
Gemeindebund eingeholt. Gleichzeitig wurden die verwaltungsinterne Zuständigkeit und die 
Vergabepraxis für entsprechende kommunale Flächen angepasst. Ergänzend wird im Magistrat 
noch über eine neue oder zu ändernde kommunale Satzung beraten. 
Insoweit ist der Antrag (noch) nicht (vollständig) abgearbeitet. 
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Antrag der SPD-Fraktion vom 30.11.2019 betr. Blühflächen in Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 6. Februar 2020 beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss Stadtmarketing und Kultur 
aufgefordert, ein Patenschaftsprogramm für Blühflächen im Stadtgebiet und den Ortsteilen von 
Homberg (Efze) beginnend ab dem Jahr 2020 aufzulegen, um einen Schutz von zukünftigen 
und möglichen Biotopen zu ermöglichen. 
 
Der derzeitige unveränderte Sachstand ist: 
Der städtische Gärtner Christian Vaupel hat geprüft, welche der städtischen Flächen sich für ein 
solches Vorhaben eignen und ermittelt, welcher Kostenaufwand pro m² bei einer neuen 
Gestaltung einer Blühfläche entsteht. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Ritz hat die ausgearbeiteten Ergebnisse des städtischen Gärtners Herrn 
Christian Vaupel in der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing und Kultur am 27.08.2020 
vorgestellt. 
 
Die Technischen Betriebe sind in Verhandlung mit Homberger Schulen, die Patenschaften für 
Blühflächen auf öffentlichen Flächen in Schulnähe übernehmen wollen. 
 
Das Anlegen der ersten gemeinsamen Flächen ist für das Frühjahr 2021 geplant. 
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Antrag der FWG-Fraktion vom 14.08.2020 betr. Homberg Arena für die Zukunft bewahren 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der FWG-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 10. September 2020 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Es wird beschlossen, den Antrag in den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Ausschuss für 
Stadtmarketing und Kultur zu verweisen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Der Ausschuss für Stadtmarketing und Kultur empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die 
Fläche der „Arena“ im Gewerbegebiet Süd aus den zu vermarktenden Flächen herauszunehmen. 
Sofern die Stadt ein besonders attraktives Angebot für die Fläche erhalte, könne hierrüber 
gesondert beraten und beschlossen werden. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss ergänzt diesen Beschluss um eine zeitliche Begrenzung von 
vorerst drei Jahren. 
 
Die Verwaltung wird für die nächste Sitzung eine entsprechende Beschlussvorlage vorbereiten. 
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Antrag der FDP-Fraktion vom 15.08.2020 betr. Veränderte Einnahmen aufgrund der Corona-
Krise 
 
a) Erläuterung: 

 
Der Antrag der FDP-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 10. September 2020 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, im Rahmen des vierteljährlichen Berichtes über den Stand des 
Haushaltsvollzugs gemäß § 28 GemHVO ab sofort die Stadtverordnetenversammlung über die 
sich verändernden Einnahmen aufgrund der Corona-Krise zu unterrichten. 
 
Der Sachstand ist: 
Der Fachbereich I/1 Kämmerei/Controlling/EDV wird künftig im Rahmen des vierteljährlichen 
Berichtes über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO über die sich veränderten 
Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie berichten. Erstmals mit dem Bericht für das 3. QT 
2020. 
 
Damit ist der Antrag abgearbeitet. 
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Antrag der BL Homberg vom 26.08.2020 betr. Verbesserung der Verkehrssicherheit an 
diversen Fußgängerkreuzungspunkten in Homberg 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der BL Homberg wurde in der Stadtverordnetensitzung am 10. September 2020 
beraten.  
 
Der Beschluss lautete: 
Es wird beschlossen, den Antrag in den Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und 
Stadtentwicklung sowie den Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration zu verweisen. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Die beiden Ausschüsse haben am 06.10.2020 und am 19.10.2020 getagt und bitten den Magistrat 
dringend um Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch geeignete 
Maßnahmen wie Fußgängerüberwege, Behelfs-Überwege, Bedarfsampeln oder Querungshilfen an 
unten genannten Fußgängerkreuzungspunkten in Homberg (a.- f.).  
Zur besseren Beurteilung der Verkehrssituation bitten die Ausschüsse hier Verkehrszählungen zu 
veranlassen. 
 
a. Waßmuthshäuser Straße Höhe Ostpreußenkaserne, Ende Fußweg 

Zusätzliche Prüfung: Innerorts-Lage des Kasernengeländes und Wiedererrichtung der 
Fußgängerampel Höhe Eingang Dörnbergkaserne. 
 

b. Bushaltestelle gegenüber Lidl, Hersfelder Straße 
zusätzlich: Einholen von Stellungnahmen der Osterbach-Grundschule, der Anne-Frank-Schule 
und der Elsa-Brandström-Schule. 
 

c. Anbindung Kloster zum Bäcker Gerlach und weiter in den Osterbach, 
zusätzlich: Einholen von Stellungnahmen der Osterbach-Grundschule, der Anne-Frank-Schule 
und der Elsa-Brandström-Schule. 
 

d. Fußweg „Eselsweg“ Richtung Innenstadt, Bahnhofsstraße 
Zusätzliche Prüfung: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h. 
 

e. Im weiteren Verlauf der Bahnhofsstraße auf Höhe Efzeauen 
Zusätzliche Prüfung: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h und 
Einführung eines Halteverbotes.  

 
f. Ludwig-Mohr-Straße Höhe Elisabethweg, Ende Fußweg 

Prüfung eines Behelfsüberweges aufgrund der veränderten Verkehrssituation. 
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Im ersten Schritt wird an jedem der genannten Standpunkte eine Verkehrszählung durchgeführt. 
Dazu wird das Verkehrsaufkommen an unterschiedlichen Tagen zu verschiedenen Zeiten 
protokolliert. 
 
Stellungnahmen der betroffenen Schulen sowie dem Regionalen Verkehrsdienst werden Anfang 
November eingeholt. Nach Beendigung der Verkehrszählungen werden die Ergebnisse 
ausgewertet. 
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Antrag der CDU-Fraktion vom 27.08.2020 betr. Beschilderung Radwege 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 10. September 2020 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird gebeten, kurzfristig und zeitnah die Anbringung des Verkehrszeichens 
1022-10 StVO (Radverkehr frei) als Zusatzzeichen auf folgenden Wegen umzusetzen: 

 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen der K44 und dem Silbersee, in Richtung 
Silbersee ist der Weg freigegeben für die Gegenrichtung werden Gespräche mit 
der Gemeinde Frielendorf angeregt 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen der B323-Unterführung und der Hersfelder 
Str. (Kreisverkehr), beide Richtungen, aktuell nicht für den Radverkehr 
freigegeben 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Berge und der L3224, beide Richtungen, 
aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Homberg-Kernstadt (Erlebrunnenweg) und 
Mardorf, beide Richtungen, aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller 
Art“ 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Welferode und der K41, beide Richtungen, 
aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Lützelwig und Verna, beide Richtungen, 
aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen der K39 und Allmuthshausen, beide 
Richtungen, aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Rückersfeld und Hülsa, beide Richtungen, 
aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Hülsa und Appenfeld, beide Richtungen, 
aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ 

 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Holzhausen und Relbehausen, beide 
Richtungen, 

 aktuelle Beschilderung „Verbot für Fahrzeuge aller Art-Landwirtschaftlicher 
Verkehr frei“ 

 Landwirtschaftlicher Weg an der Mühlhäuser Straße, Mühlhäuser Feld Richtung 
Stellberg, aktuell nicht für den Radverkehr freigegeben. 
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Der derzeitige Sachstand ist: 
Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 27.08.2020 die Anbringung des Verkehrszeichens 
1022-10 StVO (Radverkehr frei) als Zusatzzeichen an den im Antrag enthaltenen Wegen 
beantragt. 
 
Die Verkehrsschilder sind bereits in der Woche nach der letzten Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung bestellt worden. Nach Rücksprache mit den TBH wurde ein Teil der 
Schilder bereits angebracht. 
 
Am 20. Oktober 2020 mussten noch ein paar Schilder nachbestellt werden. Es wird davon 
ausgegangen, dass diese im Lauf der 43. KW geliefert werden. 
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Antrag der FDP-Fraktion vom 15.08.2020 betr. Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer und 
Rollator Benutzer in Homberg 
 
a) Erläuterung: 

Der Antrag der FDP-Fraktion wurde in der Stadtverordnetensitzung am 10. September 2020 
beraten. 
 
Der Beschluss lautete: 
Der Magistrat wird beauftragt, zeitnah die Barrierefreiheit bei Bordsteinen an Einmündungen und 
Kreuzungen unter anderem auch für Rollstuhlfahrer und Rollator-Benutzer in Homberg in 
Verbindung mit der Behindertenbeauftragten, dem Seniorenbeauftragten und dem Bauhof 
überprüfen zu lassen, Abhilfe zu schaffen und die Bordsteine entsprechend abzusenken. 
 
Der derzeitige Sachstand ist: 
Auf Anfrage an den Leiter der Technischen Betriebe Homberg (Efze) Herrn Naumann erhielt die 
Verwaltung die Auskunft, dass es „seit Jahren beim Bauhof Praxis ist, bei der Sanierung, 
Neuanlegung und bei Reparaturen von Bürgersteigen oder Bordsteinen, diese abzusenken, um 
eine Barrierefreiheit zu gewährleisten. Sofern konkrete Hinweise eingehen, erfolge vor Ort eine 
entsprechende Kontrolle und Maßnahmen würden eingeleitet.“ 
Mit der Behindertenbeauftragten wurde telefonisch vereinbart, dass man noch im Herbst 
gemeinsam problematische Stellen besichtigen und auflisten werde. Frau Nickel, die selbst auf 
einen Rollstuhl angewiesen ist, wird hier gerne Hilfestellung geben. Die Besichtigungen werden 
sich zunächst auf die Kernstadt, hier mit Blick auf die Erreichbarkeit von Geschäften und 
Büroräumen, beschränken. Später sollen auch die Ortsteile einer demgemäßen Kontrolle 
unterzogen werden. 
Die momentane Corona Lage erschwert allerdings erheblich ein Treffen mit Frau Nickel. 
(KH/201020)  
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